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Vorwort

Im Rahmen der "Strukturberichterstattung" war dem Institut für Welt-
wirtschaft im Herbst 1984 von der Bundesregierung aufgetragen worden,
die Wirkungen von EG-Politiken auf Wachstum und Strukturwandel in der
Bundesrepublik zu untersuchen. Das Institut legt der Öffentlichkeit
hiermit seinen Endbericht zu diesem Schwerpunktthema vor.

Die Organe der Gemeinschaft haben seit der Gründung der EG für eine
Reihe von Politikbereichen Kompetenzen hinzugewonnen. Inzwischen ist
die EG in zunehmendem Maße in Konkurrenz zur nationalen Wirtschafts-
politik getreten. Nach Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte
wird sich dies noch verstärken.

In der vorliegenden Studie wird einleitend die Frage gestellt, für welche
Aufgaben die Gemeinschaftsorgane besser geeignet sind als die nationalen
Instanzen. Als Antwort ergeben sich einige Kriterien für eine ökonomisch
zweckmäßige Arbeitsteilung in diesem Bereich. Sie führen zu der These,
daß die Gemeinschaft Wachstum und Strukturwandel in der Bundesrepu-
blik fördert, wenn sie staatliche oder private Einschränkungen der wirt-
schaftlichen Vertragsfreiheiten aufhebt.

Diese Aufgabe kommt nach den Vertrags werken vor allem der Außenhan-
delspolitik, der Wettbewerbspolitik und der Binnenmarktpolitik zu. An-
dere Bereiche des EG-Rechts sehen vor, daß wirtschaftliche Freiheits-
und Verfügungsrechte eingeschränkt werden können. Eine Analyse der
Politik der EG seit ihren Anfängen in den fünfziger Jahren zeigt, wo die
EG Freiheitsspielräume für Konsumenten oder Produzenten erweitert oder
eingeengt hat.

Der Umfang der Themen-Palette verlangte ein schwerpunktmäßiges Vor-
gehen und das Zusammenwirken verschiedener Forschungsgruppen. Ver-
antwortlich sind
Diplom-Geograph Adrian Bothe für die Regionalpolitik,
Dr. Hans Böhme und Diplom-Volkswirt Henning Sichelschmidt für die
Verkehrspolitik,
Dr. Hugo Dicke für die Theoretischen Grundlagen, Außenwirtschaft,
Wettbewerbspolitik, Agrarpolitik und Stahlpolitik,
Dr. Ernst-Jürgen Hörn für Außenwirtschaft, Industriepolitik und Tech-
nologiepolitik ,
Diplom-Volkswirt Eckhard Kanthack für die Politik im Bereich der Ver-
sicherungen,
Dr. Härmen Lehment für die Politik im Europäischen Währungssystem und
Dr. Joachim Zietz für die Binnenmarkt- und Außenhandelspolitik.

Die Entwürfe zu den einzelnen Abschnitten wurden von sachkundigen
Mitarbeitern kritisch kommentiert. An der Schlußlesung beteiligt waren
Diplom-Volkswirt Erich Gundlach, Dr. Henning Klodt und Diplom-Volks-
wirt Klaus-Dieter Schmidt. Die Federführung lag bei Dr. Hugo Dicke,
der auch für den Gesamtinhalt verantwortlich zeichnet. Für die redak-
tionelle Bearbeitung danken die Autoren Diplom-Volkswirt Bernhard Klein
und Sylvia Tensfeldt.

Kiel, im Juli 1987 Herbert Giersch



I. Erwartungen der Bundesrepublik an eine Mitgliedschaft in der EG

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind verschiedene internationale

Organisationen mit dem Ziel gegründet worden, künftig nichtkooperati-

ves, eigennütziges Verhalten nationaler Regierungen, das Störungen des

internationalen Wirtschaftslebens verursachen kann, zu unterbinden. Die

Weltwirtschaftskrise, in der Regierungen versucht hatten, ihre nationalen

Probleme auf Kosten anderer zu lösen, sollte sich nicht mehr wiederholen

können [Fischer, 1985]. Zu den Organisationen, die den Anspruch erhe-

ben, die "ruinöse Konkurrenz" nationaler Politiken unterbinden zu wol-

len, gehören etwa das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen

(GATT) (1) und der Internationale Währungsfond (IWF). Mit dem wei-

teren Ziel, die Wirtschaft wiederaufzubauen und zu entwickeln, wurden

die Weltbank (IBRD), ferner die Organisation für Europäische wirtschaft-

liche Zusammenarbeit (OEEC) und die Europäische Investitionsbank (EIB)

geschaffen.

Gleichfalls auf Harmonisierung der Politik und Förderung der wirtschaft-

lichen Entwicklung gerichtet - allerdings nur auf bestimmte europäische

Länder begrenzt - waren die Gründungen der Europäischen Gemeinschaft

für Kohle und Stahl (EGKS, 1951), der Europäischen Wirtschaftsgemein-

schaft (EWG, 1957), der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM,

EAG, 1957) und der Europäischen Freihandelszone (EFTA, 1960).

An EGKS, EWG und EURATOM, die im Jahr 1965 in den Europäischen

Gemeinschaften (EG) zusammengefaßt wurden, sind darüber hinausgehen-

de Erwartungen geknüpft worden - nicht nur von deutscher Seite. Sie

sollten Wegbereiter auch einer politischen Integration sein. Von einer

Mitgliedschaft in den künftigen "Vereinigten Staaten von Europa", die

von Churchill (2) schon 1946 gefordert worden waren, erhoffte sich die

deutsche Bundesregierung, daß

(1) De jure ist das GATT nur ein multilaterales Handelsabkommen, de
facto jedoch eine Institution mit einer organisatorischen Struktur.

(2) Rede Churchills in Zürich am 19. September 1946 [vgl. von Siegler,
1961, S. 5] .



- die, wie es im Vertrag zur Gründung der EGKS heißt, jahrhunderte-

alten Rivalitäten mit den westlichen Nachbarn in Europa beendet wer-

den,

- die auf dem Prinzip individueller Freiheit gegründete Gesellschafts-

und Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik gesichert und gefestigt

wird,

- die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit erreicht

werden kann.

Die Bundesrepublik trat allen neu gegründeten internationalen Organisa-

tionen im Bereich von Wirtschaft und Währung westlicher Industrieländer

mit Ausnahme der EFTA schon sehr früh bei. Im Falle der EG ist sie

Gründungsmitglied. Die ökonomischen Ziele der internationalen Organi-

sationen unterscheiden sich nur unwesentlich. Immer geht es darum, den

internationalen Handel zu fördern, das Wirtschaftswachstum zu erhöhen

und die Realeinkommen zu steigern (1). Von daher würde es - wirt-

schaftspolitisch betrachtet - genügt haben, wenn die Bundesrepublik

ihre Mitarbeit auf diejenigen internationalen Organisationen beschränkt

hätte, deren Aufgaben in regionaler Hinsicht am umfassendsten sind.

Es waren allgemeinpolitische Ziele, die die Bundesregierungen bewogen

haben, der EG besondere Aufmerksamkeit zu schenken, obwohl sich de-

ren wirtschaftliche Ziele nur auf einen Teil des Weltmarkts erstrecken.

Mitte der fünfziger Jahre hatten sich die Hoffnungen auf eine rasche

politische Vereinigung Westeuropas zerschlagen (2), und längere Umwege

schienen unausweichlich. Eine vertiefte wirtschaftliche Zusammenarbeit

bot sich als Zwischenstufe für eine spätere politische Union an. Eine

Wirtschaftsunion schien leichter erreichbar zu sein, zumal die Arbeit der

(1) Hinsichtlich des Umfangs von Kompetenzen zur Verwirklichung der
gesteckten Ziele gibt es beträchtliche Unterschiede. Anforderungen,
Hoheitsrechte an internationale Organisationen zu übertragen, waren
hierbei für die Bundesrepublik nie ein Hindernis. Art. 24 Grundge-
setz (GG) sieht die Ubertragbarkeit von Hoheitsrechten vor.

(2) Frankreich, das 1950 noch mit dem Plan seines Außenministers
Schuman für die Gründung der EGKS sein Einverständnis für kon-
krete Schritte auf eine politische Vereinigung erklärt hatte und dann
auch vertragschließende Partei der EGKS wurde, lehnte 1954 den
ebenfalls auf seine Initiative hin ausgearbeiteten Vertrag über die
Gründung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) ab.



OEEC bis dahin außerordentlich erfolgreich gewesen war. Auf der Pari-

ser Konferenz vom Oktober 1972 trug diese Hoffnung Früchte. Es wurde

beschlossen, in den achtziger Jahren eine Wirtschafts- und Währungs-

union als die Vollendungsphase der wirtschaftlichen Integration zu er-

reichen. Im Jahr 1983 wurde in der Deklaration von Stuttgart verkündet,

daß die Gemeinschaft in eine Europäische Union umgewandelt werden soll-

te. Tatsächlich ist die EG heute aber noch weit von einer solchen Union

entfernt. Von manchen Experten wird sogar ein Verfall des Erreichten

nicht für unwahrscheinlich gehalten [Kaiser, Merlini, de Montbrial et

al. , 1983]. Es kann nicht Ziel dieser Untersuchung sein, die außeröko-

nomischen Erwartungen, die die Bundesrepublik an die EG-Mitgliedschaft

geknüft hat, in die Erfolgsbewertung der EG einzubeziehen. Es geht

ausschließlich um eine Analyse der ökonomischen Erfolge.

Ein Gradmesser für den Erfolg der Integration ist die wirtschaftliche

Entwicklung in den Mitgliedstaaten. Nach der Theorie der Integration

sollten Länder, die die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung inten-

siver als andere Staaten nutzen, einen stärkeren Anstieg der Pro-Kopf-

Einkommen erzielen. Im internationalen Wettbewerb der Staaten um die

bestmöglichen Wachstumsbedingungen der Volkswirtschaften muß die EG

beständig ihre Existenzberechtigung nachweisen. Fragen wie "War die EG

ein Irrtum?", so das Thema eines Vortrages des ehemaligen Kommisions-

präsidenten Thorn [1984], oder Diagnosen einer Eurosklerose [Giersch,

1985] signalisieren, daß die EG auf einen intellektuellen Prüfstand ge-

stellt ist und daß die Diagnosen die Vorteile der Integration in Zweifel

ziehen. Bei vielen Politikern und Angehörigen der Exekutive übt die

Politikkoordination durch die EG aber eine unverändert hohe Faszination

aus. Weder die vielen Unzulänglichkeiten und Mißhelligkeiten, die sich in

der Alltagsarbeit der EG oder in anderen internationalen Organisationen

zeigen, noch die zunehmende Zahl von Verstößen von Regierungen gegen

die von ihnen mitgetragenen Beschlüsse, noch die krisenhaften Entwick-

lungen in der Weltwirtschaft, wie die Verschuldungskrise und die stei-

gende Arbeitslosigkeit, haben ihren Integrationsbestrebungen Abbruch

getan. Vielmehr hat es in jüngerer Zeit weitere Gründungen internatio-

naler Organisationen gegeben, darunter auch eine Europäische For-

schungskoordinierungs-Agentur (EUREKA). Auch wurden der EG-Kom-

mission in den letzten Jahren neue Kompetenzen für die Koordinierung



von Politikbereichen (z.B. Regional-, Industrie-, Technologie-,

Währungspolitik) eingeräumt, obwohl alte Kompetenzen noch nicht im ver-

traglich vorgesehenen Umfang wahrgenommen worden sind. Und die Ein-

heitliche Europäische Akte stärkt und erweitert die Befugnisse der EG.

Die Stockung im Einigungsprozeß und die wirtschaftspolitischen Fehllei-

stungen werden überwiegend auf institutionelle Mängel der Entschei-

dungsfindung und der Durchsetzung von gemeinschaftlichen Beschlüssen

zurückgeführt [Scharrer, 1981].

Gemäß dieser Diagnose käme es somit darauf an, die institutionellen Rah-

menbedingungen der Entscheidungsprozesse zu verbessern. Der Tinde-

mans-Bericht [1976] und Dahrendorfs "Europa a la Carte" [1979] ent-

halten Vorschläge hierzu. Diese laufen darauf hinaus, die Prinzipien der

Einstimmigkeit und der Rechtseinheitlichkeit als Hemmschuhe im Integra-

tionsprozeß in verschiedener Weise einzuschränken. Rechtseinheitlichkeit

wird zwar als notwendige Voraussetzung für einen gemeinsamen Markt

gehalten, jedoch sollte das Tempo und das Ausmaß an Integration stärker

in das Belieben der Mitgliedstaaten gestellt werden. Länder, die auf dem

Weg zur Rechtseinheitlichkeit voranschritten, würden mit ihren Erfolgen

den anderen den Weg weisen.

Diese Diskussion dürfte für die Einheitliche Europäische Akte, durch die

die Vertragswerke geändert werden, wegbereitend gewesen sein. Hierin

wird vom Einstimmigkeitsprinzip weitgehend abgesehen und auch das

Prinzip der Rechtseinheitlichkeit wird weniger betont. Aus dem Weißbuch

über die Vollendung des europäischen Binnenmarkts [Kommission, y]

geht hervor, wie die Kommission die Integration zu beschleunigen hofft:

Waren und Dienstleistungen, die nach dem Recht eines der Mitglied-

staaten ordnungsgemäß in den Verkehr gebracht werden, sollen unbehin-

dert über die Grenzen hinweg gehandelt werden dürfen, auch wenn sie

den Bestimmungen in einem anderen Mitgliedsland nicht entsprechen.

Dies läuft darauf hinaus, daß die Mitgliedstaaten gezwungen werden, die

Konkurrenz anderer Rechtssysteme in ihren Staatsgebieten zuzulassen.

Damit verlangt die Kommission, daß Staaten ihre Rechtsetzungsmonopole

aufgeben. Nach den Erkenntnissen der normativen Wohlfahrtstheorie ist

ein solches Integrationskonzept den anderen überlegen.



II. Theoretische Grundlagen einer ökonomischen Bewertung
internationaler und nationaler staatlicher Organisationen

1. Staatliche Organisationen als Produzenten öffentlicher Güter

Angewendet auf die Aufgaben internationaler und nationaler staatlicher

Organisationen besagt die normative Wohlfahrtstheorie, daß nationalstaat-

liche und internationale Organisationen dann eine effiziente Politik betrei-

ben, wenn sie sich auf die Rolle von Produzenten öffentlicher Güter be-

schränken [MacBean, Snowden, 1981; Vaubel, 1985]. So werden Wachs-

tum und Strukturwandel durch eine nationale Wirtschaftspolitik optimal

gefördert, die sich damit begnügt,

- Eigentumsrechte und Vertragsfreiheiten zu definieren und zu schützen

sowie

- den rechtlichen Rahmen für private Transaktionen zu schaffen (1).^

In Fällen, in denen der Marktprozeß versagt, weil aus technischen Grün-

den freiwillig keine Verträge zustande kommen, wie es etwa bei der Nut-

zung knapper natürlicher Ressourcen im Allgemeineigentum (einschließlich

Umwelt) beobachtet werden kann, hat der Staat die Aufgabe einzugrei-

fen, damit Abweichungen zwischen privaten und sozialen Kosten bzw.

Erträgen beseitigt werden. Freilich gehen die Ansichten darüber weit

auseinander, welche wirtschaftlichen Aktivitäten nicht dem Marktprozeß

überlassen werden dürfen, weil sie unter Marktbedingungen nicht in

gesellschaftlich wünschenswertem Umfang ausgeführt würden. Auch in

der Bundesrepublik gelten die gültigen Wettbewerbsnormen für sehr

große Bereiche der Wirtschaft aufgrund eines angenommenen Marktversa-

gens nicht [ Soltwedel et a l . , 1986a; Löbbe, 1986 sowie Donges, Schatz,

1986].

Internationale öffentliche Güter, die für wirtschaftliche Tätigkeiten be-

deutsam sind und die von internationalen Organisationen angeboten wer-

(1) Zur Rolle des Gesetzgebers in der Wirtschaft siehe auch Dicke,
Härtung [1986].



den sollten, sind vor allem die Produktion von Informationen [Giersch,

1977], die Beseitigung grenzüberschreitender negativer Externalitäten bei

der Nutzung natürlicher Ressourcen (Uberfischung, Umweltverschmut-

zung bis hin zur Luftbelastung durch freiwerdende Radioaktivität aus

defekten Kernkraftwerken) sowie eine Rechtsordnung für Freihandel

[Vaubel, 1985]. Ohne internationale Organisationen würden diese Güter

in zu geringem Umfang angeboten und alle Länder stünden schlechter

da. Bei den Informationen ist das Angebot wohl kaum unzureichend. Sta-

tistiken werden teilweise mehrfach, auf der Basis gleicher (nationaler)

Quellen, von internationalen Organisationen ^angeboten. Eher sind Ange-

botsdefizite bei den Regeln zu vermuten, die die Externalitäten und den

Freihandel betreffen.

a. Zum optimalen Regime im Bereich internationaler negativer Externali-
täten

Internationale negative Externalitäten der Ressourcennutzung können auf

unterschiedlich effiziente Weise vermieden werden. Technische Vorschrif-

ten für gefährliche Produktionsverfahren oder Grenzwerte für die Emis-

sion gefährlicher Substanzen konkurrieren mit Besteuerungssystemen und

mit Produktionslizenzen. Steuern und Lizenzen werden in der wissen-

schaftlichen Literatur eindeutig als effizientere Lösungen gegenüber

technischen Vorschriften bevorzugt. Ob Lizenzen oder Steuern vorteil-

hafter sind, hängt vom Wissen über die Verhalten weisen der Marktteil-

nehmer ab. Lizenzen legen die Gesamtmengen der Umweltbelastung bzw.

Ressourcennutzung fest und überlassen dem Markt die Preisbildung.

Steuern legen die Kosten der Verschmutzung bzw. Ressourcennutzung

fest und überlassen es dem Markt, die Menge an Verschmutzung "zu

bestimmen". Hinsichtlich des Raumes, für den eine internationale Organi-

sation tätig werden sollte, gibt es unterschiedlich effiziente Abgrenzun-

gen. Die einzelne technische Externalität dürfte nämlich nur ausnahms-

weise den gesamten EG-Wirtschaftsraum betreffen. Normalerweise treten

Externalitäten nur in Teilgebieten der EG auf oder überlappen Gebiete

von Drittländern. Wichtig ist, daß alle Produzenten und Konsumenten

vollständig erfaßt werden. Die EG-Umweltpolitik berücksichtigt ebenso



wie die Fischereipolitik den Gesichtspunkt des optimalen Raumes für in-

ternationale Regelungen nicht oder nur ungenügend; teilweise kann sie

dies aus technischen Gründen auch gar nicht, z .B. weil die Fisch-

schwärme über die Grenzen wandern. Zudem beschränkt. sie sich im we-

sentlichen darauf, technische Vorschriften zu erlassen.

b. Zum optimalen Freihandelsregime

Jede Beschränkung des öffentlichen Gutes Freihandelsordnung auf Teil-

gebiete des Weltmarkts oder auf Teilbereiche wirtschaftlicher Aktivität

(ohne solche mit negativen technischen Externalitäten) ist suboptimal.

Beispielsweise bedeutet der Ausschluß von Agrarwaren oder von Ländern

vom Freihandel, daß Spezialisierungsgewinne aus der internationalen Ar-

beitsteilung verschenkt werden.

Es handelt sich bei den Freihandelsregeln überwiegend um Verbote, die

festlegen, was Regierungen oder Private nicht tun dürfen, damit die

internationalen Transaktionen privater Wirtschaftssubjekte der am inter-

nationalen Handel beteiligten Länder nicht oder nur wenig gestört werden

[Tumlir, 1979, S. 7]. Die Regeln sollen einfach sein. Das Diskriminie-

rungsverbot, das Gebot der allgemeinen Meistbegünstigung und die Be-

seitigung von Marktzugangsbeschränkungen erfüllen diesen Anspruch.

Ein Streitschlichtungsverfahren, das Strafen bei Regelverstößen vorsehen

sollte, ist ein weiterer wichtiger Bestandteil einer solchen Rechtsord-

nung. Kein Land kann vom Konsum des Nutzens einer solchen internatio-

nalen Freihandelsordnung ausgeschlossen werden.

Aber keine internationale Organisation bietet ein öffentliches Gut voll-

ständig an. Das GATT steht für einen Organisationstyp, der weltweit die

Aufgabe hat, Freihandelsregeln im Bereich von Waren durchzusetzen.

Weniger "öffentlich" sind die internationalen Regeln, die die EG aufge-

stellt hat, da sie überwiegend nur im Bereich ihrer Mitgliedsländer und

nur bei bestimmten Waren, Dienstleistungen und Produktionsfaktoren für

einen unbehinderten Austausch über die Grenzen der Partnerstaaten hin-

weg sorgen sollen. Allerdings verfügt die EG in bezug auf die internen



grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Aktivitäten über vertraglich fest-

gelegte souveräne Rechte, die ihr von den Nationalstaaten übertragen

worden sind und die sie somit auch gegen die nationalen Regierungen

durchsetzen könnte. Es könnte sein, daß sie das öffentliche Gut Frei-

handelsordnung deshalb effizienter herzustellen vermag als etwa das

GATT.

Komplementär zup den internationalen Regeln sind die Regeln, die die

Landesverfassungen und die nationalen Gesetzgeber für eine freie Betäti-

gung der Wirtschaftssubjekte im nationalen Raum festlegen. Nationales

Recht als öffentliches Gut zielt darauf ab, die individuellen Freiheits-

rechte eines Wirtschaftssubjekts da zu beschränken, wo die eines ande-

ren verletzt werden. Das Wettbewerbsrecht sowie auch das Zivil- und

Strafrecht beispielsweise verbieten und ahnden Verhaltensweisen Privater

im eigenen Wirtschaftsraum, die das Funktionieren von Märkten stören

können. Der Schutz von privatem Eigentum ist eine weitere Bedingung

für einen funktionierenden Markt, der im nationalen Verfassungsrecht

der westlichen Industrieländer verankert ist. Die nationale Rechtsord-

nung als nationales öffentliches Gut und die internationale Rechtsordnung

als internationales öffentliches Gut sind beide für ein Funktionieren der

internationalen Märkte wichtig. Die Vertragswerke lassen den Partner-

staaten Spielraum bei der Gestaltung der nationalen Rechtsordnung. Die-

ser endet da, wo das nationale Recht dem Funktionieren eines gemeinsa-

men Marktes entgegensteht.

2. Wirkungen einer internationalen Freihandelsordnung auf Struktur und
Wachstum

Regeln der Marktwirtschaft, die auf ihre Einhaltung international und

national überwacht werden, sorgen dafür, daß sich in der internationalen

und nationalen Sphäre sichere Erwartungen über den institutionellen

Rahmen privater Investitions-, Produktions- und Konsumentscheidungen

herausbilden können. Wenn politische Risiken im Kalkül der Investoren

keine Rolle spielen, sondern "nur" Marktrisiken, so hat dies zur Folge,

daß die Vorteilhaftigkeit insbesondere von Investitionen mit langfristigem



Zeithorizont steigt; die Sachkapitalakkumulation als eine wesentliche De-

terminante des Wachstums ist dann höher als in einer Situation mit politi-

schen Risiken. Die Wirtschaftsstruktur wandelt sich unter diesen institu-

tionellen Voraussetzungen so, daß die knappen Produktionsfaktoren in

von den Konsumenten am höchsten bewertete Verwendungsbereiche gelan-

gen. «-

Wie die Außenwirtschaftstheorie lehrt und die Wirklichkeit bestätigt,

bringt internationaler Handel - auch die intensivierte Arbeitsteilung im

regionalen Verbund - den daran teilnehmenden Staaten bedeutsame ge-

samtwirtschaftliche Vorteile: Der Wettbewerbsdruck sorgt für eine effi-

zientere Standortstruktur und verringert den Monopolgrad auf den natio-

nalen Güter- und Faktormärktenj nachfrage- und kosteninduzierte Preis-

auftriebstendenzen lassen sich besser eindämmen; der güterschöpfende

und kostensparende technische Fortschritt wird beschleunigt; der Spiel-

raum für Realeinkommenserhöhungen vergrößert sich (1). Diese Vorteile

sind gegenseitig, kein Land gewinnt auf Kosten des anderen. Wie sich

freilich die Gewinne auf die einzelnen Länder verteilen, läßt sich a priori

nicht sagen.

3. Wirkungen internationaler Kooperation bei der Regulierung von Märkten

Im internationalen Raum, in dem es im Unterschied zum Nationalstaat kein

Machtmonopol gibt, ist die Regeldurchsetzung in stärkerem Maße von der

Einsicht der Akteure (Regierungen) und ihrer freiwilligen Unterwerfung

unter die Regeln abhängig. Vorteilhaft ist, wenn sich ein großes Land,

dessen Ein- und Ausfuhr einen großen Anteil am Welthandel ausmacht,

für die Einhaltung der Regeln stark macht, wie es die Vereinigten Staa-

(1) Die Wohlstandssteigerungen beruhen, technisch gesehen, im einzelnen
auf der Verbesserung der statischen Allokationseffizienz, der Wahr-
nehmung von Kosten vorteilen großer Betriebe und den dynamischen
Effekten größerer Märkte. Diese Ursachen treten gemeinsam auf. Ein
großer Teil der Forschung ist darauf gerichtet, die Zusammenhänge
zwischen einem zunehmenden internationalen Austausch von Waren
und Dienstleistungen und den einzelnen Determinanten aufzuhellen.
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ten bis zu Beginn der achtziger Jahre wohl im großen und ganzen getan

haben. Unvorteilhaft ist es, wenn ein großes Land sich gegen die Regeln

verhält und für Marktschließung eintritt (1).

Wenn sich im Nationalstaat die Konzeption über die Rollenverteilung zwi-

schen Staat und Wirtschaft ändert und der Staat seine Schiedsrichterrolle

zugunsten einer Mitbeteiligung an der Produktion privater Güter aufgibt,

sei es durch gesetzgeberische oder durch Steuer- und subventionspoliti-

sche Maßnahmen, so hat dies unmittelbar Einfluß auf sein Verhalten im

internationalen Raum. Er wird sich in stärkerem Maße auf Schlupflöcher

des vorhandenen Regelwerks berufen, eine Sonderbehandlung verlangen

oder sich für eine Aufweichung der Regeln einsetzen. Jede Schwächung

der Allgemeingültigkeit von Regeln öffnet jedoch Willkür Tür und Tor,

erhöht die Kosten privater Transaktionen und auch die Kosten der weite-

ren internationalen Zusammenarbeit.

Der Forderung der normativen Wohlfahrtstheorie, wonach sich der Staat

auf die Produktion öffentlicher Güter zu beschränken hat, ist in den

Verfassungen vieler Staaten und in den internationalen Vertragswerken

zwar mehr oder weniger Rechnung getragen worden. In der Verwirkli-

chung der verfassungsmäßig vorgesehenen Arbeitsteilung hat der natio-

nale und internationale Gesetzgeber jedoch einen weiten Spielraum, der

von den Entscheidungsträgern zugunsten einer Einschränkung oder Aus-

weitung wirtschaftlicher Freiheiten genutzt werden kann. So kann kein

Zweifel daran bestehen, daß z.B. die Bundesrepublik zumindest in den

ersten Jahren nach ihrer Gründung einen weit größeren Freiheitsspiel-

raum für wirtschaftliche Entscheidungen geschaffen hat, als es andere

EG-Staaten getan haben.

Verstoßen Staaten gegen ihre Rolle als Regelsetzer, Schiedsrichter und

Garanten individueller Freiheiten und versuchen sie, Struktur und Ni-

veau von Produktion oder Preisen privater Güter durch gesetzliche Ein-

griffe in die Vertragsfreiheit oder in die Eigentumsrechte oder durch

(1) Thorn [1984] betont das große Gewicht der Gemeinschaft und führt
aus: "Als Gemeinschaft war es möglich, bei unseren Außenhandels-
partnern eine Selbstbeschränkung der Stahl- und Textileinfuhren
durchzusetzen . . . " .



11

geld- und fiskalpolitische Maßnahmen in eine jeweils politisch gewünschte

Richtung zu verändern, so folgen gemäß der normativen Theorie Ein-

bußen an Produktionseffizienz und eine Verschlechterung der Güterver-

sorgung sowie eine geringere Wachstumsdynamik. Dies ist vielfach empi-

risch untermauert worden (1). Hinsichtlich der Niveausteuerung der

Wirtschaft ist weitgehend Ernüchterung über die Wirksamkeit geld- und

fiskalpolitischer Maßnahmen eingetreten. Was die Wirkungen der Geldpoli-

tik anbelangt, so dürfte die einer Interventionsregel folgende Geldpolitik

- gleiches gilt analog für die einer Interventionsregel folgende Fiskal-

politik - antizipiert werden und insofern keine Auswirkungen auf den

realen Sektor der Wirtschaft haben [Scheide, 1984]. Eine erratische

Geld- und Fiskalpolitik dürfte die Unsicherheit erhöhen, zu stärkeren

Aktivitätsschwankungen führen und damit Wachstumseinbußen zur Folge

haben.

Da von nationaler Niveau- und Strukturpolitik statische oder dynamische

Wohlfahrtsgewinne unter normalen Bedingungen nicht zu erwarten sind,

dürfte es zweifelhaft sein, daß internationale Politikabsprachen oder - in

der EG-Terminologie - Gemeinschaftspolitiken geeignet sind, die Effizienz

nationaler Niveau- und Strukturpolitik zu erhöhen. Zugunsten einer in-

ternationalen Politikabsprache könnte allenfalls argumentiert werden, daß

im Feuer der Diskussion eines größeren Politiker- und Expertenkreises

Politiken entwickelt werden, die für alle beteiligten Länder insgesamt

vorteilhaftere Ergebnisse bringen, als es bei isolierter nationaler For-

mulierung der Politik der Fall wäre. Nach Cooper [1968] hat eine inter-

nationale Politikabsprache den Charakter eines öffentlichen Gutes, weil

sie eine vollständige Internalisierung des Nutzens konjunkturpolitischer

Maßnahmen ermögliche. Allerdings würde auch der Schaden falscher Poli-

tik vollständig internalisiert. Länder, die eine passive Haltung gegenüber

Konjunkturschwankungen bevorzugen würden, wären bei einer verbindli-

chen Absprache zum Zwangskonsum eines öffentlichen "bad" verurteilt.

Nun wird von verschiedenen Politikwissenschaftlern in Zweifel gezogen,

daß bei der Formulierung von Gemeinschaftspolitiken, d.h. Absprachen

(1) Vgl. hierzu etwa die Ausführungen im letzten Strukturbericht des
Instituts für Weltwirtschaft [Schmidt et al. , 1984].
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über gemeinsame Wirtschaftsinterventionen, stets in erster Linie die

bestmögliche Lösung gesucht wird. Es wird beklagt, daß Do-ut-des-

Maximen meist eine Einigung auf den kleinstmöglichen Nenner herbeifüh-

ren [Scharrer, 1981]. Aber abgesehen von der Frage, ob in den inter-

nationalen Organisationen die kleinliche Suche nach nationalen Vorteilen

stets über das Bemühen um für alle bestmögliche Politiklösungen trium-

phiert oder nicht, entscheidend ist, daß es keine Sicherheit gibt, eine

Struktur- und Prozeßpolitik zu finden, die alle Bürger besser stellt als

gar keine Politik. Was für neue Produkte und Produktionsverfahren gilt,

daß nämlich nur unter Wettbewerbsbedingungen das Beste in einem evo-

lutionären Prozeß herausgefunden werden kann, gilt letztlich auch für

Wirtschaftsordnungen und Wirtschaftspolitik. Regierungen, die bessere

Schiedsrichter sind und in einer unvollkommenen Welt eine bessere

Struktur- und Niveaupolitik als andere Regierungen betreiben, werden

ihrem Land ein höheres Wachstum, mehr Stabilität und mehr Beschäfti-

gung ermöglichen.

Marktvariable wie Wechselkurse, Zinsen, Preise, Faktor- und Güterbewe-

gungen oder auch eine zunehmende Kritik aus dem Kreis der wahlberech-

tigten Bürger können den Regierungen anzeigen, daß sie mit ihrer Poli-

tik ins Hintertreffen geraten sind, und sie zu Kurskorrekturen zwingen

[Hirshman, 1970]. Diese bringen häufig eine Annäherung der nationalen

Politiken an die jeweils erfolgreichere Politik. Eine solche wettbewerbs-

induzierte Politikkoordinierung ist der Politikabsprache im Politikkartell

überlegen. Damit eine Politikkoordinierung durch Wettbewerb gelingt, ist

allerdings eine internationale Rechtsordnung notwendig, die Eingriffe in

den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Produktionsfaktoren

verbietet. Die EG hat im Unterschied zu anderen internationalen Organi-

sationen vertraglich zugesicherte Kompetenzen, solches Recht zu setzen

und durchzusetzen. Zu prüfen ist, ob und in welcher Weise die Organe

der EG diese Kompetenz ausgeübt haben.
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4. Untersuchungshypothesen

Aus der normativen Theorie der Politik nationaler und internationaler

Organisationen können für eine Analyse der Wirkungen von EG-Politiken

auf Wachstum und Strukturwandel im Bereich der Produktion privater

Güter folgende Hypothesen abgeleitet werden, die anschließend empirisch

überprüft werden sollen:

- Wachstum und Strukturwandel werden nur von solchen EG-Politiken

gefördert, die (a) in Übereinstimmung mit der oder (b) im Gegensatz

zur Wirtschaftsordnung oder Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik dar-

auf gerichtet sind, Märkte zu öffnen oder in marktwirtschaftlichen

Ausnahmebereichen Märkte zu schaffen und somit Produktion und Kon-

sum privater Güter den Bedingungen internationaler Konkurrenz zu

unterwerfen. Auf dem Prüf stand stehen hier vor allem die an Regeln

gebundene Außenhandels- und Binnenmarktpolitik im Industriewarenbe-

reich.

- Den Strukturwandel und das Wachstum verlangsamen alle Gemein-

schaftspolitiken, die - entgegen den Vertragszielen - Märkte nach

außen abschließen, Vertragsfreiheiten Privater im Inneren einheitlich

nach dem EG-Recht einschränken oder die Preise und Produktion durch

ökonomische Anreize beeinflussen.

EG-Politiken müssen außerdem in ihren Wirkungen im Kontext mit der

Politik von substitutiven oder komplementären internationalen Organisa-

tionen gesehen werden. Beispielsweise kann eine allgemeine, weltweite

Zollsenkung den Abschließungseffekt einer Zollunionsgründung vermin-

dern (1). Der Abschließungseffekt besteht darin, daß kostenungünstiger

produzierende Anbieter der Zollunion billigere Anbieter aus Drittländern

verdrängen. Rascheres Wachstum nach einer Zollunionsgründung verbun-

den mit einer weltweiten Zollsenkung hat dann zumindest zwei Ursachen:

verbesserte Arbeitsteilung zwischen den Mitgliedstaaten der EG und

zwischen den Partnerstaaten des GATT.

(1) Die Kennedy-Runde war von der Regierung der Vereinigten Staa-
ten 1961 mit eben diesem Zweck initiiert worden. Der Abschließungs-
effekt der EG-Zollunionsgründung sollte vermindert werden [Liebich,
1968].
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Überdies ist zu berücksichtigen, daß der Bundesregierung noch ein je

nach Politikbereich unterschiedlich großer Spielraum für autonome Politik

belassen ist. Dieser Spielraum kann für mehr oder weniger Interventio-

nen genutzt werden. Ändert sich die wirtschaftspolitische Konzeption -

die Auffassung über die Arbeitsteilung zwischen Staat und Wirtschaft -

so können positive oder negative Wirkungen von EG-Politiken verstärkt

oder abgeschwächt werden. Daß die Mitgliedschaft in der EG allein keine

Garantie dafür bietet, daß eine Volkswirtschaft überdurchschnittlich

stark wächst, wird deutlich, wenn wichtige Indikatoren der wirtschaftli-

chen Entwicklung der Bundesrepublik während der letzten 35 Jahre

einem internationalen Vergleich unterzogen werden (Tabelle 1).

Die Wachstumsraten des realen Bruttosozialprodukts sowie der realen

Aus- und Einfuhr der Bundesrepublik waren vor 1960 am höchsten. In

der Gründungsphase der EG-Zollunion von 1960 bis 1968 und danach bis

1972 waren sie nur noch halb so hoch und halbierten sich noch einmal im

Zeitraum 1972-1984. Welchen der zwei Zeiträume nach 1960 man auch be-

trachtet, es lassen sich stets sowohl EG-Partnerstaaten als auch EFTA-

Staaten oder dritte OECD-Staaten identifizieren, die niedrigere oder hö-

here Wachstumsraten von Sozialprodukt und Außenhandel aufweisen. Al-

lerdings geht übereinstimmend in allen EG-Partnernstaaten, auch in den

1973 neu der EG beigetretenen Staaten, das Wachstum des Sozialprodukts

und, von Irland abgesehen, sogar auch das Wachstum des Außenhandels

zurück. Bemerkenswert erscheint auch, daß EFTA-Länder wie Öster-

reich, Finnland oder Portugal von 1960 bis 1984 höhere oder nur gering-

fügig niedrigere Wachstumsraten im Außenhandel aufweisen als die Bun-

desrepublik, obwohl doch ihre nationalen Märkte kleiner sind als der

westdeutsche und sie trotz Assoziierungsabkommen höhere Marktzugangs-

barrieren in der EG haben.

Dieser statistische Befund bestätigt also die Vermutung, daß die EG-Mit-

gliedschaft allein nicht für das Wachstum eines Landes maßgebend ist. Es

wäre daher nicht sachgerecht, die Abschwächung des Wachstums in der

Bundesrepublik nach dem Beitritt zur EG pauschal den EG-Politiken an-

zulasten. Eine Wirkungsanalyse muß versuchen, die Wirkungen, die von

der verbliebenen autonomen Wirtschaftspolitik und von der Politik der

sonstigen internationalen Organisationen ausgehen, zu isolieren und die
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Tabelle 1 - Bevölkerung, Bruttosozialprodukt und Aus- und Einfuhr in
Mitgliedsländern der OECD 1950-1984 (vH) (a)

EG-9

Bundesrepublik
Frankreich
Belgien
Luxemburg
Italien
Niederlande
Vereinigtes
Königreich
Irland
Dänemark

EFTA

Österreich
Finnland
Island
Norwegen
Portugal
Schweden
Schweiz

Andere euro-
päische Länder

Griechenland
Spanien
Türkei

Andere OECD-
Länder

Vereingte
Staaten

Australien
Neuseeland
Japan

Bevölkerung

1950-
1960

1960-
1972

1,0 0,9
0,9 1,0
0,6(b) 0,5
0,6 0,8
0,6 0,7
1,3 1,3

0,3 0,6
-0,5 0,6
0,7(c) 0,7

0,2 0,6
1,0 0,4
2,1 1,4
0,9 0,8
0,6 1,5
0,5 -0,7
1,3 1,5

1,0 0,6
0,8 1,0
2,8 2,6

1,7 1,3
2,7 1,7
2,2(e) 2,2
2,2 1,7
l,l(c) 1,1

(a) Jahresdurchschnittliche
fuhr zu konstanten Preisen.
1960.

1972-
1984

-0,1
0,5
0,1
0,5
0,4
0,7

0,1
1,3
0,2

0,0
0,4
1,2
0,4
1,0
1,2
0,2

0,9
0,9
2,2

1,0
1,2
1,3
0,9
1,0

Bruttosozial-
produkt

1950-
1960

8,7
4,5
3,1 (b
.

5,7
4,6

2,4
1,6
3,8(c

6,0
4,9
3,1
3,6
4,1
3,4
4,5

6,0
6,1
6,3

3,2
4,6
4,2(e
2,4
8,0(c

1960-
1972

4,4
5,6
4,9
3,7
5,2
4,8

2,8
4,4
4,4

4,9
4,8
5,2
4,3
4,3
4,1
4,5

7,7
7,2
6,0

3,9
5,4
5,4
3,5
9,8

1972-
1984

1,9
2,4
2,0
2,2
2,3
1,8

1,6
3,6
1,9

2,6
3,1
3,6
3,9
3,0
1,9
0,7

2,8
2,5
5,0

2,6
3,0
2,8
2,2
4,1

jährliche Änderungsrate,
- (b) 1953-1960. -

1950-
1960

15,1
7,0 (b)
7,6 (b)
.

13,7

9,7

3,0
3,5
7,6(c)

13,2
7,0
7,6
6,7
5,6
5,4
7,3

12,6
20,5(d)

5,1

5,3
3,8
6,5(e
2,6
13,5(c)

Ausfuhr

1960-
1972

7,5
9,2
9,0
5,7

10,8
8,7

4,6
7,4
6,3

8,8
7,1
6,1
6,4

10,1
7,2
6,8

7,7
11,8
7,8

5,9
8,6
7,1
5,3
14,5

1972-
1984

5,0
5,8
4,2
3,0
5,5
3,6

3,6
8,3
4,1

5,3
4,9
4,8
4,4
4,6
4,1
3,3

11,2
6,7

12,1

4,0
4,9
3,7
4,1
9,6

Bruttosozialprodukt

Einfuhr

1950-
1960

1960-
1972

16,1 9,6
6,6 10,5
8,3(b) 8,2

5,9
11,5 10,5
7,4 9,1

4,3 4,5
1,3 8,4
9,5(c) 6,6

11,6 8,5
9,5 6,8
8,5 8,0
5,4 6,6
5,4 10,4
6,9 6,0
7,5 8,2

2,5 11,2
14,9(d) 17,3
4,9 8,2

13,5 8,0
5,0 7,5
l,2(e) 4,1

1,7 4,5
16,l(c) 13,4

, Ausfuhr und
(c) 1952-1960. - (d) 1954-1960. - (e)

1972-
1984

3,5
5,6
3,8
3,0
4,2
2,8

3,0
5,6
2,0

5,0
3,4
4,1
3,3
2,0
2,1
3,5

4,1
3,5
2,5

5,6
4,0
5,5
3,1
3,8

Ein-
1951-

Quelle: OECD [a ] ; World Bank [1984]; eigene Berechnungen.

einzelnen Politikfelder getrennt voneinander zu bewerten. Zu diesem

Zweck wird zunächst ein kurzer Abriß über die Entwicklung der Grund-

linien der Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik und deren Gemein-

samkeiten mit der Politik der EG gegeben. Daran schließen sich Einzel-

analysen wichtiger EG-Politiken an.
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III. Unterschiede und Gemeinsamkeiten der wirtschaftspolitischen
Konzeptionen zwischen der Bundesrepublik und der EG

1. Die wirtschaftspolitische Konzeption der Bundesrepublik

Vergleicht man zunächst die Grundsätze, denen die Politik nach dem GG

und nach den Vertragswerken der EG folgen sollte, so läßt sich feststel-

len, daß eine staatliche zentrale Lenkung im GG und EWGV, nicht aber

im EGKSV und EAGV, ausgeschlossen sind. Zwar enthält das GG anders

als die Weimarer Verfassung kein eindeutiges formales Programm für eine

bestimmte Wirtschaftsverfassung, jedoch legen die in Art. 2 und 3

garantierten Rechte der allgemeinen Handlungsfreiheit und der Gleichbe-

handlung vor dem Gesetz in Verbindung mit dem in Art. 14 garantierten

Recht auf Privateigentum die Basis für die Vertrags-, Konsum- und

Wettbewerbsfreiheiten als konstituierende Elemente einer Marktwirtschaft

fest. Dem Gesetzgeber sind aber Eingriffe in die wirtschaftlichen Frei-

heiten im Rahmen des GG aufgrund von

- Art. 14 (Eigentum soll dem Wohl der Allgemeinheit dienen und kann zu

diesem Zweck gegen Entschädigung enteignet werden),

- Art. 15 (Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können

durch Gesetz gegen Entschädigung in Gemeineigentum überführt wer-

den) und

- Art. 20 ("Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und

sozialer Bundesstaat")

erlaubt, wenn - entsprechend Art. 19 - Grundrechte in ihrem Wesensge-

halt nicht angetastet werden und diese Einschränkung allgemein gilt.

Die Durchsetzung des im GG verankerten Rechts auf Handlungsfreiheit in

wirtschaftlichen Angelegenheiten war eine Aufgabe, die Ende der vier-

ziger Jahre kaum lösbar schien. Produktion, Distribution und Konsum

waren bis ins einzelne zentralverwaltet. Die von Ludwig Erhard ergrif-

fenen Initiativen für eine rasche Liberalisierung wurden von mächtigen
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Gruppen heftig bekämpft (1).

Wie die regelmäßigen Länderberichte der OEEC dokumentieren, war je-

doch die marktwirtschaftliche Politik erfolgreich. Der Abbau von Bewirt-

schaftungs- und Preisvorschriften unmittelbar nach der Währungsreform

von 1948 sowie die Liberalisierungsmaßnahmen im Außenhandel und im

Devisen- und Kapitalverkehr führten nicht - wie vielfach vermutet wurde

- zu internationaler Zahlungsunfähigkeit, erhöhter Arbeitslosigkeit, Ver-

mehrung der Armut der Bevölkerung, auch dann nicht, als der Wirt-

schaftsminister die Korea-Krise, die die Preise für wichtige Rohstoffe in

die Höhe schnellen ließ, dadurch bewältigte, daß er nichts tat [vgl.

OEEC, 1953; o.V., 1986]. Im Gegenteil, der allgemeine Lebensstandard

stieg rasch. Die Bundesrepublik war auch erfolgreicher im Vergleich zu

Ländern, die, wie das Vereinigte Königreich oder Frankreich, weiterhin

einer Politik staatlicher Lenkung den Vorzug gaben.

Der Liberalisierungspolitik der frühen fünfziger Jahre erwuchsen in je-

nen Bereichen unüberwindbare Widerstände, in denen seit alters her

wirtschaftliche Interessen in hohem Maße organisiert waren. Hierzu zäh-

len neben dem Wohnungswesen die folgenden Wirtschaftsbereiche - sie

werden im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) von 1957 als

Ausnahmebereiche im einzelnen aufgeführt: Land- und Forstwirtschaft

(§ 100), Steinkohlenbergbau (§ 101), Eisenschaffende Industrie (§ 102)

und Verkehr und Nachrichtenwesen (§ 99). Während die Liberalisierung

im Außenhandel mit Industriewaren bis in die sechziger Jahre fortgesetzt

wurde, begann etwa ab 1954 der Gesetzgeber, die Vertragsfreiheit mit

Hilfe von Rechtsvorschriften einzuschränken. Ausgewählte Konsumenten

und Produzenten (Unternehmen, Beschäftigte) wurden vor Schaden, den

sie sich selbst oder anderen zufügen konnten, in neuen Sondergesetzen

(1) Die Besatzungsmächte drohten mit Entzug von Geld und persönlicher
Unterstützung, die Gewerkschaften kündigten Generalstreik an, die
OEEC und die Europäische Zahlungsunion drohten, Zahlungen zu ver-
weigern [vgl. Erhard, 1957]. Bekannte britische Nationalökonomen
erklärten, eine Politik, die auf die Marktkräfte setze, sei zum
Scheitern verurteilt [vgl. Hutchinson, 1968].



18

geschützt. Zu nennen sind hier Ladenschlußgesetz, Landwirtschaftsge-

setz, Handwerksordnung, Sozialversicherungsgesetz. In der Folgezeit

wurde der Umfang der Regulierung in den Ausnahmebereichen ausgewei-

tet, und es wurden neue Ausnahmebereiche geschaffen. Mittlerweile ent-

steht mehr als 50 vH der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung in Berei-

chen, in die der Staat mehr oder weniger stark interveniert [Donges,

Schatz, 1986].

Für die Kosten der Rechtsvorschriften für die Wirtschaft liegen keine

Schätzungen vor. Lediglich der Teil der Kosten, der sich im Fall von

gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen der Unternehmen für den

Staat buchhalterisch erfassen läßt, ist verschiedentlich geschätzt wor-

den. Diese Kosten stiegen, gemessen als Anteil am Bruttosozialprodukt,

von 1 vH im Jahr 1957 auf 3 vH im Jahr 1984 an [Dicke, Härtung,

1986]. Auch die Belastungen von Produzenten und Konsumenten durch

Steuern und Abgaben sind seit den frühen fünfziger Jahren von 13 vH

des Bruttosozialprodukts auf heute über 30 vH gestiegen. Der Staat ist

aus der Rolle des Schiedsrichters längst herausgewachsen und in die

Rolle eines wohlwollenden "Spielführers" geschlüpft. Er nimmt nicht nur

Einfluß auf die sektorale Struktur von Einkommens- und Beschäftigungs-

chancen. Er beansprucht auf der Grundlage des Stabilitäts- und

Wachstumsgesetzes von 1967 das Recht, das gesamtwirtschaftliche Aktivi-

tätsniveau zu steuern. Es stellt sich die Frage, ob die EG diesen Wandel

zur vermehrten Beteiligung des Staates an der Produktion privater Güter

gebremst oder beschleunigt hat.

Als die Bundesrepublik ihre Beteiligung an der Schaffung der EG erwog,

entsprachen die wirtschaftspolitischen Leitbilder noch weitgehend denen

des damaligen Bundeswirtschaftsministers. Diese unterschieden sich sehr

von denen in wichtigen Partnerstaaten. Die für die Vertragsverhandlun-

gen zuständigen Außenminister lösten die Gegensätze auf diplomatische

Weise: Sie schrieben deutsche Grundsatzpositionen in die Verträge und

sahen zugleich Ausnahmen und Schlupflöcher vor, die eine strikte An-

wendung von Grundsätzen durch Verweis auf Rechtspositionen verhin-

dern können. Es wurde also den Organen der EG und den Mitgliedstaa-

ten überlassen, die programmierten Konflikte in dieser oder jener Rich-

tung zu lösen.
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2. Die wirtschcrftspolitische Konzeption der EG

Die Vertragswerke der EG bestimmen zum einen nach Art eines Statuts

den organisatorischen Aufbau, die Aufgaben und die Befugnisse der Ge-

meinschaftsorgane. Zum anderen aber setzen sie Regeln - Rechte und

Pflichten - fest, denen die Wirtschaftssubjekte, die Regierungen und die

Gemeinschaftsorgane unterworfen werden. Darüber hinaus wird die Koor-

dination von Politik in bestimmten Sachbereichen vorgesehen oder ange-

regt. Schließlich wird bestimmt, daß ein Europäischer Sozialfonds (ESF)

und eine Europäische Investitionsbank (EIB) errichtet und daß übersee-

ische Länder und Hoheitsgebiete assoziiert werden. An die Adresse der

Bürger gerichtet sind die Vertragsteile, die wirtschaftliche Handlungs-

freiheiten im Wirtschaftsgebiet der Mitgliedstaaten im Rahmen eines

marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmens zusichern.

Private können vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) klagen, wenn

sie ihre Rechte beschnitten sehen. Der institutionelle Rahmen des Ge-

meinsamen Marktes ist konstituierender Bestandteil der drei Vertragswer-

ke, die heute als eine rechtliche Einheit gelten können [Scherer, 1970].

Mit "Gemeinsamer Markt" ist ein freier Markt gemeint, auf dem Angebot

und Nachfrage durch den Preismechanismus gesteuert werden (1).

Im einzelnen räumt der einheitliche Binnenmarkt den Bürgern der Mit-

gliedstaaten im EWGV fünf wirtschaftliche Grundfreiheiten ein:

1) die Freiheit des Warenverkehrs (Art. 3 und Art. 9-37),

2) die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs (Art. 3 und Art. 48-51),

3) die Freizügigkeit der Arbeitnehmer (Art. 3 und Art. 48-51),

4) die Niederlassungsfreiheit (Art. 52-58) und

5) die Freiheit des Zahlungs- und Kapitalverkehrs (Art. 3 und Art. 67

-73).

(1) In Art. 2 EGKSV heißt es: "Die Gemeinschaft hat in fortschreitender
Entwicklung die Voraussetzungen zu schaffen, die von sich aus die
rationellste Verteilung der Erzeugung auf dem höchsten Leistungs-
stand sichern".
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Die fünf Freiheiten setzen Vertragsfreiheit und damit die Konsum- und

Produktionsfreiheit voraus.

Hinsichtlich des Rechts der Wirtschaftsubjekte auf Privateigentum spre-

chen die Vertragswerke, im Gegensatz zum GG, keine Garantie aus. Nach

Art. 222 EWGV obliegt es den Mitgliedstaaten, die Eigentumsordnung zu

bestimmen.

Damit die Freiheiten auch verwirklicht werden, unterwirft das EG-Recht

die Organe der EG und die Regierungen der Mitgliedstaaten Geboten und

Verboten. Die Regierungen werden durch die Verträge verpflichtet, ähn-

lich wie beim GATT, Diskriminierungen aller Art abzubauen. Dies bedeu-

tet zum einen, daß die Staatsangehörigkeit eines Bürgers der EG für

dessen Betätigung innerhalb der Gemeinschaft ohne Belang ist. Zum an-

deren bedeutet das Nichtdiskriminierungsgebot auch, daß wirtschaftliche

Transaktionen im Gebiet des Gemeinsamen Marktes nicht durch Maßnah-

men eines Mitgliedstaates in einer Weise beeinflußt werden dürfen, die

das Funktionieren eines Marktes beeinträchtigen. Verstaatlichungen etwa,

die nicht grundsätzlich verboten sind, dürfen weder der Wettbewerbs-

freiheit noch dem freien Warenverkehr entgegenwirken. Weiterhin sind

die Regierungen gehalten, Wettbewerbsverzerrungen, die durch die Aus-

übung von Machtstellungen Privater (Kartelle, Monopole) oder durch

staatliche Organisationen ausgelöst werden können, zu verhindern (1).

Die Organe der EG haben die Kompetenz, die Regierungen mit rechtli-

chen Mitteln zur Beachtung der Wettbewerbsregeln zu zwingen. Das Ver-

tragsrecht der EG schreibt weiterhin vor, eine Zollunion zu errichten

(1) Die allgemeinen Regeln der Wettbewerbsordnung finden sich in
Art. 3, 7 und 85-92 EWGV sowie in Art. 4 EGKSV. Danach sind
wettbewerbsbehindernde Vereinbarungen oder Beschlüsse sowie der
Mißbrauch einer den Markt beherrschenden Stellung grundsätzlich
mit dem EG-Recht unvereinbar, soweit der innergemeinschaftliche
Handel davon betroffen wird. Gemäß Art. 90 EWGV gelten diese Vor-
schriften grundsätzlich auch für öffentliche Unternehmen. Das Ver-
bot staatlicher Hilfen, die im innergemeinschaftlichen Handel künst-
liche Wettbewerbsvorteile schaffen, ist in den Art. 92-94 EWGV und
Art. 4 EGKSV geregelt. Ausnahmen davon sind nach Art. 92,2 EWGV
auf Sonderfälle wie Naturkatastrophen beschränkt bzw. an eine Reihe
von Bedingungen geknüpft (Art. 92,1 EWGV).
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und eine gemeinsame Außenhandelspolitik gegenüber Drittländern zu be-

treiben (1). Aus der Präambel des EWGV sowie den Art. 18-29 und 110

geht hervor, daß im Rahmen der gemeinsamen Außenhandelspolitik anzu-

streben ist, daß der gemeinsame Außenzoll im Zuge einer weltweiten Li-

beralisierung gesenkt wird.

Ein gemeinsamer Binnenmarkt, der allen Wirtschaftssubjekten der Mit-

gliedstaaten unbehinderte Transaktionen über die nationalen Grenzen

hinweg zusichert, und ein Freihandel mit Drittländern entsprechen weit-

gehend den Anforderungen der normativen Wohlfahrtstheorie. Würden

sich die Vertragswerke auf diese Vorschriften beschränken und würden

sie strikt angewendet, so wäre wahrscheinlich, daß die in Art. 2

EWGV formulierten Ziele

1) harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemein-

schaft,

2) beständige und ausgewogene Wirtschaftsausweitung,

3) größere Stabilität,

4) beschleunigte Hebung der Lebenshaltung und

5) engere Beziehungen zwischen den Staaten

erreicht würden.

Andere Teile des Vertragswerks sehen jedoch anstelle von Regeln vor,

daß eine gemeinsame Politik im Sinne gemeinsamer Marktinterventionen

betrieben wird, deren Grundsätze nur vage definiert sind. Vertraglich

vorgesehen sind Kompetenzen der EG im Bereich der Außenhandelspolitik

gegenüber Drittländern, der Verkehrspolitik, der Agrarpolitik, der

nationalen Wirtschaftspolitiken sowie bei der Verwaltung des ESF und der

EIB. Aufgrund späterer Beschlüsse hat die Gemeinschaft Kompetenzen

bei der Regionalpolitik, der Fischereipolitik, der Umweltschutzpolitik und

der Technologiepolitik erlangt (2).

(1) Die Mitgliedstaaten haben ihre Zuständigkeit für die Außenwirt-
schaftspolitik auf Ministerrat und EG-Kommission gemäß Art. 113
EWGV übertragen.

(2) Diese Ausweitung der Gemeinschaftsbefugnisse ist mit der Einheit-
lichen Europäischen Akte [Deutscher Bundesrat, 1986] in den Ver-
tragstext des EWGV übernommen worden.
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Die Unterteilung von Aktivitäten in solche, die allein Wettbewerbsregeln,

und solche, die politischer Einflußnahme unterworfen werden, kommt

nicht von ungefähr. Gemeinschaftspolitiken sind dadurch gekennzeichnet,

daß Staaten in diesen Aktivitäten zu einem Wirtschaftsinterventionismus

neigen, also zu einer Einschränkung von Freiheitsspielräumen. In allen

vergemeinschafteten Politikbereichen ist grundsätzlich vorgesehen, daß

die nationale Souveränität entweder teilweise oder aber ganz auf die Ge-

meinschaftsorgane übergeht. Bestehende nationale Rechtsnormen sollen

angeglichen bzw. vereinheitlicht werden. Die Rechtsangleichung hat da-

bei zum Ziel, für alle Wirtschaftssubjekte in der Gemeinschaft gleiche

rechtliche Bedingungen für die wirtschaftliche Betätigung zu schaffen.

Was die gemeinsame Handelspolitik gegenüber Drittländern betrifft, so ist

diese an eine Reihe allgemein gehaltener Bedingungen geknüpft, die auch

im Sinne einer protektionistischen Handhabung ausgelegt werden können.

Selbst Abkommen, die an die Stelle von Freihandel Regulierungen von

Mengen und Preisen setzen, können mit den Vertragswerken harmonie-

ren. Für den Dienstleistungshandel ist weitgehend strittig, ob er über-

haupt Gegenstand einer gemeinsamen Außenhandelspolitik ist. Und der

Handel mit Stahl, Kohle und Agrarwaren ist zwar unbestritten Gegen-

stand einer gemeinsamen Außenhandelspolitik, jedoch gelten hier die

Rechte der Handlungsfreiheit nicht oder nur eingeschränkt. Überdies

haben die Mitgliedstaaten gemäß Art. 115 EWGV das Recht, selbst

Schutzmaßnahmen gegen Importe aus Drittländern zu ergreifen.

Im Bereich des Binnenhandels mit Waren liefern verschiedene Artikel

Stichworte für Verstöße gegen das Prinzip eines gemeinsamen Binnen-

markts. Nach Art. 36 EWGV können Handelshemmnisse u.a. aus Gründen

der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit oder zum Schutz der Gesund-

heit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen gerechtfertigt

werden. Allerdings ist vorgesehen, einem Mißbrauch des Art. 36 dadurch

vorzubeugen, daß gemäß Art. 100 die EG-Organe nationale Rechts- und

Verwaltungsvorschriften harmonisieren. Gründe für protektionistische

Maßnahmen eines Mitgliedstaates werden weiterhin durch Art. 109 und

Art. 73 geliefert. Plötzliche Zahlungsbilanzschwierigkeiten oder Kapital-
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bewegungen lassen Eingriffe in den Kapital- und Warenverkehr zu (1).

Der innergemeinschaftliche Handel mit Brennstoffen für die Kernkraftin-

dustrie, Kohle und Stahl kann durch Organe der EG weitgehend regle-

mentiert werden. Preise und Mengen können Unternehmen des Bergbaus

und der Eisenschaffenden Industrie sowie den Abnehmern vorgeschrieben

werden.

Die Freiheiten im Dienstleistungsverkehr sind in weit stärkerem Maße als

der Warenhandel vertraglich eingeschränkt oder einschränkbar. Nach dem

Grundsatz der Inländerbehandlung (Art.. 60 EWGV) kann jeder Mitglied-

staat das Recht reklamieren, ausländische Anbieter von Dienstleistungen

den eigenen Rechtsvorschriften zu unterwerfen. Dies gilt auch in bezug

auf Niederlassungen ausländischer natürlicher oder juristischer Personen.

Hierdurch kann internationale Konkurrenz, ein Grundelement eines ge-

meinsamen Marktes, bei Dienstleistungen ausgeschlossen werden. Ver-

kehrs- und Bankenleistungen sind sonderrechtlich geregelt.

Die Vielzahl von Ausnahmen und Schlupflöchern im Vertragswerk mindern

die Qualität der Vertragswerke in ihrer Eigenschaft als öffentliches Gut.

Sie schaffen rechtliche Grundlagen und politischen Spielraum für Eingrif-

fe in die wirtschaftlichen Freiheiten. Inwieweit diese genutzt werden,

liegt nicht nur bei den EG-Organen, obwohl ihnen der Vertrag weitge-

hende Kompetenzen zur Gestaltung des Gemeinschaftsrechts eingeräumt

hat (2).

(1) Eine ausführliche Übersicht über diese und andere Ausnahmetatbe-
stände wird gegeben in Oliver [1982],

(2) Es sei angemerkt, daß Verordnungen und Entscheidungen sowohl vom
Rat als auch von der Kommission erlassen werden können. Entschei-
dungen der Kommission sind etwa nach Art. 93 EWGV zum Verbot
wettbewerbsbehindernder staatlicher Subventionen vorgesehen, Ver-
ordnungen etwa zum Zollrecht. Vgl. zu letzerem beispielsweise
Landry [1983].



24

IV. Regelgerechte Politik der EG und Regeldurchsetzung - eine
Bestandsaufnahme

1. Liberalisierung des Handels mit Drittländern im Bereich von Industriewaren

Wesentliche Bestandteile der in Art. 3 EWGV vorgesehenen Zollunion

wurden zum 1.7.1968 verwirklicht, ungefähr ein Jahr vor Ablauf der

angestrebten Ubergangsfrist. Dazu gehört die Beseitigung der Zoll-

schranken zwischen den Mitgliedstaaten und die Aufstellung eines ge-

meinsamen Zolltarifs. Dagegen ist die Harmonisierung der ursprünglich in

ihren Strukturen erheblich voneinander abweichenden nationalen Zollge-

setze auch 1987 noch nicht abgeschlossen (1). Dies gilt z .B. für die

Fälle der zeitlich begrenzten Ein- oder Ausfuhr von Waren zum Zwecke

der Weiterverarbeitung. Ähnlich liegen die Verhältnisse in bezug auf

freie Wirtschaftszonen und hinsichtlich der Datierung von Zollschulden

[vgl. Kommission, k; v ] . Auch die Zollabfertigung erfolgt mitunter noch

unterschiedlich, was besonders deutlich wurde, als im Oktober 1982

Frankreich die Einfuhr japanischer Videorecorder nur noch über den

Abfertigungspunkt Poitiers abwickeln ließ.

Schon vor dem Jahr 1968 nahm die EG Art. 3 EWGV folgend maßgeblich

an zwei internationalen Verhandlungsrunden zur allgemeinen Zollsenkung

teil. Entsprechend den dort erzielten Vereinbarungen konnten die ur -

sprünglich vorgesehenen Außenzölle der Gemeinschaft nach und nach

gesenkt werden. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Vereinba-

rungen der Dillon-Runde (1960-1961), die eine durchschnittliche Zollsen-

kung um 7-8 vH erbrachten ,und die der Kennedy-Runde (1964-1967) mit

Zollsatzsenkungen um durchschnittlich 35-40 vH. Im Anschluß an die

Vollendung der Zollunion beteiligte sich die EG an der Tokio-Runde

(1973-1979), die die verbleibenden Zölle in allen Teilnehmerstaaten bis

1988 nochmals um ein Drittel zu senken beschloß. Von der EG wurde der

neue gemeinsame Zolltarif [ABI, Nr. L 320, 10.12.1984] bereits zum

(1) Detaillierte Darstellungen des EG-Zollrechts finden sich in Regul
[1982] und Landry [1983].
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1.1.1985 in Kraft gesetzt (1).

Wie sich die Schaffung der Zollunion und die Zollsenkungsrunden im

Rahmen des GATT auf die tarifäre Protektion der Bundesrepublik aus-

gewirkt haben, zeigt Tabelle 2. Demnach hat die Einführung des gemein-

samen Außenzolls für die Bundesrepublik im Durchschnitt eine deutliche

Erhöhung des nominalen und effektiven Zollschutzes zwischen 1958 und

1964 bewirkt. Dies gilt auch für die Branchen im einzelnen mit Ausnahme

der Ziehereien und Kaltwalzwerke. Die Branchenstruktur der Protektion

wurde allerdings kaum verändert. Die Zollsenkung im Rahmen der

Kennedy-Runde führte die Zollprotektion deutlich unter das Ausgangs-

niveau von 1958 zurück. Im Rahmen der Tokio-Runde wurden Zollsen-

kungen beschlossen, die die Zollprotektion der Bundesrepublik gegen-

über Drittländern um rund ein Drittel senkten. Da die Zollsenkungen

nicht strikt nach der "Schweizer Formel" [Stecher, 1980] vorgenommen

wurden, änderte sich auch der Eskalationseffekt der nominalen Zollstruk-

tur wenig, d .h . , mit steigender Verarbeitungsstufe von Rohprodukten

nimmt der Schutz der heimischen Produktion vor ausländischer Konkur-

renz zu. Die Branchenstruktur der effektiven Protektion im Jahr 1985 ist

der von 1958 sehr ähnlich (Tabelle 2).

Trotz der erzielten Zollsenkungen offenbarten die internationalen Ver-

handlungsrunden zur allgemeinen Zollsenkung zumindest zwei entschei-

dende Mängel der gemeinsamen Handelspolitik. Erstens, da Beschlüsse in

diesen Bereichen meist das Resultat intensiver interner Verhandlungen

der Mitgliedsländer sind, kommen Einigungen oft nur auf dem kleinsten

gemeinsamen Nenner zustande. Im Bereich der Handelspolitik gegenüber

Drittländern ist das nicht selten gleichbedeutend mit der protektionisti-

schen Position. Sind die Präferenzen von Mitgliedsländern recht unter-

schiedlich hinsichtlich der Beurteilung von Importschutzmaßnahmen (2),

(1) Vorzeitig zollbegünstigt werden auf diese Weise etwa 250 Produkte,
die vor allem für die Exporte der Entwicklungsländer von Bedeutung
sind. Zudem wurden einige Minimalabgaben, die ihre wirtschaftliche
Bedeutung verloren hatten, abgeschafft.

(2) Wie aus den Tabellen 3-5 hervorgeht, ist Frankreich etwa im Gegen-
satz zur Bundesrepublik eher geneigt, den Markt gegenüber Produk-
ten aus Drittländern abzuschotten.
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Tabelle 2 - Nominaler und effektiver Zollschutz der Industriezweige der
Bundesrepublik gegenüber Einfuhren aus Nicht-EG-Ländern
1958-1985 (vH) (a)

Grundstoff- und Produktions-
güterindustrien

Steine und Erden
Eisen- und Stahlerzeugung
Eisen-, Stahl- und
Tempergießereien
Ziehereien und Kaltwalz-
werke
NE-Metallerzeugung
ME-Metallgießerei
Mineralölverarbeitung
Chemische Industrie
Säge- und Holzbearbei-
tungswerke
Zellstoff-, Papier- und
Pappeerzeugung
Gurrtni- und Asbestverarbeitung

Investitionsgüterindustrien

Stahl- und Leichtmetallbau
Stahlverformung
Maschinenbau
Straßenfahrzeugbau
Elektrotechnik
Feinmechanik, Optik
Uhrenindustrie
EBM-Waren

Verbrauchsgüterindustrien

Feinkeramik
Glasindustrie
Holzverarbeitung
Musikinstrumente, Sport-
und Spielwaren
Papier- und Pappever-
arbeitung

Druckerei, Vervielfältigung
Kunststoffverarbeitung
Ledererzeugung
Lederverarbeitung
Schuhindustrie
Textilindustrie
Bekleidungsindustrie

Insgesamt

(a) Anteil am Einfuhrwert. Die
nicht voll vergleichbar sind.

Nominalzoll

1958

8,9

3,3
6,9

7,7

10,3
6,3
11,2
-

13,0

5,1

11,5
15,0

8,6

5,2
12,1
6,6
12,9
7,8
6,8
5,9
9,7

12,0

9,7
15,3
13,3

8,7

15,0
6,5
12,8
7,6
12,6
14,2
11,1
13,6

9,0

Werte

1964

9,7

7,9
7,2

11,9

10,2
6,6
14,4
4,1
14,3

7,3

12,6
16,3

11,8

7,7
14,2
9,6
15,9
11,5
11,5
8,9
13,1

14,3

14,9
17,5
14,8

13,0

17,0
8,8
17,7
8,8
15,8
17,1
12,7
16,5

11,0

1972

6,8

3,3
4,5

7,7

7,5
5,5
8,6
3,8
11,2

6,1

9,4
7,7

6,9

4,0
7,7
6,2
8,6
7,2
8,4
7,3
7,2

10,4

9,4
9,5
8,0

9,3

13,2
6,1
14,3
6,7
8,5
7,3
10,3
14,0

7,3

in Klammern

1985

(4,4)

2,5
3,5

5,3

5,3
4,6
6,0
-
6,8

4,6

6,9
5,1

(5,3)

3,0

4,1
7,8
4,7
5,0
4,6
5,2

(7,3)

6,7
6,9
4,8

-

9,6
3,9
7,5
4,5
6,8
6,0
7,7
10,9

(5,2)

Desagen

Effektivzoll

1958

17,3

1,1
22,7

11,3

4,9
22,2
31,2
-

13,8

12,7

35,8
22,9

4,8

0,7
14,5
0,9
9,8
4,7
3,3
2,6
7,5

17,3

8,4
14,9
19,9

5,8

24,4
3,8
7,9
9,8
16,6
22,3
20,3
17,7

11,8

, daß

1964

20,2

11,5
25,5

19,1

6,7
28,3
47,1
6,6
18,7

15,9

41,3
24,8

8,0

5,0
18,1
3,5
12,6
8,0
6,6
3,9
12,9

20,6

16,1
21,8
20,7

10,2

24,8
8,4
11,8
11,7
21,1
26,3
24,0
22,3

14,8

1972

13,9

3,7
17,0

12,1

5,6
2,0
23,0
6,5
14,4

13,7

29,6
8,7

4,0

1,4
8,9
2,5
5,8
4,5
5,2
3,7
5,6

15,6

9,9
11,1
9,9

6,9

19,9
5,3
9,8
11,1
9,6
9,0
20,8
20,7

10,0

1985

(9,0)

2,9
12,8

8,4

3,8
21,0
16,5
-
7,9

1,0

22,2
5,7

(3,3)

1,1
-
1,5
6,0
2,6
3,0
2,3
4,2

(10,7)

7,0
8,1
5,0

-

14,6
1,8
3,2
6,9
8,4
8,2
15,8
6,5

(7,3)

äie Durchschnitte

Quelle: Donges, Fels, Neu et al. [1973]; Glismann et al. [1986].
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so implizieren derartige Kompromisse meist ungewollte gesamtgesellschaft-

liche Wohlfahrtsverluste für Länder wie die Bundesrepublik, die im EG-

Vergleich eine eher liberale Handelsordnung bevorzugen (1). Zweitens

macht die Schwierigkeit, eine gemeinsame Position in der Außenhandels-

politik zu erreichen, internationale Verhandlungsrunden, bei denen die

EG als Verhandlungspartner auftritt, meist äußerst mühsam. Mitunter

kommt keine gemeinsame Verhandlungslinie zustande, und Einigungen in

der GATT-Runde werden völlig unmöglich. Ein anschauliches Beispiel

dafür bietet die Tokio-Runde. Zwar konnten sich die Verhandlungspart-

ner in dieser Runde noch auf eine Senkung der Industriezölle verständi-

gen, die EG war aber wegen interner Meinungsverschiedenheiten nicht

mehr in der Lage, einem Abbau von nicht-tarifären Handelshemmnissen

(NTBs) zuzustimmen. Insbesondere auf Betreiben Frankreichs bestand

sie letztendlich auf der weiteren Anwendung selektiver Schutzklauseln.

Insgesamt betrachtet hat die EG die Erwartungen im Hinblick auf eine

Liberalisierung des Industriewarenhandels mit Drittländern nicht ganz

erfüllt:

- Während die Zölle seit den sechziger Jahren gesunken sind, hat die

Bedeutung der NTBs zugenommen.

- Nur ein Teil der NTBs ist von der Kommission EG-weit verhandelt

worden; eine große Anzahl solcher Hemmnisse ist auf Initiative einzel-

ner Mitgliedsländer geschaffen worden.

- Zwischen den EG-Ländern bestehen weiterhin recht erhebliche Unter-

schiede im Ausmaß und in der Struktur der Protektion durch NTBs,

die mit dem Ziel einer Zollunion unvereinbar sind.

Der erste Tatbestand gilt in ähnlicher Form auch für andere Länder,

etwa die Vereinigten Staaten (2). Dennoch ist die Substitution von Zöllen

durch NTBs kaum mit dem im EWGV niedergelegten Postulat der Handels-

(1) Wohlfahrtsverluste stellen sich natürlich auch für eher protektioni-
stisch geneigte Länder wie Frankreich ein, nur mit dem Unterschied,
daß sie für diese Länder offenbar von vornherein einkalkuliert sind
bzw. mit der internen Machtstruktur der organisierten Interessen
vereinbar sind.

(2) Vgl. beispielsweise die Aufstellungen in Anjaria et al. [1985] oder in
OECD [bj . Vgl. ferner Donges [1986].
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Tabelle 3 - Ausmaß und Struktur von NTBs der EG-Länder gegenüber
Drittländern 1983 (vH) (a)

BG-10
Belgien-Luxemburg
Bundesrepublik
Dänemark
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Niederlande
Vereinigtes
Königreich

Häufig-
keit

von
KFFRQ

13,8
11,6
12,5
11,4
24,0
13,6
9,1
9,7
13,1

13,8

Van gesamten Importwert(b)
betroffen durch

NTBs
insge-
samt

22,3
26,0
12,4
11,7
57,1
13,4
13,4
6,9
25,5

14,3

(a) NTBs im Verhältnis zur Anzahl der
aus allen Ländern. - (b) Ohne

mengen-
mäßige
Import-
beschrän-
kung

11,8
12,8
1,7
3,0
47,2
5,4
2,1
1,8
6,6

3,5

zollmäßig «

frei-
willige
Export-
beschrän-
kung

2,2
0,8
3,9
2,1
1,2
1,0
1,4
1,0
2,0

2,8

sind

Uberwa-
chungs-
maß-
nahmen

7,8
19,0
5,1
4,0
10,1
6,5
7,3
1,9
14,0

7,4

srfaßten Importströme
innergemeinschaftlichen Handel.

Quelle: Nogues et al. [1985, S. 16 und 58].

liberalisierung vereinbar. Der zweite Tatbestand unterstreicht, daß die

EG-Organe ihre Kompetenzen für eine gemeinsame Handelspolitik nicht

ausüben. Die meisten Mitgliedsländer versuchen weiterhin mehr oder we-

niger erfolgreich, ihre eigene Handelspolitik gegenüber Drittländern zu

betreiben. Der Fall der Selbstbeschränkungsabkommen im Bereich Auto-

mobile ist ein interessantes Anschauungsbeispiel dafür. Eine Reihe von

Mitgliedsländern schlössen bilaterale Abkommen mit Drittländern zum glei-

chen Zeitpunkt ab, als sie über den Ministerrat der für die Handelspoli-

tik eigentlich zuständigen Kommission einen Auftrag zur Aushandlung

von Selbstbeschränkungsabkommen gaben [ Yannopoulos, 1985] (1). Der

dritte Tatbestand verdeutlicht die bereits angesprochenen Präferenzun-

terschiede der EG-Länder im Hinblick auf die Anwendung von selektiven

Importschutzmaßnahmen. Wie unschwer aus Tabelle 3 zu erkennen ist.

(1) Ohne formellen Vertrag traf z .B. der Bundeswirtschaftsminister An-
fang der achtziger Jahre eine Absprache mit Japan über die japani-
schen Kraftfahrzeugexporte in die Bundesrepublik*. Vgl. die ent-
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liegt Frankreich in dieser Hinsicht meist über und die Bundesrepublik

meist unter dem EG-Durchschnitt.

Tabelle 4 gibt einen Überblick über die starke sektorale Konzentration

von Importschutzmaßnahmen. Besonders häufig sind Importschutzmaßnah-

men für Industriewaren in den Bereichen Textilien, Bekleidung, Eisen,

Stahl (1) und bei Kraftfahrzeugen anzutreffen. Im Textilbereich wirkten

im übrigen die EG-Organe entscheidend bei 'der Aushandlung der dreifa-

chen Verlängerung und gleichzeitigen Verschärfung des Multifaserabkom-

mens (MFA) mit, das zum Gutteil verantwortlich ist für die große Anzahl

von NTBs in diesem Bereich (2).

Bilateral ausgehandelte Importschutzmaßnahmen einzelner Mitgliedsländer

können in einer Zollunion nur dann erfolgreich sein, wenn eine Handels-

umlenkung über die Partnerstaaten in der Gemeinschaft ausgeschlossen

ist. Art. 115 EWGV, der den Ausschluß von der Gemeinschaftsbehand-

lung (AGB-Maßnahme) legalisiert, bietet einzelnen Mitgliedstaaten dazu

die rechtlichen Möglichkeiten (3). Eine Untersuchung von Spinanger und

Zietz [1985] zeigt, daß Art. 115 EWGV seit Mitte der siebziger Jahre

verstärkt angewendet wird (Tabelle 5), in einer Zeit also, in der sich

einzelne Mitgliedsländer den durch Veränderungen der weltwirtschaftli-

chen Arbeitsteilung herbeigeführten Anpassungsproblemen nicht recht

gewachsen zeigten. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, daß der

Gemeinschaft erst 1982 das Recht zugestanden wurde, vor der Anwen-

dung von Schutzmaßnahmen oder Überwachungen durch einzelne Mitglied-

staaten eine Untersuchung über deren Notwendigkeit einzuleiten. Vorher

lief es meist darauf hinaus, daß Mitgliedsländer zwar die Kommission be-

nachrichtigten, ihr aber oft ein "fait accompli" präsentierten. Erst seit

sprechenden Erklärungen von Graf Lambsdorff [Handelsblatt,
3.5.1986, "Der MITI-Minister disziplinierte an einem Nachmittag die
Autoindustrie"].

(1) Zum Stahlsektor vgl. Abschnitt V . l .
(2) Ähnlich wie bei den Verhandlungen in der Tokio-Runde obsiegten

auch bei den durch die EG geführten WTA-Verhandlungen die eher
interventionistischen Bestrebungen Frankreichs gegenüber der
liberaleren Verhandlungsposition der Bundesrepublik.

(3) Vgl. zur rechtlichen Würdigung von Art. 115 EWGV die Arbeit von
Oliver [1982]. Hier sind auch die relevanten Entscheidungen des
EuGH zusammengefaßt.
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Tabelle 4 - Ausmaß von NTBs der EG-Länder nach Warengruppen 1983
(vH) (a)

EG-10
Belgien-
Luxemburg
Bundes-
republik

Dänemark
Frankreich
Griechen-
land
Irland
Italien
Nieder-
lande

Vereinigtes
Königreich

(a) NTBs im
Ländern.

Agrarer-
zeugnisse
und ver-
arbeitete
Nahrungs-
mittel

36,4

55,9

22,3
28,5
37,8

46,4
24,8
39,9

51,9

34,9

Verhältnis

Texti-
lien,
Beklei-
dung

52,0

38,3

57,0
46,5
48,4

21,8
31,7
37,2

57,3

59,6

Schuhe

9,5

12,3

9,7
13,6
6,6

22,8
8,8
0,2

12,0

12,2

zur Anzahl der

Eisen,
Stahl

52,6

47,4

53,5
49,9
73,9

54,5
23,0
48,6

35,5

42,1

Fahr-
zeuge

45,3

54,3

52,0
35,0
42,9

65,5
65,8
10,2

49,7

44,3

Elektri-
sche Ma-
schinen

13,4

19,5

6,8
6,7
41,7

13,5
0,5
7,1

4,0

12,7

übrige
gewerb-
liche
Haib-
und
Fertig-
waren

10,3

30,6

6,6
5,4
19,4

8,5
6,6
2,6

10,7

6,7

zollmäßig erfaßten Importströme

Industrie-
güter
insgesamt

18,7

33,6

18,5
13,2
27,4

20,4
13,8
9,3

17,8

14,8

aus allen

Quelle: Vgl. Tabelle 3.

1985 sind alle Mitgliedsländer verpflichtet, vor der Anwendung von

Schutzmaßnahmen die Einwilligung der Kommission einzuholen

[Yannopoulos, 1985].

Die vermehrte Anwendung von AGB-Maßnahmen nach Art. 115 EWGV be-

wirkt, daß Waren, die einmal in die EG eingeführt sind, nicht ohne wei-

teres von einem Mitgliedsland in ein anderes wieder exportiert werden

können. Einfuhrquoten einzelner Länder ließen sich sonst unterlaufen.

Für den Binnenhandel der EG-Länder untereinander bedeutet dies, daß

für alle Waren, für die Ausnahmeregelungen existieren, jeweils Zeugnisse

von den Importeuren darüber beizubringen sind, aus welchem Produk-

tionsland die Ware ursprünglich gekommen ist (Ursprungslandzeugnis).

Dies verursacht zusätzliche Kosten, erfordert Kontrollen an den Grenz-

übergangsstellen und stellt damit ein ernstes Hindernis für die Verwirk-

lichung des gemeinsamen Binnenmarkts dar.



31

Tabelle 5 - AGB-Maßnahmen aufgrund von Art. 115 EWGV 1973-1985

WIA-Produkte
Agrarprodukte
Andere Produkte

Produkte insges.

Benelux
Dänemark
Frankreich
Bundesrepublik
Irland
Italien
Vereinigtes
Königreich

Insgesamt

1973

8
6
20

34

25,0
0

62,5
0
0

12,5

0

100

1975 1977 1979 1981

Häufigkeit der Anwendung

12 37
10 2
14 22

36 61

Verteilung

16,7 27,0
0 0

42,7 32,4
0 21,6
0 2,7

33,3 2,7

8,3 13,5

100 100

176
3
58

237

89
2
25

116

1983

123
5
31

159

nach Ländern (vH)

19,9
1,1
42,6
3,4
14,2
3,4

15,3

100

16,9
0

39,3
1,1
27,0
6,7

9,0

100

12,2
1 0
29,3
3,3
38,2
6,5

10,6

100

1985

81
5
39

125

3,2

44,0
.

24,0
16,8

12,0

100

Quelle: Spinanger, Zietz [1985, S. 9]; eigene Berechnungen.

Betrachtet man die Vielzahl der von der Gemeinschaft offenbar gedulde-

ten NTBs, die zahlreichen von der EG-Kommission ausgehandelten Han-

delsbeschränkungen (etwa bei Automobilen und in der Unterhaltungs-

elektronik) und die maßgebliche Beteiligung der Gemeinschaft am WTA,

so drängt sich der Eindruck auf, daß die gegenwärtige Ausrichtung der

Außenhandelspolitik der Gemeinschaft sich offenbar von dem im EWGV

dargelegten Ziel einer harmonischen Entwicklung des Welthandels und der

Beseitigung von Handelsbeschränkungen recht weit entfernt hat (1).

Es scheint in der Tat so zu sein, daß die Handelspolitik mehr und mehr

zu strukturpolitischen Zwecken mißbraucht wird. Ein typisches Beispiel

dafür ist die Reaktion der EG-Länder auf die starke Position der italie-

nischen Schuhindustrie innerhalb der EG. Statt eine Strategie der indu-

(1) Dabei ist die tarifäre Protektion der Agrarpolitik, die in geradezu
klassischer Weise Anbieter aus Drittländern diskriminiert, noch gar
nicht einmal berücksichtigt worden.
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striellen Anpassung zu verfolgen, wird vom Rat der politisch leichter

durchzusetzende Beschluß gefaßt, die Importe aus Drittländern stärker

zu beschränken, um auf diese Weise die inländische Industrie zu entla-

sten. Der Anpassungszwang wird also durch Importschutzmaßnahmen

gegenüber Drittländern exportiert (1).

Ob die Handelspolitik der EG das Wachstum von Entwicklungsländern

fördert, wie es die Kommission in ihren Tätigkeitsberichten behauptet,

ist fraglich.

Nachdem im Jahr 1968 auf der Welthandelskonferenz der Vereinten Na-

tionen (UNCTAD II) in Neu Delhi die Prinzipien und Ziele der Zollprä-

ferenzen zugunsten von Entwicklungsländern formell akzeptiert worden

waren, beschloß die EG zwar, vom 1.7.1971 an als erste Industrieregion

einseitig den Marktzugang für Entwicklungsländer zu erleichtern. Aller-

dings erstreckten sich die gewährten Präferenzen vor allem auf be- und

verarbeitete Industrieerzeugnisse. Erst im Lauf der Zeit sind nach und

nach mehr Agrarprodukte mit in das Allgemeine System der Zollpräferenz

(GSP) einbezogen worden. Für die EG ist beispielsweise die Anzahl der

sechsstelligen NIMEXE-Positionen (Harmonisierte Nomenklatur für die

Außenhandelsstatistiken der EWG-Länder) aus dem Agrarbereich von 155

im Jahr 1973 auf 504 im Jahr 1982 gestiegen. Aber dennoch überwiegt

eindeutig die Zahl der NIMEXE-Positionen aus dem Industriegüterbereich.

Im Jahr 1982 waren es für die EG 5511 Positionen, die zollfrei in die EG

eingeführt werden konnten, sofern diesem nicht spezielle Regelungen im

Einzelfall entgegenstanden (2).

Für die Frage, wie sich das GSP auf die Handelsströme ausgewirkt hat,

ist einmal von Bedeutung, daß die EG während der siebziger Jahre den

Kreis der Länder mit Vorzugsbehandlung im Handel systematisch ausge-

dehnt hat. Zu denken ist hierbei beispielsweise an das Freihandelsab-

kommen mit den Rest-EFTA-Ländern und an die Präferenzabkommen mit

Ländern des Mittelmeerraums. Die ständige Ausdehnung des Kreises von

Ländern, denen Handelspräferenzen vergleichbar mit denen der Gruppe

(1) Vgl. dazu die Ausführungen bei Yannopoulos [1985, S. 460-462].
(2) Vgl. Bormann et al. [1985] für eine detaillierte Aufstellung der von

den Präferenzen erfaßten Produktkategorien.
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der 77 zustehen, hat zur Folge, daß nur noch wenige Länder keine Han-

delspräferenzen genießen. Unter den Industrieländern sind das vor allem

die Vereinigten Staaten, Japan und Kanada. Zum anderen wird die Wir-

kung des GSP auf den Handel mit Entwicklungsländern jedoch dadurch

abgeschwächt, daß tendenziell Waren, bei denen Entwicklungsländer Ko-

stenvorteile haben, der Marktzugang keineswegs erleichtert wird.

2. Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes

a. Abbau tarifärer Handelshemmnisse

Achtzehn Monate vor Ablauf der im Vertrag festgelegten 12-Jahresfrist,»-

im Jahr 1970, konnten alle internen Zölle in der EG abgeschafft werden.

Ungeachtet dessen ist die EG von der Verwirklichung eines gemeinsamen

Binnenmarkts - etwâ  vergleichbar dem der Vereinigten Staaten - noch

weit entfernt. Das wird nicht nur deutlich an dem Fortbestehen der ma-

teriellen Schranken (Grenzkontrollen und damit einhergehende Forma-

litäten), sondern das zeigt sich auch an den zum Teil erheblichen inner-

gemeinschaftlichen Preisunterschieden bei einzelnen Gütern und Dienst-

leistungen, die nur zu einem Teil auf Unterschiede in den Mehrwert-

und Verbrauchsteuersätzen zurückgeführt werden können. Normalerweise

müßten sich die Preise von homogenen und international handelbaren

Gütern unter Berücksichtigung von Transport- und und Arbitragekosten

angleichen (1).

Bei heterogenen industriellen Halb- und Fertigwaren, die den überwie-

genden Teil des innergemeinschaftlichen Handels ausmachen, kann zwar

nur ein partieller Preisausgleich erwartet werden, aber Preisunterschie-

de, wie sie in einer Reihe von empirischen Untersuchungen in den sieb-

(1) Für reine Binnengüter ist kein direkter internationaler Preiszusam-
menhang zu erwarten. In der Praxis allerdings sind die Grenzen
zwischen nicht-handelbaren und handelbaren Gütern zum Teil recht
fließend. Verschiebungen in den Transport- und Produktionskosten
sowie in den Währungsparitäten können zahlreiche Binnenhandels-
güter zu Außenhandelsgütern machen und umgekehrt [Knöchel, 1980,
S. 37 ff.] .
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ziger und achtziger Jahren festgestellt wurden, sind mit einem funktio-

nierenden Binnenmarkt keinesfalls vereinbar (1). Die Vollendung des

Binnenmarkts ist noch weniger fortgeschritten im Dienstleistungsbereich.

Dementsprechend sind hier die Preisunterschiede zwischen den EG-Län-

dern noch ausgeprägter. Beispielhaft dafür ist die Situation bei den Te-

lefongebühren [BEUC, 1985] und auf dem Versicherungssektor (vgl.

dazu Abschnitt V.3). Daß noch Spielraum für Marktintegration in der EG

besteht, wird auch aus der Analyse der interregionalen Transportstruk-

tur in der EG deutlich. Für die Verhältnisse des Jahres 1970, die bis

1983 im wesentlichen unvermindert gelten, wurde gezeigt, daß die mate-

riellen Schranken an den nationalen Grenzen ein Hindernis für den in-

nergemeinschaftlichen Güteraustausch darstellten, das 375 Straßenkilo-

metern zusätzlicher Entfernung entspricht [Bröcker, 1980, S. 48]. Das

hatte zur Folge, daß die grenzüberschreitenden Transporte dem Wert

nach um ein Sechstel geringer ausfielen als vergleichbare Transporte

innerhalb eines Landes.

Die mangelhafte Verwirklichung des Binnenmarkts läßt sich angesichts

fehlender Zollschranken auf zwei Tatbestände zurückführen:

- auf die Existenz von NTBs und

- auf mangelnden Wettbewerb privater Anbieter und Nachfrager.

Zu den Handelshemmnissen werden gelegentlich die erheblichen Unter-

schiede in der indirekten Besteuerung (Mehrwertsteuer) gerechnet, die

dem Entstehen eines europäischen Binnenmarkts im Wege stünden (2).

Wäre das Ursprungslandprinzip, wonach jedes Gut die Grenzen unbehin-

dert passieren kann, das in einem EG-Land ordnungsgemäß in den Ver-

(1) Vgl. die Untersuchungen des BEUC [1981; 1986] über die Unter-
schiede in den Preisen von Automobilen und eine Studie von belgi-
schen Ökonomen im Auftrag der EG-Kommission zu den Preisunter-
schieden für elektrische Haushaltsgeräte sowie Hi-Fi- und Videopro-
dukte [Swann, 1983, S. 43]. Eine Arbeit im Auftrag des Economist
befaßte sich 1981 mit Preisen von Automobilen, Butter und Schreib-
waren [The Economist, 19.9.1981, S. 68-71]. Zu erwähnen in diesem
Zusammenhang ist auch noch die Arbeit von Knöchel [1980],

(2) Vgl. dazu Tugendhat [1983] und Kommission [ y ] . Inwiefern auch
unterschiedliche Einkommensteuersätze effektiv ein Handelshemmnis
darstellen können, wird u .a . in Swann [1983, S. 61] diskutiert.
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kehr gebracht wurde, strikt angewendet worden und hätten Waren und

Dienstleistungen unbehindert über die nationalen Grenzen hinweg gehan-

delt werden können, so wären wohl auch die Unterschiede in den indi-

rekten Steuersätzen längst verringert worden. Eine Harmonisierung über

Rechtsvereinheitlichungen, wie sie bisher angestrebt wurde, benötigt of-

fensichtlich zu viel Zeit.

b. Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse

Die Erscheinungform von NTBs in der EG ist äußerst vielfältig. Die fol-

gende Aufstellung (1) mag ein Bild von der Vielfalt der Maßnahmen ge-

ben, die von einzelnen Mitgliedsländern entweder in der Vergangenheit

benutzt wurden oder gegenwärtig angewendet werden und die als Ver-

stoß gegen Art. 30-36 EWGV anzusehen sind (2):

Mengenrestriktionen und ähnliche spezifische Handelsbeschränkungen

Einfuhrverbote von pharmazeutischen Produkten, mengenmäßige Einfuhr-

beschränkungen für Wein und Kirschen, Ausfuhrlizenzen für Mineralöler-

zeugnisse oder Kartoffeln, Einfuhrlizenzen für Schaf fleisch und Kartof-

feln, Vertriebsverbote für bestimmte Alkoholika, Festsetzung von Min-

destpreisen für bestimmte Waren auf eine Höhe, die jegliche Einfuhr ver-

hindert oder erschwert, Zahlungsverkehrkontrollen wie Bankgarantien

für Importe.

Administrative Behinderungen der Zollabfertigung

Zollabfertigung nur über ansässige Agenten, Ursprungslandzeugnisse für

alkoholische Getränke, doppelte Prüfung bei der Einfuhr von Edelmetal-

len, überlange Wartezeiten bei der Zollabfertigung [vgl. Kommission, d ] ,

Erfordernis technischer Sichtvermerke bei Phosphateinfuhren, Notwendig-

(1) Die Klassifikation orientiert sich dabei an Zeller [1983, S. 24].
(2) Vgl. DIHT [1982; o . J . ] für ähnliche Aufstellungen sowie die umfang-

reiche, im einzelnen kommentierte und dokumentierte Liste in Mattera
[1984] und die stark an der Rechtsprechung des EuGH orientierte
Diskussion in Oliver [1982, S. 88-172]. Weitere Verstöße gegen Art.
30 und 36 finden sich in Kommission [p , S. 81 f.; e ] .
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keit der Einschaltung einer Zollagentur in bestimmten Fällen, umfassende

statt stichprobenartige Kontrollen (1).

Technische Normen, Standards- und Verbraucherschutzbestimmungen

- Rechts- und Verwaltungsvorschriften:

Kennzeichnungspflichten, pharmazeutische Kontrollvorschriften, Pro-

duktgestaltungsvorschriften, Verwendungsvorschriften, bestimmte An-

forderungen zur Verwendung der nationaler Sprache, Reinheitsgebot

bei Bier (2).

- Normen der nationalen Normeninstitute bzw. der inländischen Indu-

strie.

- DIN-Normen auf dem technischen Gerätemarkt (3).

Diskriminierende Beschaffungspolitiken nationaler Behörden

Bevorzugung inländischer Anbieter bei der Vergabe öffentlicher Aufträ-

ge, Verwaltungsrundschreiben und Erklärungen von Behörden mit der

Aufforderung zum Kauf einheimischer Erzeugnisse, national ausgerichtete

Beschaffung von Telekommunikationsgeräten und -anlagen durch die na-

tionalen Fernmeldebehörden.

Die Häufigkeit, mit der innerhalb der Gemeinschaft NTBs angewendet

werden, hat seit Mitte der siebziger Jahre rapide zugenommen (4). Be-

sonders augenfällig ist die Häufung der von der Kommission nach Art.

169 EWGV eingeleiteten Verfahren wegen Vertragsverletzung eines Mit-

(1) Vgl. dazu und zu weiteren Behinderungen durch Verwaltungsformali-
täten und Kontrollen im Güterverkehr Schiller [1985].

(2) Die rechtliche Zulässigkeit des deutschen Reinheitsgebots bei Bier
wird gegenwärtig vom EuGH überprüft. Siehe auch Mogele [1983]
und Mutke [1984].

(3) Die Bundesrepublik zählt mit Japan zu den Industrieländern, die
durch Verwendung von Industrienormen die Einfuhr am meisten er-
schweren können [Wienholt, 1984, S. 82]. Industrienormen verschaf-
fen der inländischen Industrie gegenüber ihren ausländischen
Konkurrenten einen zweifachen Vorteil: Erstens können die inländi-
schen Hersteller sicher sein, daß bei der Ausarbeitung der Normen
ihre Vorstellungen und ihre Herstellungsverfahren berücksichtigt
werden; zweitens erlangen sie vor ihren ausländischen Konkurrenten
Kenntnis von der Entwicklung oder geplanten Änderung und haben
damit Zeit, sich darauf vorzubereiten.

(4) Vgl. dazu die Diskussion in Zietz [1985; 1986] sowie die Darstellung
in Monopolkommission [1981] und Kommission [ e ] .
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gliedslands. Lag die Zahl im Jahr 1974 noch bei 30 Verfahren, so stieg

sie bis 1979 bereits auf 200 an und lag 1985 gar bei 503. Allerdings wer-

den die meisten dieser Fälle (86 vH; Philipp [1983, S. 7]) regelmäßig

bereits vor einer Klage beim EuGH durch Verhandlungen zwischen der

EG-Kommission und dem jeweiligen Mitgliedstaat beigelegt. Die von der

Kommission eingeleiteten Verfahren gegen Vertragsverletzungen stellen

wiederum nur einen Teil der insgesamt vom EuGH behandelten Rechts-

streitigkeiten dar. Oft wenden sich die betroffenen Parteien direkt an

den Gerichtshof. Illustrativ ist in diesem Zusammenhang die Tatsache,

daß sich die kumulierte Gesamtzahl der beim Gerichtshof anhängig ge-

machten Rechtssachen in den Bereichen Binnenmarkt und Zollunion von

101 im Jahr 1976 auf 525 im Jahr 1985 vervielfacht hat. Ähnlich ist die

Situation bei Klagen zur Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit,

wo 12 Klagen im Jahr 1976 83 im Jahr 1985 gegenüberstanden.

Wie sich aus einem Bericht des Europäischen Parlaments [1983] ergibt,

ergriffen nach rechtskräftigen Urteilen des EuGH die betroffenen Mit-

gliedstaaten keine entsprechenden Maßnahmen, um die 72 festgestellten

Vertragsverletzungen abzustellen (1). In 40 der 72 Fälle verhielten sich

die Mitgliedstaaten so, als seien die EuGH-Urteile nie ergangen. Italien,

auf dessen Konto allein 50 der 72 festgestellten Vertragsverletzungen

gingen, hatte 1982 erst 30 davon abgestellt. Belgien zog nur aus 6 von

15 Urteilen die nötigen Konsequenzen, die Niederlande nur aus 1 von 4.

Die Bundesrepublik kam dagegen den 4 Urteilen aus den gegen sie ange-

strengten Verfahren nach (2).

(1) Für den Zeitraum von 1958 bis 1983 hat der EuGH über 100 Ver-
tragsverletzungen registriert [Philipp, 1983, S. 6 ] .

(2) Die Vertragsverletzungen waren: Vorbehalt der Namensbezeichnungen
Sekt und Weinbrand für inländisch hergestellte Waren [EuGH,
Rechtssache 12/74]; Verbot der Einfuhr von Fleischerzeugnissen aus
Partnerstaaten, die dort aus Fleisch von Tieren hergestellt wurden,
die in anderen Partnerstaaten geschlachtet worden waren [EuGH,
Rechtssache 153/78]; Befreiung von Umsatzsteuer und Sonderver-
brauchsteuern bei Einkäufen auf Ausflug schiffen, ohne daß ein wirk-
licher Landgang stattgefunden hat [EuGH, Rechtssache 325/82];
Verbot des Inverkehrbringens von Arzneimitteln durch pharmazeu-
tische Unternehmen, die keinen Sitz im Geltungsbereich des Deut-
schen Arzneimittelgesetzes haben [EuGH, Rechtssache 247/81].
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c. Integrationsfortschritte durch gemeinschaftliche Harmonisierung na-
tionaler Vorschriften oder durch Wettbewerb?

Welche Maßnahmen sind nun von der EG bisher getroffen worden, um der

Realisierung des Binnenmarkts näherzukommen (1)? Kurz nach Inkraft-

treten des EWGV begann die Kommission mit der Arbeit an Richtlinien,

die entsprechend Art. 100 EWGV die Harmonisierung nationaler Rechts-

vorschriften zum Inhalt hatten. Allerdings lag den Harmonisierungsbe-

mühungen kein Zeitplan für ein systematisches Vorgehen zugrunde. Viel-

mehr drängt sich der Eindruck auf, daß Zufälle für eine Harmonisierung

den Anstoß gaben. Ein weiteres Charakteristikum der Harmonisierungs-

bestrebungen der Kommission ist der lange Zeitraum (oft über drei

Jahre) (2), der zwischen dem Vorschlag einer Richtlinie und deren end-

gültiger Verabschiedung durch den Rat vergeht (3). Richtlinien finden

sich schwerpunktmäßig im Bereich des Lebensmittelrechts, im Kraftfahr-

zeug- und Landmaschinenbereich, sowie bei Meßinstrumenten, Kosmetika

und elektrischen Geräten.

Die Richtlinien sind zumeist durch einen Perfektionismus - Reglementie-

rung auch unwichtiger Details [Schatz, 1986] - gekennzeichnet, der im

Entwurf zur Richtlinie so nicht vorgesehen war. Dem Abstimmungsprozeß

zwischen den nationalen Bürokratien scheinen Kräfte innezuwohnen, die

stets mehr statt weniger Reglementierung hervorbringen. Den Interessen

von Produzenten und Konsumenten wäre besser gedient, wenn die best-

mögliche Vorschrift im Wettbewerb herausgefunden würde. Eine Vorbe-

dingung für Wettbewerb ist das Ursprungslandprinzip [Giersch, 1986].

Völlig ausgenommen von Harmonisierungsbestrebungen waren bis 1980 die

technischen Hemmnisse, die sich aus den Normen der nationalen Normen-

institute ergeben. Angesichts der offenbar gewordenen Probleme, techni-

sche Handelshemmnisse mittels Richtlinien zu beseitigen, sowie als Reak-

(1) Eine Bestandsaufnahme findet sich bei Pelkmans [1986].
(2) Vgl. dazu etwa Kommission [f; p , S. 59].
(3) Die Arbeit der Kommission basierte dabei auf dem im Jahr 1969 ver-

abschiedeten 3. Gesamtbericht [Kommission, n] und im Jahr 1973
ergänzten 7. Gesamtbericht [Kommission, o] zum Allgemeinen Pro-
gramm zur Beseitigung der technischen Handelshemmnisse.
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tion auf die Cassis-de-Dijon-Entscheidung des EuGH wurde ein neues

Konzept von der Kommission vorgelegt [Kommission, g; h ] . Ein wesent-

licher Bestandteil dieses Konzepts ist die Einrichtung eines Informations-

verfahrens über die in Vorbereitung befindlichen nationalen Normen und

technischen Vorschriften. Ein anderer wesentlicher Teil besteht in der

Entscheidung der Kommission, daß sich das Instrument der Rechtsanglei-

chung überall dort erübrigt, wo sich aus dem Tenor des Cassis-de-

Dijon-Urteils des EuGH eine strengere Kontrolle der Anwendung der Ver-

tragsvorschriften über den freien Warenverkehr, insbesondere nach Art.

30-36 EWGV, als Alternative anbietet [Kommission, q, S. 88 f . ] . Die

Notwendigkeit zur Rechtsangleichung ergibt sich danach nur noch dort,

wo einzelstaatliche Handelsbarrieren nach der Rechtsprechung des EuGH

als zulässig gelten können (1).

Bereits 1961 verabschiedete der Rat zwei allgemeine Programme zur Ver-

wirklichung der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit [ABI.,

Nr. 2, 15.1.1962]. In ihnen wurden die Prioritäten der Politik der Kom-

mission abgesteckt. In der Folge wurden nach und nach eine größere

Zahl von Richtlinien für Handel und Industrie und für eine Reihe von

freien Berufen verabschiedet .[Watson, 1983]. Angesichts der Rechtspre-

chung des EuGH im Reyners-Fall und im Binsbergen-Fall sind die in Art.

52, 59 und 60 EWGV verbrieften Rechte nach dem Ende der Übergangs-

zeit (1.1.1970) unmittelbar einklagbar, und jede Diskriminierung auf-

grund der Nationalität ist automatisch nichtig. Angesichts dieser Sach-

lage erwies sich zumindest ein Teil der vorherigen Gesetzgebungsarbeit

des Rates auf diesem Gebiet als überflüssig. Folgerichtig wurde im An-

schluß an diese EuGH-Urteile von der Kommission auch ein Teil ihrer

Richtlinienvorschläge zur Dienstleistungsfreiheit zurückgezogen, und

statt dessen wurden erste Verfahren nach Art. 169 EWGV zur Durchset-

zung dieser Freiheiten unter Berufung auf deren unmittelbare Wirkung

eingeleitet [Steindorff, 1983, S. 838]. Neuerdings hat die Kommission

einen ersten Versuch unternommen, die Rechtsprechung des EuGH im

Fall Cassis de Dijon mit den schwierigen Problemen des Dienstleistungs-

sektors in Verbindung zu bringen [Kommission, r ] . Inwieweit die An-

wendung der Hauptelemente des Cassis-de-Dijon-Urteils auf den Dienst-

(1) Vgl. dazu den kritischen Artikel von Micklitz [1983].
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leistungsbereich entscheidene Fortschritte bringen könnte, bleibt abzu-

warten (1).

Obwohl die Kommission bereits 1960 die Problematik der Situation im öf-

fentlichen Auftragswesen der Gemeinschaft erkannte und aufzuarbeiten

begann, dauerte es bis 1971, bis die ersten Richtlinien verabschiedet

waren. In drei miteinander zusammenhängenden Richtlinien [ABI.,

Nr. L 185/1, L 185/5, L 185/15, 16.8.1971] wurden

- die Bereitstellung von Dienstleistungen gegenüber öffentlichen Auf-

traggebern geregelt,

- gemeinsame Regeln für die Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen ab

einer bestimmten Größenordnung festgelegt sowie

- ein beratender Ausschuß für öffentliche Bauaufträge ins Leben geru-

fen.

Von den Richtlinien ausgenommen waren und sind Aufträge im Energie-

und Wasserbereich sowie Aufträge mit einem Wert von unter einer Mill.

ERE (Europäische Rechnungseinheit). Im Jahr 1976 verabschiedete der

Rat eine Richtlinie über öffentliche Lieferaufträge [ABI., Nr. L 13,

15.1.1977] mit einem Wert von mehr als 200000 ERE. Ahnlich wie bei den

Richtlinien von 1971 wurden einige wichtige Wirfschaftsbereiche ausge-

spart: Verkehr, Energie, Wasser, Gas und Telekommunikation. Es ist zu

vermuten, daß der Wert der öffentlichen Aufträge in diesen ausgesparten

Bereichen dem Wert in den von den Richtlinien gegenwärtig abgedeckten

Wirtschaftsbereichen bei weitem übertrifft [Pelkmans, 1984, S. 270].

Insofern und angesichts der Tatsache, daß sich regionale und lokale

Behörden nur selten entsprechend den EG-Richtlinien verhalten, sind die

bisherigen Maßnahmen auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens

nur von mäßigem Erfolg gekrönt (2).

(1) Vgl. zu dieser Thematik die ausführliche Diskussion in Hindley
[1986].

(2) Vgl. auch die Stellungnahme des Europäischen Parlaments zum Be-
richt der Kommission über die Anwendung der Richtlinie über öffent-
liche Lieferaufträge aus dem Jahr 1976 [ABI., Nr. C 175, 15.7.1985;
Kommission, i ] .
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d. Abbau privat geschaffener Handelshemmnisse

Im Bereich der Wettbewerbspolitik konzentrieren sich die Aktivitäten der

Kommission auf zwei Felder: die traditionelle Antitrustpolitik, bei der es

um die Kontrolle von Kartellen und die mißbräuchliche Ausnutzung von

marktbeherrschenden Stellungen geht, und die Kontrolle staatlicher Bei-

hilfen an Unternehmen (1).

Grundlage für die Aktivitäten der Kommission auf dem Gebiet der Anti-

trustpolitik sind die Art. 85-90 EWGV sowie die Verordnung (VO) 17/62

[ABI., Nr. 13, 21.2.1962], Ursprünglich waren alle Wirtschaftssektoren

von dieser Verordnung erfaßt. VO 141/62 [ABI., Nr. 124, 28.11.1962]

sonderte allerdings noch im Jahr des Inkrafttretens von VO 17 den ge-

samten Verkehrsbereich aus. In dem verbleibenden Bereich hat die Kom-

mission über die Jahre eine Vielzahl von Fällen behandelt. Insbesondere

im Bereich horizontaler Kartelle und Beschränkungen des Vertriebs

(Selekive Vertriebssysteme, Marktaufteilung, Verwendungsbeschränkun-

gen) war die Politik der Kommission recht erfolgreich [Swann, 1983;

Feinberg, 1985; Krämer, 1986], Seit 1968 scheint die Kommission aller-

dings auch mehr und mehr geneigt zu sein, der Zusammenarbeit von

Unternehmen, etwa zum Zwecke der Forschung, der Ausnutzung von

Spezialisierungsvorteilen oder der Umstrukturierung, positiv gegenüber

zu stehen. Inzwischen ist diese Art der Zusammenarbeit durch zahlreiche

Gruppenfreistellungsverordnungen legalisiert (2). Es scheint, daß die

Wettbewerbspolitik durch diese Praxis zunehmend als Mittel der Indu-

striepolitik eingesetzt wird (3).

Eine Reihe von Vorhaben der Kommission im Bereich der Antitrustpolitik

(4) sind bisher allerdings nicht realisiert worden. Dazu gehört vor allem

(1) Vgl. Beier [1984] zur Entwicklung und zum gegenwärtigen Stand des
Wettbewerbsrechts in der EG.

(2) Vgl. beispielsweise Joerges [1985] zur Gruppenfreistellungsverord-
nung für den Automobilsektor.

(3) Vgl. Abschnitt VI . l .c und e zur Industriepolitik und Technolo-
gieförderung innerhalb der EG.

(4) Vgl. Toepke [1982] für eine Übersicht über das Antitrustrecht der
EG aus rechtlicher Sicht.
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die Einführung einer präventiven Fusionskontrolle im EWG-Bereich (1),

aber auch die konsequente Anwendung der Prinzipien auf bisher ver-

nachlässigte Bereiche, insbesondere das Verkehrswesen oder den Dienst-

leistungsbereich. Hier besteht ein Nachholbedarf, dem die Kommission

aber - gemäß ihrem Weißbuch von 1985 - nachkommen will [Kommis-

sion, y ] .

Großen Problemen sieht sich die Gemeinschaft jedoch auch im Bereich

staatlicher Subventionen gegenüber [Bellis, 1984]. Das gilt insbesondere

seit Mitte der siebziger Jahre. Die Subventionen nahmen nach Zahl und

Umfang zu, obwohl die EG-Vertragswerke Subventionen eindeutig und

unmißverständlich verbieten (EKGSV). Die Verbote werden nur nicht

durchgesetzt [Zippel, 1984; Seidel, 1984]. Die Zahl der von der Kommis-

sion zu kontrollierenden Subventionen liegt bei etwa 10000 [Bleckmann,

1984, S. 446]; die Kommission überprüft jährlich aber nur ca. 100 Sub-

ventionen und genehmigt davon auch noch rund 90 vH.

Abgesehen von den Problemen, die mit der schieren Anzahl der Subven-

tionsfälle zusammenhängen, ist von der Kommission [c , S. 17] festge-

stellt worden, daß keineswegs alle Beihilfevorhaben, die meldepflichtig

sind, tatsächlich auch formell notifiziert werden. Das gilt vor allem für

Beihilfen, die von dezentralen Gebietskörperschaften gegeben werden.

Auch die aufschiebende Wirkung, die die Eröffnung des Verfahrens nach

Art. 93,2 EWGV hat, wird von den Mitgliedstaaten keineswegs immer be-

achtet (2). Schließlich ist auf die Subventionstätigkeit bei öffentlichen

Unternehmen hinzuweisen. Trotz des Bemühens der Kommission, die

Transparenz der Finanzierung per Richtlinie zu vergrößern, ist auf die-

sem Gebiet noch kein wesentlicher Fortschritt zu entdecken (3).

(1) Vgl. Sherliker [1984] zum Recht der Unternehmenszusammenschlüsse
in der EG.

(2) Eine Reihe weiterer Probleme bei der praktischen Anwendung der
Beihilferegelungen in der EG sind bei Neundörfer [1984, S. 99 f.]
zu finden. Aufschlußreich in dieser Hinsicht ist auch die Chronologie
der Beihilfeentscheidungen der EG-Kommission in den Bereichen Tex-
til und Bekleidung sowie Schiffbau im Anhang 2 von Börner und
Neundörfer [1984],

(3) Vgl. dazu Kommission [c , S. 17] sowie die Stellungnahmen des EuGH
zu diesem Themenkomplex soweit Art. 90 EWGV betroffen ist [Broth-
wood, 1983].
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e. Durchsetzung von Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit

Die EG hat auf vielen Ebenen Bedingungen für eine größere Freizügig-

keit von Erwerbspersonen geschaffen. Zwar ließen die international un-

terschiedlich hohen Pro-Kopf-Einkommen in der EG Anfang der sechziger

Jahre Befürchtungen aufkommen, es könnte durch Gewährung von Frei-

zügigkeit zu einer Völkerwanderung von den armen Regionen hin zu den

reichen kommen. Doch zeigte sich recht bald, daß Güterhandel und Di-

rektinvestitionen die billigeren Mechanismen für die Ausnutzung von

Preis- und Kostenunterschieden waren. Italien, das als NettoausWande-

rungsland galt, erfuhr eine rasche wirtschaftliche Entwicklung und ex-

portierte Arbeit in Form von Waren. So ebbte der anfängliche Zustrom

von Arbeitnehmern aus dem Süden der EG bald ab. Gegenwärtig leben

etwa 500000 Arbeitnehmer aus den Partnerstaaten in der Bundesrepublik.

Sie sind hinsichtlich der Entlohnung und der Arbeitsbedingungen mit

Inländern gleichgestellt, und sie sind in das soziale Sicherungssystem

einbezogen. Sozialversicherungsleistungen sind innerhalb der EG trans-

ferierbar. Die Freizügigkeit gilt uneingeschränkt im Bereich der privaten

Wirtschaft. Im öffentlichen Dienst wird die Freizügigkeit dadurch einge-

schränkt, daß Bewerber überwiegend nur dann eingestellt werden, wenn

sie die jeweilige Staatsbürgerschaft besitzen.

Insgesamt betrachtet erhöht die von der EG durchgesetzte Freizügigkeit

die Flexibilität der gesamtwirtschaftlichen Produktionsstruktur. Mögliche

Engpässe im Wachstumsprozeß können leichter beseitigt werden, weil Un-

ternehmen in ihrer Suche nach Arbeitskräften nicht auf den heimischen

Arbeitsmarkt beschränkt sind. Die Freizügigkeit wirkt sich damit auch

positiv auf den Strukturwandel aus.

f. Liberalisierung des Kapitalverkehrs

Bereits in einem frühen Stadium der EG-Gründung wurden in zwei Richt-

linien (1960 und 1962) Schritte zur Liberalisierung des Kapitalverkehrs

unternommen. Bestimmte Kapitaltransaktionen - Direktinvestitionen, kurz-

und mittelfristige Handelskredite, Kapitalverkehr zu privaten Zwecken -

wurden liberalisiert. Dagegen wurde den Mitgliedstaaten im Falle von
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Transaktionen mit reinem Finanz Charakter (Kapitalverkehr, der nicht

durch Güterhandel bedingt wird) nur eine bedingte Liberalisierungs-

pflicht auferlegt. Bezüglich kurzfristiger Kapitalbewegungen behielten sie

sogar Handlungsfreiheit, auch zur Behinderung von Transaktionen. Die

Kommission beabsichtigt, Mitte 1987 Maßnahmen für eine Liberalisierung

in diesem Bereich vorzuschlagen [Handelsblatt, 11.3.1987, "Kapitalver-

kehr/Neue EG-Richtlinie"].

Ein 1964 unternommener Anlauf in einer dritten Richtlinie mit dem Ziel,

die Transaktionen von Wertpapieren zu liberalisieren, indem gemeinsames

Recht nationale Rechtsvorschriften verdrängen sollte, scheiterte. Erst

Ende 1985 wurde ein Teilbereich des Wertpapierhandels, der Handel mit

Investmentzertifikaten, liberalisiert. Im März 1987 wurden nach einem

Beschluß des Ministerrats vom 17.11.1986 die noch bestehenden Be-

schränkungen im Verkehr mit langfristigen Krediten und mit Wertpapie-

ren aufgehoben.

Die Niederlassungsfreiheit von Banken oder die Freiheit des Handels mit

Bankdienstleistungen wurde entgegen den Bestimmungen des EWGV erst

1973 verwirklicht. Wegen der Beschränkungen im Kapitalverkehr war dies

jedoch ohne große faktische Bedeutung.

Einige Partnerstaaten haben nach formeller Vollendung des Gemeinsamen

Marktes autonom Kapitalverkehrsbeschränkungen eingeführt, die dann

von der Kommission gutgeheißen wurden. Ende der siebziger Jahre und

in den achtziger Jahren haben, wiederum autonom, Mitgliedstaaten den

Kapitalverkehr erneut liberalisiert.

Der ungenügende Integrationsstand des Gemeinsamen Marktes für Kapital

und Bankdienstleistungen hat sich jedoch kaum negativ auf die Volks-

wirtschaft der Bundesrepublik ausgewirkt, weil sich die Bundesrepublik

zu den sich rasch entwickelnden internationalen Finanzmärkten hin geöff-

net hat. Diese sind ein weitgehendes Substitut des EG-Kapitalmarkts

[Wessel, 1986]. National durchgeführte Marktzugangsbeschränkungen

fügen den Partnerstaaten demnach keinen nachweisbaren Schaden zu,

wenn der Kapitalverkehr mit der übrigen Welt liberalisiert wird und diese

Freiheitsrechte garantiert bleiben.
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3. Wirkungen der EG-Mitgliedschaft auf Struktur und Wachstum der Bundesrepublik
im Bereich industrieller Waren

a. Hypothesen

Hinsichtlich der Wirkungen der EG-Mitgliedschaft bei Industriewaren kön-

nen aus der vorangegangenen Diskussion folgende Hypothesen abgeleitet

werden:

- Die Schaffung der Zollunion (1) und die damit einhergehende Beseiti-

gung mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen bis 1968 eröffnete für alle

Länder Spielraum für vermehrte Exporte und Importe im Handel mit

EG-Partnerstaaten. Dieser Effekt wurde für die Bundesrepublik noch

dadurch verstärkt, daß die tarifäre Protektion gegenüber Drittländern

beim Übergang zum gemeinsamen Außenzoll anstieg (2).

- Der Abschließungseffekt gegenüber Drittländern wurde bis zum Jahr

1972 durch den Liberalisierungseffekt der Zollsenkungen der Kenne-

dy-Runde (1964-1967) um 30-40 vH überkompensiert. Der Handel mit C

Drittländern konnte stärker zunehmen, als es bei unverändert hohen

Außenzöllen der Fall gewesen wäre. Allerdings wurde der Drittländer-

handel weniger ausgeweitet als der Intra-Handel der Zollunion.

- Anfang der siebziger Jahre war die interne Anpassung der Preis- und

Produktionsstruktur der Bundesrepubublik an die Zollunion vollzogen.

Die Handelsimpulse der EG-6 gingen wieder zurück.

- Die Erweiterung der EG im Jahr 1973 um die Länder Vereinigtes König-

reich, Dänemark und Irland schaffte neuen Spielraum für Handels-

schaffung und Handelsumlenkung. Der Abschließungseffekt in West-

europa wurde durch die parallele Beseitigung aller Zölle im Rahmen des

Freihandelszonenabkommens mit der Rest-EFTA bis zum Jahr 1977 kom-

pensiert. Für die übrigen Drittländer erbrachte die Tokio-Runde durch

eine Zollsenkung von rund 30 vH - von der EG bis 1985 durchge-

führt - einen leichteren Marktzugang.

(1) Zur Theorie der Zollunionseffekte vgl. Viner [1950].
(2) Im damaligen System fester Wechselkurse implizierte dies bei sonst

gleichen Umständen, daß der Ausfuhrüberschuß im Handel mit Dritt-
ländern zunahm.
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- Im Bereich des nicht-tarifären Außenhandelsschutzes wurden im Intra-

EG-Handel in den siebziger Jahren keine Liberalisierungsfortschritte

erzielt. Im Drittländerhandel stieg die nicht-tarifäre Protektion an, so

daß die effektive Marktöffnung wegen der tatsächlichen oder auch nur

potentiellen selektiven Einfuhrhemmnisse geringer war als die tarifäre

Liberalisierung erwarten ließ.

Der empirische Nachweis des Einflusses der EG-Mitgliedschaft auf Wachs-

tum und Strukturwandel in der Bundesrepublik ist mit der Schwierigkeit

verbunden, daß die Rahmenbedingungen sich im Zeitablauf beträchtlich

verändert haben. Dies gilt z.B. für den Wechselkurs als eine wichtige

Determinante der Aus- und Einfuhrströme. So begünstigte in den sechzi-

ger Jahren eine niedrige Bewertung der D-Mark die Importsubstitutions-

sektoren und Exportbranchen. Nach der Freigabe der Wechselkurse 1973-

1980 war das Gegenteil der Fall. Die Industrie verlor international an

Preiswettbewerbsfähigkeit unJ erfuhr durch die Verteuerung von Energie

zusätzlich eine Gewinnkompression. Weiterhin wurde in den sechziger

Jahren die Expansion der Industrie und hier besonders die Fertigung mit

geringen Qualifikationsanforderungen durch die Gastarbeiteranwerbung

verstärkt. Seit dem Anwerbestopp im Jahr 1973 ging der Anteil der

Gastarbeiter aber wieder leicht zurück. Der Einfluß dieses Faktors auf

den Strukturwandel kehrte sich um. Der Wandel der nationalen Wirt-

schaftspolitik hat die Anreize für Produktion und Export und damit die

internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht unberührt gelassen. Insbeson-

dere der zunehmende Anteil der Transfers am Sozialprodukt sowie die

Ausweitung staatlicher Markteingriffe in den siebziger Jahren wirkten

dämpfend [Heitger, 1985; Gerken et-al., 1985].

Überdies ist der Wandel der Wirtschaftspolitik in der einen oder anderen

Form in allen Industrieländern zu beobachten, auch in den anderen EG-

Mitgliedsländern. All die genannten Faktoren wirken auf die Wettbe-

werbsdynamik der Import- und Exportmärkte ein. Freilich weisen die

internationalen Wachstumsunterschiede darauf hin, daß die EG-Märkte

seit Anfang der siebziger Jahre zu den weniger expansiven zu rechnen

sind. Die Zuwachsraten des Sozialprodukts waren in der Gruppe der

westlichen Industrieländer (ohne EG) im Zeitraum 1973-1984 erheblich

höher als in der EG. Die Gruppe der Schwellenländer erzielte sogar eine
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Tabelle 6 - Wachstumsraten für das Sozialprodukt (in konstanten Prei-
sen) sowie die Ein- und Ausfuhren von Industriewaren der
Bundesrepublik nach Ländergruppen 1965-1984 (vH)

Einfuhr der
Bundesre-
publik aus

1965
-1973

1973
-1984

Ausfuhr der
Bundesre-
publik nach

1965
-1973

1973
-1984

Sozial-
produkt

1965
-1973

1973
-1984

Westliche Industrieländer(a)
(ohne EG)

Fortgeschrittene Entwick-
lungsländer (b) (ohne
ölexportierende Länder)

EG (ohne Bundesrepublik)

5,6 12,0 8,5 9,6 4,2 2,5

10,3 10,9 12,4 8,9 7,0 3,6
11,6 9,5 13,5 9,5 4,5 1,8

(a) Die Gruppe se tz t sich aus folgenden Ländern zusammen: Australien,
Finnland, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Schweden,
Schweiz, Spanien, Vereinigte Staaten. - (b) Algerien, Argentinien, Bra-
s i l i en , Chile, Griechenland, Hongkong, I s rae l , Südkorea, Malaysia,
Mexiko, Panama, Portugal, Singapur, Südafrika, Trinidad und Tobago,
Uruguay, Venezuela.

Quelle: World Bank [1986]; Statistisches Bundesamt [ b ] ; eigene Be-
rechnungen.

Wachstumsrate, die doppelt so groß war wie die der EG (Tabelle 6). Die

Verflechtung der EG mit den Schwellenländern ist, etwa verglichen mit

der der Vereinigten Staaten oder Japans, sehr gering. Das bedeutet,

daß die EG zunehmend im Wachstum zurückfallen wird, wenn sie die Ar-

beitsteilung mit den neuen Wachstumspolen nicht stärker nutzt. Tat-

sächlich zeigt sich für die Bundesrepublik, daß nach dem ersten ö l -

preissprung die Wachstumsrate der Ausfuhr in die Schwellenländer nur

noch 0,6 Prozentpunkte unter der Zuwachsrate der Aufruhren in die EG

lag; die Ausfuhren in industrialisierte Drittländer expandierte nach 1973

sogar stärker als die Ausfuhr in die EG (Tabelle 6) . Zugleich aber ging

der Anteil der deutschen Exporteure am Sozialprodukt oder an der ge-

samten Einfuhr der Schwellenländer zurück. Höhere Exporterfolge wären

also durchaus möglich, wenn die Vorteile der Arbeitsteilung in allen

Konsequenzen, also auch auf der Einfuhrseite, genützt würden. Dem

stand bisher die zunehmende nicht-tarifäre Protektion der EG entgegen,

die gerade die Einfuhr aus den lieferfähigen Schwellenländern diskrimi-
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nierte. Gleichwohl nahmen die Einfuhren in die Bundesrepublik aus

Schwellenländern wie auch aus industrialisierten Drittländern rascher als

aus EG-Staaten zu.

Hieraus folgt, daß selbst bei weiterem Abbau von Barrieren im Intra-EG-

Handel die Bedeutung der außenwirtschaftlichen Beziehungen mit Dritt-

ländern zunehmen dürfte.

Zusammengenommen ergibt sich aus den skizzierten Änderungen der öko-

nomischen und politischen Rahmenbedingungen, daß Quantifizierungsver-

suche der Vor- oder Nachteile der EG-Mitgliedschaft nur mit Hilfe grober

Vereinfachungen möglich sind und daß die Ergebnisse dann auch nur

qualitativ interpretierbar sind.

b. Der empirische Befund

Ein Beispiel für derartige Quantifizierungsversuche ist die Studie von

Marques Mendes "The Contribution of the European Community to Econo-

mic Growth" [1986], Er schreibt: ". . . the total trade effects must be

considered in evaluating Integration, regardless of whether these come

about thröugh trade creation/diversion, external trade creation, trade

reorientation or trade suppression." (S. 262). Durch den Außenhandels-

multiplikator sollen die Integrationseffekte erfaßt werden können. Dieser

Ansatz ist ungewöhnlich. Er basiert auf einem "balance of payments

constrained growth model framework", in dem "the balance of payments

Position sets the limit to the growth of demand to which supply can

adapt, and that therefore the long-run growth-rate can be approximately

gauged by the so-called dynamic version of the foreign trade multiplier" .

Die Berechnungen von Mendes weisen für die Bundesrepublik im Zeitraum

1961-1972 einen leichten Wachstumsverlust aufgrund der EG-Mitglied-

schaft, für die Periode 1974-1981 dagegen einen deutlichen integrations-

bedingten Wachstumsgewinn aus. Für die EG als Ganzes ergibt sich in

der ersten Periode ein geringfügiger und in der zweiten Periode ein be-

trächtlicher Wachstumsgewinn. Das Ergebnis steht im Widerspruch zu den

zahlreichen Stimmen aus Politik und Wissenschaft, die ein Stocken im

Integrationsprozeß beklagen. Es ist auch nicht in Einklang mit der tat-
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sächlichen Entwicklung der Handelsströme zu bringen, wie im folgenden

gezeigt wird.

Die Phase der Errichtung der Zollunion, deren Effekte im Zeitraum

1962-1972 liegen dürften (1), war gekennzeichnet durch eine außeror-

dentlich rasche Zunahme des Handels der Bundesrepublik mit EG-Part-

nerstaaten (Tabellen 7 und 8). Die Trendberechnungen ergaben, daß die

Importquote für Einfuhren aus der EG beim Verarbeitenden Gewerbe fast

viermal so schnell anstieg wie die Importquote der Einfuhr aus Drittlän-

dern. Die Quote für die Ausfuhr in die- EG erhöhte sich im Trend mit

einer doppelt so hohen Rate wie die Quote der Ausfuhr nach Drittlän-

dern (2).

(1) Als Anfangsjahr wurde auch aus statistischen Gründen 1962 gewählt.
Dies erscheint unproblematisch, weil die Zollsenkungen im Binnen-
handel bis zum 31.12.1961 gemäß der ersten Stufe der Übergangszeit
nur 30 vH betrugen und erst danach bis zum 1.7.1968 vollständig
verwirklicht wurden. Das Endjahr 1972 wurde gewählt, weil es das
letzte Jahr vor der ersten EG-Erweiterung und das letzte Jahr vor
der ersten ölpreiskrise war. Der Zeitraum 1968-1972 dürfte auch
lang genug sein, um den wesentlichen Teil der Wirkungen der Zoll-
senkungen erfassen zu können.

(2) Die überaus rasche Einfuhr zunähme aus der EG läßt deutsche Konsu-
menten als Gewinner der EG-Zollunion erscheinen. Das bedeutet
auch, daß die Anbieter aus EG-Partnerstaaten kräftige Marktanteils-
gewinne nicht nur zu Lasten deutscher Anbieter sondern auch zu
Lasten der Anbieter aus Drittländern erzielen konnten. Die vorlie-
genden Schätzungen der Handelseffekte der Zollunion liefern kein
eindeutiges Ergebnis, überwiegend jedoch wird eine Handelsumlen-
kung diagnostiziert sowie eine beträchtliche Handelsschaffung. Die
folgende Übersicht macht auch deutlich, daß die Ergebnisse sehr
sensibel in bezug auf die getroffenen Annahmen der jeweiligen Auto-
ren und der angewendeteten Methoden sind. Es ist bezeichnend, daß
die empirische Forschung zu den Integrationseffekten im Fall der
Bundesrepublik sich durchweg auf ein Bezugsjahr bis Anfang der
siebziger Jahre beschränkt. Dies mag auch daran liegen, daß, wie
die Analyse der Handelsströme zeigt, der Intra-EG-Handel seitdem
nur noch mäßig expandierte. Zur Handelsschaffung und Handelsum-
lenkung für die Bundesrepublik (Mill. US $) vgl.:

Quelle

Pesnick, Truman [1974]
Tewes [1971]

Verdoorn, Schwartz [1972]
Prewo [1974]

Bezugsjähr

1968
1960-1963
1964-1968
1969
1970

Handels-
schaffung

-659
413
1338
3874
6443

Handels-
umlenkung

1732
163
713
267

-2780
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Tabelle 7 - Trends der Importquoten (a) des Verarbeitenden Gewerbes
der Bundesrepublik nach Industriezweigen 1962-1985 (b)

Bergbau

Verarbeitendes Gewerbe

Grundstoffproduzierendes
Gewerbe
Mineralölverarbeitung
Steine, Erden
Eisenschaffende Industrie
NE-Metallerzeugung
Eisen- und Stahlgießerei
und NE-Metallgießerei
Ziehereien und Kaltwalzwerke
Chemische Industrie, Spalt-
Brutstoffe
Holzbearbeitung
Zellstoff- und Papierer-
zeugung

Gunmiverarbeitung

Investitionsgüterproduzierendes
Gewerbe
Stahlverfonnung und Stahlbau
Maschinenbau
Straßenfahrzeugbau
Schiffbau
Elektrotechnik
Feinmechanik, Optik
EBM-Waren
Büromaschinen, ADV

Verbrauchsgüterproduzierendes
Gewerbe
Musikinstrumente, Spielwaren
Feinkeramik
Glasgewerbe
Holzverarbeitung
Papierverarbeitung
Druckerei
Kunststoffwaren
Ledergewerbe
Textilgewerbe
Bekleidungsgewerbe
Nahrungs- und Genußmittel-
herstellung

Bergbau und Verarbeitendes
Gewerbe insgesamt

Importquoten von Anbietern aus

EG-6

1962-1972

b(c)

0,080

0,084

0,074
0,094
0,043
0,043
0,038

0,093
0,161

0,109
0,021

0,116
0,096

0,107
0,150
0,060
0,133
-

0,087
0,145
0,112
-

0,072
0,058
0,125
0,117
0,098
0,122
0,079
0,184
0,113
0,057
0,130

0,089

0,072

R2(d)

0,59

0,98

0,95
0,94
0,89
0,83
0,41

0,84
0,96

0,98
0,53

0,93
0,89

0,96
0,95
0,75
0,93
-

0,91
0,96
0,99
-

0,97
0,94
0,95
0,91
0,91
0,98
0,92
0,96
0,97
0,96
0,97

0,97

0,97

EG-9

1972-1985

b(c)

0,140

0,028

0,030
0,014
0,042
0,031
0,022

0,018
0,012

0,044
0,009

0,016
0,030

0,033
0,016
0,065
-0,014
-0,106
0,023
0,019
0,025
0,007

0,017
0,010
0,032
0,029
0,043
0,027
0,018
0,014
0,027
0,021
0,015

0,021

0,017

(a) Importe in vH der inländischen Marktversorgung
(b) Der Funktionstyp für die Schätzgleichung
anteil und t = Beobachtungsjahr.
heitsmaß der Schätz funktion.

- (c)
lautet

R2(d)

0,94

0,98

0,94
0,17
0,96
0,89
0,82

0,45
0,29

0,96
0,44

0,79
0,78

0,91
0,33
0,16
0,13
0,52
0,81
0,80
0,81
0

0,97
0,36
0,68
0,84
0,95
0,90
0,68
0,69
0,89
0,96
0,78

0,94

0,97

(Umsatz
lnx = <

Drittländern

1962-1972

b(c)

0,046

0,023

0,008
-0,082
0,005
0,056
0,004

0,055
0,063

0,013
-0,007

0,014
0,007

0,050
0,059
0,002
0,069
0,252
0,068
0,046
0,055
-

0,047
0,049
0,100
0,057
-0,003
0,021
0,027
0,105
0,096
0,029
0,115

-0,008

0,047

R2(d)

0,79

0,85

0,14
0,66
0

0,51
0

0,71
0,74

0,51
0,15

0,55
0

0,97
0,59
0

0,79
0,92
0,94
0,88
0,93
-

0,89
0,81
0,95
0,91
0

0,32
0,74
0,88
0,87
0,67
0,97

0,22

0,89

- Exporte +
i + bt, wobei

1972-1985

b(c)

-0,005

0,059

0,042
0,075
0,045
0,071
0,023

0,078
0,058

0,060
0,035

0,020
0,057

0,078
0,068
0,047
0,161
-0,024
0,073
0,062
0,045
0,045

0,076
0,095
0,017
0,080
0,090
0,075
0,041
0,068
0,079
0,089
0,090

0,021

0,076

R2(d)

0

0,99

0,99
0,76
0,75
0,91
0,76

0,95
0,91

0,95
0,82

0,76
0,92

0,99
0,91
0,97
0,97
0

0,98
0,97
0,74
0,74

0,94
0,78
0,27
0,96
0,97
0,92
0,84
0,97
0,94
0,97
0,91

0,68

0,94

Inporte). -
x = Import-

Steigungsmaß der Trendgeraden. - (d) Bestimmt-

Quelle: Statistisches Bundesamt [ a ] ; Tabelle 6; eigene Berechnungen.
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Tabelle 8 - Trends der Exportquoten (a) des Verarbeitenden Gewerbes
der Bundesrepublik nach Industriezweigen 1962-1985 (b)

Bergbau

Verarbeitendes Gewerbe

Grundstoffproduz ierendes
Gewerbe
Mineralölverarbeitung
Steine, Erden
Eisenschaffende Industrie
NE-Metallerzeugung
Eisen- und Stahlgießerei
und NE-ffetallgießerei
Ziehereien und Kaltwalzwerke
Chemische Industrie, Spalt-
Brutstoffe
Holzbearbeitung
Zellstoff- und Papierer-
zeugung

Gumniverarbeitung

Investitionsgüterproduz ierendes
Gewerbe
Stahlverformung und Stahlbau
Maschinenbau
Straßenfahrzeugbau
Schiffbau
Elektrotechnik
Feinmechanik, Optik
EBM-Waren
Büromaschinen, ADV

Verbrauchsgüterproduzierendes
Gewerbe
Musikinstrumente, Spielwaren
Feinkeramik
Glasgewerbe
Holzverarbeitung
Papierverarbeitung
Druckerei
Kunststoffwaren
Ledergewerbe
Textilgewerbe
Bekleidungsgewerbe
Nahrungs- und Genußmittel-
herstellung

Bergbau und Verarbeitendes
Gewerbe insgesamt

(a) Exporte in vH des Umsatzes.

EG-6

1962-1972

b(c)

0,016

0,057

0,047
0,009
0,038
0,002
0,073

0,087
0,080

0,064
0,075

0,128
0,091

0,040
0,062
0,015
0,058
-0,002
0,039
0,012
0,064
-

0,095
0,024
0,027
0,032
0,095
0,133
0,092
0,157
0,120
0,114
0,126

0,174

0,095

- (b)

R2(d)

0,73

0,92

0,87
0

0,56
0

0,81

0,86
0,94

0,94
0,47

0,98
0,94

0,81
0,59
0,27
0,91
0

0,70
0

0,85
-

0,94
0,66
0,50
0,66
0,85
0,97
0,88
0,92
0,94
0,97
0,89

0,97

0,94

Exportquoten auf Märkten der

EG-9

1972-1985

b(c)

0,011

0,033

-
0,027
0,024
0,066
0,026
0,038

0,027
0,018

0,035
0,036

0,049
0,026

0,028
0,021
-0,003
0,038
-0,166
0,025
0,025
0,017
0,014

0,043
0,062
0,010
0,043
0,027
0,067
0,039
0,018
0,047
0,052
0,083

0,058

0,043

R2(d)

0,15

0,96

0,86
0,24
0,83
0,73
0,80

0,86
0,54

0,91
0,39

0,92
0,67

0,93
0,49
0,07
0,86
0,89
0,85
0,89
0,75
0,24

0,94
0,84
0,22
0,87
0,54
0,98
0,98
0,67
0,90
0,94
0,94

0,86

0,93

Der Funktionstyp für
lnx = a + bt, wobei x = Exportanteil und t =
Trendgeraden. - (d) Bestiitintheitsmaß dei

Drittländer

1962-1972

b(c)

-0,015

0,029

0,024
-0,020
0,019
0,034
-0,001

0,009
0,018

0,020
0,014

0,044
0,017

0,021
-0,038
0,017
0,022
0,037
0,010
-0,006
0,020
-

0,035
-0,005
0,026
-0,004
0,019
0,018
0,033
0,112
0,049
0,041
0,052

0,051

0,035

R2(d)

0,34

0,80

0,54
0,25
0,37
0,43
0

0,38
0,29

0,75
0,23

0,89
0,26

0,56
0,46
0,30
0,60
0,35
0,22
0,22
0,50
-

0,87
0

0,90
0

0,40
0,58
0,81
0,89
0,72
0,96
0,86

0,88

0,87

1972-1985

b(c)

-0,004

0,028

0,023
0,010
0,100
0,049
0,052

0,080
-0,013

0,020
0,050

0,055
0,020

0,020
0,081
0,012
0,016
-0,041
0,036
.0,031
0,025
0,009

0,059
0,063
0,011
0,054
0,091
0,065
0,031
0,022
0,070
0,066
0,113

0,080

0,059

die Schätzgleichung
Beobachtungsjahr. -

• Schätzfunktion.

R2(d)

0

0,81

0,60
0,12
0,83
0,67
0,81

0,81
0

0,85
0,56

0,75
0,47

0,64
0,55
0,34
0,33
0,40
0,82
0,80
0,71
0,21

0,97
0,87
0,15
0,94
0,92
0,92
0,92
0,56
0,89
0,94
0,98

0,94

0,97

lautet
(c) Steigungsmaß der

Quelle: Vgl. Tabelle 7; eigene Berechnungen.



52

In der zweiten Phase, der Zeit von 1972 bis heute, ermäßigte sich das

Tempo der Handelsausweitung in der EG. Der Trendkoeffizient der Ein-

fuhrquoten sank im Intra-Handel auf ein Drittel des Wertes der ersten

Phase, stieg dagegen im Drittländerhandel auf das Zweieinhalb fache des

in der ersten Phase beobachteten Wertes und war damit doppelt so hoch

wie der Koeffizient im Intra-EG-Handel. Dieser Umschwung in der regio-

nalen Handelsdynamik ist um so bemerkenswerter, als beim EG-Handel

noch der Abschließungseffekt der ersten EG-Erweiterung mit zu Buche

schlägt. Weniger ausgeprägt ist der Umschwung in der Regionalstruktur

der Ausfuhr. Der Trendkoeffizient der Exportquote im EG-Handel er-

mäßigte sich auf gut die Hälfte des Wertes der ersten Phase, der im

Drittländerhandel blieb demgegenüber konstant (1). Nimmt man als Maß

für die weltwirtschaftliche Verflechtung auf der Verbrauchsseite den

Anteil der heimischen Marktversorgung (Tabelle 9), der aus inländischer

Produktion bedient wird, so läßt sich feststellen, daß nach der Realisie-

rung der in der Kennedy-Runde vereinbarten Liberalisierung die Aus-

landsabhängigkeit im Verbrauch von Industriewaren stärker zugenommen

hat als in der Phase 1962-1972.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß sich die von der Integration

erhofften Wirkungen ganz überwiegend auf den Zeitraum 1962-1972 be-

schränkt haben. Die erhofften langfristigen dynamischen Effekte sind

nicht im erwarteten Umfang eingetreten. Ob die nach 1972 nachlassende

Dynamik in der Intra-EG-Handelsausweitung darauf zurückzuführen ist,

daß der Abbau der institutionellen Handelshemmnisse nicht vorangekom-

men ist, muß bezweifelt werden. Denn die NTBs galten zunächst nicht

nur gleichermaßen, sondern sogar in stärkerem Maße für Anbieter aus

Drittländern. Das hat nicht verhindert, daß diese besonders stark in

den deutschen Markt eindrangen, und zwar unabhängig davon, ob es

(1) Im betreffenden Zeitraum gab es auch Sonderfaktoren wie z .B. die
ölpreisbedingte Kaufkraftausweitung der OPEC-Staaten oder die Ab-
wertung des US-Dollars und der an diesen gekoppelten Währungen
bis 1979/80 und die darauf folgende reale Aufwertung bis Anfang
1985. Diese Sonderfaktoren - solche lassen sich auch für die erste
Phase leicht beibringen - vermögen die nachlassende Integrations-
dynamik im Kern freilich nicht zu erklären. Sie mögen noch am ehe-
sten auf der Ausfuhrseite einen modifizierenden Einfluß gehabt ha-
ben.
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Tabelle 9 - Trends der Inlandsumsatzquoten (a) des Verarbeitenden Ge-
werbes der Bundesrepublik nach Industriezweigen 1962
-1985 (b)

Bergbau

Verarbeitendes Gewerbe

Grundstoffproduzierendes Gewerbe
Mineralölverarbeitung
Steine, Erden
Eisenschaffende Industrie
NE-Metallerzeugung
Eisen- und Stahlgießerei
und NE-Metallgießerei
Ziehereien und Kaltwalzwerke
Chemische Industrie, Spalt-
Brutstoffe
Holzbearbeitung
Zellstoff- und Papierer-
zeugung

Gummiverarbeitung

Investitionsgüterproduzierendes
Gewerbe
Stahlverformung und Stahlbau
Maschinenbau
Straßenfahrzeugbau
Schiffbau
Elektrotechnik
Feinmechanik, Optik
EBM-Waren
Büromaschinen, ADV

Verbrauchsguterproduzierendes
Gewerbe
Musikinstrumente, Spielwaren
Feinkeramik
Glasgewerbe
HolzVerarbeitung
Papierverarbeitung
Druckerei
Kunststoffwaren
Ledergewerbe
Textilgewerbe
Bekleidungsgewerbe
Nahrungs- und Genußmittel-
herstellung

Bergbau und Verarbeitendes
Gewerbe

Inlandsumsatzquoten

1962-1972

b(c)

-0,041

-0,009

-0,008
-0,003
-0,002
-0,010
-0,011

-0,002
-0,011

-0,012
0,001

-0,016
-0,008

-0,011
-0,003
-0,005
-0,017
-0,037
-0,008
-0,023
-0,006

-

-0,011
-0,030
-0,018
-0,012
-0,002
-0,003
-0,002
-0,013
-0,024
-0,014
-0,016

-0,005

-0,011

R2(d)

0,89

0,98

0,85
0,29
0,49
0,89
0,13

0,81
0,99

0,98
0

0,89
0,87

0,99
0,83
0,38
0,98
0,84
0,94
0,95
0,97
-

0,86
0,96
0,97
0,96
0,65
0,93
0,80
0,89
0,94
0,90
0,93

0,94

0,86

1972-1985

b(c)

-0,035

-0,011

-0,011
-0,006
-0,005
-0,017
-0,021

-0,002
-0,005

-0,015
-0,011

-0,015
-0,010

-0,013
-0,002
-0,007
-0,008
0,013
-0,014
-0,028
-0,006
-0,049

-0,015
-0,064
-0,013
-0,011
-0,007
-0,004
-0,002
-0,006
-0,030
-0,034
-0,033

-0,003

-0,015

(a) Inlandsumsatz in vH der inländischen Marktversorgung
Exporte + Importe). - (b) Der

R2(d)

0,56

0,99

0,98
0,55
0,90
0,96
0,81

0,89
0,70

0,97
0,86

0,86
0,91

0,98
0,78
0,96
0,94
0,38
0,98
0,95
0,95
0,52

0,99
0,72
0,66
0,93
0,99
0,95
0,91
0,91
0,98
0,99
0,99

0,97

0,99

^Umsatz
Funktionstyp für die Schätzgleichung

lautet lnx = a + bt, wobei x = Inlandsumsatzquote unc
jähr. - (c) Steigungsmaß der Trendgeraden
Schätzfunktion.

t = Beobachtungs-
. - (d) Bestimmtheitsmaß der

Quelle: Vgl. Tabelle 7; eigene Berechnungen.



54

sich um arbeitsintensiv oder mehr kapitalintensiv hergestellte Waren

handelte.

Während in der Periode bis 1972 die Wachstumsimpulse überwiegend aus

der EG-Integration kamen, galt für die Jahre 1972-1985, daß trotz der

EG-Erweiterung die Arbeitsteilung mit Drittländern (1) relativ an Be-

deutung gewonnen hat.

Was die Wirkungen der Integration auf die Branchenstruktur betrifft, so

werden diese einmal von den Faktorpreisunterschieden beeinflußt. Zum

anderen spielt die Struktur der Zollprotektion vor Schaffung der Zoll-

union eine Rolle. Bei den relativen Faktorpreisen bestanden größere Un-

terschiede gegenüber Italien. Diese haben anfangs eine eher inter-indu-

strielle Arbeitsteilung begünstigt. Im Zuge des Faktorpreisausgleichs,

der sich sowohl durch Handel als auch durch Faktorwanderung bis An-

fang der siebziger Jahre weitgehend vollzogen hatte, gewann die intra-

industrielle Arbeitsteilung mit Italien wie zuvor schon mit den anderen

Partnerstaaten an Bedeutung. Die Gründungsphase der EG bis 1972

dürfte also sowohl durch eine Zunahme der inter-industriellen als auch

der intra-industriellen Arbeitsteilung (2) gekennzeichnet gewesen sein.

In der zweiten Phase hat die intra-industrielle Arbeitsteilung nur noch

auf der Einfuhrseite das Bild geprägt [Glejser, 1983].

Soweit der Zollschutz in solchen Branchen besonders hoch ist, die ande-

renfalls unter besonders starkem Wettbewerbsdruck stünden, hat der

interne Zollabbau einen Wandel der Branchenstruktur zur Folge. Bei ge-

gebenem Zollschutz gegenüber Drittländern verlagert sich die Produktion

in der Gemeinschaft auf die kostengünstigen Standorte. Diese Realloka-

tion bringt freilich für die Konsumenten keine Wohlfahrtsmehrung, denn

nach wie vor gilt, daß der interne Marktpreis gleich dem Weltmarktpreis

zuzüglich Außenzoll ist, es sei denn, der Drittländerzoll ist redundant

(1) Statische Allokationseffekte dürfte es auch aufgrund der Freihandels-
vereinbarung bei Industriewaren mit der Rest-EFTA gegeben haben.
Der Warenaustausch mit dieser Ländergruppe, die in der Gruppe der
Drittländer enthalten ist, expandierte allerdings nur unterdurch-
schnittlich.

(2) Eine Zunahme der intra-industriellen Spezialisierung wird von Glejser
et al. [1979, S. 261 ff.] nachgewiesen.
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oder prohibitiv (1). Im Fall der Bundesrepublik hat sich wegen des

Übergangs vom nationalen auf das höhere gemeinsame Zollregime sogar

zunächst ein Verlust für die Verbraucher ergeben. Möglicherweise ist

dieser jedoch durch Terms-of-trade-Gewinne (sinkende Weltmarktpreise

aufgrund des Abschließungseffekts) oder durch höhere Produktvielfalt

gemildert worden.

Über alle Branchen betrachtet zeigt sich kein signifikanter Zusammen-

hang zwischen der Höhe des Zollschutzes im Ausgangszeitpunkt und dem

Integrationseffekt gemessen am Anstieg der Import- und Exportquote bis

1972 (2). Schließt man die Branchen aus, die, am tatsächlichen Grad der

internationalen Verflechtung gemessen, zum Ausgangszeitpunkt mehr dem

Binnenbereich zuzurechnen waren, so ergibt sich für die übrigen auch

keine signifikante Beziehung zwischen Zollabbau und Integrationsef-

fekt (3). Ein Zusammenhang war auch nicht zu erwarten angesichts der

erwähnten Unterschiede im natürlichen Integrationspotential und der sehr

ähnlichen Zollstruktur wichtiger Partnerstaaten zum Ausgangszeitpunkt.

Auch dürften die unterschiedlichen Preiselastizitäten von Angebot und

Nachfrage unterschiedliche Reaktionsmuster der Branchen bedingen.

Da es offensichtlich keinen systematischen Zusammenhang zwischen der

ursprünglichen Zollstruktur und dem Wandel der Branchenstruktur gege-

ben hat, ist zu vermuten, daß die Schaffung der Zollunion den einzelnen

Branchen unterschiedliche Wachstumsspielräume eröffnet hat. Zu den

Branchen, die im EG-Handel bis 1972 große Erfolge auf der Ausfuhrseite

zu verzeichnen hatten, zählen: NE-Metallerzeugung, Eisen- und Stahl-

gießerei, Ziehereien und Kaltwalzwerke, Chemische Industrie, Zellstoff-

und Papierverarbeitung, Gummiverarbeitung, Straßenfahrzeugbau, EBM-

Waren, Herstellung von Kunststoff waren, Textilgewerbe. Es sind durch-

weg Bereiche, in denen auch die Einfuhr überdurchschnittlich zunahm.

Hier kam es also zu einer verstärkten intra-industriellen Arbeitsteilung.

Es gibt freilich auch Branchen, die sich im innergemeinschaftlichen Han-

del einem überdurchschnittlichen Einfuhranstieg gegenübersahen, die

(1) Der Zollschutz ist prohibitiv, wenn wegen des Zollsatzes keine Ein-
fuhr stattfindet; er wäre redundant, wenn auch ohne Zoll keine Ein-
fuhr stattfände.

(2) Der Spearman'sche Rangkorrelationskoeffizient beträgt 0,18.
(3) Der Spearman'sche Rangkorrelationskoeffizient beträgt 0,25.
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aber ihre Exporte nur mäßig ausweiten konnten. Das sind: Mineralölver-

arbeitung, Schiffbau, Feinkeramik, Glasgewerbe. In diesen Bereichen

dürften, von der Mineralölverarbeitung einmal abgesehen, Standortnach-

teile eine inter-industrielle Spezialisierung ausgelöst haben. Zunehmende

inter-industrielle Spezialisierung aufgrund ausgeprägter Standortvorteile

war nicht zu beobachten (1).

Hinsichtlich der zweiten Phase der EG-Mitgliedschaft scheint bemerkens-

wert, daß diejenigen Branchen, die in der ersten Phase hohe Marktantei-

le an EG-Anbieter verloren, überdurchschnittlich hohe Exporterfolge zu

verzeichnen hatten. Zu nennen sind: Glasgewerbe, Ledergewerbe und

Bekleidungsgewerbe. Da bei diesen Branchen zumeist auch die Importe

weiter überdurchschnittlich anstiegen, scheint sich hier anders als in

der ersten Phase überwiegend die intra-industrielle Arbeitsteilung durch-

gesetzt zu haben. Abweichend von der ersten Phase gab es in der zwei-

ten auch Branchen, die im innergemeinschaftlichen Handel hohe Export-

zuwächse erzielten und kaum Einbußen auf dem Importmarkt erlitten. Es

handelt sich um die Holzbearbeitung, Zellstoff- und Papiererzeugung,

den Straßenfahrzeugbau, Musikinstrumente- und Spielwarenherstellung

und die Papierverarbeitung. Diese Gruppe weist keine gemeinsamen Cha-

rakterstika bezüglich bestimmter Standortvorteile auf. Dies zeigt, daß im

Handel zwischen Ländern mit geringen Entwicklungsunterschieden Wachs-

tumsspielräume statt durch Faktorpreisunterschiede in stärkerem Maße

durch unternehmerische Anstrengungen, in welchen Branchen auch im-

mer, erschlossen werden können.

Zusammenfassend läßt sich sagen: Im Zuge der Integrationsprozesse ha-

ben sich die Standortvor- und -nachteile gegenüber den EG-Partnerstaa-

ten abgeschliffen. Die traditionell exportstarken Branchen haben, anders

als vielfach erwartet, beträchtliche Marktanteile im Inland verloren. Die

(1) Eine weitere regionale Konzentration der Produktion bestimmter In-
dustriewaren in der Bundesrepublik auf Kosten von Standorten in
Partnerstaaten hat demnach nicht stattgefunden. Diesbezügliche Be-
fürchtungen vor allem Frankreichs vor der Integration erwiesen sich
als gegenstandslos. Insofern beruht auch die sogennante Geschäfts-
grundlage der EG, wonach der Gemeinsame Agrarmarkt und die Zoll-
union bei Industriewaren eine Art Koppelgeschäft darstellen, auf
falschen Erwartungen über die Spezialisierungsgewinne bei Industrie-
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ursprünglich als wettbewerbsschwach eingestuften Branchen haben be-

achtliche Exporterfolge erzielen können.

Was die regionale Struktur des Handels mit Drittländern anbetrifft, so ist

zu erwarten, daß entsprechend den Aussagen der Theorie der Zollunion

die stete Ausweitung der Zollpräferenzen im Rahmen des Systems allge-

meiner Präferenzen oder der bilateralen Präferenzabkommen Handelsum-

lenkung verringert. Dies gilt um so mehr, wenn, wie im Fall der EG, im

wesentlichen nur noch Länder von den Präferenzen ausgenommen sind,

die wegen der unterschiedlichen Faktorausstattung ohnehin nicht mit den

Entwicklungsländern auf dem EG-Markt konkurrieren. Auch für ein Land

wie Taiwan, das aus politischen Gründen nicht zur Gruppe der 77 gehört

und mithin nicht in den Genuß allgemeiner Zollpräferenzen kommt, läßt

sich ein Handelsumlenkungseffekt nicht nachweisen [Langhammer, 1983].

Das Land konnte seinen Marktanteil bei EG-Importen gegenüber den drei

präferenzierten Konkurrenten Südkorea, Singapur und Hongkong be-

haupten.

Folgt man Langhammer [1983], so läßt sich nicht nur kein handelsumlen-

kender Effekt des Präferenzabkommens nachweisen, sondern darüber

hinaus auch kein handelsschaffender Effekt. Zwar wuchsen die präferen-

zierten Einfuhren der EG-9 zwischen 1976 und 1981 um etwa 23 vH jähr-

lich, im gleichen Ausmaß (24 vH) nahmen aber auch die Gesamtimporte in

den entsprechenden Zollpositionen zu, so daß sich der Anteil der prä-

ferenzierten Importe an den Gesamtimporten in den präferenzierten Zoll-

positionen kaum verändert hat (vgl. Tabelle 10). Baldwin, Murray [1977]

sowie Karsenty, Laird [1987] kommen zwar zu dem Schluß, daß die Prä-

ferenzabkommen handelsschaffend gewirkt haben, der Nettoeffekt der

Handelsschaffung lag für die EG insgesamt aber nur bei 25-29 vH, ge-

messen an den Gesamtimporten der präferenzierten Zollpositionen. Der

Grund hierfür liegt vor allem in den Höchstgrenzen für zollfreie Importe,

die für sensible und auch halbsensible Güter existieren. Der geringe

Ausnutzungsgrad bei nichtsensiblen Produkten - im Jahr 1981 lag er bei

36 vH für die EG und bei 51 vH für die Bundesrepublik - ist dagegen

vor allem dem bürokratischen Aufwand bzw. der bewußt restriktiven

Handhabung der Präferenzen in einzelnen Ländern der EG zuzuschrei-

ben.
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Tabelle 10 - Anteil der präferenzierten Importe an den Gesamtimporten
der präferenzierten Zollpositionen nach GSP-Kategorien
1978-1981 (vH)

EG-9 1978
1979
1980
1981

Bundesrepublik 1978
1979
1980
1981

Industriegüter

Sensibel Halb-
sensibel

14,9 21,9
12,4 40,1
16,6 40,8
38,2
14,8 42,9
11,5 46,1
10,6 46,5
39,5

Nicht-
sensibel

31,2
33,7
34,3
36,2
57,1
57,0
54,0
51,2

GbP—Güter
insgesamt

26,8
26,2
30,9
32,8
36,5
29,9
32,8
34,6

Quelle: Langhammer [1983, Tabelle 2 ] .
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V. Gemeinschaftspolitiken

In den Vertragswerken sind verschiedene Wirtschaftsbereiche von der

Anwendung derjenigen Regeln, die staatliche oder private Hemmnisse

gegen Handel oder Faktorwanderungen verbieten, ausgenommen wor-

den (1). Besondere Bedeutung wurde der gemeinschaftlichen Politik (2)

im Bereich der Eisenschaffenden Industrie (im folgenden auch Stahlindu-

strie genannt) und der Landwirtschaft beigemessen. So wurde gerade die

EG-Agrarpolitik in den siebziger Jahren häufig als Motor der Integration

bezeichnet. Der Analyse dieser beiden Politikbereiche wird daher auch in

diesem Bericht größerer Raum gewidmet. Aus dem Bereich der Dienstlei-

stungen wurde die Verkehrspolitik und die Politik auf dem Versiche-

rungsmarkt ausgewählt und näher untersucht. Von den Initiativen zur

Institutionalisierung ursprünglich nicht vorgesehener Gemeinschaftspoli-

tiken dürften die gemeinsame Währungspolitik, die Technologie- und In-

dustriepolitik sowie die Regionalpolitik auf der politischen Agenda an

oberer Stelle stehen. Daher wurde für diese Politiken der Versuch un-

ternommen, eine Erfolgsbilanz aus der Sicht der Bundesrepublik aufzu-

stellen.

1. Die EG-Stahlpolitik

a. Vertragliche Grundlagen und ihre Auslegung

Bei der Schaffung des Gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl zu Be-

ginn der fünfziger Jahre ging es den Beteiligten weniger darum, eine

(1) " . . . das Grundgesetz der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft . . .
ist klar marktwirtschaftlich. Den unverfälschten Wettbewerb im unge-
teilten Wirtschaftsraum in's Spiel zu setzen, das ist das Leitmotiv.
Soweit sie dazu Zwang anwendet, ist es der Zwang zur Freiheit.
Denn - um Kant zu variieren - auch die Freiheit ist nicht der Natur-
zustand unter den Menschen" [Hallstein, 1979, S. 28].

(2) "...umfangreiche Einflußnahme der öffentlichen Gewalt auf die Bedin-
gungswelt der Wirtschaft ist von der Europäischen Gemeinschaft vor-
gefunden worden. Es ist natürlich erlaubt, sie für anstößig zu hal-
ten. Aber es ist nicht begründet, die europäische Integration dafür
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Freihandelsordnung für zwei Wirtschaftsbereiche zu schaffen, die auf

eine lange Tradition wettbewerbshemmender Praktiken zurückblicken

konnten; im Kern ging es darum, nationale Souveränität auf eine supra-

nationale Organisation zu übertragen und dafür zu sorgen, daß keine

privaten Machtstellungen entstehen. Dies schien ein geeigneter Weg zu

sein, die erwogene Internationalisierung des Ruhrgebiets zu verhin-

dern (1).

Der EGKSV (Art^_4) verbietet Praktiken aller Art, die eine Diskriminie-

rung unter Produzenten oder Konsumenten hervorrufen könnten. Er ver-

bietet - ohne Einschränkung - , daß Staaten die Kohlewirtschaft und die

Eisenschaffende Industrie finanziell unterstützen oder belasten, in

welcher Form auch immer. Der Vertrag verbietet weiterhin Praktiken, die

darauf abzielen, Märkte aufzuteilen oder auszubeuten. Art. 65 stellt ein

Kartellverbot auf (2). Es hätte aus ökonomischer Sicht genügt, wenn das

Vertragswerk sich auf diese Teile beschränkt hätte. Daß die Vertrags-

väter nicht wirklich ein öffentliches Gut, eine Freihandelsordnung, pro-

duzieren wollten, wird aus anderen Artikeln deutlich. So wird in Art. 5

gesagt, daß der Sta2ümj^^nicM-~ausschli&ßlijch__clen Marktkräften über-

lassen werden kann. Wettbewerb könne für die Kohle- und 'Stahlwlrt-

schaft und darüber hinaus für die Gesamtwirtschaft schädliche Folgen

haben. Die notwendig^er^Interventionen sollen von den Gemeinschaftsor-

ganen ergriffen werden. Der Vertrag autorisiert im einzelnen die Gemein-

schaftsorgane zu folgenden Maßnahmen:

- Auskünfte aller Art von Unternehmen einzuholen und nachzuprüfen;

verantwortwortlich zu machen und deshalb als dirigistisch zu tadeln.
Da sie nur vergemeinschaftet, was sie in den nationalen Gewalten
vorfindet, richtet sich der Vorwurf . . . gegen diese nationale Politik"
[Hallstein, 1979, S. 28].

(1) Mit der Kontrolle der Kohle- und Stahlwirtschaft an der Ruhr durch
Frankreich während der Zwischenkriegszeit hatte man schlechte Er-
fahrungen gemacht. Die Etablierung alliierter Kontrollrechte unmit-
telbar nach 1949 bezweckte, einen Schlüsselbereich deutscher militä-
rischer Stärke auszuschalten. Diese Kontrollrechte wurden zu einem
Teil EGKS-Vertragsrecht.

(2) Dieses war auf Verlangen des Vorsitzenden der Alliierten Hohen
Kommission in den Vertragstext eingefügt worden. Die Besatzungs-
mächte, die bis 1952 durch Demontage und Zerschlagen von Unter-
nehmensstrukturen für eine wirtschaftliche Miniaturisierung gesorgt
hatten, wollten sicherstellen, daß die Entflechtung von Bestand
blieb.
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- Unternehmen durch "Allgemeine Ziele", d.h. durch Voraussagen der

Kapazitäten, der Erzeugung, des Verbrauchs, der Aus- und Einfuh-

ren, zu beraten und Hinweise für Modernisierung zu geben;

- Unternehmen mitzuteilen, ob deren Investitionen im Gemeinschaftsin-

teresse liegen; falls ja, können Gemeinschaftsbeihilfen für investive

Zwecke gewährt werden;

- Befehle zu erteilen, wieviel und zu welchem Preis Unternehmen Stahl

produzieren oder verbrauchen dürfen;

- die Intra- und Extra-EG-Handelsströme zu lenken.

Bemerkenswert erscheint, daß Kompetenzen zu indikativer Planung und

zur Investitionslenkung nicht als ausreichend angesehen wurden, son-

dern um die Kompetenz zur zentralen Bewirtschaftung im Krisenfall er-

gänzt wurden. Damit erfüllt dieser Teil des Vertrags alle Kriterien eines

staatlich beherrschten Zwangskartells. Er kann seine geistige Verwandt-

schaft zu den vorangegangenen, staatlich geduldeten, privaten europäi-

schen Kartellen der Zwischenkriegszeit nicht leugnen (1).

Der Vertrag läßt offen, welchem der beiden Teile die Gemeinschaftsor-

gane Priorität einräumen. Die sich rasch verflüchtigende Furcht vor ei-

ner neuen "deutschen Gefahr" mag dazu beigetragen haben, daß die

Freihandelsregeln bald schon weniger ernst genommen wurden als der

vertraglich eingeräumte Spielraum für gemeinsame Interventionen. Sogar

ein Wiederaufleben national eigenständiger Stahl- und Kohlepolitik wurde

geduldet. Zwar wurden früh Fortschritte__b_ei der Beseitigung von tarifä-

ren_Hjindelshemmnissen im Intra-EG-Handel und bei der Schaffung eines

gemeinsamen Zolltarifs für Einfuhren aus Drittländern erzielt. Jedoch

wurden vereinzelt zeitlich begrenzte, neue nationalstaatliche Eingriffe in

den Stahlmarkt toleriert, obwohl sie gegen das Verbot diskriminierender

Praktiken verstießen. Während der gemeinsame Kohlemarkt nur kurze

Zeit Bestand hatte - seit den sechziger Jahren gibt es wieder weitgehend

voneinander getrennte nationale Kohleregime - , ließ dieTRe-)TJjfHon"a-

lisierung_.d£r„„Eisenschaffenden„Jndustrie länger auf sich wartend " ~~

(1) Zu einem Vergleich der beiden Kartelle vgl. RWI [1951].
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In den fünfziger Jahren erhielt die deutsche Stahlindustrie einen er-

leichterten Zugang zu dem seinerzeit noch regulierten Kapitalmarkt. Auch

nach dem weitgehenden Wiederaufbau in den sechziger Jahren wurde da-

ran festgehalten, der Stahlindustrie Sonderkqnditionen be

Zunächst (in den sechziger Jah-

ren) bestanden die Vergünstigungen darin, daß Zinsverbilligungen, Kre-

ditgarantien und _Inv^tit^QnspxJ.inJ.en_^g£wälirt wurden. Die

währten Subventionen im Zeitr,aum.,lS60-1970 wurde auf rund 100 Mill. DM

geschätzt [Donges, Fels, Neu et a l . , 1973].

Seit Beginn der siebziger Jahre nahm der Subventionsumfang kräftig zu

(Tabelle 11). Er stieg von 99 Mill. DM im Jahr 1973 auf 1850 Mill. DM im

Jahr 1985. Außerdem wurden 1983 und danach Bundesländer Anteilseig-

ner an Stahlunternehmen. Im Jahr 1986 entschied die Bundesregierung,

als Ausfallbürge für die von Arbed Saarstahl aufgenommenen Fremdmittel

in Anspruch genommen werden zu können (1).

Tabelle 11 - Stahlsubventionen (a) der Bundesrepublik 1973-1985
(Mill. DM)

Subventionen
insgesamt

Steuererleich-
terungen

Finanzielle
Zuwendungen

Gewährt durch:

Bundesregierung

Länder

Besondere Haus-
halte (EG-Mittel)

1973

99

64

35

29

4

2

(a) Ohne Bürgschaften.

1974

122

81

43

34

5

4

1979

212

37

174

166

6

2

1980

344

48

296

196

96

4

1981

393

48

344

226

115

3

1982

1085

110

975

1983

1240

200

900

•

1984 1985

1900 1850

300

1600

• •

Quelle: Jüttemeier [1984; 1986].

(1) In den achtziger Jahren unternahm sie den Versuch, aus den Stahl-
unternehmen zwei große Unternehmensgruppen zu formen.
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Im Laufe der Zeit wandelten sich der Zweck und die Art der Subven-

tionsbemessung. Anfänglich war beabsichtigt, die Produktionskapazitäten

stärker auszuweiten. Zu Beginn der siebziger Jahre war es ein wichtiges

Ziel, die Produktionsstruktur durch vermehrte Rationalisierungsinvesti-

tionen zu fördern. Außerdem ging es darum, zurückgebliebenen Regionen

zu "helfen". Bemessungsgrundlage wurden Ausgaben für Forschung und

Entwicklung (FuE) sowie für Ersatzinvestitionen, durch die alte Anlagen

durch neue, effizientere ersetzt wurden. In den achtziger Jahren domi-

nierten Subventionen, die Konkurse verhindern oder die die finanziellen

Belastungen durch Sozialpläne bei größeren Entlassungen erleichtern

sollten.

Die nationalstaatlichen Stahlsubventionen in der Bundesrepublik waren

aber im Vergleich zu anderen Branchensubventionen oder zu den S'flKTl-

subv^n^ipjien.Kxon_..EG^Rw,toej^taiaten;_>jj[ering. NjtcTT^en^'Ün'fersucn'ungen

des Department of Commerce und der International Trade Commission im

Rahmen eines Anti-Dumping-Verfahrens betrugen die Subventionsraten

gemessen als Subventionen in vH des fob-Wertes bei französischen Un-

ternehmen bis zu 13 vH, bei italienischen bis zu 26 vH, bei britischen

bis zu 20 vH; dagegen waren die Subventionsraten der großen deutschen

Hersteller (ohne Arbed Saarstahl) 1 vH oder kleiner [Tarr, 1986]. Dies

ist nicht das Verdienst der Gemeinschaftsorgane, die gegen nationalstaat-

liche Subventionsprogramme nicht mit der notwendigen Entschiedenheit

vorgegangen sind. Die deutsche Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahl-

industrie hat sich entschieden gegen die Gewährung von Subventionen

gewandt. Sie hat in diesem Sinne versucht, die Bundesregierung zu

energischerem Widerspruch gegen Subventionsvergaben zu bewegen

[Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, 1982], jedoch nicht

mit großem Erfolg. Diese Verbandspolitik war wahrscheinlich nur deshalb

möglich, weil deutsche Unternehmen zu den produktivsten Stahlerzeugern

in der EG gehören [Tarr, 1986].

Die Kommission hat sich damit begnügt, gemeinsame Bedingungen für die

Vergabe von Beihilfen festzulegen und die von den EG-Mitgliedstaaten

be^bsichtigte^Vergabe von jSubvenllfm^ zu^ncTtiiizieren. Die Bedingungen,

nach denen Subventionen, in welcher Form auch immer, als vereinbar mit

dem Funktionieren eines gemeinsamen Marktes gelten können, sind 1980
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nach über zweijährigen Verhandlungen erstmalig festgelegt [ABI., Nr.

L 29, 6.2.1980] und 1981 [ABI., Nr. L 228, 13.8.1981] revidiert wor-

den. Nach dem revidierten Beihilfenkodex von 1981 (1) waren Subven-

tionen zulässig,

- wenn das begünstigte Unternehmen ein zusammenhängendes, genau

festgelegtes Umstrukturierungsprogramm durchführte, das die ver-

schiedenen Umstrukturierungsmerkmale (Modernisierung, Kapazitäts-

abbau und gegebenenfalls eine Neuordnung der Betriebsfinanzierung)

umfaßte und geeignet war, die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität

ohne Beihilfen unter normalen Marktbedingungen wiederherzustellen;

- wenn das betreffende Umstrukturierungsprogramm einen Abbau der

Produktionskapazitäten des begünstigten Unternehmens bewirkte und

nicht die Kapazität für die verschiedenen Erzeugnisgruppen erhöhte,

deren Markt sich nicht im Aufschwung befand;

- wenn Höhe und Intensität der Beihilfen schrittweise abgebaut wurden;

- wenn die Beihilfen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führte und die

Handelsbedingungen nicht in einer dem gemeinsamen Interesse zuwider-

laufenden Weise veränderten.

Für den Abbau der Beihilfen waren je nach Art der Beihilfe Fristen fest-

gesetzt worden. Am längsten war die Frist für den Abbau' von Investi-

tionsbeihilfen. Diese sollte am 31.12.1985 auslaufen. In Art. 12 des Ko-

dex hatte sich die Kommission die Möglichkeit offen gehalten, die Fristen

zu verlängern. Davon hat sie keinen Gebrauch gemacht. Stahlspezifische

Beihilfen sind jetzt wieder grundsätzlich verboten. Ausnahmen von die-

sem Grundsatz gibt es aber. Auch wenn in der EG unter dem Subven-

tionskodex über 30 Mill. t Kapazität abgebaut wurden, scheint die Krise

noch nicht bewältigt. Subventionsbegehren werden bald neu aufkommen.

Insgesamt betrachtet sind dî _,_„g.em ĵjisjjhaftlicheĵ i Beihilfebedingungen

inkonsistent und nicht operational. Beihilfen, die den Wettbewerb auf

den Güter- und Faktormärkten nicht verzerren, gibt es nun einmal

nicht. Kriterien dafür, ob ein Unternehmen in die Lage versetzt wird,

unter "normalen" Marktbedingungen rentabel zu arbeiten, hat eine Be-

(1) Dieser wurde 1985 erneut revidiert.
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hörde ebensowenig wie Kriterien dafür, ob Erzeugnisgruppen künftig auf

schrumpfenden oder expandierenden Märkten verkauft werden. Der An-

spruch der Kommission, über zukunftsrelevantes Lenkungswissen zu ver-

fügen, ist nicht neu. Im Rahmen ihrer Kompetenzen zur indikativen Pla-

nung und zur Investitions- und Produktionsumlenkung hat sie seit jeher

diesen Anspruch erhoben, ohne ihm allerdings gerecht werden zu kön-

nen. Eine Verlaufsanalyse der gemeinsamen Stahlpolitik ergab vielmehr:

Die Preis- und Umsatzentwicklung wurde immer zu optimistisch einge-

schätzt [Dicke, 1983]. Der Wandel der internationalen Standortstruktur

hin zu den jungen Industrieländern wurde zwar erkannt - 1967 warnte

die Kommission mit Verweis auf diesen Wandel, Erweiterungsinvestitionen

vorzunehmen - , nach 1968 entschied die Kommission in ihren "begründe-

ten Stellungnahmen" zu einzelbetrieblichen Investitionsvorhaben dann

aber häufiger als zuvor, daß die Investitionsvorhaben im Interesse der

Gemeinschaft lägen. Im Jahr 1975 äußerte die EG-Kommission sogar: "Die

mittelfristigen Vorausschätzungen der künftigen Stahlnachfrage zeigen,

daß die derzeitigen Kapazitäten nicht ausreichen, um den für das Jahr

1980 erwarteten Höchstbedarf zu decken; die heutige Lage hat also immer

noch rein konjunkturellen Charakter" [Kommission, p ] . Von Kapazitäts-

erweiterungen wurde also kaum abgeraten, obwohl sich bereits Anfang

der siebziger Jahre die Kapitalrenditen trotz Stahlnachfrageboom ver-

schlechtert hatten. Den Organen der EG gelang es überdies nicht, das

von ihnen vorausgeschätzte zu große Verkaufspotential auf die Unter-

nehmen aufzuteilen. Die Summe der Produktionsplandaten der einzelnen

Unternehmen überstieg die Vorgaben der EG-Organe beträchtlich.

Den Aufbau von Uberkapazitäten hat die Kommission zusätzlich dadurch

gefördert, daß sie Investitionen durch Darlehen und Zinszuschüsse

verbilligte; der Umfang der Kreditzusagen im Zeitraum von 1954 bis

heute beträgt über 10 Mrd. DM. Auch die außenhandelspolitischen

Maßnahmen und die sonstigen Interventionen auf dem Binnenmarkt trugen

erheblich dazu bei, daß die Unternehmen die wirtschaftliche Zukunft zu

günstig einschätzten und noch in die Stahlproduktion investierten, als

längst alternative Kapitalanlagen vorteilhafter waren. Durch folgende

Maßnahmen behinderte die Kommission den Strukturwandel:

- 1963 wurde die tarifäre und nicht-tarifäre Protektion von Einfuhren

aus Drittländern erhöht, um eine "vorübergehende Absatzkrise" zu
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I bewältigen; die Schutzmaßnahmen wurden Jahr für Jahr verlängert.

j - 1967 wurden Kartellierungen genehmigt und Japan zu einer freiwilligen

Beschränkung seiner Ausfuhr aufgefordert.

| - 1968 wurde das französische Programm zur Förderung von Stahlinvesti-

1 tionen und Stahlexporten sowie zur mengenmäßigen Beschränkung der

Stahleinfuhr genehmigt.

- 1975 wurde eine statistische Überwachung von Importen eingeführt.

i - 1977 wurden Unternehmen zu Kartellabsprachen überredet, Mindest-
i
j preise für ausgewählte Stahlerzeugnisse erlassen und ein Einfuhrlizen-
\ zierungssystem eingeführt.

i
j - 1978 wurden Basispreise (1) für Importe veröffentlicht und mit
l

wichtigen Drittländern Vereinbarungen über Mengen und Preise von
: Exporten in die EG getroffen.

! - 1980 wurde die "Krise" ausgerufen und die Produktion für wichtige

i Stahlprodukte kontingentiert.

- 1981 wurde die Kontingentierung auf weitere Erzeugnisse ausgedehnt,

die Preisüberwachung verschärft und die zulässigen Exporte von Dritt-

ländern in die EG wurden verringert.

- 1982 wurde das System der Kontingentierung van Produktion und Ein-

fuhr ausgeweitet; mit den Vereinigten Staaten wurde vereinbart, die

EG-Exporte zu beschränken.

'. - 1983 wurden die Marktinterventionen verlängert, die Einfuhrquoten für

Drittländer reduziert und Anti-Dumping-Zölle erhöht. Regionale Liefer-

quoten im Intra-EG-Handel wurden festgesetzt. Unternehmen, die ge-

gen Regulierungen verstoßen, wurden mit schärferen Sanktionen be-

droht.

t - 1984 wurde das "vorübergehende" System der Produktions- und Ein-

\ fuhrkontrolle verlängert und Maßnahmen für eine effizientere Kontrolle

\ von Mindestpreisen, KautionsZahlungen, Produktions- und Lieferdoku-

\ menten neu eingeführt. Die Mindestpreise wurden erhöht.

(1) Als Basispreise dienen die Preise des kostengünstigsten Anbieters
auf dem Weltmarkt. Werden diese Preise von einem Anbieter
unterschritten, so werden Anti-Dumping-Zölle erhoben.
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- 1985 und 1986 wurden die Kontingente mit Ausnahme weniger Erzeug-

nisse verlängert und Mindestpreise aufgehoben; Orientierungspreise

blieben weiterhin in Kraft.

Zusammenfassend läßt sich die EG-Stahlpolitik aus ökonomischer Sicht wie

folgt bewerten:

- Die Produktion eines öffentlichen Gutes in Form einer Freihandelsord-

nung gelang bis 1962 nur unvollkommen. Entgegen der Verpflichtung

aus Art. 4 EGKSV wurden nämlich bereits schon damals nationalstaat-

lich betriebene Diskriminierungen von ausländischen Stahlproduzenten

sowie von Unternehmen im Nicht-Stahlbereich der nationalen Volkswirt-

schaft toleriert.

- Die gemeinsame Stahlpolitik der sechziger und siebziger Jahre als ein

Versuch, Investition, Produktion und Handel indikativ zu planen, hat

Anpassungen an die sich wandelnden Marktbedingungen verzögert und

damit eine Uberangebotssituation geschaffen. Die politikbedingte Krise

der Stahlindustrie in den achtziger Jahren wird mit einem System von

Zwangsbewirtschaftungsmaßnahmen behandelt, das sich nur wenig von

dem in der Kriegs- und Nachkriegszeit unterscheidet und mit einer

freien Wirtschaftsordnung, wie sie für den überwiegenden Teil der

Industrie durchgesetzt wurde, unverträglich ist.

Unter einem Freihandelsregime - ohne die gemeinsame Stahlpolitik - stün-

de die Gesamtwirtschaft heute besser da. Die EG-Stahlindustrie wäre

kleiner, gemessen am Kapitalstock oder an der Zahl der Beschäftigten,

und würde ohne die derzeit hohen Verluste arbeiten.

b. Wirkungen auf die deutsche Wirtschaft

Die höheren Subventionen, die von EG-Partnerstaaten an ihre heimische

Stahlindustrie gezahlt werden, schaden deutschen Stahlunternehmen: Bei

gegebenem Außenhandelsschutz wären die Marktanteile der deutschen

Stahlindustrie höher. Da deutsche Stahlunternehmen kostengünstiger

arbeiten als der überwiegende Teil der europäischen Konkurrenten, wä-

ren ihre Marktanteile auf dem Binnenmarkt auch höher, wenn es das
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Kontingentierungssystem nicht gäbe. Dieses schützt in erster Linie die

hochsubventionierten, wenig effizienten Unternehmen und bremst letztlich

den Subventionswettlauf. Wegen der Hochpreispolitik schwemmt jedoch die

Einfuhr- und Produktionskontingentierung denjenigen deutschen Stahlan-

bietern Renten zu, deren Kosten niedriger sind, als die Kosten der sub-

ventionierten Konkurrenten. Denn der Binnenpreis ist so bemessen, daß

er die Durchschnittskosten eines Durchschnittsbetriebs deckt (1).

Wenn die (niedrigeren) Durchschnittskosten deutscher Hersteller durch

den Preis im Binnenmarkt gedeckt werden, lohnt es sich für Stahlunter-

nehmen, auf Drittländermärkten zu Grenzkosten anzubieten. Es ist dann

zu erwarten, daß politikbedingt die Importe der Drittländer zurückgehen

und darüber hinaus die Exporte nach Drittländermärkten zunehmen. Ta-

belle 12 weist aus, daß sich die Nettoexporte (Ausfuhr abzüglich Ein-

fuhr) der Eisenschaffenden Industrie nach Drittländern seit Beginn der

Tabelle 12 - Nettoexporte und Exportquoten der deutschen Stahlindustrie
nach Regionen 1975-1985

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Nettoexporte

EG-9

1981,3
1012,6
618,7
25,4
359,4
1668,3
1069,2
1999,1
185,7
1194,4
1617,4

(a) Exporte minus Importe. -

(a) (Mill. DM)

Drittländer

7333,0
4114,1
4109,7
5609,5
6438,4
5864,1
9060,9
7986,7
5963,9
7491,0
8874,1

(b) Exporte als

Exportquote (b) (vH)

EG-9

15,7
15,4
14,5
14,5
15,9
17,7
16,4
18,4
17,6
18,4
19,3

Drittländer

23,2
17,3
19,1
22,7
23,4
21,7
27,2
28,4
25,7
27,0
28,7

Anteil am Umsatz.

Quelle: Vgl. Tabelle 7; eigene Berechnungen.

(1) Zu den preistheoretischen Begründungen dieser Aussage vgl. Herd-
mann, Weiss [1985].
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Kartellierung 1976 bis zum Jahr 1985 verdoppelt haben. Auch die Zunah-

me der Exportquoten im Handel mit Drittländern bestätigt, daß sich die

Wettbewerbskraft der deutschen Stahlindustrie eher verbessert als ver-

schlechtert hat. In den Jahren 1984 und 1985 mag der niedrige Wechsel-

kurs der DM-Mark die Exporte nach Drittländern stimuliert haben. Aller-

dings wurden die höchsten Nettoexporte nach Inkrafttreten des Kontin-

gentierungssystems bei einem DM-Wechselkurs erzielt, der im historischen

Vergleich der höchste war.

Eine erhöhte Auslastung des Produktionspotentials der Stahlindustrie

durch vermehrte Ausfuhr mag dazu beigetragen haben, daß sich die

wirtschaftliche Lage in den achtziger Jahren günstiger entwickelt hat,

als es sonst der Fall gewesen wäre; auf dem Weltmarkt aber dürfte sich

die Position derjenigen Anbieter, die ohnehin durch die verstärkten Ein-

fuhrhemmnisse der EG geschädigt wurden, weiter verschlechtert haben.

Die von der EG ausgelösten Störungen des Weltstahlhandels haben aber

auch negative Rückwirkungen auf die Exportsektoren mit Standortvortei-

len in der Bundesrepublik. Zum einen verursacht die EG-Stahlpolitik

einen Erlösrückgang der Stahlexportländer und damit einen Rückgang

ihrer Importkapazität; zum anderen ist mit Vergeltungsmaßnahmen zu

rechnen, namentlich seitens der Vereinigten Staaten. Beide Wirkungen

zusammengenommen haben zur Folge, daß die Exportchancen der durch

die Stahlpolitik diskriminierten heimischen Industrie sinken.

Ein Teil der gesamtwirtschaftlichen Kosten der nationalen Subventions-

politik und der EG-Stahlpolitik (die statischen Allokationseffekte) lassen

sich mit Hilfe des Konzepts der Konsumenten- und Produzentenrente ab-

schätzen (1). Tabelle 13 enthält eine Zusammenstellung der wichtigsten

Ergebnisse einer solchen Kostenschätzung für die Jahre 1973 und 1983.

Der Preiseffekt des Außenhandelsschutzes im Rahmen der EG-Stahlpolitik

betrug im Jahr 1973 lediglich 4 vH; bis 1983 stieg er auf 17 vH an. Die

Stahlnachfrager erlitten durch den EG-Außenhandelsschutz Einbußen in

Höhe von 4,3 Mrd. DM; diesen Betrag hätten sie ohne EG-Stahlpolitik

weniger für Stahlkäufe auszugeben brauchen. Da es sich bei den Stahl-

verbrauchern durchweg um Unternehmen handelt, die internationaler

(1) Mit Hilfe dieses Konzepts hat Glismann [1974] die Kosten der Protek-
tion in der Bundesrepublik analysiert.
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Tabelle 13 - Sektorale und gesamtwirtschaftliche Effekte (a) der Inter-
ventionen auf dem Stahlmarkt der EG 1973 und 1983

Effekte des Außenhandelsschutzes

Preiseffekt (vH)
Kosten für die Stahlverbraucher (Mi11. EM)
Effizienzverlust der Volkswirtschaft (Mill.DM)
Sektoraler Beschäftigungseffekt (Anzahl
der konservierten Arbeitsplätze)
Kosten für die Stahlverbraucher pro
konservierten Arbeitsplatz (1000 DM)

Effekte der Subventionierung

Belastung der Steuerzahler (Mill. DM)
Sektoraler Beschäftigungseffekt
(Anzahl der konservierten Arbeitsplätze)

1973

-4
896
27

11200

63

991

1573

1983

-17
4281
129

34427

124

1240

10000

(a) Änderungen der jeweiligen Größen nach Wegfall der Interventionen.

Quelle: Gerken et al. [1985]; Glismann [1974]; Herdmann, Weiss [1985];
eigene Berechnungen und Schätzungen.

Konkurrenz ausgesetzt sind, hat sich deren Preiswettbewerbsfähigkeit in

Höhe dieses Kosteneffekts verschlechtert. Der überwiegende Teil dieses

unfreiwilligen Transfers der Stahlkonsumenten verbesserte die Einkommen

in der Stahlindustrie. Die Stahlindustrie wurde in die Lage versetzt,

mehr zu produzieren und mehr Arbeitskräfte zu beschäftigen. Allerdings

sind die Kosten der Konservierung von Arbeitsplätzen sehr hoch. Der

Beschäftigungseffekt der EG-Stahlpolitik wird für das Jahr 1983 auf le-

diglich 34400 Arbeitsplätze geschätzt. Somit beträgt der Preis, den die

Stahlverbraucher für einen konservierten Arbeitsplatz zahlen müssen,

124000 DM.

Ebenso hoch sind die Kosten je konservierten Arbeitsplatz, die die Steu-

erzahler aufgrund des nationalen Subventionsprogramms aufzubringen

haben. Der Beschäftigungseffekt der nationalen Stahlsubventionen kann

mit 10000 konservierten Arbeitsplätzen veranschlagt werden (1). Freilich

(1) Dieser Effekt wurde unter der Annahme ermittelt, daß die Subventi-
onen bezogen auf eine Produkteinheit einer gleich hohen Preisände-
rung äquivalent sind. Von Arbed Saarstahl abgesehen werden die
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muß dieser subventionsbedingte wie auch der durch die EG-Stahlpolitik

bedingte Beschäftigungseffekt in der Stahlindustrie saldiert werden mit

den Einbußen an Beschäftigung in anderen Wirtschaftsbereichen, die

durch die Interventionen auf dem Stahlmarkt diskriminiert werden. Wür-

den die Bewirtschaftungsmaßnahmen der EG aufgehoben und könnten die

Preise um 17 vH sinken, so würden sich Produktion und Beschäftigung

in der übrigen Wirtschaft erhöhen. Das gleiche geschähe bei einem Sub-

ventionsabbau, der mit einer entsprechend hohen Steuersenkung einher-

ginge (1). Da die Stahlindustrie kapitalintensiver arbeitet als die nach-

gelagerten Industriezweige, könnten durch den Protektionsabbau insge-

samt mehr Arbeitsplätze in der übrigen Wirtschaft entstehen als in der

Stahlindustrie abgebaut würden.

c. Zusammenfassung

Gesamtwirtschaftlich betrachtet hat also die EG-Stahlpolitik negative Ein-

kommens- und Beschäftigungseffekte. Die Ziele, die den EG-Organen

nach Art. 2-4 EGKSV vorgegeben waren, wurden überwiegend nicht er-

reicht.

2. Die EG-Agrarpolitik

a. Vertragliche Grundlagen und ihre Auslegung

Bei der Frage nach der internationalen Ordnung für eine westeuropäische

Integration spielte der Agrarbereich eine besondere Rolle. Frankreich

hatte sich weder für eine Freihandelszone noch für eine Zollunion allein

für gewerbliche Waren ausgesprochen. Es fürchtete, daß die Industrien

Subventionen jedoch überwiegend zur Verbilligung des Kapitaleinsat-
zes gezahlt. Dies begünstigt die Substitution von Arbeit durch Kapi-
tal. In diesem Maße werden die Beschäftigungseffekte zu hoch ge-
schätzt.

(1) Für eine gesamtwirtschaftliche Quantifizierung dieser Zusammenhänge
vgl. Gerken et al. [1985].
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der benachbarten Länder Waren billiger produzieren könnten und franzö-

sische Unternehmen in einer Zoll- oder Freihandelsunion Produktionsein-

bußen hinnehmen müßten. Da sich Frankreich aber als ein Land mit gün-

stigen natürlichen Bedingungen für die Produktion von bodenintensiven

landwirtschaftlichen Erzeugnissen Wettbewerbsvorteile im Handel mit

Agrarwaren ausrechnete, verlangte es, Agrarwaren in eine gemeinsame

Zone freien Handels einzubeziehen. Es band sein Ja zur Zollunion für

Industriewaren an ein Ja der anderen Verhandlungspartner zu einer

Agrarunion.

Weder das Vereinigte Königreich noch die anderen Staaten, die sich spä-

ter zur EFTA zusammenschlössen, waren aber bereit, neben einer Zoll-

union für Industriewaren eine solche für Agrarwaren zu schaffen. Ein

gemeinsamer Außenhandelszoll gegenüber Drittländern als Bedingung für

eine Zollunion hätte das Präferenzzollsystem, das das Vereinigte König-

reich mit den Commonwealth-Ländern verband, zur Disposition gestellt.

Überdies wurde befürchtet, daß wegen der Beteiligung Frankreichs und

Italiens (mit jeweils hohen Zollmauern) an der Zollunion ein gemeinsamer

Außenzoll sehr hoch festgesetzt werden könnte. Diese Befürchtungen

erwiesen sich dann auch als zutreffend. Als ein besonderes Hemmnis galt

die für den Agrarhandel angestrebte gemeinsame Politik zur Koordinie-

rung der nationalen Agrarpolitiken. Die agrarpolitischen Interventionssy-

steme waren äußerst vielgestaltig. Sie reichten von dem konsumenten-

freundlichen britischen System der Deficiency Payments hin zu den per-

fektionistischen Marktorganisationen deutscher Machart. Neben Ländern

mit sehr hohen Produktionskosten und hohen Konsumentenpreisen bei

Agrarwaren wie der Bundesrepublik gab es

- Länder mit niedrigen Konsumentenpreisen und niedrigem Selbstversor-

gungsgrad (z. B. das Vereinigte Königreich) und

- Länder mit niedrigen Produktionskosten, niedrigen Konsumentenpreisen

und Nettoexportüberschüssen bei bodenabhängigen Erzeugnissen (z.B.

Frankreich, Italien) oder bei tierischen Erzeugnissen (Niederlande).

Eine Koordination der Politik in einem durch so große ökonomische und

institutionelle Unterschiede gekennzeichneten Wirtschaftsbereich verlang-

te, daß nationale Präferenzen und nationale Machtstrukturen organisier-
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ter Interessen tiefgreifend verändert werden mußten. Hierfür und für

die vorgesehene Errichtung supranationaler Instanzen mit Souveränitäts-

rechten, die die Politikkoordination betreiben sollten, wollte die Mehrheit

der OECD-Länder ihre Zustimmung nicht geben [Krämer, 1968]. Ledig-

lich die sechs seit 1951 in der Montanunion zusammengeschlossenen Län-

der fanden sich schließlich bereit, eine Zollunion für Industriewaren zu

errichten und die Agrarpolitik zu koordinieren. Im EWGV wurde vorge-

sehen, daß die Landwirtschaft nach einer Anpassungsphase, in der ein

gemeinsamer Außenhandelsschutz geschaffen und die Handelshemmnisse

zwischen den Partnerstaaten beseitigt werden sollten, in den Gemeinsa-

men Markt einbezogen werden soll. Für die Organisation des gemeinsamen

Marktes für Agrarwaren stellt der EWGV drei Formen zur Auswahl

(Art. 40):

- gemeinsame Wettbewerbsregeln,

- bindende Koordinierung der verschiedenen einzelstaatlichen Marktord-

, nungen oder

- eine gemeinsame (rechtseinheitliche) Marktordnung.

Gemeinsame Wettbewerbsregeln hätten am ehesten nationale Staatseingriffe

zugunsten der Agrarproduzenten und private Produzentenkartelle besei-

tigt. Die Vorteile einer internationalen Arbeitsteilung im EWG-Raum hät-

ten auf diese Weise genutzt werden können.

Eine bindende Koordinierung einzelstaatlicher Marktordnungen und damit

von Mindestpreisen, Subventionen und Sondergesetzen hätte im Vergleich

zum System gemeinsamer Wettbewerbsregeln Unterschiede im Niveau der

Agrarprotektion zwischen den Mitgliedstaaten eingefroren. Frankreich

hätte ein konsumentenfreundliches niedriges Agrarpreisniveau behalten

können, und die Bundesrepublik hätte nicht die mächtige Interessenorga-

nisation der kostenungünstig produzierenden Landwirte herauszufordern

brauchen.

Dazu war die Bundesrepublik bei der Schaffung einer gemeinsamen

Marktordnung, der dritten Organisationsform, gezwungen. Diese Markt-

ordnung war - ökonomisch und politisch betrachtet - einem System ge-

meinsamer Wettbewerbsregeln unterlegen. Aber gerade sie wurde ange-
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strebt. Frankreich wäre aufgrund seiner Kostenvorteile wohl am stärk-

sten mit einem System gemeinsamer Wettbewerbsregeln gedient gewesen.

Jedoch verlangten die Produzentenorganisationen und die Mehrheit des

französischen Parlaments, daß vor dem Ende der ersten Etappe zur

Gründung des Gemeinsamen Marktes langfristige Verträge mit garantier-

ten Preisen abgeschlossen und danach in der nächsten Etappe gemein-

same Marktorganisationen geschaffen werden, die den Produzenten die

gleichen Sicherheiten im Rahmen einer gemeinsamen Agrarpolitik gewäh-

ren sollten [von Siegler, 1957, S. 6226]. Diese Forderung lief darauf

hinaus, den nationalen französischen Agrardirigismus auf die anderen

Staaten auszuweiten.

Auch die anderen Länder hatten mehr oder weniger intensiv ihre Agrar-

märkte reguliert. In der Bundesrepublik waren die Bewirtschaftungsmaß-

nahmen der Nachkriegszeit durch landwirtschaftliche Marktordnungen

abgelöst worden. Das Landwirtschaftsgesetz von 1955 verpflichtete den

Gesetzgeber, mit allen Mitteln der Wirtschaftspolitik dafür zu sorgen,

daß die Einkommen in der Landwirtschaft den Einkommen in der gewerb-

lichen Wirtschaft angeglichen würden. Steuererleichterungen und Sub-

ventionen nahmen seit 1955 an Umfang rasch zu. Einfuhren wichtiger

heimischer Agrarwaren wurden durch ein Kontingentierungssystem mit

Einfuhrlizenzen von den Einfuhr- und Vorratsstellen reguliert. Es gab

Mindestpreise und staatliche Käufe zum Zweck der Bevorratung und der

Preisstabilisierung. Die Landwirtschaft wurde im Gesetz gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen von der Allgemeingültigkeit der Wettbewerbsregeln

ausgenommen, und Kartellierungen des Angebots wurden sogar durch

Subventionen erleichtert.

Das Netz staatlicher Regulierungen war in den Niederlanden, in Belgien,

Luxemburg und Italien kaum weniger dicht geflochten. Trotzdem stieß

der Wunsch Frankreichs nach einer gemeinsamen Marktordnung auf Ab-

lehnung, die in der Bundesrepublik besonders heftig war. Diese Ableh-

nung entsprang keineswegs freihändlerischer Gesinnung. Die Bundesre-

publik bevorzugte nicht ein System gemeinsamer Wettbewerbsregeln an-

stelle der von Frankreich gewünschten gemeinsamen Marktordnung. Sie

warb für ein System internationaler Koordinierung nationaler Marktord-

nungen. Betrachtet man die Entwicklung der EG-Agrarpolitik seit 1968,
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so hat die Bundesrepublik sich in starkem Maße durchgesetzt. Doch bis

es zu dieser Lösung kam, gab es viele Zwischenschritte und Umwege.

Der Grund für den Widerstand der Bundesrepublik gegen eine gemeinsa-

me Marktordnung war, daß die Bundesrepublik aufgrund natürlicher Ko-

stennachteile in der Agrarproduktion, hoher Opportunitätskosten der

Arbeit und kleiner Betriebsgrößen hohe Agrarpreise bzw. hohe Subven-

tionszahlungen bevorzugte. Frankreich aber, mit hoher Arbeitsproduk-

tivität in der Landwirtschaft, ungenutzten Flächenreserven und Nettoex-

porten bei Getreide, wehrte sich gegen eine Festsetzung der Agrarpreise

für bodenintensive Erzeugnisse in Höhe des deutschen Niveaus. Es hatte

selbst eine Politik der Getreidepreissenkungen eingeleitet. Die Erzeuger-

preise waren durch Erhebung von Produktionsabgaben, die zur Finanzie-

rung des Verkaufs von Getreide verwendet wurden, von 456,8 DM/t im

Jahr 1956/57 auf 283,9 DM/t im Jahr 1958/59 gesenkt worden [Hoffmeyer,

I960]. Die Übernahme des deutschen Preisniveaus hätte bedeutet,

- daß französische Agrarexporteure auf dem Weltmarkt ohne zusätzliche

Exporthilfe Marktanteile verloren hätten und

- daß die Produktion ausgeweitet und Oberschüsse angehäuft worden

wären.

Daß es angesichts des damals schon hohen Selbstversorgungsgrads bei

Agrarprodukten (Tabelle 14), einer geringen Einkommenselastizität der

Nachfrage und eines hohen technischen Fortschritts zu großen Produk-

tionsüberschüssen kommen würde, wenn nicht die Höhe des Agrarschut-

zes drastisch gesenkt würde, war allen Experten klar [Plate, Woermann,

1962]. Die fiskalischen Kosten der Aufkäufe dieser Überschüsse wollte

Frankreich verständlicherweise nicht seinen Bürgern auflasten. Natürlich

waren auch die deutschen Partner nicht von dem Gedanken begeistert,

die fiskalischen Kosten der Verwaltung eines mit Überschüssen belasteten

gemeinsamen Agrarmarkts zu übernehmen.

Am 31.12.1961 wurden in den Verhandlungen über den Beginn der zwei-

ten Stufe der Übergangszeit zur Vollendung des Gemeinsamen Marktes

"die Uhren angehalten". Frankreich verlangte Fortschritte auf dem

Agrarsektor. Am Ende der Marathonsitzung am 14.1.1962 war eine Ent-
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Tabelle 14 - Selbstversorgungsgrad (a) von EG-Mitgliedstaaten bei wich-
tigen Agrarwaren 1956-1960 und 1983/84 (vH)

Bundesrepublik
Belgien
Niederlande
Frankreich
Italien

EG-6

Bundesrepublik
Belgien
Niederlande
Frankreich
Italien

EG-10

(a) Produktion :
Erzeugung minus :
schnitt der Jahre

Getreide(b) Zucker Wein

1956-1960(c)

77,0 91,6 59,6
50,9 112,7 15,4
34,5 100,2 2,6
109,9 118,4 78,1
86,9 102,7 105,4

84,5 97,6 90,24

1983/84

89 120 72
46 150 8
27 205
178 189 107
79 85 118

105 123 101

Fleisch

88,9
96,0
136,7
100,7
80,3

95,4

90
120
228
100
77

102

Butter

95,6
93,8
185,0
100,0
81,8

103,6

155
126
638
131
65

142

LH vH der inländischen Marktversorgung (verwendbare
Exporte plus Importe). - (b) Ohne Reis. - (c) Durch-

Quelle: EUROSTAT [ a ] .

Scheidung gefunden: Gemeinsame Marktorganisationen für Getreide,

Schweinefleisch, Eier, Geflügelfleisch, Obst und Gemüse, Wein, Rind-

fleisch, Milch und Milchprodukte sowie Zucker sollten schrittweise errich-

tet werden (1). Außerdem wurde vom Ministerrat eine Verordnung über

einen Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirt-

schaft (EAGFL) erlassen. Damit wurde die gemeinsame finanzielle Verant-

wortung in der Agrarpolitik institutionell verankert [ABI., Nr. 30,

20.4.1962].

(1) Hinsichtlich der institutionellen Ausgestaltung unterscheiden sich die
Marktorganisationen. Märkte mit geringer nationaler Regulierungs-
intensität wie der Obst- und Gemüsemarkt wurden nur wenig geord-
net; hier wurden gemeinsame Wettbewerbsregeln vorgesehen [ABI.,
Nr. 30, 20.4.1962].
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Es war nunmehr klar, daß die Kosten der Marktordnungspolitik nach

einer Übergangszeit ab 1970 gemeinsam aufgebracht werden mußten. Der

Fonds sollte durch Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten gespeist werden,

deren Höhe sich einmal nach dem Haushaltsschlüssel gemäß Art. 200, I

EWGV richten sollte und zum anderen nach dem Verhältnis der Nettoein-

fuhren der einzelnen Mitgliedstaaten aus Drittländern zur Einfuhr der EG

insgesamt. Der Anteil des Beitrags gemäß Art. 200, I sollte im Laufe der

Zeit zurückgehen und der Anteil gemäß dem Verhältnis der Nettoeinfuh-

ren zunehmen. Diese Finanzierungsregelung lief darauf hinaus, Länder

mit Nettoexporten, wie z.B. Frankreich, zu Lasten von Ländern mit Net-

toimporten zu begünstigen. Dies gab Frankreich in den folgenden Ver-

handlungen, in denen es um die endgültige Höhe der gemeinsamen

Agrarpreise im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation ging, ein

Druckmittel in die Hand. Sollte das Hochpreisland Bundesrepublik darauf

beharren, daß die gemeinsamen Agrarpreise administrativ auf Höhe der

deutschen Agrarpreise festgelegt werden, so hätten die deutschen Steu-

erzahler zu den Folgekosten einen hohen Finanzierungsbeitrag zu leisten.

Sollte später - gemäß dem im deutschen Landwirtschaftsgesetz anerkann-

ten Anspruch der deutschen Landwirte auf Teilnahme am allgemeinen

Einkommensanstieg in der gewerblichen Wirtschaft - die Bundesrepublik

auf Preisanhebungen bestehen, so würde der Bundesfinanzminister die

Folgen in seiner Finanzplanung berücksichtigen müssen.

Die Verhandlungen bis zur Verabschiedung der endgültigen Verordnun-

gen über die gemeinsamen Marktordnungen zogen sich bis Ende 1967 hin.

Im Jahr 1968 waren für die Mehrzahl der wichtigen Agrarwaren gemeinsa-

me Marktordnungen in Kraft getreten. Was ihre institutionelle Ausge-

staltung anbelangt, so gibt es weitreichende Gemeinsamkeiten bei der

Regulierung der Einfuhr und der Ausfuhr:

- Liegen die Weltmarktpreise über den EG-Marktpreisen, so kann die

Ausfuhr in Drittländer durch Ausfuhrabschöpfungen (Steuer in Höhe

der Differenz zwischen Binnen- und Weltmarktpreis) behindert werden.

Im umgekehrten Fall - und dies ist der Normalfall - können den EG-

Exporteuren Exporterstattungen (Subventionen in Höhe der Differenz

zwischen Weltmarktpreis und EG-Einstandspreis der Exporteure) ge-

währt werden.
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- Einfuhrabschöpfungen können zur Regulierung der Einfuhren aus

Drittländern erhoben werden, wenn die Weltmarktpreise unter den für

die EG festgesetzten (gemeinsamen) Einfuhrmindestpreisen liegen.

Die Abschöpfungen verteuern die Einfuhr so, daß die EG-Erzeuger ge-

genüber Anbietern aus Drittländern einen Preisvorteil haben. Bei ver-

schiedenen Erzeugnissen, etwa bei Obst, Gemüse und Fisch, sind Ab-

schöpfungen nicht grundsätzlich vorgesehen. Sie können dann erhoben

werden, wenn die Anbieter aus Drittländern die gemeinsamen Einfuhr-

mindestpreise nicht respektieren.

Größere Unterschiede zwischen den Marktordnungen bestehen bei der

Regulierung des Binnenmarkts. Vier Grundtypen gibt es:

1) Marktordnungen mit obligatorischer Ankaufspflicht des Staates und

uneingeschränkter Preisgarantie; hierzu zählten (1968) die Getreide-,

Zucker- und Milchmarktordnungen (in den Folgejahren wurde jedoch

die Preisgarantie auf Höchstmengen begrenzt; für die Produktion,

die über die Kontingentmengen hinausgeht, gibt es Preisabschläge);

2) Marktordnungen mit fakultativer Ankaufspflicht und eingeschränkter

Preisgarantie (z.B. Schweinefleischmarktordnung);

3) Marktordnungen ohne Ankaufspflicht und Preisgarantie (z .B. Eier-

marktordnung) ;

4) Marktordnungen mit Deficiency Payments; diese gibt es für Erzeug-

nisse ohne besondere Einfuhrhemmnisse wie z .B. bei pflanzlichen

ölen, Hartweizen, Tabak; hier wird den Erzeugern die Differenz

zwischen dem Marktpreis und einem gemeinsamen Garantiepreis aus

dem Agrarhaushalt gezahlt.

In allen Marktordnungen gibt es Rieht- oder Zielpreise, die das Erzeu-

gerpreisniveau angeben, das politisch gewünscht wird. Von diesen Richt-

preisen werden die Schwellenpreise (Einfuhrmindestpreise) abgeleitet.

Durchweg liegen die von den Produzenten beim Verkauf erzielten Preise

unter den Richtpreisen, weil auch die Interventionspreise (die Preise, zu

denen der Staat Waren aufkauft) unterhalb der Richtpreise festgesetzt

sind und die Interventionspreise auf Oberschußmärkten preisbestimmend

sind. Die Einfuhrmindestpreise sind durchweg höher als die vom Erzeu-



79

ger erzielten Preise, so daß die EG-Produzenten preiswettbewerbsfähiger

als die Importeure sind.

Dieser Überblick über die Marktregulierungen mag das Schutzsystem ein-

fach erscheinen lassen. In Wirklichkeit ist es jedoch von Beginn an kom-

plizierter gewesen und in den Folgejahren noch komplizierter geworden.

Inzwischen hat das Agrarmarktordnungssystem einen sehr bürokratischen

Charakter bekommen; nur durch eine Detailbeschreibung, für die hier

der Raum fehlt, könnte es transparent gemacht werden (1).

b. Gemeinsame Agrarhandelspolitik

In den gemeinsamen Marktordnungen wurden die gemeinsamen Preise -

mit Ausnahme der Getreidepreise - auf Drängen der Hochpreisländer,

darunter vor allem der Bundesrepublik, auf ein Niveau festgelegt, das

über dem Durchschnitt der Erzeugerpreise zu Beginn der ersten gemein-

samen Maßnahmen im Jahr 1962 lag (Tabelle 15). Die Preise für die ver-

schiedenen Getreidearten wurden auf ein mittleres Niveau zwischen fran-

zösischen und deutschen Erzeugerpreisen fixiert. Allerdings erhielten die

deutschen Landwirte direkte Einkommenstransfers, die sie in mit der Zeit

abnehmendem Umfang für die Verluste entschädigten. Insgesamt betrach-

tet erhöhte sich durch die Errichtung gemeinsamer Marktordnungen der

Schutz gegenüber Anbietern aus Drittländern (Tabelle 16). Dies zeigt

sich auch an der Entwicklung der Zolläquivalente der Einfuhrbarrieren

der EG gegenüber Anbietern aus Drittländern. Die Differenzen zwischen

EG-Binnenmarktpreisen und Weltmarktpreisen bezogen auf den Weltmarkt-

preis waren im Wirtschaftsjahr 1967/68 durchweg größer als im Durch-

schnitt der Jahre 1958-1962 (2).

Die EG hat die Politik hoher Preise nach der Schaffung gemeinsamer

Marktordnungen fortgeführt. Die Preise für landwirtschaftliche Markt-

(1) Eine detaillierte Beschreibung der Regelungen wichtiger Marktord-
nungen auf dem Stand von 1980 findet sich in Dicke et al. [1980].

(2) Hierbei mag auch eine Rolle gespielt haben, daß die durch die Anhe-
bung der EG-Mindestpreise stimulierte zusätzliche Produktion Einfuh-
ren aus Drittländern zurückgedrängt hat und ein Sinken der Welt-
marktpreise hervorgerufen hat.
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Tabelle 15 - Vergleich von Erzeuger- und Marktordnungspreisen für
EG-Mitgliedstaaten nach wichtigen landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen 1960/61 und 1984/85 (DM/kg)

Bundesrepublik
1960/61
1983

Luxemburg
1960/61
1983

Belgien
1960/61
1983

Niederlande
1960/61
1983

Frankreich
1960/61
1983

Italien
1960/61
1983

EG
1968/69
1984/85

Weich-
weizen (a)

40,8
49,6

45,4
44,5

38,2
44,8

33,9
46,6

32,3
38,9

45,0
50,6

43,7
58,0

Zucker-
rüben

Schlacht-
rinder
(lebend)

Schlacht-
schweine
(geschlach-
tet) (b)

Erzeugerpreise

7,1
12,8

•

5,4
6,9

4,9
10,2

5,6
6,4

5,8
9,4

214,2
329,0

215,8
316,8

207,7
277,8

187,9
321,3

191,5
312,4

222,6
307,7

257,4
353,0

295,6
409,6

194,2
345,4

181,2
503,0

221,3
358,8

190,5
384,6

Marktordnungspreise (c)

7,0
9,2

279,9
458,9

308,7
455,1

Milch
(3,7 vH
Fett-
gehalt)

31,8
62,7

50',6

31,3
51,8

29,3
59,6

31,0
51,0

37,4
74,8

42,4
61,4

(a) Bei Marktordnungspreisen Weizen. - (b) 1960/61 gelten die Preisanga-
ben für Schlachtschweine lebend. - (c) Für Weizen und Milch gilt der
Richtpreis, für Zuckerrüben der Mindestankaufspreise der Fabrik, für
Schlachtrinder und Schlachtschweine der Orientierungspreis.

Quelle: Krohn, Schmitt [1962, S. 100]; EUROSTAT [ a ] ; BML [lfd.
J g g . ] ; eigene Berechnungen.

Ordnungsgüter wurden Jahr für Jahr erhöht. Tabelle 15 weist aus, daß

die Marktordnungspreise 1984/85 für wichtige Marktordnungsgüter durch-

schnittlich um mehr als 30 vH höher waren als 1968/69. Hierzu hat die

Bundesrepublik beigetragen. In fast allen Preisverhandlungsrunden wur-

den von ihr stärkere Preisanhebungen verlangt, als sie von der EG-Kom-
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Tabelle 16 - Nominale Protektion (a) von landwirtschaftlichen Marktord-
nungsgütern in der EG 1968-1980 (vH)

Weichweizen
Zucker
Rind- und Kalbfleisch
Schweinefleisch
Butter
Magermilchpulver

1958-1962

38,9
92,6
39,2
17,8
88,6
•

1967/68 1977/78-
1979/80

91 88
334 97
70 343
39 100
538 300

343

(a) Schwellenpreis (Mindesteinfuhrpreis minus niedrigstem Einfuhr-
preis) in vH des Einfuhrpreises.

Quelle: Kommission [b , 1981]; Rodemer [1980, S. 17].

mission vorgeschlagen wurden. Der Ministerrat entschied in fast jeder

der 17 Preisverhandlungsrunden seit 1969, von den Kommissionsvorschlä-

gen abzuweichen. Er erhöhte in zehn Fällen die Marktordnungspreise

stärker, als es die Kommission vorgeschlagen hatte. Preissenkungen wur-

den von der Kommission nur in drei Preisrunden empfohlen. Die Vor-

schläge der Kommission in den Preisverhandlungsründen der beiden letz-

ten Jahre sahen zwar eine Senkung der nominalen Marktordnungspreise

in ECU (Europäische Währungseinheit) vor. Durch Aufwertung der

grünen Rechnungseinheit mit gleichzeitigem Abbau des negativen

Währungsausgleichs wurde jedoch tatsächlich ein Anstieg der durch-

schnittlichen Marktordnungspreise bewirkt (Tabelle 17) (1).

Entsprechend den Änderungen der Marktordnungspreise wurden auch die

Einfuhrmindestpreise angehoben. Die nominalen Protektionsraten sind

infolgedessen weiter gestiegen (Tabelle 16). Sie werden allerdings in

starkem Maße von den Schwankungen der Weltmarktpreise beeinflußt.

Diese können erhebliche Ausschläge der Protektionsraten bewirken. Die

Raten sind daher kein exakter Indikator der Höhe des Außenhandels-

(1) Zu diesen "Trick" siehe Tangermann [1984].
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Tabelle 17 - Vorschläge und Beschlüsse zu den Marktordnungspreisen in
der EG 1970-1985

1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81

1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87

Vorschläge
der EG-Kom-
mission:

Preis-
änderung
gegenüber
dem Vor-
jahr (vH)

-4,0
+5,0
+8,0
+2,76
+7,0
+9,0
+7,5
+2,9
+2,0
+0
+5,0

+7,8 (6-12)
+9,0 (6-12)
+4,4
+0,8
-0,3
-0,1

(a) Je nach benutzter

Stellungnahme zum Preisanstieg:

Europäisches
Parlament

zu gering

Bundesregierung

zu
ge-
ring

rich-
tig

zu
hoch

Bauern-
verband

zu ge-
ring

X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X

X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X

Quelle differieren die Angaben; in den

Beschluß des
Ministerrats:

Preisänderung (a) gegen-
über dem Vorjahr (vH)

eigene
Auswer-
tung

0,0
+ 4,0
+ 7,8
+ 3,0
+14,4
+10, 0̂
+ 7,5
+ 3,5.
+ 2,4
+ 1,2
+ 4,8

+ 9,6
+10,4
+ 4,2
- 0,5
+ 0,1(b)
- 0,4

Angaben in
dritten
Quellen

+ 0,5
+ 4,5
+ 6,0
+ 5,0
+14,4
+ 9,4
+ 7,5
+ 3,9
+ 2,1
+ 1,3
+ 4,9

+ 9,6
+10,6
+ 4,4
- 0,5
+ 0,1 (b) (+3,3) (c)
- 0,4 (+1,8) (c)

siebziger Jahren fehlen amt-
liehe Angaben weitgehend. - (b) Aufgrund des Vetos des deutschen Landwirtschaftsministers
gegen die vorgeschlagene Getreidepreissenkung hatte der Ministerrat keinen PreisbeschluB
für Getreide und Kaps gefaßt. Die Kommission ergriff daraufhin die Initiative und ver-
ordnete
wurde. -

sine Senkung äer Getreidepreise um 1,8 vH, die von den Mitgliedstaaten akzeptiert
(c) Gemeinsame Preise in Landeswährung umgerechnet.

Quelle: Eigene Auswertungen und Berechnungen.

Schutzes. Die Natur des Abschöpfungssystems dürfte aber richtig cha-

rakterisiert sein, wenn man es prohibitiv nennt.

Die Protektion der Agrarwirtschaft in der EG gegenüber der ausländi-

schen Konkurrenz wurde durch eine Reihe außenhandelswirksamer Maß-

nahmen weiter verstärkt:

- Die EG erließ nach 1968 für weitere Agrarwaren Marktordnungen,

durch die der Schutz für EG-Produzenten erhöht wurde.

- 1973 wurde die EG regional um die Länder Dänemark, Vereinigtes Kö-

nigreich, Irland, 1981 um Griechenland und 1986 um Portugal und Spa-
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nien erweitert; hierdurch erhöhte sich die Diskriminierung dritter Län-

der, weil die Protektion in den Beitrittsländern jeweils anstieg.

- Die Einfuhr von Agrarwaren, die in Substitutionskonkurrenz zu den in

der EG produzierten Waren stehen, wurde erschwert (z.B. wurden für

Getreidesubstitute, die Futtermischungen verbilligen, Selbstbeschrän-

kungsabkommen wichtiger Lieferländer durchgesetzt).

- Die Subventionen für die Ausfuhr von EG-Marktordnungsgütern wur-

den erhöht.

- Neben Abschöpfungen wurde die Einfuhr von verschiedenen Waren

agrarischen Ursprungs durch Zölle oder Kontingente behindert.

Zölle, Abschöpfungen und Exportsubventionen bei Waren agrarischen

Ursprungs werden nicht auf alle Im- und Exporte in gleicher Weise ange-

wendet. Es gibt zahlreiche Sonderabkommen mit Lieferländern, in denen

zoll- und abschöpfungsfreie Kontingente zugesagt sind (1). Von größerer

Bedeutung sind das GSP und das Abkommen von Lome, das bestimmten

Ländern tarifär begünstigte Lieferkontingente unter anderem für Zucker,

Rind- und Kalbfleisch einräumt. Weiterhin gibt es Selbstbeschränkungs-

abkommen mit Ländern, deren Ausfuhr (z .B. bei Tapioka) "stört". Auf

der Ausfuhrseite gibt es eine Reihe langfristiger Lieferverträge der EG

mit ausgewählten Ländern. Die Exportsubventionen werden häufig ad hoc

und nach Exportregionen unterschiedlich hoch festgelegt.

Die Entscheidung der EG-Partnerstaaten im Jahr 1961, ihre Landwirt-

schaft im Rahmen von Marktordnungen durch Abschöpfungen vor der

Konkurrenz billigerer Anbieter auf dem Weltmarkt zu schützen, hat sich

als folgenschwer für die Verhandlungen über internationale Zollsenkun-

gen im Rahmen des GATT erwiesen [Liebich, 1968]. In der Kennedy-

Runde wurde von dritten Staaten vorgeschlagen, das Abschöpfungs-

system, welches sich mit den zulässigen Schutzinstrumenten kaum verein -

(1) Dazu gehören Abkommen mit Neuseeland über dessen Milchexporte,
Vereinbarungen einer gemeinsamen Disziplin im Käsehandel mit Öster-
reich, Finnland, Norwegen und der Schweiz (Einhaltung von Min-
destpreisen und Höchstmengen), Vereinbarungen mit Polen über die
Einfuhr von Verarbeitungserzeugnissen aus rotem Beerenobst und
über Einfuhrpreise für gefrorene Himbeerpulpe [vgl. hierzu Kommis-
sion, b , 1986, S. 150 f ] .
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baren ließ, dadurch in die Kennedy-Runde einzubauen, daß die EG-Staa-

ten sich verpflichteten, Mindestmengen zu importieren. Dieses wurde von

der EG abgelehnt. Auf der anderen Seite fand der EG-Vorschlag, Son-

derabkommen bei Getreide, Rindfleisch, Milcherzeugnissen, Zucker und

Fetten abzuschließen, kein Gehör. Lediglich ein internationales Abkommen

wurde abgeschlossen, für Weizen. Dieses erfüllte aber die Erwartungen

in keiner Weise. In der Tokio-Runde hat die EG keine Initiative entfal-

tet, die Liberalisierung des Agrarhandels zum Verhandlungsgegenstand

zu machen. Auf der Ministerkonferenz der GATT-Mitgliedsländer in Punta

del Este im September 1986 signalisierte die -EG nach langem Zögern und

aufgrund starken Drucks der Vereinigten Staaten Bereitschaft, auf der

bevorstehenden GATT-Runde (der sogenannten Uruguay-Runde) über die

Liberalisierung des Agrarhandels zu verhandeln.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Schaffung gemeinsamer Markt-

ordnungen, die regionalen Erweiterungen der EG und die EG-Agrarpreis-

politik im Handel mit Drittländern zunehmend diskriminierend gewirkt

haben. Auf Betreiben nicht zuletzt auch der Bundesrepublik wurden

Einfuhrhemmnisse und Exportsubventionen kräftig erhöht. Statt Bedin-

gungen für eine harmonische Entwicklung des Welthandels zu schaffen,

wie es ihre Aufgabe gewesen wäre, hat die EG Instabilitäten und Han-

delsvernichtung Vorschub geleistet.

c. Binnenmarktpolitik

a. Abbau von Handelshemmnissen?

In der Phase der ersten gemeinsamen Maßnahmen 1962-1968 wurden die

bis dahin bestehenden tarifären Handelshemmnisse im Intra-EG-Handel

zügig abgebaut. Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen wurden beseitigt.

Eine Reihe NTBs blieb jedoch bis heute bestehen.

Die in den Jahren nach 1967 administrativ festgesetzten gemeinsamen

Preise, die an die Stelle nationaler Mindestpreise treten sollten, stellen

an sich ein Handelshemmnis dar. Sie behindern den Preismechanismus

und damit den Wandel der regionalen Standortstruktur und der sektora-

len Produktionsstruktur nach Maßgabe komparativer Kostenvorteile.
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Der anfänglich enge Zusammenhang zwischen Marktordnungspreisen und

Erzeugerpreisen ist bis heute zunehmend schwächer geworden. Bei eini-

gen Waren wurden parafiskalische Abgaben erhoben (z .B. bei Milch und

Zucker), die im Zeitablauf erhöht wurden (1). Außerdem wurden die

Qualitätsstandards für Waren mit staatlicher Ankaufspflicht geändert mit

der Folge, daß - in jüngerer Zeit - die Preisgarantie nur für einen klei-

ner werdenden Teil der Produktion gilt oder die Kosten der Produktion

und Lagerhaltung erhöht wurden. In den achtziger Jahren wurden die

Erzeugererlöse vor allem dadurch gesenkt, daß die Preisgarantie - bei

unveränderten Garantiepreisen - auf eine Höchstmenge (Garantiemenge)

beschränkt wurde, die kleiner als die tatsächliche oder technisch mög-

liche Produktion ist (2). Alle diese Maßnahmen bewirken freilich nur ,

daß die negativen Effekte der Überproduktion, insbesondere die fiskali-

schen Kosten der Mindestpreispolitik gemildert werden. Damit wird letzt-

lich ein Preisniveau gestützt, das Marktungleichgewichte erzeugt. Die

Kontingentierung der Produktion (von Zucker, Getreide und Milch) be-

einträchtigt zusätzlich die Arbeitsteilung innerhalb der EG (3). Sie stellt

ein Handelshemmnis dar, das mit einem gemeinsamen Markt unvereinbar

ist.

Die jährlich festgesetzten EG-Marktordnungspreise (Tabelle 15) haben

seit 1969 ihre Bedeutung als gemeinsame Preise verloren. Die Preisent-

wicklung in den einzelnen Mitgliedstaaten verlief abweichend von der der

gemeinsamen Preise. Bei Änderungen der Währungsparitäten, die mehr-

mals stattfanden, wurden nämlich gespaltene Wechselkurse für die Land-

(1) Die Abgaben werden zur Finanzierung des Verkaufs der Agrarwaren
verwendet. Eine ökonomische Bewertung dieser Abgaben findet sich
bei Dicke, Rodemer [1982a].

(2) Für das Wirtschaftsjahr 1984/85 wurden folgende Garantieschwellen
festgesetzt:
Milch
Tomatenverarbeitungserzeugnisse
Getreide
Hartweizen
Raps u. Rübsen
Korinthen
Sonnenblumenkerne
Sultaninen
Wein

99,024
4,7

121,32
4,6
2,41
0,067
1.0
0,093

100

Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.
Mill.

t
t
t
t
t
t
t
t
t

(3) Ein Handel mit Kontingentsrenten ist verboten.



86

Wirtschaft festgelegt (1). Importabgaben/Importsubventionen und Export-

steuern/Exportsubventionen, der sogenannte Grenzausgleich, sorgten

dafür, daß die Ein- und Ausfuhr zu anderen Paritäten als den Devisen-

kursen abgerechnet werden konnten. Von gemeinsamen Preisen konnte

eigentlich nur in einem Jahr (1968) die Rede sein. Danach gab es wieder

getrennte Agrarpreise auf den nationalen Märkten. Tabelle 18 zeigt am

Beispiel der Marktordnungsgüter Milch und Weizen, wie unterschiedlich

sich die Erzeugerpreise nach Vollendung des gemeinsamen Agrarmarkts

im Jahr 1968 entwickelt hatten. Ein internationaler Preiszusammenhang,

wie er im Falle weitgehend homogener Waren auf einem gemeinsamen

Markt erwartet werden kann, läßt sich nicht feststellen. Die Erzeuger-

preise sind in der Bundesrepublik von 1969 an bei Milch und bei Weizen

weitaus stärker als in Frankreich gestiegen. So erzielten deutsche Land-

wirte im Jahr 1983 ab Hof 61,01 DM/100 kg Milch und 46,96 DM/100 kg

Weizen, französische Landwirte aber nur 51,45 DM/100 kg Milch und

37,24 DM/100 kg Weizen (vgl. Tabelle 15) (2).

Die höheren Mindestpreise in der Bundesrepublik diskriminieren die

Agrarproduzenten in der übrigen EG. Auch die Produzenten von Nicht-

Agrarwaren in der Bundesrepublik, die internationaler Konkurrenz aus-

gesetzt sind, werden in dem Maße (zusätzlich) diskriminiert, wie die

Spaltung der Wechselkurse eine stärkere Aufwertung der DM erzwingt.

Ihre Preiswettbewerbsfähigkeit und ihre Beschäftigung nehmen ab.

Zusammenfassend läßt sich zur Marktpolitik der EG seit 1968 festhalten,

daß die EG als eine bloße Koordinierungsstelle für getrennte nationale

Preispolitiken fungiert hat. Die Bundesrepublik hat stets für starke

Preisanhebungen votiert und souverän relative Preiserhöhungen für ihre

Produzenten durchgesetzt, die den regionalen Strukturwandel in der EG

und den sektoralen Strukturwandel in der Bundesrepublik behindert ha-

ben.

(1) Die EG hat 1985 Maßnahmen beschlossen, die künftig Grenzaus-
gleichsmaßnahmen verhindern sollen [vgl. Tangermann, 1984].

(2) Inzwischen sind die Unterschiede in den Ab-Hof-Verkaufspreisen
infolge des Abbaus des Grenzausgleichs kleiner geworden. An die
Stelle des Grenzausgleichs sind jedoch nationale Produktsubventionen
getreten, so daß die effektiven Preisunterschiede größer geblieben
sind, als es der Vergleich nominaler Preise anzeigt.
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Tabelle 18 - Kumulierte Änderungen der Marktordnungs- (a) und Erzeu-
gerpreise (b) von Kuhmilch und Weichweizen für die EG
und ausgewählte EG-Mitgliedstaaten 1963-1985 (vH)

1963
1964
1965
1966
1967

1968
1969
1970
1971
1972

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984
1985

Marktordnungs-
preise

Kuh-
milch

]

•

0
0
0
5,8
13,8

5,5
18,9
29,6
37,1
40,6
42,7
63,6
67,6

9,0
19,5
21,8
21,3
21,3

(a) Preise in
jeweils in DM
kurs

Weich-
weizen

0
0
0
2,9
6,9

17,6
54,1
67,5
40,9
44,9
47,6
71,6
77,9

7,7
16,4
20,7
19,8
19,8

ERE bzw

Bundes-
republik

5,1
9,9
12,3
13,9
12,3

- 0,2
0
0,8
2,4
12,2

- 3,1
3,0
16,0
22,1
24,4
25,8
27,6
27,2

1,8
8,3
13,0
10,3
10,3

Kuhmilch

Frank-
reich

10,5
12,8
14,7
14,8
17,6

1,5
0,9

- 9,3
- 4,2
11,0

- 6,7
- 8,1
11,4
11,1
6,5
9,6
14,7
22,1

5,7
6,0
4,6
5,5
5,5

ECU je 100 kg.

Italien

2,4
12,1
29,3
31,1
30,8

0,5
1,5

- 3,2
4,4
10,1

- 9,6
7,6
16,2
16,2
28,5
19,7
24,2
30,7

5,5
14,4
19,5
18,5
18,5

Erzeugerpreise

Nieder-
lande

8,7
11,7
24,8
26,4
30,1

- 0,7
- 0,4
- 5,9
- 7,6
2,4

0,7
6,9
18,3
22,2
28,2
27,3
25,7
30,7

4,4
13,2
14,5
14,3
14,3

Bundes-
republik

1,1
1,1
2,6
1,1
3,1

-10,2
- 9,1 -

Weichweizen

Frank-
reich

5,7
4,8
2,5
1,1
8,4

6,4
- 0,5

- 7,9 -14,5
- 9,9 -- 9,0
-10,5 -12,7

- 0,7
3,0
10,9
20,2
20,0
18,6
18,0
20,3

2,1
5,8
5,9
0,6
0,6

2,5
4,7
19,3
23,1
16,2
17,4
17,7
23,5

8,2
6,9
4,6

- 1,3
• 1,3

Italien

2,6
4,0
3,5
3,4
1,4

- 1,7
- 7,3
- 9,6
- 6,0
-12,3

2,2
7,3
7,3
15,5
14,7
14,0
14,9
22,9

10,3
6,2
6,6
8,5
8,5

Nieder-
lande

3,0
10,3
17,2
22,0
17,7

0,3
- 2,1
- 8,1
- 6,5
-10,8

1,5
3,4
10,6
18,4
17,7
16,1
14,1
15,5

7,6
11,6
12,9
4,9
4,9

- (b) Vctn Erzeuger erzielte Durchschnittspreise
. Umrechnung von Landeswährung in DM mit

äer Frankfurter Devisenbörse. - Basisjahre: 1962,
dem durchschnittlichen Devisen-
1967, 1972 und ]980.

Quelle: BML [lfd. J g g . ] ; EUROSTAT [a ] ; eigene Berechnungen.

Wie die Landwirtschaft durch die Preispolitik auf den heimischen Güter-

und Faktormärkten - bei gegebenem Außenhandelsschutz - begünstigt

wird, zeigt sich in der Veränderung der internen Terms of Trade, also

der Entwicklung der Agrarpreise relativ zu den übrigen Preisen. Auf-

grund niedriger Einkommenselastizität der Nachfrage, hohen technischen

Fortschritts und relativ geringer Mobilität der Produktionsfaktoren Arbeit
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und Boden (1), müssen die Agrarpreise langfristig relativ sinken. Admi-

nistrative nominale Preisanhebungen verhindern - bei stabilem gesamt-

wirtschaftlichem Preisniveau - ein Sinken der relativen bzw. der realen

Agrarpreise.

Die realen Marktordnungspreise sind seit 1968 in allen Jahren - mit Aus-

nahme der Jahre 1974-1976 - gesunken (Tabellen 17 und 19). Besonders

kräftig fielen die realen Preissenkungen im Zeitraum 1980-1986 aus. Die

EG-Agrarpreispolitik hat ein Sinken der realen Agrarpreise demnach

nicht verhindert, sondern nur verlangsamt. Das gilt auch für die natio-

nale Preispolitik in der Bundesrepublik (Tabelle 19).

ß. Abbau von Subventionen?

Die Art. 92-94 EWGV enthalten das ökonomisch begründete Verbot staat-

licher Beihilfen, die selektiv gewährt werden. Vor Gründung der EG

wurden von allen Staaten Subventionen an die Landwirtschaft in von

Jahr zu Jahr steigendem Umfang gewährt. In der Bundesrepublik hatte

es sich der Gesetzgeber im Landwirtschaftsgesetz sogar zur Pflicht ge-

macht, die Landwirtschaft finanziell zu unterstützen. Die in allen Län-

dern verbreitete Praxis der Subventionierung mag erklären, daß in Art.

42 EWGV die strikte Anwendung der Wettbewerbsregeln auf den Agrar-

sektor aufgehoben ist. Den Bestimmungen in Art. 42 zufolge sollte der

Ministerrat später darüber einen Entschluß fassen, ob die Wettbewerbs-

regeln angewendet werden sollen oder nicht. Eine solche Entscheidung

auf später zu verschieben, hat die Unterzeichnung des Vertrags von

Rom wohl beschleunigt. Dieser Zeitgewinn war aber teuer erkauft. Zwar

hat es tatsächlich in der Phase der ersten gemeinsamen Maßnahmen auf

dem Agrarsektor Beschlüsse gegeben, die eine schrittweise Anwendung

von Art. 92-94 EWGV erwarten lassen konnten. So wurde 1962 (2) fest-

gelegt, daß gemäß Art. 93 EWGV sämtliche nationalen Beihilfen der EG-

(1) Die Verwendungsmöglichkeit des Faktors Boden ist künstlich durch
gesetzliche Eingriffe eingeschränkt. Dagegen wird die Mobilität des
Faktors Arbeit durch eine Reihe von Hilfen im Rahmen des Arbeits-
marktförderungsgesetzes erhöht.

(2) VO 26 zur Anwendung bestimmter Wettbewerbsregeln auf die Produk-
tion landwirtschaftlicher Erzeugnisse und den Handel mit diesen Er-
zeugnissen [ABI., Nr. 30, 20.4.1962].
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Tabelle 19 - Indizes der Erzeugerpreise für Agrarwaren und Preisindex
für die Lebenshaltung 1963-1984 (1980=100)

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

1970
1971
1972
1973

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

1970
1971
1972
1973

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Erzeuger-
preisindex

66,7
76,7
81,6
78,1
71,1
74,0
77,6

69,9
72,5
80,0
85,0

82,1
93,1
101,4
99,8
96,7
98,0
100
106,2
109,5
108,6
107,2

40,1
42,0
44,7

43,6
46,7
54,5
57,6

Preisindex
für die Lebens-
haltungskosten

Bundesrepublik

51,2
52,4
54,1
56,0
56,9
57,8
58,9

61,0
64,1
67,7
72,4

77,4
82,0
85,6
88,7
91,1
94,9
100
106,3
111,9
115,6
118,4

EG-6

32,1
33,0
35,5

37,4
39,7
42,3
45,9

-

Reale
Erzeuger-
preise

130,3
146,4
150,8
139,5
125,0
128,0
131,8

114,6
113,1
118,2
117,4

106,1
113,5
118,5
112,5
106,2
103,3
100
99,9
97,9
93,9
90,5

.
124,9
127,3
125,9

116,6
117,6
128,8
125,5

#

•

Erzeuger-
preisindex

37,4
37,1
38,4
38,7
38,9
41,2
45,7

45,6
47,6
54,0
60,3

63,3
68,9
78,1
86,0
88,7
94,0
100
111,5
126,7
136,5
141,0

•

.

60,6
68,1
79,4
84,8
87,5
93,1
100
112,0
124,7
133,0
139,1

Preisindex
für die Lebens-
haltungskosten

Frankreich

30,3
31,2
32,1
32,9
33,8
35,4
37,5

39,7
41,9
44,5
47,8

54,3
60,6
66,6
72,8
79,4
87,9
100
113,4
126,8
139,0
149,3

EG-9

.

.

52,1
59,3
66,3
73,6
79,2
87,3
100
111,7
123,0
132,4
140,7

Reale
Erzeuger-
preise

123,4
118,9
119,6
117,6
115,1
116,4
121,9

114,9
113,6
121,4
126,2

116,6
113,7
117,3
118,1
111,7
106,9
100
98,3
99,9
98,2
94,4

.

116,3
114,8
119,8
115,2
110,5
106,6
100
100,3
101,4
100,5
98,9

Quelle: Vgl. Tabelle 18; Sachverständigenrat [lfd.
Bundestag [1985b]; eigene Berechnungen.

Deutscher
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Kommission gemeldet (notifiziert) werden müssen. Im Jahr 1966 wurde

der erste Versuch zur Bestandsaufnahme unternommen, der 1974, vom

Ministerrat unterstützt, wiederholt wurde. Die gemeldeten Beihilfen wer-

den seitdem in einem Inventar verzeichnet, das nicht oder nicht voll-

ständig veröffentlicht wird. Auch der Bundesminister für Ernährung,

Landwirtschaft und Forsten, der die Inventarverzeichnisse über die na-

tionalen Subventionen führt, veröffentlicht diese nicht. Trotz der ver-

traulichen Behandlung der Subventionsmeldungen kommen die Staaten

ihrer Meldepflicht nur zögerlich und unvollständig nach.

Im Jahr 1966 wurde von der Kommission ein Kodex aufgestellt, der Krite-

rien für die Vereinbarkeit nationaler Beihilfen mit einem gemeinsamen

Markt enthält. Als zulässig wurden finanzpolitische Maßnahmen erklärt,

durch die die Infrastruktur verbessert wird. Alle anderen Beihilfen,

solche die kurz- oder langfristig unmittelbar die Produktion erhöhen,

wurden als wettbewerbsverzerrend und damit unzulässig klassifiziert.

Demnach hätten die Mitgliedstaaten ihre unter dem Titel Strukturpolitik

geführten Finanzhilfen zur Verbilligung des Faktoreinsatzes (z .B. Inve-

stitionshilfen, Hilfen zur Rationalisierung und Modernisierung von Agrar-

produktion und Vermarktung) und zur Verbilligung von Betriebsmitteln

(z.B. Gasölbeihilfe, Düngemittelsubventionen) ebenso streichen müssen

wie eine Reihe von Hilfen im Rahmen der Sozialpolitik, soweit diese nicht

an eine einzelne Person gebunden sind oder alle Bürger einbeziehen.

Dazu waren die Staaten, die Bundesrepublik eingeschlossen, nicht be-

reit.

Im Jahr 1971 unternahm der Rat erneut eine Initiative. Er formulierte

Leitlinien, in denen vorgeschlagen wurde, die Investitionsbeihilfen zu

harmonisieren und andere nationale Beihilfen, die sich auf die Produk-

tionskosten auswirken, abzuschaffen. Außerdem wurde vorgeschlagen,

gemeinsame Maßnahmen, also gemeinsame Subventionsprogramme aus Mit-

teln des EG-Haushalts, durchzuführen. Der ökonomisch am wenigsten

sinnvolle Vorschlag fand Zustimmung. Seit dem Jahr 1972 gibt es eine

gemeinsame Strukturpolitik, zusätzlich zu den unverändert weiterlaufen-

den nationalen Subventionsprogrammen.
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Auf der Grundlage von unveröffentlichten Daten des Beihilfeinventars

der EG zeigt ein Vergleich der nationalen Agrarsubventionen folgendes

[Seebohm, 1980]: Mitte der siebziger Jahre wurde die Landwirtschaft der

EG aus nationalen öffentlichen Haushalten mit über 11 Mrd. ERE unter-

stützt; in der Bundesrepublik lag das Beihilfevolumen bei 2 Mrd. ERE

(6,1 Mrd. DM) und in Frankreich bei 4,6 Mrd. ERE. Auswertungen der

Haushalte des Bundes und der Länder und Gemeinden ergaben für die

Bundesrepublik 1974 ein Subventionsvolumen (Finanzhilfen und Steuer-

vergünstigungen) in Höhe von 6,6 Mrd. DM [Jüttemeier, 1984] (1). Die

Subventionen stiegen bis 1980 auf 8,2 Mrd. und weiter auf 9 Mrd. DM im

Jahr 1984. Durch eine Reihe von Ausgleichsmaßnahmen (2) für Preis-

senkungen im Zusammenhang mit dem Abbau des positiven Grenzaus-

gleichs im Jahr 1985 erhöhten sich die Struktur- und sozialpolitisch be-

gründeten Subventionen noch einmal kräftig: Sie dürften zur Zeit ins-

gesamt bei etwa 11,5 Mrd. DM liegen. Die nationale Protektion durch

Subventionen dürfte inzwischen der Protektion durch die EG-Agrarpreis-

politik an Bedeutung kaum nachstehen.

(1) Zwischenzeitlich hat die Kommission die Vertraulichkeit der Beihilfen-
notifizierung aufgehoben und Zahlen zu den gemeldeten Agrarsub-
ventionen veröffentlicht [Kommission, b , 1985], Nach der Veröffent-
lichung der Kommission betrug das Subventionsvolumen im Jahr 1975
in der EG "nur" 8546,9 Mill. ERE, darunter 1589,4 Mill. ERE (4,8
Mrd. DM) in der Bundesrepublik und 2241,0 Mill. ERE in Frank-
reich. Für das Jahr 1980 werden Subventionen in Höhe von
9520,3 Mill. ECU für die EG, 1636,6 Mill. ECU (4,1 Mrd. DM) für die
Bundesrepublik und 2731,6 Mill. ECU für Frankreich angegeben.
Diese Angaben sind unvollständig. Steuervergünstigungen und so-
zialpolitisch begründete Subventionen sind nicht berücksichtigt.

(2) Der Bundesrepublik wurde vom Ministerrat zugestanden, ab 1.1.1985
vorübergehend den Mehrwertsteuersatz auf landwirtschaftliche Er-
zeugnisse für nichtgewerbliche Agrarproduzenten um 3 Prozentpunkte
maximal anzuheben. Die Landwirte können diese erhöhte Steuer den
Abnehmern in Rechnung stellen, brauchen sie aber nicht an das
Finanzamt abzuführen (pauschalierende Landwirte haben einen Kür-
zungsanspruch in Höhe von 3 vH). Die Bundesregierung hat die
Mehrwertsteuererhöhung um 3 vH vorzeitig und für vorerst 7 Jahre
durchgeführt. Der Bundeshaushalt dürfte dadurch mit 2 Mrd. DM
jährlich oder - bei steigenden Umsätzen - mit mehr belastet werden.
Zusätzlich wurden die Zuschüsse zur Unfallversicherung um rund 300
Mill. DM erhöht, außerdem die Einkommenshilfen für Landwirte in
benachteiligten Gebieten.
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d. Gemeinsame Strukturpolitik

In den Richtlinien zur Neuausrichtung der gemeinsamen Agrarstrukturpo-

litik vom Jahr 1972 wurde den Organen der EG größerer Einfluß auf die

nationalen Strukturprogramme eingeräumt. Die gemeinsame Agrarstruk-

turpolitik sah ergänzend zu nationalen Hilfen zunächst Zuschüsse in fol-

genden Fällen vor:

- Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe,

- Maßnahmen zur Förderung der intrasektoralen Bodenmobilität,

- Beratungs- und Weiterbildungsprogramme für die in der Landwirtschaft

beschäftigten Personen.

Im Jahr 1975 wurden regionalpolitische Ziele aufgenommen. Zu nennen ist

hier das Bergbauernprogramm. Dieses Programm sieht vor, daß den

Landwirten in benachteiligten Gebieten (vor allem Bergregionen) direkte

Einkommenstransfers (Ausgleichszulagen) und besondere Investitionszu-

schüsse gewährt werden. Im Jahr 1977 begannen gemeinsame Maßnahmen

zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen;

die der Landwirtschaft nachgelagerte Stufe erhielt Investitionssubven-

tionen. Im Jahr 1978 wurden weitere strukturpolitisch begründete Aus-

gabenprogramme beschlossen, die in bestimmten Regionen (z.B. Mittel-

meerraum, Irland) Bewässerungs-, Aufforstungs- und Beratungsmaßnah-

men fördern sollen. Schließlich wurden 1981 Modellvorhaben für die in-

tegrierte Entwicklung des ländlichen Raumes begonnen.

Im Jahr 1985 hat die EG eine neue Agrarstrukturpolitik (gemäß VO

797/85) zur Verbesserung der Effizienz der Agrarstruktur [ABI.,

Nr. L 93, 30.3.1985] eingeleitet. Was neu an dieser Agrarstrukturpolitik

ist, wird in der Zielsetzung deutlich. Danach "darf die Produktivität

angesichts der zunehmenden strukturellen Überschüsse bei zahlreichen

landwirtschaftlichen Erzeugnissen nur dann gesteigert werden, wenn dies

keine weitere Verschärfung nach sich zieht" [Kommission, b , 1986,

S. 88]. Art. 39 EWGV sieht dagegen als ein wichtiges Ziel der EG-

Agrarpolitik vor, die Produktivität der Landwirtschaft zu steigern. Es

fragt sich, ob sich die Begriffsinhalte verändert haben und ob Produkti-

vität im Jahr 1958 etwas anderes bedeutete als im Jahr 1985. Hat die alte



Tabelle 20 - Subventionszahlungen an die Landwirtschaft aus dem
EAGFL, Abteilung Ausrichtung, 1972-1985 (Mill. DM)

93

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

(a) Ab

Bundesrepublik

185,2
157,0
224,0
187,8
230,6
226,2
223,2
284,4
362,0
338,1
257,3
246,4
207,2
185,1

1982 BG-10.

Frankreich

140,5
131,4
199,1
173,1
221,4
239,4
144,4
277,4
336,7
305,2
399,2
433,0
330,4
284,5

Italien

188,9
176,0
242,3
246,7
340,0
297,6
124,2
268,1
257,7
212,4
312,7
249,3
293,3
394,7

EG-6

611,6

•

m

•

EG-9

665,0
962,9
912,4
1243,7
1271,5
720,6
1271,8
1532,4
1459,3
1553,2(a)
1699,7
1493,6
1585,5

Quelle: Kommission [b , 1986].

Strukturpolitik etwa die Produktionskapazität so stark gesteigert, daß

erst dadurch bei zahlreichen landwirtschaftlichen Erzeugnissen seit 1968

zunehemende strukturelle Überschüsse erzeugt werden? Wie will die Kom-

mission eine Erhöhung der Überschüsse verhindern, wenn sie weiterhin

Subventionen gewährt?

Die Subventionen, die im Rahmen der gemeinsamen Strukturpolitik insge-

samt von 1972 bis 1983 an den Agrarsektor der Bundesrepublik flössen,

beliefen sich auf rund 3 Mrd. DM (Tabelle 20). Dies mag wenig erschei-

nen, verglichen mit dem nationalen Subventionsvolumen. Doch darauf

kommt es gar nicht an. Die gemeinsamen Subventionen sind nicht anders

zu beurteilen als die nationalen. Damit der Handel mit Agrarwaren nicht

gestört wird und damit der Wandel der regionalen und sektoralen Pro-

duktionsstruktur friktionsfrei verlaufen kann, dürfen überhaupt keine

Subventionen gewährt werden, weder nationale noch internationale. Die

Subventionierung abzuschaffen, war der EG als Aufgabe gestellt. Sie hat

sie nicht geleistet.
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Nun war auch die Bundesrepublik - wie andere Staaten - nie wirklich

bereit, die Agrarhilfen einzustellen. Die nationalen Agrarsubventionen

sind vor und nach der Gründung der EG souverän erhöht worden. Ge-

samtwirtschaftliche Nachteile nationaler Agrarsubventionen sind wohl

kaum der Mitgliedschaft in der EG zuzurechnen. Freilich ist der Nutzen

einer internationalen Organisation in Frage gestellt, wenn keine geeig-

neten Rahmenbedingungen für einen freien internationalen Warenaus-

tausch geschaffen werden.

e. Politik im Bereich des Wettbewerbsrechts

Im nationalen Wettbewerbsrecht genießen Landwirtschaft, Forstwirtschaft

und Fischerei Ausnahmestellungen. Kartellierungen wie etwa in der

Zuckerindustrie werden geduldet. Sogar mit Subventionen werden der

Konzentrationsprozeß in der nachgelagerten Ernährungsindustrie und -

im Rahmen des Marktstrukturgesetzes - Verkaufszusammenschlüsse von

Produzenten gefördert. Die EG hat sich in den Sektoren Obst und Ge-

müse, Fisch sowie Hopfen an der Subventionierung von Erzeugerzusam-

menschlüssen beteiligt. In der deutschen Forstwirtschaft haben Staatsbe-

triebe, Kiengen, de facto eine monopolartige Stellung beim Verkauf von

Saatgut. Die Kommission erhebt hiergegen ebensowenig Einwände wie

gegen das Milk Marketing Board im Vereinigten Königreich oder gegen

die Versuche in Frankreich, das Agrarangebot zu monopolisieren, obwohl

durch die Verhaltensweisen dieser Organisationen der Intra-EG-Handel

behindert werden kann.

f. Wirkungen auf die deutsche Wirtschaft

a. Handels- und Produktionseffekte

Ober die Handelseffekte der Schaffung gemeinsamer Marktordnungen und

die erste EG-Erweiterung liegen für die EG insgesamt Ergebnisse empiri-

scher Untersuchungen vor [Dicke et al. , 1980]. Die Gründung des ge-

meinsamen Agrarmarkts hat sich statistisch signifikant auf die Marktan-

teile dritter Länder auf dem Binnenmarkt wie auch auf dem Weltmarkt
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ausgewirkt. Bei Marktordnungsgütern insgesamt, einschließlich Futtermit-

teln, betrug der Rückgang der Einfuhr aus Drittländern (ohne Staats-

handelsländer) am Ende der Phase der ersten gemeinsamen Maßnahmen

(1968) bereits über 2 Mrd. US $ (1). Nach Vollendung des Gemeinsamen

Marktes verstärkte sich der Rückgang. In den Jahren 1971 und 1972 war

die Einfuhr aus Drittländern um 4,5 bzw. 5,2 Mrd. US $ niedriger, als

sie bei Fortführung der nationalen Agrarpolitik gewesen wäre. Rund ein

Drittel des Einfuhrrückgangs entfiel auf Entwicklungsländer, zwei Drittel

entfielen auf entwickelte Drittländer. Die Einfuhr aus Staatshandelslän-

dern hingegen nahm, begünstigt durch Handelspräferenzen, die ihnen

die EG eingeräumt hatte, stärker zu, als es sonst der Fall gewesen

wäre.

Die Agrareinfuhr aus Drittländern wurde von den außenhandelswirksamen

Maßnahmen der EG am stärksten in den Produktbereichen Butter, Milch-

pulver, Eier und alkoholische Getränke (Wein) gehemmt. Anbieter von

Futtermitteln aus entwickelten Drittländern konnten dagegen, begünstigt

durch die Verteuerung des Futtergetreides in der EG, ihre Ausfuhr in

Länder der EG beträchlich stärker erhöhen, als es sonst möglich gewesen

Die von der EG praktizierte Subventionierung der Ausfuhr von Markt-

ordnungsgütern wirkte sich bei Butter und Magermilchpulver bereits in

der ersten Phase der gemeinsamen Maßnahmen aus. Im Durchschnitt der

Jahre 1966-1967 wurden weitaus mehr Butter und Magermilchpulver in

Drittländer exportiert, als bei einer Fortführung nationaler Agrarpoli-

tiken zu erwarten gewesen wäre. Nach Vollendung des gemeinsamen

Milchmarkts (1968) hielt der Ausfuhranstieg weiter an. Bei Rindfleisch

hingegen schränkte die EG ihre Ausfuhren nach Drittländern zugunsten

des Handels der Partnerländer untereinander ein.

Aufgrund der EG-Erweiterung von 1972 war die Einfuhr von Marktord-

nungsgütern der EG aus Drittländern (ohne Staatshandelsländer) 1976/77

um rund I Mrd. US $, die der entwickelten Drittländer um rund

600 Mill. US $ und die der Staatshandelsländer um etwa 400 Mill. US $

(1) Bewertet zu Weltmarktpreisen des Durchschnitts der Jahre 1970-1972.
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niedriger, als sie ohne EG-Erweiterung gewesen wäre (1). Die Schät-

zungen über die Weltmarktanteile von EG-Exporteuren ergaben bis 1977

keine statistisch gesicherte negative Beziehung zwischen der EG-Erwei-

terung und den Ausfuhranteilen der EG an den Weltausfuhren aller Län-

der. Sie zeigten im Gegenteil, daß trotz der mit der EG-Erweiterung

einhergehenden Umlenkung von Exporten der alten EG-Länder in die

neuen Partnerländer die Weltmarktanteile der EG-9 bei Marktordnungs-

gütern insgesamt - darunter die von Butter und Milchpulver - weiter

gestiegen sind. In den Jahren 1972-1977 wurde freilich die Ausfuhrför-

derungspolitik der EG kräftig intensiviert.

Eine Ausweitung des EG-Agrarmarkts auf die drei Mittelmeerländer wird

aufgrund des Abschließungseffekts einer Zollunionserweiterung eine wei-

tere Handelsumlenkung bewirken. Außerdem ist mit einer über den Han-

delsumlenkungseffekt hinausgehenden Minderung der Einfuhr aus Dritt-

ländern zu rechnen [Donges et a l . , 1982], Denn in den Mittelmeer-

ländern gelten nach dem Beitritt die höheren Erzeugerpreise der EG mit

der Folge, daß das Agrarangebot ausgeweitet und die Nachfrage nach

Nahrungs- und Genußmitteln sinken wird.

Vorwiegend Handelsumlenkungen wird es in den Produktbereichen geben,

bei denen die EG-9 Nettoexporteur und die drei Beitrittsländer Netto-

importeure sind [Dicke, Rodemer, 1982b]. Es handelt sich dabei vor

allem um Fleisch, Milchprodukte und Zucker. Bei Milchprodukten und

Zucker verfügt die EG bereits über einen großen Marktanteil auf den

Importmärkten der drei Mittelmeerländer, nicht aber bei Fleisch. Auf

entwickelte Drittländer (außerhalb der EG) und auf Entwicklungsländer

entfallen etwa 70 vH der gesamten Fleischeinfuhr der neuen Beitritts-

länder. Die Anbieter von Fleisch, Milchprodukten und Zucker aus ent-

wickelten Drittländern und Entwicklungsländern werden durch die Süd-

erweiterung gezwungen sein, sich neue Absatzmärkte in Ländern außer-

halb der EG zu erschließen. Ob diese gefunden werden, hängt nicht

zuletzt davon ab, ob die strukturellen Oberschüsse in der EG - ganz

abgesehen von den Produktionseffekten der Süderweiterung - weiter ge-

(1) Die Einfuhr wurde zu Weltmarktpreisen des Durchschnitts der Jahre
1970-1972 bewertet.
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steigert und auf Drittländermärkten mit Hilfe von Exportsubventionen

abgesetzt werden.

Exporteinbußen, die durch eine Verlagerung der Exporte auf andere

Märkte kaum vermindert werden können, müssen voraussichtlich Dritt-

länder hinnehmen, die Obst und Gemüse sowie Getränke exportieren. Bei

Getränken haben die Mittelmeerländer bereits einen recht großen Anteil

am Importmarkt der EG; bei Obst und Gemüse ist dieser sehr viel klei-

ner. Die größten Anbieter auf den Importmärkten der EG sind hier Ent-

wicklungsländer. Diese werden vermutlich in ihren Exportinteressen

durch die Süderweiterung am stärksten geschädigt. Allerdings sind eini-

ge Agrarprodukte, die in enger Substitutionskonkurrenz zu Erzeugnissen

der Mittelmeerländer stehen, in Präferenzabkommen der EG mit Entwick-

lungsländern einbezogen. Es handelt sich hierbei vor allem um Olivenöl,

Tomaten und Fruchtsaftkonzentrate sowie verschiedene Früchte und Ge-

müse, bei denen die EG den AKP-Staaten (Staaten Afrikas, der Karibik

und des Pazifiks) und dritten Mittelmeerländern Handelspräferenzen ein-

geräumt hat [Langhammer, 1983]. Geht man einmal davon aus, daß die

Länder mit Handelspräferenzen diese tatsächlich ausschöpfen, so ver-

ringern sich die Handelseffekte der Süderweiterung nicht. Lediglich die

regionale Verteilung der Handelseffekte ist eine andere. Länder, denen

keine Handelspräferenzen eingeräumt wurden, müssen in den genannten

Warenbereichen größere Exporteinbußen hinnehmen, als es ohne Präfe-

renzabkommen der Fall wäre.

Neben einem Rückgang der mengenmäßigen Agrarausfuhr von Drittlän-

dern wird die Süderweiterung vermutlich auch zumindest zeitweilig (bis

der Abbau der Produktionskapazitäten erfolgt ist). einen Rückgang der

Weltmarktpreise für Agrarprodukte auslösen und die Instabilitäten auf

den Märkten der Drittländer erhöhen, wie dies schon in der Vergangen-

heit geschehen ist (1).

Die Handelseffekte der EG-Agrarpolitik für die EG insgesamt können ih-

rer Art nach auch für die Bundesrepublik beobachtet werden. Im Unter-

(1) Zum empirischen Beleg für die destabilisierende Wirkung des EG-
Schutzsystems vgl. Schrader [1982].
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Tabelle 21 - Trends der Inlandsproduktionsquoten (a) der Landwirt-
schaft der Bundesrepublik nach Produktgruppen 1966
-1984 (b)

Getreide
(ohne Reis)
Zucker
Wein
Fleisch
Magermilchpulver
Butter
Käse

Inlandsproduktionsquoten

1966/67-1972/73

b(c)

0,009
0,025
0,004
-0,008
0,054
0,009
0,011

(a) Inlandsproduktion in vH
tion - Exporte + Importe). -
chung lautet lnx =
Beobachtungsjahr. -

a + bt,

R2(d)

1972/73-1983/84

b(c)

0 0,015
0,69 ~ 0,034
0 0,003
0,63 0,007
0,59 0,036
0,15 0,017
0,56 0,010

der inländischen Marktversorgung

R2(d)

0,56
0,70
0
0,92
0,46
0,43
0,89

(Produk-
- (b) Der Funktionstyp für die Schätzglei-
wobei x = Inlandsproduktionsquote und t =

(c) Steigungsmaß der Trendgeraden. - (d)
heitsmaß der Schätzfunktion.

Bestimmt-

Quelle: EUROSTAT [ a ] ; eigene Berechnungen.

schied zum Industriewarenbereich hat bei Agrarwaren die internationale

Verflechtung des deutschen Marktes im Zeitraum 1966/67-1983/84 über-

wiegend abgenommen und ist nicht - wie eigentlich zu erwarten ist , wenn

Zölle und mengenmäßige Beschränkungen abgeschafft werden - gestiegen.

Wie Tabelle 21 zeigt, haben 1966/67-1972/73 nur inländische Anbieter von

Fleisch Marktanteile verloren. Bei den anderen Produkten hat das Agrar-

regime dafür gesorgt, daß

- die inländischen Produzenten von Gütern wie Zucker, Käse und Mager-

milchpulver Anteile an der Inlandsnachfrage hinzugewonnen haben,

- inländische Produzenten von Getreide, Wein und Butter ihre Anteile am

Inlandsmarkt behauptet haben.

Im Zeitraum 1972/73-1983/84 haben die deutschen Anbieter von Getreide,

Zucker, Fleisch und Molkereiwaren mehr produziert als die Nachfrage auf

dem deutschen Binnenmarkt zugenommen hat. Die deutschen Winzer ha-
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Tabelle 22 - Trends der Importquoten (a) auf den Märkten für Agrar-
produkte in der Bundesrepublik nach Produktgruppen
1966-1984 (b)

Getreide
(ohne Reis)
Zucker
Wein
Fleisch
Magermilchpulver
Butter
Käse

(a) Importe in vf

EG-6

1966/67-1972/73

b(c)

0,054
-0,026
0,105
0,101
-0,106
0,288
0,052

R:

0
0
0
0
0
0
0

"(d)

EG-9

1972/73-1983/84

29
14
98
94
14
80
75

i der inländischen
te). - (b) Der Funktionstyp
Importanteil und

für die

b(c)

0
0
0
0

o
0
0

031
034
008
009
356
074
,012

R2(d)

0,40
0,80
0
0,50
0,68
0,58
0,73

Drittländer

1966/67-1972/73

b(c) R2(d)

-0,040 0,12
-0,182 0,86
-0,167 0,80
-0,023 0,32
-0,102 0
-0,123 0
-0,204 0,76

1972/73-1983/84

b(c)

-0,146
0,021
0,048
-0,020
-0,013
-0,009
0,019

Marktversorgung (Produktion - Exporte +
Schätzgleichung lautet lnx = a

t = Beobachtungsjahr.
(d) Bestimntheitsmaß der Schätzfunktion.

- (c) Steigungsmß der

0,
0,
0,
0,

o,
o,
0,

(d)

76
52
65
22
11
59
38

Impor-
+ bt, wobei
Trendgeraden

x =
. -

Quelle: EUROSTAT [a ] ; eigene Berechnungen.

ben ihren Marktanteil behaupten können.

Die Trendkoeffizienten der Import- und Exportquoten in den Tabellen 22

und 23 lassen erkennen, daß EG-Anbieter im Zeitraum 1966-1973 Markt-

anteile auf dem deutschen Markt bei Getreide, Wein, Fleisch, Butter und

Käse überwiegend auf Kosten von Anbietern aus Drittländern hinzuge-

wonnen haben. Von 1972 bis 1984 gewannen EG-Anbieter außer bei die-

sen fünf Produkten noch Marktanteile bei Magermilch und Zucker hinzu.

Im letzten Zeitraum konnten Drittländer bei Zucker, Wein und Käse in

geringem Umfang wieder Marktanteile aufgrund von Handelspräferenzen

zurückgewinnen.

Bemerkenswert ist, wie stark die Exportquoten deutscher Anbieter bei

nahezu allen wichtigen Marktordnungsgütern im Handel mit Drittländern

zugenommen haben. Auch im Handel mit EG-Partnerstaaten stiegen die

Exportquoten im ersten Zeitraum (1966-1973) kräftig an. Im zweiten Zeit-

raum stagnierte die Exportquote auf dem EG-Markt bei Getreide, Zucker

und Butter. Bei den Produkten Fleisch, Wein, Magermilchpulver und

Käse setzte sich die Expansion jedoch fort.
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Tabelle 23 - Trends der Exportquoten (a) der Landwirtschaft der
Bundesrepublik nach Produktgruppen 1966-1984 (b)

Getreide
(ohne Reis)
Zucker
Wein
Fleisch
Magermilchpulver
Butter
Käse

(a) Exporte in

EG-6

1966/67-1972/73

b(c)

0,304
0,329
0,273
0,147
0,065
0,349
0,108

vH der

R2(d)

0,60
0,74
0,68
0,73
0,35
0,89
0,90

EG-9

1972/73-1983/84

b(c) R2(d)

-0,006 0
-0,020 0,10
0,152 0,72
0,098 0,93
0,077 0,37
-0,005 0
0,052 0,88

Drittländer

1966/67-1972/73

b(c)

0,120
0,375
0,044
0,123
0,082
0,525
0,020

Produktion der Wirtschaftsjahre

R2(d)

0,35
0,47
0,24
0,50
0

0,68
0,02

1966/67
1983/84. - (b) Der Funktionstyp für die Schätzgleichung lautet lnx =
x = Exportanteil und t =
(d) Bestinmtheitsmaß der

Beobachtungsjahr. - (c)
Schätz funktion.

Steigungsmaß der

1972/73-1983/84

b(c)

0,028
0,256
0,084
2,940
0,162
0,133
0,105

R2(d)

0,16
0,66
0,45
0,26
0,36
0,20
0,63

, 1972/73 und
a + bt wobei

Irendgeraden. -

Quelle: EUROSTAT [a]; eigene Berechnungen.

Im Falle der Bundesrepublik hat sich die Spezialisierung im internatio-

nalen Handel im Widerspruch zu den komparativen Kostenvorteilen ent-

wickelt. Obwohl die Bundesrepublik Nachteile in der Agrarproduktion

aufweist, hat ihre Landwirtschaft ausländische Konkurrenten verdrängt.

Allerdings ging dies nur auf Kosten der Industrieproduktion. Dies wird

durch die Entwicklung der Weltmarktanteile der Bundesrepublik bei Indu-

striewaren belegt. Während die Exportanteile der Bundesrepublik an den

Weltexporten von Industriewaren stagnierten oder sogar leicht rückläufig

waren, nahmen die Agrarexportanteile an den Weltexporten kräftig zu

(Tabelle 24).Der Weltmarktanteil der Agrarexporte stieg nach Vollendung

des Gemeinsamen Marktes stärker an als in der Phase der ersten gemein-

samen Maßnahmen (1962-1967).

Zu all diesen Fehlentwicklungen paßt, daß die fiskalischen Kosten der

Marktinterventionen, d.h. die Ausgaben für die Verbilligung von Expor-

ten oder für die Denaturierung von Agrarwaren, die vom EAGFL, Abtei-

lung Garantie, bestritten werden, bereits Ende der sechziger Jahre so

hoch waren und anschließend so rasch stiegen, daß ein finanzieller Kol-
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Tabelle 24 - Anteil der Exporte der Bundesrepublik an den Weltexporten
bei Agrar- und Industriewaren 1961-1982 (vH)

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Nahrungsmittel, lebende
Tiere (vorwiegend zur Er-
nährung) , Getränke und Tabak

SITC 0+1

0,99
1,02
1,06
1,16
1,40
1,31
1,62
1,93
2,29
2,58
2,85
3,03
3,49
3,48
3,53
3,63
4,13
4,24
4,48
4,61
4,69
4,81

Industriewaren

SITC 5-8

15,13
14,73
14,88
14,58
14,51
15,42
14,94
14,87
14,90
15,15
15,54
15,34
16,56
16,34
15,35
15,49
15,54
17,53
15,38
14,61
13,41
14,13

Quelle: UN [a; b ] ; OECD [c ] ; eigene Berechnungen.

laps des Agrarregimes befürchtet oder auch erhofft wurde. Seit Beginn

der siebziger Jahre haben sich die Ausgaben im Abstand weniger Jahre

jeweils verdoppelt (Tabelle 25). Gegenwärtig sind die Ausgaben mit über

40 Mrd. DM fast zehnmal so hoch wie Ende der sechziger Jahre. Die Ein-

nahmen, die das Agrarregime in Form von Abschöpfungen und Produk-

tionssteuern (Zuckerabgabe) einspielt, haben mit dem Ausgabenanstieg

nicht mithalten können. Die Einnahmen belaufen sich zur Zeit auf etwa

4,7 Mrd. DM (1976: 3,3 Mrd. DM).



102

Tabelle 25 - Finanzielle Auswirkungen der gemeinsamen Agrarmarktpolitik
1971-1986 (Mill. DM)

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Einnahmen des

Abschöp-
fungen

2983,3
4174,3
4786,8
4214,7
3875,7
3179,8
3616,3
3058,6
2822,0
2613,6(b)
3518,5(c)

(a) Vorläufige Abrechnung. -

EAGFL

Zucker-
abgabe

375,0
535,8
1038,3
1167,3
1178,6
1213,0
1677,0
2152,5
2635,1
2463,7(b)
2472,6(c)

(b) Vorläufig.

Ausgaben des EAGFL,
Abteilung Garantie

EG
insgesamt

5751,0(EG-6)
8954,2
13391,9(EG-9)
11372,7
17270,4
15682,1
17644,1
22168,0
26215,2
28561,2
27603,1
31028,8(EG-10
35900,6
41061,5
45966,5
49088,6(c)

davon
Bundesre-
publik

1435,1
1802,2
2474,2
2114,4
2182,5
2393,7
2946,5
5920,1
5891,8
6191,9
5102,2

) 4755,8
6989,1(a)
7442,4 (a)
8448,3(a)

•

- (c) Haushaltsansatz.

Quelle: Kommission [1]; BML [lfd. Jgg.] ; eigene Berechnungen.

ß. Wachstums- und Struktureffekte

Ein außenstehender Betrachter - ohne Kenntnis der Politik - würde die

Reagrarisierung der Bundesrepublik im Außenhandel als Indiz dafür wer-

ten, daß die Bundesrepublik landwirtschaftlich nutzbaren Boden hinzu-

gewonnen hat und Boden reichlich und billig geworden ist. Das Gegenteil

ist allerdings der Fall. Die landwirtschaftlich nutzbare Fläche hat ab-

genommen, und der Preis für Boden ist real gestiegen. Auch die Zahl

der in der Landwirtschaft beschäftigten Personen ist beständig gesun-

ken. Vermehrt eingesetzt wurde der Produktionsfaktor Kapital. Die land-

wirtschaftliche Produktion ist kapitalintensiver geworden. In der Mecha-

nisierung der Pflanzen- und Tierproduktion nimmt die Bundesrepublik

eine Spitzenstellung ein. Die Ausbildung der in der Landwirtschaft Be-
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schäftigten wurde erhöht und somit der Humankapitalstock vergrößert.

Darüber hinaus erhöhte sich die Kapitalintensität durch hohe For-

schungs- und Entwicklungsanstrengungen, durch die die natürlichen

Grenzen der Ertragskapazitäten von Boden, Pflanzen und Tieren hinaus-

geschoben wurden. Die Aufwendungen für FuE müssen ebenso als Inve-

stitionen erfaßt werden wie die Anschaffungsausgaben für Maschinen und

Gebäude. Die hohen Ertragssteigerungen haben in dieser Kapitalintensi-

vierung eine wichtige Ursache. Gleichzeitig wurde die Produktion durch

vermehrten Einsatz ertragsteigernder Betriebsmittel (Dünger, Kraftfutter

etc.) erhöht. Dies wurde auch deshalb lohnend, weil der technische

Fortschritt den Bereich negativer Grenzerträge des Einsatzes von Be-

triebsmitteln nach außen verlagert hat.

Die stärkere Absorption von Kapital (1) ist zu einem guten Teil die un-

mittelbare Folge der staatlichen Preis- und Subventionspolitik. Allerdings

bedeuten mehr Tonnen von Agrarwaren je Faktoreinheit nicht automatisch

auch schon ein Mehr an gesamtwirtschaftlicher Produktivität und Kon-

sum. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Preisstrukturen den Präfe-

renzen und Knappheitsrelationen entsprächen und nicht durch staatliche

Eingriffe verzerrt würden. In der Landwirtschaft beschäftigte Produk-

tionsfaktoren könnten in der übrigen Wirtschaft Waren und Dienstleistun-

gen hervorbringen, die am Markt eine weitaus höhere Bewertung fänden.

Dies trifft selbst bei den derzeit herrschenden Preisrelationen zu.

Der Preis für die Interventionen zugunsten der Landwirtschaft ist nicht

gering. Das australische Bureau of Agricultural Economics [1985] bezif-

fert die gesamtwirtschaftlichen Kosten für die EG im Jahr 1980 auf

27,7 Mrd. DM und im Jahr 1983 auf 17,1 Mrd. DM. Tyers and Anderson

(2) haben für Getreide, Fleisch, Milch und Zucker 45 Mrd. DM Kosten im

Durchschnitt der Jahre 1980-1982 ermittelt (jeweils in Preisen und Wech-

selkursen des Schätzjahrs). Diese Schätzungen berücksichtigen nicht die

gesamtwirtschaftlichen Einkommensverluste, die von den Agrarsubventi-

(1) Das reproduzierbare Sachvermögen je Erwerbstätigen betrug 1960 in
der Landwirtschaft 47000 DM und 37000 DM im Verarbeitenden Gewer-
be; 1983 lag die Kapitalintensität in der Landwirtschaft bei
190000 DM und im Verarbeitenden Gewerbe bei 118000 DM [Stati-
stisches Bundesamt, e, S. 551].

(2) Vgl. die Übersicht in World Bank [1986, S. 121].
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onen ausgehen. Die Effizienz Verluste des Preisschutzes und der Subven-

tionen zusammen dürften sich 1980 auf 50,7-65,3 Mrd, DM belaufen ha-

ben (1). Natürlich haben der Preisschutz und die Finanzhilfen auch Wir-

kungen auf die Einkommensverteilung. Der Landwirtschaft fließt indirekt

(über die Preise) und direkt über die Finanzhilfen Geld zu. Würde der

Agrarmarkt entreguliert, so hätte dies kurzfristig starke Einkommens-

verluste zur Folge; im Jahr 1980 hätten sie 75-100 Mrd. DM betragen

[Dicke, Rodemer, 1982c].

Freilich ist dieser Transfer an Bedingungen-geknüpft: Es muß produziert

werden, es müssen Maschinen und Gebäude angeschafft werden. Land-

wirte sind gezwungen, Landwirt zu bleiben und Geld in die Landwirt-

schaft zu investieren, wenn sie an der staatlich veranstalteten Umvertei-

lung teilhaben wollen. In dem Maße, in dem Landwirte durch Interventio-

nen angeregt werden, alternative Beschäftigungen oder Kapitalanlagen

auszuschlagen und nicht abzuwandern, steigen die Preise für den nicht

vermehrbaren Faktor Boden und verschlechtern sich die Einkommens-

chancen derjenigen Landwirte, die längerfristig auch ohne Interventionen

Landwirtschaft rentabel betreiben könnten. Dies erklärt, warum eine

Anhebung von Preisen und Subventionen die Pro-Kopf-Einkommen in der

Landwirtschaft (aus landwirtschaftlicher Betätigung) (2) relativ zu den

Einkommen in der übrigen Wirtschaft nur vorübergehend verbessern

kann. Der induzierte Rückgang der Abwanderung bewirkt, daß sich die

verbesserte (relative) Einkommensposition wieder zurückbildet. Dann

wird auch die Abwanderung wieder im alten Tempo stattfinden.

In der Tat weisen die Agrarberichte der Bundesregierung einen - auf

lange Frist betrachtet - weitgehend unveränderten Rückstand der land-

wirtschaftlichen Einkommen hinter den Einkommen in der gewerblichen

Wirtschaft auf. Bei einem Vergleich der Einkommensdisparitäten der

Landwirtschaft in den EG-Partnerstaaten zeigt sich, daß die unterschied-

(1) 50,7 Mrd. DM Kosten ergeben sich bei einer Senkung des Agrar-
preisniveaus um 10 vH und 65,3 Mrd. DM bei einer Preissenkung von
40 vH; in beiden Fällen wird von einer Reduzierung der Subven-
tionen auf Null ausgegangen [Dicke, Rodemer, 1982c].

(2) Als Eigentümer von Boden partizipieren Landwirte an steigenden Bo-
denpreisen. Veräußerungsgewinne werden in der Einkommensrech-
nung für die Landwirte aber vernachlässigt.
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Tabelle 26 - Nettowertschöpfung, Arbeitskäfte, Nettoinvestitionen und
nominale Arbeitsproduktivität der Landwirtschaft im Ver-
gleich zur übrigen Wirtschaft 1960-1984 (Gesamtwirtschaft
= 100)

Nettowertschöpfung

(Voll)-Arbeitskräfte

Erwerbstätige

Nettoinvestitionen

Nominale Arbeitsproduktivität(a)

Nominale Arbeitsproduktivität(b)

(a) Nettowertschöpfung
der Nettowertschöpfung
(b) Nettowertschöpfung
der Nettowertschöpfung

1960

6,11

7,98

13,74

5,24

77

44

1967

4

6

10

2

62

39

02

51

22

08

je Vollarbeitskraft in der
je Erwerbstätigen in der
je Erwerbstätigen in der
je Erwerbstätigen in der

1973 1983

2,65 1,39

4,23 3,28

7,17 5,50

0,41 -0,32

63 42

37 25

1984

1

3

5

-0

47

28

,53

,23

,50

,99

Landwirtschaft in vH
übrigen Wirtschaft. -
Landwirtschaft in vH
übrigen Wirtschaft.

Quelle: Statistisches Bundesamt [ d ] ; BML [lfd. J g g . ] ; eigene Berech-
nungen.

liehen Erzeugerpreisentwicklungen im Zeitraum 1960-1975 keinen nachhal-

tigen Einfluß auf die Einkommensdisparitäten gehabt haben [Rodemer,

1980].

Die Weltbank kommt in ihrem Weltentwicklungsbericht 1986 [World Bank,

1986] anhand eines internationalen Vergleichs mit Daten von OECD-Län-

dern sogar zu dem Befund, daß zwischen der Höhe der nominalen Pro-

tektion und der Einkommensdisparität eine positive Beziehung besteht.

Landwirte in Ländern ohne Agrarprotektion wie Neuseeland oder

Australien haben die höchsten relativen Pro-Kopf-Einkommen, in Japan

und der Bundesrepublik dagegen haben sie den höchsten Einkommens-

rückstand, obwohl der implizite Zollschutz 50 bzw. 90 vH beträgt.

Wie wenig sich Änderungen im Protektionsniveau auf die längerfristige

Entwicklung von Wertschöpfung und Arbeitskräften auswirken, wird

durch Tabelle 26 belegt. Die Nettowertschöpfung nahm im Zeitraum

1960-1973 weniger stark ab als im Zeitraum danach, obwohl im jüngeren

Zeitraum die Finanzhilfen außerordentlich stark ausgeweitet wurden.

Auch die Nettowertschöpfung je Arbeitskraft nahm in der Landwirtschaft
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langsamer als in der übrigen Wirtschaft zu. Das Abwanderungstempo der

Arbeitskräfte war allerdings im Zeitraum 1972/73-1984/85 geringer als in

der vorherigen Periode. Diese Verlangsamung dürfte ihre Ursache auch

darin haben, daß die Beschäftigungschancen für Berufsanfänger nach

1973 deutlich gesunken sind. Der Agrarschutz sorgt wohl für ein höhe-

res Beschäftigungsniveau in der Landwirtschaft. Der Beschäftigungsef-

fekt läßt sich aus dem Produktionseffekt und der Arbeitsproduktivität

errechnen. Er beträgt für den Fall einer Angebotselastizität von 1,2 etwa

327000 Vollarbeitskräfte, davon werden 230000 durch den Preisschutz und

97000 durch die Subventionen konserviert.- Diesen positiven Effekten

stehen jedoch erheblich größere Verluste an Arbeitsplätzen in der übri-

gen Wirtschaft gegenüber, die weniger Kapital je Arbeitsplatz benötigt

und auf den Güter- und Faktormärkten diskriminiert wird. Die Kosten je

konservierten Arbeitsplatz belaufen sich für die Konsumenten auf

52000 DM und für die Steuerzahler auf 83000 DM. Die stärkere Belastung

der Steuerzahler ergibt sich aus der geringeren Produktionswirksamkeit

der Subventionen, von denen ein großer Teil Systemkosten (z.B. Lager-

haltungskosten) sind.

g. Zusammenfassung

Die Folgen der EG-Agrarpolitik sind:

- Reagrarisierung des Außenhandels durch subventionierte Verdrängung

kostengünstiger produzierender Agrarexporteure;

- Zunahme der fiskalischen Kosten und der volkswirtschaftlichen Kosten;

derzeit hat die Volkswirtschaft der EG jedes Jahr Verluste in Höhe von

50-70 Mrd. DM zu tragen;

- Zurückbleiben der Einkommen aus landwirtschaftlicher Arbeit hinter

den Einkommen in der übrigen Wirtschaft.

Zur Realisierung der allgemeinen Ziele des EWGV hat die EG-Agrarpolitik

nicht beigetragen, sie hat diese Ziele verletzt. Von den besonderen Zie-

len der EG-Agrarpolitik gemäß EWGV scheint keines erreicht worden zu

sein. Der Spielraum für
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- die Produktivität der Landwirtschaft wurde nicht durch den bestmögli-

chen Einsatz der Produktionsfaktoren gesteigert (Art. 39,a);

- die Einkommen der landwirtschaftlichen Bevölkerung wurden nicht

durch einen wirtschaftlichen Faktoreinsatz so verbessert , daß eine

angemessene (mit anderen Berufen vergleichbare) Lebenshaltung er-

möglicht wurde (Art. 39,b);

- die Märkte wurden nicht stabilisiert, sondern destabiliert (Art. 39,c);

- die Verbraucher wurden nicht zu angemessenen (niedrigstmöglichen)

Preisen beliefert (Art. 39,e) (1).

Zu diesen Fehlentwicklungen hat die Bundesrepublik entscheidend beige-

tragen, indem sie hohe Preise durchgesetzt hat und mit steigenden Sub-

ventionen einem Abbau von Produktionskapazitäten entgegengewirkt hat.

Sie hätte bewirken können, daß die gemeinsamen und die nationalen

Agrarpreise gesenkt und Produktionskapazitäten stillgelegt werden. Die

finanzpolitischen Folgekosten der Marktordnungen in Höhe von derzeit

über 40 Mrd. DM wären sehr viel geringer, wenn die Bundesregierungen

weniger erfolgreich nationale Produzenteninteressen vertreten hätten.

Ginge es nach dem Verursacherprinzip, so müßte der Finanzierungsbei-

trag der Bundesrepublik zum EG-Haushalt höher sein, als er es jetzt ist.

3. Die EG-Politik auf dem Markt für Versicherungen

a. Vertragliche Grundlagen und ihre Auslegung

Zum Zeitpunkt der Gründung der EWG gab es im Versicherungssektor

über die nationalen Grenzen hinweg - von Transport- und Rückversiche-

rungen abgesehen - keinen Handel. An der gegenseitigen Abschottung

(1) Das Ziel der Versorgungssicherheit (Art. 39,d) ist ökonomisch
schwer zu interpretieren. Sicherlich konnten Verbraucher versorgt
werden. Es ist kein Markt bekannt, auf dem das nicht geschehen
ist. Ob die Versorgung in einer Krise sichergestellt ist, läßt sich
jedoch schwerlich beantworten, solange kein Krisenszenario angege-
ben wird.
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der Märkte innerhalb der EG hat sich bis heute kaum etwas geändert.

Vereinzelte Versuche, Versicherungsleistungen zu exportieren oder zu

importieren, sind gescheitert. Der Grund hierfür waren nicht fehlende

Gewinnanreize, sondern institutionelle Barrieren.

In der Bundesrepublik sieht das deutsche Versicherungsaufsichtsgesetz

(VAG) aus dem Jahr 1901 ein Verbot von Versicherungsimporten vor

(§ 105 ff. und § 144,a). Weitere Vorschriften der VAG unterwerfen die

Preisgestaltung inländischer Versicherungsunternehmen einer Genehmi-

gungspflicht durch eine Aufsichtsbehörde. Ausgenommen vom Importver-

bot und dem Genehmigungszwang von Prämien sind lediglich die Trans-

port- und Rückversicherungen. Bei diesen Versicherungen ist gemäß der

Richtlinie des Rates der EWG aus dem Jahr 1964 die Niederlassungsfrei-

heit und Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EG hergestellt worden. Auf

diesen Teilmärkten bilden sich die Prämien unter internationalen Konkur-

renzbedingungen .

Der Bundesrepublik, wie auch den anderen Staaten mit einer streng re-

glementierten Versicherungswirtschaft, wird vorgeworfen, im Widerspruch

zum EWGV und zur Rechtsprechung des EuGH zu handeln, wenn sie aus-

ländischen Versicherungsunternehmen oder Importeuren untersagt, Ver-

sicherungsdienstleistungen, die nach ausländischem Recht erbracht wer-

den, auf dem deutschen Markt zu verkaufen. Art. 3 des EWGV bestimmt,

daß Hindernisse für einen freien Verkehr von Personen, Dienstleistungen

und Kapital zu beseitigen sind. Allerdings wird in den weiteren Ver-

tragsabschnitten zwischen dem freien Austausch von Waren und dem von

Dienstleistungen unterschieden, und Art. 63 gibt Anlaß zu vermuten, die

Freiheit des Warenverkehrs sei wichtiger als die des Dienstleistungsver-

kehrs. Der EuGH geht jedoch in seiner Rechtsprechung von der unmit-

telbaren Anwendbarkeit der Dienstleistungsfreiheit (Art. 59 EWGV) auch

auf dem Versicherungsmarkt aus, da die vertragliche Dbergangsfrist

(Art. 8, Abs. 1, EWGV) für die Verwirklichung des Gemeinsamen Mark-

tes Ende 1969 ausgelaufen ist [EuGH, Rechtssache 33/74].

Nachdem die Niederlassungsfreiheit auch für Versicherungsunternehmen

verwirklicht wurde, hat sich die Zahl der Niederlassungen ausländischer

Anbieter von Versicherungsdienstleistungen in der Bundesrepublik in
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den Jahren 1960-1984 ungefähr verfünffacht. Jedoch stieg deren Markt-

anteil lediglich von 2,7 auf 3,8 vH (1). Diese Anbieter dürfen ihre Ver-

sicherungsprodukte auf dem deutschen Markt nur zu Bedingungen und

Preisen vertreiben, die vom Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs-

wesen genehmigt sind. Die Prämien entsprechen daher dem deutschen

Hochpreisniveau und nicht den (niedrigeren) Preisen, zu denen diese

Niederlassungen vermutlich anbieten könnten. Mit der staatlichen Auf-

sicht mag es zusammenhängen, daß die ausländischen Versicherer nicht

mehr Marktanteile hinzugewonnen haben.

Die EG-Kommission und der Ministerrat haben verschiedentlich Initiativen

entfaltet, die Integration des Versicherungsmarkts voranzutreiben. Die

Integration der Märkte läßt sich auf zwei Wegen erreichen:

1) von oben, durch Vereinheitlichung des Rechts,

2) von unten, durch Beseitigung aller Hemmnisse gegen einen freien

Austausch von Versicherungsdienstleistungen, in der Erwartung, daß

sich das beste Regelwerk durchsetzen wird.

Rat und Kommission haben den ersten Weg bevorzugt. Er ist sehr müh-

sam und langwierig, weil sich Regierungen mit sehr unterschiedlichen

ordnungspolitischen Vorstellungen über ein optimales Sonderrecht für das

Versicherungwesen einigen müssen. Die vom Rat erlassenen Rechtsvor-

schriften sowie die Initiativen der Kommission für den EG-Versicherungs-

markt sind in Obersicht 1 zusammengefaßt. Ein gemeinsames Recht ist

schon sehr früh (im Jahr 1964) für die Dienste von Rückversicherern

geschaffen worden. Da Rückversicherer in der Bundesrepublik und

überwiegend auch in den anderen Ländern nur vergleichsweise wenigen

Reglementierungen unterworfen waren (2) und somit ohnehin ein inter-

nationaler Austausch stattfand, waren die ökonomischen Auswirkungen

der Rechtsvereinheitlichung durch die EG-Richtlinie naturgemäß nur ge-

ring.

(1) Für 1984 wurden 112 ausländische Unternehmen registriert [Die Welt,
3.3.1986, "Marktanteile stetig erhöht" ] .

(2) Der Stand der Reglementierung in der Bundesrepublik entspricht mit
nur geringen Änderungen dem von 1932 [vgl. hierzu Berliner,
Fromm, 1932, S. 53].
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Übersicht 1 - Erlasse und geplante Rechtsvorschriften des Rats und der
Kommission der EG im Bereich des Versicherungswesens
1957-1991

Bezeichnung der Rechtsvorschrift

25. 3.1957 EWG-Vertrag

25. 2.1964 Richtlinie des Rats der EG zur Aufhebung der Beschränkungen der
Niederlassungsfreiheit und des freien pienstleistungsverkehrs auf dem
Gebiet der Rückversicherung und der Retrozession

24. 7.1973 Erste Richtlinie des Rats zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften betreffend die Aufnahme und Ausübung der Tätig-
keit der Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung)

29. 6.1976 Richtlinie des Rats zur Änderung der Richtlinie zur Koordinierung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend die Aufnahme und
Ausübung der Tätigkeit der Direktversicherung (mit Ausnahme der
Lebensversicherung)

13.12.1976 Richtlinie des Rats über Maßnahmen zur Erleichterung der tatsäch-
lichen Ausübung der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstlei-
stungsverkehrs für die Tätigkeiten des Versicherungsagenten und des
Versicherungsmaklers (aus ISIC-Gruppe 630), insbesondere Übergangs-
maßnahmen für solche Tätigkeiten

30. 5.1978 Richtlinie des Rats zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften auf dem Gebiet der Mitversicherung auf Gemeinschafts-
ebene

5. 3.1979 Erste Richtlinie des Rats zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der
Direktversicherung (Lebensversicherung)

1986 (a) Richtlinie über den freien Dienstleistungsverkehr in der Schadensver-

sicherung

1987 (a) Richtlinie über die Spartentrennung in der Rechtsschutzversicherung

1988 (a) Richtlinie über die Spartentrennung in der Kreditversicherung und die
Harmonisierung des Versicherungsvertragsrechts

1989 (a) Richtlinien über die Liquidation von Versicherungsunternehmen und die
Abschlüsse von Versicherungsunternehmen sowie über die Kraftfahr-
zeugversicherung

1991 (a) Richtlinie über den freien Dienstleistungsverkehr in der Lebensver-
sicherung

(a) Jahr des geplanten Richtlinienerlasses

Quelle: Kommission [Bulletin der Europäischen Gemeinschaften, lfd.
J g g . ] ; Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft
[1986, S. 40].
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Gemeinschaftsrecht für sogenannte Direktversicherungen - den Versiche-

rungsverträgen, die ausschließlich mit dem Nichtversicherungssektor •

abgeschlossen werden - wurde in zwei Schritten geschaffen. Im ersten

Schritt wurde 1973 eine Richtlinie für die "Aufnahme und Ausübung der

Tätigkeit der Direktversicherung in den Schadenssparten" erlassen.

Sechs Jahre später wurde dann die Grundlage für Rechtsharmonisierung

im Bereich der Lebensversicherung (1) gelegt. Kern dieser Richtlinie des

Rates sind folgende Vorschriften:

- Die Zulassung zum Geschäftsbetrieb bedarf behördlicher Genehmigung.

- Nur bestimmte Rechtsformen sind zugelassen.

- Es wird eine Mindestausstattung mit finanziellen Mitteln vorgeschrie-

ben, diese unterliegt der laufenden Aufsicht.

- Der Hauptbevollmächtigte muß eine fachliche Eignung nachweisen.

- Die Versicherungssparten müssen getrennt voneinander geführt wer-

den.

- Die Unternehmen sind zur Publizität ihrer Geschäftsdaten verpflichtet.

Im Vergleich zum derzeit geltenden deutschen Recht hebt sich das EG-

Recht für Lebensversicherungen im wesentlichen dadurch vom allgemeinen

Unternehmensrecht ab, daß "nur" eine staatliche Aufsicht über die Fi-

nanzausstattung von Versicherungsunternehmen obligatorisch ist. Eine

Erlaubnis zu diskretionären Eingriffen der Aufsichtsbehörde in die lau-

fenden Geschäfte oder Vorschriften für die Preis- und Prämiengestaltung

und die Gewinnverwendung wie sie im derzeitigen deutschen Recht ver-

ankert sind, sieht die EG-Rechtsvorschrift nicht vor. Weiterhin entfallen

die Standardisierung von Verträgen durch allgemeine Versicherungsbe-

dingungen sowie die Tolerierung von Prämienempfehlungen durch die

Verbände.

(1) Die Harmonisierung nationalen Rechts erfolgt aufgrund von Koordina-
tionsrichtlinien. Die Vorstellungen der EG-Kommission über die Scha-
densversicherungen wurden am 18.12.1975 in deutsches Recht trans-
formiert. Die Koordinationsrichtlinie "Leben" wurde bislang noch
nicht national gültiges Recht.
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b. Wirkungen auf den deutschen Versicherungsmarkt

Der Vergleich des deutschen Versicherungsrechts mit dem EG-Recht er-

gibt, daß ein großer Spielraum für die Befreiung des Versicherungs-

markts von staatlicher Bevormundung besteht. Der deutsche Gesetzgeber

scheint aber (noch) nicht bereit zu sein, sein restriktives Versiche-

rungsrecht aus der Kaiserzeit zugunsten des liberaleren EG-Rechts auf-

zugeben, obwohl dies im Interesse der Allgemeinheit liegt. Bislang hat

also die EG in diesem Bereich keine positiven Wirkungen auf die deutsche

Volkswirtschaft entfalten können. Es könnte aber Druck zur Deregulie-

rung entstehen, wenn die EG-Organe nicht länger auf die Rechtsharmo-

nisierung warten, sondern die Freiheit im Dienstleistungsverkehr per

Gesetz herstellen würden.

Um die quantitativen Wirkungen einer von der Kommission in Aussicht

gestellten Liberalisierung des deutschen Rechts ermitteln zu können, muß

zum einen bekannt sein, wie stark die deutschen Rechtsvorschriften das

Angebot verteuern, sowie zum anderen, wie hoch die Preiselastizitäten

von Angebot und Nachfrage bei Versicherungsleistungen sind.

Der Preiseffekt einer Angleichung des deutschen Rechts an das Gemein-

schaftsrecht kann durch einen internationalen Vergleich von Versiche-

rungsprämien geschätzt werden. Als Vergleichsregion bietet sich das

Vereinigte Königreich an, dessen nationales Recht für Versicherungen

sich in groben Umrissen mit dem Gemeinschaftsrecht deckt. Da vieles

dafür spricht, daß das Angebot von Versicherungsdienstleistungen sehr

elastisch auf Preisänderungen reagiert, kann erwartet werden, daß briti-

sche Versicherungsunternehmen nach einer Liberalisierung Versicherun-

gen auf dem deutschen Markt zu annähernd gleichen Preisen anbieten

werden, wie sie es auf dem britischen Markt tun. Dies bedeutet auch,

daß deutsche Versicherungsunternehmen ihre Preise auf das Preisniveau

britischer Anbieter senken müßten. Die von den Unternehmensverbänden

vorgeschlagenen Prämienempfehlungen, die gegenwärtig nicht gegen gel-

tendes Recht verstoßen, wären auf einem liberalisierten Markt ohne Rele-

vanz. Hielten sich die Versicherer an diese Verbandsempfehlungen, so

würden sie nämlich über kurz oder lang gänzlich vom Markt verschwin-

den. Denn immerhin ist die Elastizität der Nachfrage in bezug auf den
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Tabelle 27 - Prämien der Risikolebensversicherung, Bundesrepublik,
Vereinigtes Königreich 1986 (DM)

Günstigstes Angebot

Teuerstes Angebot

Mittlere Prämie

Bundesrepublik (a)

2190

3360

2775

Vereinigtes
Königreich (b)

885,06

1245,35

1065,21

(a) Zugrunde gelegt wurde der Typ einer Sofortrabattversicherung mit
zehn Jahren Laufzeit. - (b) Bei der Umrechnung von Pfund in DM wurde
eine Abwertung von jährlich 10 vH unterstellt.

Quelle: Kanthack [1986].

Preis (-1,4) und in bezug auf das Einkommen (1,8) recht hoch (1).

Auch ist der Preisunterschied zwischen deutschen und britischen Prä-

mien, die von einem Versicherten für eine gleich große Versicherungs-

summe zu zahlen sind, recht groß.

Für eine Risikolebensversicherung brauchte ein deutscher Versicherter

bei einem britischen Versicherer für die gleiche Leistung nur eine Prämie

zu zahlen, die etwa 40 vH der Prämie bei einem deutschen Unternehmen

ausmacht (Tabelle 27) (2).

Auch im Fall von Schadensversicherungen sind die britischen Prämien

erheblich niedriger als die deutschen. Angenommen, durch internationa-

len Wettbewerb würde das Prämienniveau in der Bundesrepublik (nur)

um 30 vH sinken, so bedeutete dies einen großen Wohlfahrtsgewinn für

(1) Die Berechnung der Elastizitäten wurde mit Zeitreihendaten des deut-
schen Versicherungsmarkts für den Zeitraum 1960-1984 durchgeführt.
Folgende statistisch nach allen Prüfkriterien gesicherte Regressions-
gleichung wurde geschätzt: lnX = -3,08 - l,361nP + l,781nY, wobei X
die Nachfrage, gemessen als Lebensversicherungssummen aller deut-
schen Versicherungsunternehmen, deflationiert mit dem Preisindex
für die gesamte Lebenshaltung je Einwohner, Y das Volkseinkommen
je Einwohner, deflationiert mit dem Preisindex für die gesamte Le-
benshaltung, und P das Prämienniveau pro 1000 DM Versicherungs-
summe ausdrückt.

(2) Auswertung der Ergebnisse einer Befragung britischer Versiche-
rungsunternehmen [vgl. Kanthack, 1986].
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die deutschen Versicherten. Verlierer wären die deutschen Versiche-

rungsunternehmen. Deren Gewinn würde sinken, und sie wären zu einer

Anpassung ihrer (kartellbedingt) überhöhten Kosten gezwungen.

c. Zusammenfassung

Die Politik der EG hat im Bereich der Versicherungsdienstleistungen

Wachstum und Strukturwandel in der Bundesrepublik nicht positiv beein-

flußt. Nur für kleine Segmente des Versicherungsmarkts besteht über-

haupt ein gemeinsamer Markt. Weitreichende und durchgreifende Libera-

lisierungsmaßnahmen sind lediglich in Aussicht gestellt. Allerdings wird

die Bundesrepublik keinesfalls durch die EG daran gehindert, den Versi-

cherungsmarkt zu deregulieren. Die Abschottung des deutschen Marktes

gegen internationale Konkurrenz ist eine souveräne Entscheidung gegen

Geist und Wortlaut des EWGV. Es mögen juristische und nicht ökonomi-

sche Einsichten sein, die den Gesamtverband der Deutschen Versiche-

rungswirtschaft im Herbst 1986 bewogen haben, für eine Teilliberalisie-

rung des deutschen Versicherungsmarkts einzutreten. Gefordert wird,

Abschlüsse von Versicherungsverträgen mit Unternehmen aus der staatli-

chen Regulierung zu entlassen. Private Kunden sollen freilich weiter -

zu ihrem Schaden - Versicherungen zu staatlich genehmigten Bedingun-

gen abschließen müssen.

4. Die gemeinsame Verkehrspolitik

a. Vertragliche Grundlagen und ihre Auslegung

Ende der fünfziger Jahre war das Verkehrswesen in den Mitgliedstaaten

weitgehend gesetzlich reglementiert. Daran hat sich bis heute nur wenig

geändert. Die Unterschiede, die es zwischen den Ländern in der Regu-

lierungsintensität gab, sind nicht nennenswert verringert worden. Die

Bundesrepublik reguliert das Verkehrswesen in besonders umfassender

Weise, während etwa die Niederlande eine bedeutend liberalere Verkehrs-

politik betreiben.
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Der EWGV sieht in Art. 3 "die Einführung einer gemeinsamen Politik auf

dem Gebiet des Verkehrs" vor. Infolge der Auffassungsunterschiede zwi-

schen den Mitgliedsländern wurden im Vertrag nur wenige Inhalte der

Verkehrspolitik festgelegt. Für den Eisenbahn-, Straßen- und Binnen-

schiff sverkehr (1) bestimmt der Vertrag in Titel IV, daß

- gemeinsame Regeln für den grenzüberschreitenden Verkehr von bzw.

nach den Mitgliedsländern sowie für den Transitverkehr aufgestellt und

die Bedingungen für die Zulassung von Ausländern zur Kabotage (zum

Transport innerhalb des eigenen Hoheitsgebiets) in den einzelnen EG-

Ländern ausgearbeitet werden sollen (Art. 75),

- Beihilfen, "die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs

oder der Abgeltung bestimmter mit dem Begriff des öffentlichen Dien-

stes zusammenhängender Leistungen entsprechen", mit dem Vertrag

vereinbar sind (Art. 77),

- "jede Maßnahme auf dem Gebiet der Beförderungsentgelte und -bedin-

gungen . . . der wirtschaftlichen Lage der Verkehrsunternehmer Rech-

nung zu tragen" hat (Art. 78),

- "die Diskriminierungen beseitigt [werden], die darin bestehen, daß ein

Verkehrsunternehmer auf denselben Verkehrsverbindungen für die

gleichen Güter je nach ihrem Herkunfts- oder Bestimmungsland unter-

schiedliche Frachten und Beförderungsbedingungen anwendet" (Art.

79), und

- Tarife verboten sind, die "der Unterstützung oder dem Schutz eines

oder mehrerer bestimmter Unternehmen oder Industrien dienen" (Art.

80), mit Ausnahme von Wettbewerbstarifen im Interesse der Verkehrs-

unternehmen .

(1) Für Seeschiffahrt und Luftverkehr gelten die Bestimmungen des Ver-
tragstitels "Verkehr" nicht; von der Möglichkeit, gemäß Art. 84,2
einstimmig Vorschriften für diese Verkehrsträger zu erlassen, hat
der EG-Ministerrat bislang nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht.
Nach den Urteilen des EuGH vom 4.4.1974 und vom 30.4.1986 unter-
liegen auch See- und Luftverkehr den allgemeinen Bestimmungen des
EWGV. Für die Seeschiffahrt beschloß der Ministerrat am 16.12.1986
einige grundsätzlich bedeutsame Verordnungen, die sich mit der An-
wendung der Wettbewerbsregeln des EWGV, mit dem freien Dienstlei-
stungsverkehr, koordinierter Abwehr protektionistischer Maßnahmen
und mit unlauteren Preisbildungspraktiken im Seeverkehr befassen
und sich dabei auf Art. 84,2 des Vertrags stützen [ABI.,
Nr. L 378, 31.12.1986].
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Anders als bei der Zollunion für Industriewaren beläßt der Vertrag den

Organen der Gemeinschaft einen Ermessensspielraum für Eingriffe. Er

zwingt nicht zu einer regelgebundenen Gestaltung des Verkehrs und

somit auch nicht zur Aufhebung der bestehenden nationalen Regulierun-

gen. Außer den besonderen Bestimmungen des Vertragstitels IV gelten

für den Verkehr nach Rechtsprechung des EuGH aber die allgemeinen

Vorschriften des EWGV, wie z. B. die Wettbewerbsregeln.

Ausgehend von den allgemeinen Vertragsinhalten war die EG-Kommission

in der Phase der ersten gemeinsamen Maßnahmen bestrebt, im Eisen-

bahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr wie in anderen Branchen ei-

nen wettbewerblich orientierten gemeinsamen Markt einzuführen. Die EG-

Mitgliedstaaten weigerten sich aber, die ordnungspolitisch erforderlichen

Voraussetzungen für einen solchen Verkehrsmarkt zu schaffen. Da der

Vertrag der Kommission lediglich Kompetenzen bei der Aufstellung von

Vorschriften für den grenzüberschreitenden Verkehr zugewiesen hat,

mußte die Kommission ihre Ambitionen einschränken. Anläßlich der ersten

Erweiterung der Gemeinschaft am 1.1.1973 richtete die Kommission ihre

Verkehrspolitik neu aus; nunmehr sollten die einzelstaatlichen Interven-

tionen nicht beseitigt, sondern vereinheitlicht werden [Erdmenger, 1981,

S. 28]. Etwa seit dem Beginn der achtziger Jahre versucht die Kommis-

sion erneut, die Verkehrspolitik in den Staaten der Gemeinschaft zu libe-

ralisieren. Dabei hat sie vor allem einen Abbau von Hemmnissen im

grenzüberschreitenden Verkehr im Auge.

a. Zögernder Abbau von Handelshemmnissen

Erste Maßnahmen zum Abbau der zahlreichen Marktzugangsbeschränkun-

gen im internationalen Güterkraftverkehr (Kontingentierung der jeweils

für den Verkehr zwischen zwei Staaten zugelassenen Lkw) wurden be-

reits 1962 verabschiedet. Die entsprechende EG-Richtlinie [ABI., Nr. 70,

6.8.1962] erfaßte allerdings nur Beförderungen mit kleinen Lkw (1),

einige Spezialverkehre sowie Transporte innerhalb eines Grenzgebiets mit

einer Tiefe von je 25 km beiderseits der Grenzen zwischen EG-Ländern.

(1) Ursprünglich bis zu einem Gesamtgewicht von 6 t , ab 1974 alternativ
auch bis zu einer Nutzlast von 3,5 t .
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Sie hat trotz späterer Erweiterungen, die sich vor allem auf Verkehrs-

verbindungen mittels Fährschiffen zwischen Mitgliedstaaten [ABI.,

Nr. L 291, 28.12.1972] und auf den Werkverkehr [ABI., Nr. L 84,

28.3.1974] bezogen, kaum spürbare Wirkungen gehabt.

Im Jahr 1968 wurde ein "Gemeinschaftskontingent für den Güterkraftver-

kehr zwischen den Mitgliedstaaten11 [ABI., Nr. L 175, 23.7.1968] einge-

führt. Inhaber einer Gemeinschaftsgenehmigung können Güter "auf sämt-

lichen Verkehrs Verbindungen zwischen den Mitgliedstaaten" befördern,

freilich nur "unter Ausschluß jeglichen Inlandsverkehrs im Hoheitsgebiet

eines Mitgliedstaats" [ibid., Art. 2] . Allerdings werden nur etwa 5 vH

des grenzüberschreitenden Straßengüterverkehrs zwischen EG-Ländern

nach dem Gemeinschaftskontingent abgewickelt [Kommission, x, S. 27].

Bilaterale Kontingente, die nur zu Transporten zwischen jeweils zwei

Staaten berechtigen (1), sind nach wie vor wichtiger als das Gemein-

schaftskontingent. Die Kommission möchte sie in Gemeinschaftsgenehmi-

gungen umwandeln [Süddeutsche Zeitung, 18./19.1.1986, "Bonn für

freien EG-Güterverkehrsmarkt"]. Kabotageverkehr, der die Binnenver-

kehrsmärkte der EG-Staaten für den Wettbewerb von Unternehmen aus

anderen Mitgliedstaaten öffnen würde, ist noch nicht erlaubt, obwohl die

EG die hierfür nötigen Regeln nach Art. 75 erlassen sollte. Ein freier

Dienstleistungsaustausch zwischen den EG-Ländern, wie ihn Art. 3 EWGV

fordert, ist also auf dem Gebiet des internationalen Straßengüterverkehrs

bis heute nicht verwirklicht.

Nach dem Urteil des EuGH vom 22.5.1985 über die Herstellung der

Dienstleistungsfreiheit im internationalen Verkehr hat der Ministerrat der

(1) Ende 1982 standen z .B. in der Bundesrepublik 2110 bilateralen Ge-
nehmigungen nur 727 Genehmigungen nach dem EG-Gemeinschaftskon-
tingent gegenüber [Willeke et a l . , 1984, S. 82]. Die Anpassung der
bilateralen Kontingente an die steigende Verkehrsnachfrage ist al-
lerdings durch eine Entscheidung des EG-Ministerrats vom 20.12.1979
[ABI., Nr. L 18, 24.1.1980] möglicherweise etwas erleichtert wor-
den. Nach dieser Entscheidung müssen die EG-Mitgliedstaaten bei
einer Neufestlegung der bilateralen Kontingente, die auf Antrag
eines der beiden Partner geschieht, insbesondere die bisherige Ent-
wicklung und die Entwicklungsaussichten des beiderseitigen Güter-
verkehrs berücksichtigen. Da die Staaten dies aber vermutlich auch
ohne Richtlinie täten und die Anweisung an die Mitgliedstaaten auch
nicht näher präzisiert wird, ist der Liberalisierungsbeitrag der
Richtlinie wohl gering.
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EG nunmehr aber angekündigt, bis 1992 einen freien Verkehrsmarkt für

den grenzüberschreitenden Verkehr innerhalb der EG zu schaffen. Dem-

gemäß beschloß der Rat am 30.6.1986, die Gemeinschaftskontingente für

den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr beschleunigt zu erweitern

und die Zulassungsbeschränkungen 1992 vollständig aufzuheben. Die Ge-

meinschaftskontingente werden ab 1987 jährlich um 40 vH aufgestockt

[Deutsche Verkehrs-Zeitung, 3.7.1986, "Lkw-Kontingent wird stark er-

höht"]. Ob es dagegen auch gelingen wird, gemeinsame Kabotagebedin-

gungen festzulegen, ist derzeit noch nicht absehbar; hier gibt es noch

erhebliche Widerstände gegen eine Beteiligung ausländischer Unternehmen

am Binnenverkehr. Vorschlägen der Kommission, EG-Ausländern ab 1987

jeweils zwei kontingents- und genehmigungsfreie Kabotagebeförderungen

im Anschluß an einen grenzüberschreitenden Transport zu erlauben und

sie im übrigen unter den gleichen Bedingungen wie Inländer am Binnen-

verkehr anderer Mitgliedstaaten teilnehmen zu lassen, hat der Ministerrat

bislang noch nicht zugestimmt.

Im Luftverkehr wurde die Beschränkung des Zugangs zum internationalen

Linienverkehr (1) erst 1983 etwas gelockert, vorerst allerdings nur für

regionale Flugdienste (unter Ausschluß gerade der zentralen Flugplätze

wie Paris oder Frankfurt) (2). Darüber hinaus sprach sich die EG-Kom-

mission dafür aus, die im innereuropäischen Luftverkehr übliche Kapazi-

tätsregulierung liberaler zu handhaben. An die Stelle fester Anteile soll-

ten danach Bandbreiten treten. Nachdem erste Schritte in diese Richtung

(1) Dieser war durch bilaterale Abkommen zwischen den einzelnen Mit-
gliedsländern fast immer für die jeweiligen nationalen Fluggesell-
schaften reserviert.

(2) Richtlinie des Rates vom 25.7.1983 über die Zulassung des interre-
gionalen Linienflugverkehrs zur Beförderung von Personen, Post und
Fracht zwischen den Mitgliedstaaten [ABI., Nr. L 237, 26.8.1983].
Die Kommission hat eine Änderung dieser Richtlinie, die den Mini-
sterrat nur in einer gegenüber dem ursprünglichen Entwurf sehr viel
restriktiveren Form passierte, vorgeschlagen. Sie hat darüber hinaus
Anfang 1986 ihre Absicht erklärt, beim EuGH wegen Verstoßes gegen
die Wettbewerbsregeln des EWGV zu klagen, wenn bis Juni 1986
keine Fortschritte bei der Marktöffnung erzielt worden seien [ Nach-
richten für Außenhandel, 14.1.1986, "Keine Einigung über gemein-
same Verkehrspolitik"]. Bislang hat sie die Fluggesellschaften der
EG-Länder lediglich zu Gesprächen mit dem Ziel einer Änderung ver-
tragswidriger Verhaltensweisen vorgeladen [International Herald
Tribüne, 5.11.1986, "Alitalia Chief Challenges EC on Antitrust"].
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von verschiedenen EG-Mitgliedsländern auf bilateraler Basis unternommen

worden waren (z.B. im Verkehr zwischen der Bundesrepublik und

Frankreich), beschloß der Ministerrat der EG am 16.12.1986, die Auftei-

lung des Beförderungsangebots von bisher 50:50 zunächst auf die Dauer

von zwei Jahren auf 45:55, später auf 40:60 zu verändern. Zudem sollen

künftig mehr Fluggesellschaften als ein Unternehmen pro Land am bila-

teralen Verkehr beteiligt sein können. Ferner sollen regionale Flugge-

sellschaften erleichterten Zugang auch zu Routen von und nach den zen-

tralen Flugplätzen der EG-Kategorie I erhalten. Der Versuch, diese An-

schlüsse zu verwirklichen, scheiterte aber-Ende Juni 1987 an Vorbehalten

Spaniens [Deutsche Verkehrs-Zeitung, 4.7.1987, "Luftverkehr, EG will

vorerst nicht klagen"].

Die Binnenschiffahrt im grenzüberschreitenden Rheinverkehr, der den

größten Teil des Binnenschiffsverkehrs zwischen den EG-Ländern aus-

macht, war dagegen schon vor der Gründung der EWG aufgrund der

Mannheimer Rheinschiffahrtsakte von 1868 von Marktzugangsbeschränkun-

gen frei. Das liberale Regime der Mannheimer Akte mußte aber seither

gegen Bestrebungen verteidigt werden, einheitliche, aber weniger libe-

rale Regeln einzuführen (Lizenzierungszwang für Binnenschiffer) [vgl.

Europäisches Parlament, 1961, Ziff. 271].

ß. Abbau von Diskriminierungen der Unternehmen

In den Anfangsjahren der EWG waren auf denselben Verkehrsverbindun-

gen zum Teil für die gleichen Güter je nach ihrem Herkunfts- oder Be-

stimmungsland unterschiedliche Frachten und Beförderungsbedingungen

angewendet worden [Erdmenger, 1981, S. 26]. Diese Diskriminierungen

wurden beseitigt [ABI., Nr. 52, 18.6.1960] und damit die Wettbewerbs-

verzerrungen auf den Gütermärkten abgebaut. Um auf den Verkehrs-

märkten eine flexiblere Preisbildung und einen begrenzten Wettbewerb

zwischen den Verkehrsträgern zu ermöglichen, hatte die EG-Kommission

im Jahr 1963 vorgeschlagen, für grenzüberschreitende Transporte der

drei Binnenverkehrsträger Eisenbahn, Straßengüterverkehr und Bin-

nenschiffahrt Margentarife einzuführen, bei denen die Unternehmen ihre

Preise innerhalb vorgegebener Spannen frei vereinbaren können
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[Krauss, 1976, S. 4]. Das Margentarif System der Gemeinschaft wurde im

internationalen Straßengüterverkehr mit der VO 1174/68 vom 30.7.1968

verwirklicht (1) [ABI., Nr. L 194, 6.8.1968], Im Eisenbahnverkehr wur-

den keine Margentarife vorgesehen; hier wurden internationale Tarife

eingeführt, die verhindern, daß internationale Transporte im EG-Raum

durch die Anwendung aneinander anstoßender nationaler Tarife teurer

werden, als gleichweite inländische Transporte. Außerdem wurde Eisen-

bahnunternehmen erlaubt, mit einzelnen Großverladern Sonderabmachun-

gen abzuschließen.

Obwohl bei den Margentarifen die Höchst- und Mindestpreise nicht über-

und unterschritten werden durften, wurden sie im Straßengüterverkehr

von den Transportunternehmen der meisten EG-Mitgliedsländer nur unzu-

reichend eingehalten, offenbar weil diese Tarife nicht marktgerecht wa-

ren [Krauss, 1976, S. 10]. Die erste EG-Erweiterung erhöhte die Preis-

vielfalt: Dänemark, das Vereinigte Königreich und Irland, die eine frei-

ere Verkehrspreisbildung wünschten, dürfen statt der Margentarife, die

im Verkehr zwischen den alten EG-Mitgliedern noch bis zum 31.12.1987

vorgeschrieben sind, unverbindliche Referenztarife (2) anwenden. In-

folgedessen gibt es im Verkehr mit den verschiedenen EG-Ländern teils

Margen-, teils Referenztarife. Nach wie vor werden ferner unterschied-

liche Tarife für grenzüberschreitende Transporte und innerstaatliche

Beförderungen (z.B. innerhalb der Bundesrepublik) angewendet.

Im Luftverkehr zwischen den Mitgliedstaaten beabsichtigt die EG-Kom-

mission nunmehr, ein Margentarif System einzuführen; Tarif vorschlage von

Fluggesellschaften sollen danach von den staatlichen Genehmigungsbehör-

den nicht mehr abgelehnt werden können, wenn sie sich innerhalb der

festgelegten Margen bewegen. Auf diesem Gebiet hat sich ein verstärkter

Entscheidungsdruck für den Ministerrat dadurch ergeben, daß der EuGH

in seinem Urteil vom 30.4.1986 die Genehmigung von Tarifen, die auf

(1) Darüber hinaus wurde den Verkehrsunternehmern die Möglichkeit zu
Sonderabmachungen mit Beförderungsentgelten außerhalb der Tarif-
margen eingeräumt, wenn u.a. die Beförderung von mindestens 500 t
in drei Monaten vereinbart wird.

(2) Referenztarife sind eine Sonderform der Margentarife, die eine freie
Preisbildung auch außerhalb der Margen grundsätzlich zulassen; obe-
re und untere Grenze für die Höhe der Tarifsätze sind dabei nicht
bindend [Dr. Gablers Verkehrs-Lexikon, 1966, Sp. 1219].
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Preisabsprachen zwischen den Fluggesellschaften beruhen, als mit dem

EWGV nicht vereinbar bezeichnete und den Rat aufforderte, gemeinsame

Regeln für den Luftverkehr aufzustellen, die den liberalen Grundsätzen

des Vertrags entsprechen [Deutsche Verkehrs-Zeitung, 3.5.1986, "Euro-

päischer Gerichtshof überprüft die Preisgestaltung"]. Zu einer solchen

Entscheidung ist es allerdings trotz entsprechender Versuche bislang

noch nicht gekommen.

Bei der Gründung der EWG wurde von den drei großen Mitgliedstaaten

als Voraussetzung für eine Liberalisierung der Verkehrsmärkte gefor-

dert, daß die Rahmenbedingungen für Verkehrsunternehmen harmonisiert

werden. Die Wegekosten des Straßenverkehrs sollten den Straßenbenut-

zern grundsätzlich über Kraftfahrzeug- und Mineralölsteuern angelastet

werden [Erdmenger, 1981, S. 79]; die Steuern sollten ausschließlich

nach den Sätzen desjenigen Staates erhoben werden, in dessen Gebiet

sich das Fahrzeug gerade befindet (Territorialitätsprinzip). Nach wie vor

wird jedoch die Kraftfahrzeugsteuer von den EG-Staaten nach dem Na-

tionalitätsprinzip erhoben. Bei der Mineralölsteuer gilt zwar grundsätzlich

das Territorialitätsprinzip, innerhalb der EG dürfen aber 200 1 Treibstoff

je Fahrzeug ohne Nachversteuerung in ein Land mit höherem Steuersatz

eingeführt werden. Da die Steuersätze in der EG nicht einheitlich sind,

sind auch die Beiträge der Straßenverkehrsunternehmen zur Wegekosten-

finanzierung unterschiedlich.

In der Binnenschiffahrt und im Eisenbahnverkehr werden die Wegekosten

von den Verkehrsunternehmen nicht (Rheinschiffahrt) oder nicht in vol-

ler Höhe getragen. Sie können deshalb ihre Leistungen zu niedrigeren

Preisen anbieten, als es den volkswirtschaftlichen Kosten dieser Ver-

kehrsträger entspricht.

Insgesamt gesehen wurden in den 30 Jahren nach Gründung der EWG

nur in Teilbereichen Fortschritte auf dem Wege zu einem gemeinsamen

Verkehrsmarkt erzielt. Schritte, die zur Vollendung des gemeinsamen

Verkehrsmarkts wesentlich sind, wurden aber bis etwa Mitte 1986 weitge-

hend unterlassen. Obwohl der Ministerrat der EG aufgrund des Urteils

des EuGH vom 30.4.1986 seither solche Schritte einleitete, unterliegen

der Marktzugang und die Preisbildung im grenzüberschreitenden Verkehr
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zumindest vorerst nach wie vor unterschiedlichen Rechtsvorschriften.

Der kostengünstigste Anbieter kann deshalb nur beschränkt zum Zuge

kommen. Daß in der Bundesrepublik die Verkehrsunternehmen nicht der

internationalen Konkurrenz aus dem EG-Raum ausgesetzt sind, kann frei-

lich nicht der EG angelastet werden. Die Verkehrsträger unterliegen hier

zwangskartellartigen Regulierungen des Marktzugangs sowie der Kapazi-

täten und der Preise [ Soltwedel et al., 1986a, S. 192 ff . ] . Zweck dieser

Regulierung, die im wesentlichen während der dreißiger Jahre entstanden

ist, war es vor allem, die Eisenbahn vor aufkommender Konkurrenz zu

schützen. Die sogenannte "kontrollierte Wettbewerbsordnung" setzt den

Marktmechanismus im Transportwesen weitgehend außer Kraft und be-

schränkt den Wettbewerb in vielfältiger Weise (1).

De facto gibt es Mindestpreise, die den Auslesemechanismus des Wettbe-

werbs zwischen und innerhalb der Verkehrsträger mindern. International

gesehen zu hohe Preise lassen andere Sektoren, die internationaler Kon-

kurrenz ausgesetzt sind, nicht unberührt.

b. Wirkungen auf die deutsche Verkehrswirtschaft

Die Liberalisierungsbemühungen der EG haben die "kontrollierte Wettbe-

werbsordnung" der Bundesrepublik bisher nur wenig beeinflußt. Die

(1) Marktzugangsschranken ergeben sich im Eisenbahnverkehr aus dem
Vorrecht der Deutschen Bundesbahn, neue Eisenbahnstrecken zu
bauen und zu betreiben (§ 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes
(AEG)), im Straßengüterfernverkehr aus der Genehmigungspflicht
nach § 8 des Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) und der Beschrän-
kung der Zahl der Konzessionen nach § 9 GüKG, im Luftverkehr aus
der Genehmigungspflicht für Unternehmen (§ 20 des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG)) sowie vor allem aus der besonderen Genehmigungs-
pflicht für jede einzelne Fluglinie (§ 21 LuftVG). Im Straßengüter-
verkehr beschränken sich die Konzessionen auf jeweils ein großes
Fahrzeug oder mehrere kleine (bei Aufteilung gemäß § 12a GüKG);
im Linienluftverkehr erstrecken sie sich u.a. auf die Flugpläne, so
daß mit der genehmigten Flugfrequenz auch das Platzangebot je Zeit-
einheit behördlich beeinflußt werden kann. Die Straßengüterfern-
verkehrstarife werden von den Vertretern des Verkehrsgewerbes in
Tarifkommissionen ausgehandelt, an denen die Verlader nur mit be-
ratender Funktion beteiligt sind; die Binnenschiffahrtsfrachten wer-
den für alle wichtigeren Güter und Relationen von Frachtenausschüs-
sen vereinbart, in denen Verkehrsunternehmen und Verlader gleich-
berechtigt vertreten sind.
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kleine Verkehrsreform von 1961, die vor allem den Straßengüterverkehr

betraf, wurde unter anderem damit begründet, die deutschen Verkehrs-

unternehmen müßten sich auf die Entwicklung der Transportmärkte in

der EG einstellen [Schlotterer, 1974, S. 66]. Die deutsche Verkehrsord-

nung wurde aber, gemessen am Gesamtumfang der Regulierungen, nur

geringfügig gelockert.

Auf EG-Einwirkung ging ferner die begrenzte Flexibilisierung der Ver-

kehrspreisbildung in der Bundesrepublik durch Einführung der Margen-

tarife und Sonderabmachungen mit freien- Preisen sowie auch die libera-

lere Handhabung der Kontingentierung zurück. Sie dürften die Nachteile

der Verkehrsmarktregulierung nur wenig vermindert haben.

Größere Effekte ergaben sich aufgrund der Liberalisierungsmaßnahmen

der EG für den grenzüberschreitenden Straßenverkehr. Es entstand eine

zunehmende Disparität zwischen den relativ hohen Frachtsätzen für

Transporte innerhalb der Bundesrepublik und den niedrigeren Frachtsät-

zen im Verkehr mit anderen EG-Ländern (1). Daraus resultierten Anrei-

ze, Güter trotz größerer Entfernung aus dem Ausland zu importieren

bzw. dorthin zu exportieren. Der internationale Güter- und Dienstlei-

stungsaustausch wurde auf Kosten des Binnenhandels ausgedehnt. In der

Bundesrepublik dürfte daraus vermutlich mehr Druck zur Liberalisierung

der nationalen Verkehrspolitik erwachsen. So wurde bereits im Zu- und

Ablaufverkehr der deutschen Seehäfen, die unter Konkurrenzdruck aus-

ländischer Häfen stehen, sowohl der Deutschen Bundesbahn als auch den

Straßengüterverkehrsunternehmern erlaubt, unter bestimmten Vorausset-

zungen mit einzelnen Verladern Sonderabmachungen über Beförderungs-

entgelte außerhalb der Tarifmargen zu treffen (§ 7 Eisenbahnverkehrs-

ordnung (EVO) bzw. § 22a GüKG). Ferner sollen im Jahr 1987 insgesamt

1920 zusätzliche Genehmigungen, die sogenannten "neurosa" Genehmigun-

gen, für den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr deutscher Unter-

nehmen ausgegeben werden [Deutsche Verkehrs-Zeitung, 26.7.1986,

(1) Z.B. beträgt die niedrigstzulässige Fracht (untere Grenze der Mar-
ge) über eine Entfernung von 500 km nach dem deutschen Reichs-
kraftwagentarif, Ladungsklasse A/B: 88,76 DM/t, dagegen nach dem
deutsch-niederländischen Straßengütertarif, Güterklasse I: 61,12
DM/t (jeweils in der höchsten Gewichtsklasse 24 t, Stand 1986).
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"1987 gibt es 200t) neue Auslandsgenehmigungen"; 29.11.1986, "Grünes

Licht für Aufstockung"].

Im Luftverkehr hat die geringfügige Erleichterung des Marktzugangs für

regionale Fluglinien (EG-Richtlinie von 1983) kaum direkte Auswirkungen

auf die Bundesrepublik gehabt. Die Richtlinie bestimmt zwar, daß Linien-

dienste im regionalen Verkehr schon dann zugelassen werden müssen,

wenn wenigstens einer der beiden beteiligten Staaten der Aufnahme zu-

stimmt; doch sind bislang nur wenige neue Regionalfluglinien mit anderen

EG-Mitgliedstaaten eröffnet worden (z.B. Hamburg-Rotterdam). Die luft-

verkehrspolitischen Stellungnahmen der EG-Kommission dürften aber dar-

auf hingewirkt haben, daß mehr regionale Flugdienste innerhalb der

Bundesrepublik zugelassen wurden und die Tarifgenehmigungspraxis des

Bundesverkehrsministeriums weniger restriktiv gehandhabt wurde. Wenn-

gleich die von der EG angestrebte Richtlinie zur Tarifflexibilisierung

(Einführung von Margentarifen) bislang nicht wirksam geworden ist,

wurden inzwischen doch auf anderer Ebene - vor allem der der Europä-

ischen Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC) - entsprechende Vorschläge reali-

siert. Dies mag dazu beigetragen haben, daß einzelne Flugpreise gesun-

ken sind.

c. Zusammenfassung

Die deutsche Verkehrswirtschaft ist, gemessen an ihrem Beitrag zur

Bruttowertschöpfung oder gemessen am Anteil der Exporteinnahmen im

Verkehr an den gesamten Exporterlösen, ein schrumpfender Sektor (Ta-

belle 28). Auch in den Niederlanden, die eine liberalere Verkehrspolitik

betreiben, schrumpft der Verkehrssektor (einschließlich Nachrichtenwe-

sen). Allerdings erzielen die Niederlande im Unterschied zur Bundesre-

publik Überschüsse im Außenhandel mit Verkehrsleistungen, und der

Beitrag des Verkehrssektors (einschließlich Nachrichtenwesen) zur Brut-

towertschöpfung übersteigt den der Bundesrepublik. Es ist nicht zu

übersehen, daß eine liberalere Verkehrsordnung niederländischen Unter-

nehmen einen internationalen Wettbewerbsvorsprung verschafft. Für die

Auffassung, daß die Verkehrsordnung etwas mit dem höheren Beitrag

der Verkehrswirtschaft zur Wertschöpfung zu tun hat, spricht auch, daß
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Tabelle 28 - Verkehrsleistungen der Bundesrepublik im internationalen
Vergleich 1970-1983 (vH)

Beiträge von "Verkehr und
Nachrichtenübermittlung"
zur Bruttowertschöpfung

Bundesrepublik
ohne Nachrichtenüber-
mittlung
Belgien/Luxemburg
Frankreich
Italien
Niederlande
Vereinigtes Königreich

Anteil der Einnahmen
aus Verkehrsleistungen
an den gesamten Export-
einnahmen (c)

EG-10
Bundesrepublik
Belgien/Luxemburg
Frankreich
Italien
Niederlande
Vereinigtes Königreich

(a) Geschätzt. - (b) 1982.

1970

5,5

4,1
7,1
5,7
6,2
7,2
6,0

8,2
5,1
4,7
7,0
7,3
11,7
12,8

(8,
(6,
(4,
(7,
(8,
(8,

(14,

7)
9)
6)
7)
8)
4)
2)

- (c) Die Werte
der Ausgaben für Verkehrsleistungen
wieder.

an

5,6

3,9
7,5
5,1
5,5
6,7
6,8

7,3
4,5
5,2
6,3
5,6
11,4
11,4

1975

(7
(5
(4
(7
(6
(7
(10

,2)
,4)
,7)
,5)
,8)
,8)
,4)

in Klammern
den

1983

5,4(a)

3,7
8,1 (b)
5,1 (b)
6,3 (b)

•

6,0 (b)
3,9
5,1
5,7
4,6
9,2
6,2

(6
(4
(4
(6
(5
(7
(7

geben den

,0) (b)
,5)
,5)
,2)
,8)
,0)
,3)

Anteil
gesamten Importausgaben

Quelle: EUROSTAT [ b ] ; BMV [1984]; eigene Berechnungen.

z.B. deutsche Lkw am grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr nach

und von den Niederlanden im Jahr 1983 nur mit etwa 18,5 vH beteiligt

waren. Dabei ist zu bedenken, daß die Unterschiede der Treibstoffbe-

steuerung (Dieselfreimengen) deswegen unerheblich sind, weil auch

deutsche Lkw in den Niederlanden billigeren Treibstoff tanken und in die

Bundesrepublik mitführen können. Dies stützt die Vermutung, daß es

sich für die Bundesrepublik nicht lohnt, an den Regulierungen des Ver-

kehrswesens unverändert festzuhalten. Soweit von der EG Anstöße zur

Liberalisierung ausgegangen sind, waren diese Auswirkungen jedenfalls

positiv. Ohne die EG wäre die Fehlallokation im Verkehrswesen der Bun-
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desrepublik größer als sie es jetzt - aufgrund nationaler Regulierung
ist.

5. Die gemeinsame Kernenergiepolitik

a. Vertragliche Grundlagen und ihre Auslegung

Die zivile Nutzung der Kernenergie ist das Feld, auf dem die Idee der

europäischen Integration in den Gründungsverträgen am stärksten akzen-

tuiert ist. Die Gemeinschaft soll unter anderem die Forschung entwik-

keln (1), für Sicherheitsnormen sorgen, Investitionen erleichtern, die

Versorgung mit Kernbrennstoffen sicherstellen, den Brennstoffkreislauf

überwachen und einen gemeinsamen Markt für Stoffe und Ausrüstungen

in der Kerntechnik schaffen. Dieser umfassende Plan einer gemeinsamen

sektoralen Strukturpolitik für die Nutzung der Kernenergie ist jedoch

schon im Ansatz steckengeblieben.

Nur in der Startphase waren die FuE der Reaktorlinien stark in die EAG

eingebunden. Bei den erprobten und installierten Reaktorlinien gingen

die großen Mitgliedstaaten Bundesrepublik, Frankreich und Italien eigene

Wege; das später hinzustoßende Vereinigte Königreich, das schon früher

mit der Nutzung der Kernenergie begonnen hatte, verfolgte von Anbe-

ginn einen autonomen Kurs. Ein gemeinsamer Markt mit wechselseitiger

Marktdurchdringung hat sich nicht herausbilden können [Michaelis,

1984]. Die Bundesrepublik etwa hat (vor der Süderweiterung) nur in

einen anderen Mitgliedstaat Kernkraftwerke exportieren können, und

zwar in die Niederlande. Die großen Mitgliedstaaten betrieben vorrangig

die Entwicklung ihrer nationalen Reaktorindustrie und reservierten dieser

den inländischen Absatzmarkt.

(1) Art. 41 EWGV enthält für die gemeinsame Agrarpolitik den schwachen
Hinweis, daß eine Koordinierung der Forschung vorgesehen werden
kann; Art. 55 EGKSV gibt der Kommisssion auf, die Forschung für
die Erzeugung und die -Steigerung des Verbrauchs von Kohle und
Stahl zu fördern.
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Die EURATOM ist im Kern auf die Gemeinschaftsforschung und die Kon-

trolle des Brennstoffkreislaufs beschränkt geblieben. In bezug auf die

Forschung besteht EURATOM heute im wesentlichen aus der Gemeinsamen

(Kern-)Forschungsstelle mit Forschungszentren in Ispra/Italien, Karls-

ruhe, Gent/Belgien und Peffen/Niederlande, die sich seit Ende der sech-

ziger Jahre auch zunehmend nicht-nuklearen Forschungsvorhaben zuge-

wandt hat, sowie aus den Projekten ORGEL (Schwerwasserreaktorpro-

gramm der EG) in Ispra und JET (Thermonukleares Programm der EG) in

Culham/Vereinigtes Königreich; das letztere Vorhaben dient der Erfor-

schung der thermonuklearen Fusion.

Es ist der Gemeinschaft bislang nicht gelungen, einheitliche und für die

Mitgliedstaaten verbindliche Sicherheitsnormen durchzusetzen. Das wäre,

neben der Öffnung der nationalen Beschaffungsmärkte der Elektrizitäts-

versorgungsunternehmen, eine zwingende Voraussetzung für einen ge-

meinsamen Markt bei Kernkraftanlagen. Außerhalb von EURATOM hat

sich die Kooperation zwischen Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des Brenn-

stoffkreislaufs und der Entwicklung und Erprobung neuer Reaktorlinien

vollzogen. Dabei hat sich ein Modell ä la carte durchgesetzt, in dem sich

die Staaten in bi- oder multilateraler Zusammenarbeit auf Gebieten ge-

meinsamen Interesses zusammenfinden; zu nennen wären etwa die Projek-

te Schneller Natriumgekühlter Reaktor 300 (Bundesrepublik, Belgien,

Niederlande) und Uranium Enrichment Corporation (Vereinigtes König-

reich, Niederlande, Bundesrepublik) [vgl. auch BMFT, 1984]. Dieses

Modell ist auch in der internationalen Kooperation bei nicht-nuklearen

Technologien sehr verbreitet. Warum die Effizienz dieses Modells spon-

taner internationaler Kooperation gemeinsamer Forschungspolitik unter-

legen sein soll, wird von der Kommission nicht dargelegt.

b. Wirkungen auf die deutsche Kernenergiewirtschaft

Für die Bundesrepublik hat EURATOM wahrscheinlich einen früheren

Einstieg in die Kernforschung und die frühere Entwicklung von Reaktor-

linien ermöglicht, als es sonst der Fall gewesen wäre, zumal was den Zu-

gang zu amerikanischen Lizenzen und anderen Forschungsergebnissen im
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Rahmen des US-EURATOM-Reaktorbauprogramms (1) betrifft. Japan etwa

konnte mit seiner Entwicklung der Kernenergie erst erheblich später be-

ginnen. Auch schirmt EURATOM die Bundesrepublik wie andere Mitglied-

staaten gegen Pressionsversuche auswärtiger Kernwaffenstaaten oder

auswärtiger Kernbrennstofflieferanten ab, zu denen es verschiedentlich

gekommen ist (2). Aber das EURATOM-Beispiel offenbart auch in man-

cherlei Hinsicht ein grundsätzliches Problem der Integrationspolitik in

der EG: Es geht um die Frage, ob die EG eine neue bundesstaatliche

Ebene bilden und als solche Funktionen der Mitgliedstaaten an sich zie-

hen soll oder ob sie als eine Art übernationale Behörde für die Siche-

rung des innergemeinschaftlichen Wettbewerbs nur entsprechende Normen

setzen und durchsetzen, sich aber ansonsten eigener Marktinterventionen

enthalten soll. Im Fall von EURATOM ist die Gemeinschaft, das ist hier

die Kommission als Exekutivorgan, in beiderlei Hinsicht gescheitert.

(1) USA-EURATOM-Agreement for Cooperation vom 8.11.1958, in Kraft
getreten am 18.2.1959 [ABI., Nr. 17, 19.3.1959].

(2) Ob der staatlich geförderte Ausbau der Kernernergie gesamtwirt-
schaftlich lohnend war, steht auf einem anderen Blatt.
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VI. Neue Gemeinschaftspolitiken

1. Lenkung der regionalen und sektoralen Wirtschartsstruktur

a. Am Vorabend neuer und erweiterter Befugnisse

Die Änderung der Vertragswerke durch die Einheitliche Europäische Ak-

te [Kommission, j] wird, wenn sie von allen Mitgliedstaaten ratif ziert

sein wird (1), die Kompetenzen der europäischen Zentrale (Kommission,

Ministerrat und Parlament) beträchtlich erweitern. Die Akte erleichtert

unter anderem die Entscheidungsfindung, indem die Angleichung von

Rechts- und Verwaltungsvorschriften, abweichend von Art. 100 EWGV,

mit qualifizierter Mehrheit im Ministerrat beschlossen werden kann. Sie

bringt darüber hinaus eine Reihe von neuen Kompetenzen, insbesondere

was die Verwirklichung des Binnenmarkts sowie die Stärkung des wirt-

schaftlichen und sozialen Zusammenhalts der Gemeinschaft anlangt. Der

Zusammenhalt soll unter anderem dadurch gestärkt werden, daß "der Ab-

stand zwischen den verschiedenen Regionen und der Rückstand der am

stärksten benachteiligten Gebiete" verringert wird. Dies soll mit Finanz-

hilfen geschehen [Deutscher Bundesrat, 1986], In dem Titel VI des

neuen EWGV (Art. 130 ff.) über "Forschung und technologische Entwick-

lung" wird erstmals ausdrücklich eine Gemeinschaftskompetenz für Indu-

strie- und Technologiepolitik konstituiert. Als Ziel der Gemeinschaft wird

proklamiert, "die wissenschaftlichen und technischen Grundlagen der

europäischen Industrie zu stärken und die Entwicklung ihrer internatio-

nalen Wettbewerbsfähigkeit zu fördern."

Es ist aber nicht so, daß es derartige Politiken auf Gemeinschaftsebene

bisher nicht gegeben hätte. Die Ergänzung des EWGV schreibt in vieler-

lei Hinsicht nur fest, was ohnehin schon gängige Praxis gewesen ist,

bisher aber im Einzelfall (gemäß Art. 235 EWGV) der einstimmigen Er-

(1) In der Bundesrepublik hat es, wie in anderen Ländern auch,
Widerstände gegen eine Ratifizierung gegeben. Sie sind aus
verfassungsrechtlichen Bedenken erwachsen. Zum anderen ist eine
ökonomische Rationalität der neuen institutionellen Regelungen
angezweifelt worden.
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mächtigung durch den Ministerrat bedurfte. Die Verankerung des Man-

dats im Vertrag dürfte aber entsprechenden Bestrebungen der Kommis-

sion weiteren Auftrieb geben.

Die Väter der Einheitlichen Europäischen Akte haben allem Anschein nach

die Frage, in welchen Bereichen die Gemeinschaft effizient öffentliche

Güter bereitgestellt hat oder in Zukunft bereitstellen könnte, nicht ge-

stellt. Ein offenkundiger Bedarf für ein internationales öffentliches Gut

analog zu den Freihandelsregeln im internationalen Warenhandel besteht

auf den integrationspolitischen Problemsektoren, z.B. bei den Ausnahme-

bereichen im Wettbewerbsrecht (Luftverkehr, Kommunikationswesen etc.)

sowie bei technischen Normen und Standards. Gerade auf diesen Gebieten

leisten die Regierungen gegen Integrationsfortschritte Widerstand.

Eine Gemeinschaftskompetenz in der Regionalpolitik oder der Industrie-

und Technologiepolitik, die lediglich auf Gemeinschaftsebene praktizierte,

was auch die nationalen Regierungen auf diesem Feld bisher im wesentli-

chen zu tun pflegten, nämlich Marktregulierung und Projektförderung,

kann schwerlich zur Produktion eines internationalen öffentlichen Gutes

gerechnet werden. Die Erfahrungen mit gemeinschaftlicher Politik etwa im

Montanbereich, in dem es von Anfang an ein starkes industriepolitisches

Mandat der Gemeinschaft gegeben hat, lassen nicht darauf schließen, daß

die EG-Organe über höheres Lenkungswissen verfügen. Das Superkartell

der letzten Jahre mit restriktiven bilateralen Einfuhrregelungen und Pro-

duktionsquoten für einzelne Unternehmen (vgl. Abschnitt V.l) ist viel-

mehr ein Beispiel für Lenkungsversagen.

Zugunsten eines allgemeinen industrie- und technologiepolitischen Man-

dats der Gemeinschaft wird zum einen immer wieder vorgebracht, daß es

gelte, "schädliche Doppelarbeiten" zu vermeiden. Dies Argument ist so-

gar in bezug auf die Nutzung der Kernenergie in die Statuten der Ge-

meinschaft eingegangen (Art. 5 EAGV). Zum anderen wird die Größe der

Gemeinschaft ins Spiel gebracht. Nach dieser Lesart beruhen frühere

Fehlschläge nationalstaatlicher Industrie- und Technologiepolitik nicht zu-

letzt darauf, daß die nationalen Binnenmärkte zu klein seien und natio-

nale Fördermittel im "unterkritischen" Bereich verblieben [Grewlich,
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1984]. Gemeinschaftliche Technologiepolitik könne dagegen die verfüg-

baren Ressourcen bündeln und so "überkritische" Finanzvolumina errei-

chen sowie den großen europäischen Binnenmarkt als ebenfalls "überkri-

tisches" Sprungbrett in bezug auf die Amortisation innovatorischer Akti-

vitäten bieten.

Von Anfang an haben industrie- und technologiepolitische Initiativen der

Gemeinschaft in dem Spannungsverhältnis zwischen der Beschränkung auf

die Bereitstellung öffentlicher Güter einerseits und gemeinschaftlichen

Marktinterventionen andererseits gestanden. Anders als der EGKSV und

der EAGV schrieb der EWGV der Gemeinschaft ursprünglich ganz über-

wiegend die Rolle als Hüterin des Wettbewerbs und als Kontrollinstanz

für den nationalstaatlichen Interventionismus zu. Das gilt weithin selbst

für die gemeinsame Handelspolitik (Art. 113 EWGV), der nach Art. 110

auch aufgegeben ist, eine multilaterale Liberalisierung mit Drittländern

nicht zugunsten der Gemeinschaftspräferenzen zu vernachlässigen.

Lediglich durch die Errichtung des ESF (Art. 123 f.) und der EIB (Art.

129 f.) wurden der Gemeinschaft programmspezifische strukturpolitische

Kompetenzen zu.

Im Laufe der Zeit hat die Gemeinschaft zunehmend Struktur- und regio-

nalpolitische Aktivitäten entwickelt, die im EWGV noch nicht ausdrücklich

vorgesehen waren, und dies verstärkt seit der Verschmelzung der Orga-

ne der drei Europäischen Gemeinschaften durch den Fusionsvertrag aus

dem Jahr 1967. Die Beispiele der Kernenergieforschung und der Kohle-

und Stahlmarktregulierungen sind in mancherlei Hinsicht prägend für

Initiativen der Gemeinschaft auf anderen Gebieten geworden. Zwar hat

die Belastung des Haushalts der Gemeinschaft durch die gemeinsame

Agrarpolitik häufig die Aktivitäten in der Industrie- und Technologiepo-

litik sowie der Regional- und Sozialpolitik gehemmt, gleichwohl ist die

Gemeinschaft inzwischen auf vielen Gebieten in eine Konkurrenz zur na-

tionalstaatlich betriebenen Struktur- und Regionalpolitik eingetreten.

Darin zeigt sich ein zunehmender Anspruch der Gemeinschaftsorgane auf

bundesstaatliche Kompetenzen. Es ist zu erwarten, daß diese Entwicklung

sich künftig eher noch verstärken wird.
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Wie sich bei den Beratungen über das Neue Handelspolitische Instrument

(NHI) (1) einmal mehr zeigte, ist die Mehrheit der Mitgliedstaaten bereit

oder strebt sogar an, die Verwirklichung des Binnenmarktes mit einer

stärkeren Abschließung nach außen zu verbinden. Die Bundesregierung

hat sich bislang darauf nicht einlassen wollen. Die zunehmenden Befug-

nisse der Gemeinschaft in der Industrie- und Technologiepolitik sowie in

der Regionalpolitik dürften indes, auch weil die Gemeinschaft sich dabei

einem steigenden Erfolgszwang ausgesetzt sieht, Forderungen nach -

vorübergehendem - Einfuhrschutz gegenüber Drittländern mehr Nach-

druck verleihen. Das von manchen Beobachtern konstatierte "Dilemma"

der deutschen Position in der EG, das sich bisher vor allem im Verhält-

nis zwischen Handelspolitik und Binnenmarktpolitik gezeigt hat

[Franzmeier, 1984], kann durch die gemeinsame Industrie- und Techno-

logiepolitik leicht eine zusätzliche Dimension erfahren.

Die Ausweitung der industriepolitischen Befugnisse der Gemeinschaft, die

in der Einheitlichen Europäischen Akte vorgenommen oder darin als Er-

gänzung der Gründungsverträge festgeschrieben wird, weist der Gemein-

schaft auf diesem Gebiet theoretisch fast unbegrenzte überstaatliche oder

bundesstaatliche Kompetenzen zu (2).

Auf ein solches Ziel hin strebt die Kommission schon seit Mitte der sech-

ziger Jahre, anfänglich vergebens, aber seit etwa Mitte der siebziger

Jahre mit zunehmendem Erfolg. Nachdem das Zwischenziel der Einheitli-

(1) VO (EWG) Nr. 2641/84 des Rates vom 17.9.1984 zur Stärkung der
gemeinsamen Handelspolitik und insbesondere des Schutzes gegen
unerlaubte Handelspraktiken [ABI., Nr. L 252, 20.9.1984]. Das In-
strument soll der EG in jenen Fällen eine rasche Retorsion gegen un-
faire Praktiken in Drittländern ermöglichen, in denen Schutzklausel-
oder Anti-Dumping-Verfahren nicht greifen.

(2) Praktisch dürfte sich an der bisherigen Situation dadurch aber vor-
erst nicht viel ändern. Nach wie vor benötigt die Kommission für
neue Programme die Zustimmung des Ministerrats, wenn auch nur mit
qualifizierter Mehrheit und nicht wie vorher einstimmig. Es bleibt
auch die Budgetrestriktion bestehen. Mehr Handlungsfreiheit könnte
die Kommission nur gewinnen, wenn es ihr gelänge, die Agrarausga-
ben nachhaltig zu senken oder die Mitgliedstaaten dazu zu bewegen,
die Einnahmen der Gemeinschaft kräftig aufzustocken. In beiderlei
Hinsicht dürfte zumindest kurz- und mittelfristig wenig Spielraum
gegeben sein. Aber das Fundament, auf dem die Gemeinschaften eine
umfassendere überstaatliche Industrie- und Technologiepolitik auf-
bauen könnte, wäre gelegt.
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chen Europäischen Akte erreicht worden ist, spricht alles dafür, daß die

Entwicklung sich fortsetzen wird. Der Rat dürfte zwar, wie schon in der

Vergangenheit, der Kommission bei deren Initiativen häufig bremsend in

den Arm fallen, aber letztlich dann doch das eine oder andere Programm

gutheißen. Solche Ratsentscheidungen pflegen, auch das hat die Vergan-

genheit gezeigt, nicht nur irreversibel zu sein, sondern auch den

Grundstock für einen weiteren Ausbau der betreffenden Aktivitäten zu

bilden. Dies kann man an der Entwicklung des strukturpolitischen In-

strumentariums verfolgen.

Vom Kohle- und Stahlbereich sowie vom Agrarbereich abgesehen eröffne-

ten die Gründungsverträge der Gemeinschaft nur drei konkrete, eng um-

rissene Felder für eine aktive Strukturpolitik: die Nutzung der Kernen-

ergie (EAGV) sowie die Tätigkeit der EIB und des ESF (1). In diesem

Rahmen hat sich die Gemeinschaft denn auch bis Anfang der siebziger

Jahre im wesentlichen bewegt.

a. Europäische Investitionsbank

Die EIB wurde im Jahr 1958 errichtet. Ihre Aufgabe ist hauptsächlich

regionalpolitisch ausgerichtet; sie soll den Fortschritt in wirtschaftlich

rückständigen Regionen fördern, indem sie Vorhaben im Infrastrukturbe-

reich und in allen Wirtschaftszweigen durch Darlehen oder Bürgschaften

finanzieren hilft. Daneben ist auch eine Beteiligung der EIB an der Fi-

nanzierung von Vorhaben vorgesehen, die im gemeinsamen Interesse ste-

hen (das können auch Vorhaben außerhalb der Gemeinschaft sein)

[White, 1983].

Die EIB kann in ihrer Darlehenspolitik, die keinen Erwerbszweck verfol-

gen soll, eigene Mittel einsetzen, oder sie kann sich des Kapitalmarkts

bedienen. Tatsächlich hat sie überwiegend Darlehen aus Eigenmitteln ge-

(1) Das Mandat der Gemeinschaft in der Handelspolitik und in der Wett-
bewerbspolitik hat keinen konkreten strukturpolitischen Bezug (im
Sinne der Förderung von bestimmten Unternehmen, Branchen, Regio-
nen oder Technologien). Auf einem anderen Blatt steht, daß beide
Politikbereiche instrumental für strukturpolitische Ziele eingesetzt
werden können.
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währt - durchweg fast neun Zehntel des Kreditvolumens seit 1958. In

den letzten Jahren ist der Anteil der Finanzierung aus anderen Mitteln

aber deutlich gestiegen, vor allem im Zusammenhang mit dem sogenannten

NGI zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, das im Jahr 1979

eingeführt wurde und durch Anleihen am Kapitalmarkt finanziert wird.

g. Europäischer Sozialfonds

Der ESF wurde gleichfalls im Jahr 1958 errichtet. Seine Hauptaufgabe

ist, die berufliche Verwendbarkeit und die örtliche und berufliche Mobili-

tät der Arbeitskräfte durch Gewährung von Zuschüssen zu einschlägigen

Vorhaben zu fördern [Kommission, w]. Seit 1960 werden solche Zu-

schüsse gewährt [Seidel, 1984]. Bis Anfang der siebziger Jahre führte

der ESF im Zeichen der allgemeinen Vollbeschäftigung allerdings ein

Schattendasein. Bemerkenswert ist immerhin, daß die Bundesrepublik in

dieser Periode fast 40 vH der insgesamt gewährten Beihilfen von rund

250 Mill. ERE erhielt. Das war sogar etwas mehr als der Italien zuge-

wendete Betrag.

Seit 1972 sind die ESF-Beihilfen beträchtlich aufgestockt worden, von

knapp 30 Mill. ECU auf über 1,8 Mrd. ECU im Jahr 1984. Dem lag eine

Änderung der Statuten des ESF zugrunde, die am 1.5.1972 in Kraft t ra t .

Vorher hatte er als passive Erstattungsstelle bei Maßnahmen der Mit-

gliedstaaten, auf die seine Zuschußregeln anwendbar waren, fungiert.

Durch die VO 71/66 (EWG) [ABI., Nr. L 28, 4.2.1971] wurde der ESF

nun auf gezielte Interventionen bei sogenannten gemeinschaftlich relevan-

ten Arbeitsmarktproblemen ausgerichtet, wie sie in Art. 4 (Unterstüt-

zung anderer Politiken) und Art. 5 (strukturelle Arbeitslosigkeit) dieser

Bestimmung umrissen sind. Nach Art. 5 kann der ESF ohne Ratsbeschluß

handeln. Maßnahmen nach Art. 4 bedürfen dagegen der Zustimmung des

Rates; Beispiele hierfür sind Maßnahmen zugunsten von Erwerbstätigen

in der Landwirtschaft (1972) und in der Textil- und Bekleidungsindu-

strie (1976) oder zugunsten von Erwerbstätigen in benachteiligten Regio-

nen (1977). In den letzten Jahren ist die regionalpolitische Ausrichtung

des ESF immer mehr verstärkt worden, zuletzt durch die VO des Rates

(EWG) Nr. 2950/83 vom 17.10.1983 [ABI., Nr. L 289, 22.10.1983], So

sehen die Leitlinien der Kommission für die Verwaltung des ESF aus dem
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Jahr 1985 (für die Haushaltsjahre 1986-1988) [Kommission, u] vor, daß

die Zuschüsse auf Gebiete in Griechenland, französische Übersee-Depar-

tements, Süditalien und Nordirland konzentriert werden, die industriell

und sektoral umstrukturiert werden.

In die Bundesrepublik sind in den letzten Jahren nur noch etwa 5 vH

der gesamten ESF-Beihilfen geflossen; Mitte der siebziger Jahre waren es

noch knapp 20 vH und Ende der siebziger Jahre etwa 10 vH gewesen.

b. Die gemeinsame Regionalpolitik

a. Institutionelle Grundlagen

Die EG hat von Beginn an versucht, auf die räumliche Entwicklung in

den Mitgliedstaaten Einfluß zu nehmen. Dazu bediente sie sich zunächst

der Darlehen der EIB und der EGKS sowie der Zweckzuweisungen aus

dem ESF und dem EAGFL. Eine explizite regionalpolitische Zielsetzung

fehlt in diesen Fällen aber, ebenso wie bei den teilweise um ein viel-

faches ausgabeintensiveren politischen Maßnahmen der EG zugunsten ein-

zelner Sektoren. Im Jahr 1975 wurde der Europäische Fonds für regiona-

le Entwicklung (EFRE) auf Beschluß des Rates eingerichtet. Er soll aus-

schließlich dem Zweck dienen, regionale Ungleichheiten zu verringern.

Die Gündung des EFRE geht vor allem auf die Initiative Irlands, des

Vereinigten Königreichs und Italiens zurück. Bei den Verhandlungen, die

seiner Einführung vorangingen, spielte kaum eine Rolle, in welchem Maß

und mit welchen Mitteln Disparitäten auf regionaler Ebene abzubauen

seien. Im Vordergrund stand vielmehr die Nettozahlungsposition des ein-

zelnen Mitgliedslands, vor allem die der Neumitglieder Vereinigtes König-

reich und Irland, die für tatsächliche oder angebliche Nachteile aus der

gemeinsamen Agrarpolitik (hohe Nettozahlungen an die EG) entschädigt

werden sollten.

Gemäß Art. 3 der Fondsverordnüng soll der EFRE "zur Korrektur der

wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Gemeinschaft beitragen,

indem er sich an der Entwicklung und strukturellen Anpassung der
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rückständigen Gebiete sowie an der Umstellung der Gebiete mit rückläu-

figer Industrieentwicklung beteiligt" (VO des Rates vom 19.6.1984)

[ABI., Nr. L 169, 28.6.1984].

Der größte Teil der Mittel, nämlich 95 vH, steht für die Förderung von

Investitionsvorhaben zur Verfügung. Die Mittel sollen ausschließlich dazu

dienen, die nationalen Regionalpolitiken zu unterstützen. Bis 1979 war

das die einzige Art der Förderung durch den EFRE. Seitdem sind etwa

5 vH der Mittel dafür vorgesehen, regionale Wirkungen von Gemein-

schaftspolitiken zu korrigieren, die den Zielen des EFRE zuwiderlaufen.

Über ihre Verwendung hat die Kommission größere Mitspracherechte. Sie

legt hier eigene Förderkriterien zugrunde und kann unter bestimmten

Bedingungen die Regionen eines Mitgliedslands direkt fördern. Die Mittel

des EFRE verwendet die EG in erster Linie, um Infrastrukturinvestitio-

nen oder private Investitionen zu verbilligen. Das sind im wesentlichen

auch die Instrumente, mit denen regionalpolitische Ziele im Rahmen der

nationalen Regionalpolitik angestrebt werden.

Die finanziellen Hilfen zur Unterstützung der nationalen Regionalpolitiken

des EFRE werden seit 1982 als Unterstützungsmaßnahmen bezeichnet. Bis

Ende 1984 wurde davon jedem Mitgliedsland vorab ein bestimmter Anteil

an den zur Verfügung stehenden Fondsmitteln garantiert (Bundesre-

publik 1980: 4,65 vH). Seit 1985 sind an die Stelle dieser Quoten soge-

nannte Beteiligungsspannen getreten (Bundesrepublik 3,76-4,81 vH). Sie

werden jeweils für jedes Land und für drei Jahre festgelegt und markie-

ren die Unter- und Obergrenzen der Mittel, die jedem Land zufließen

können. Nur in Höhe der jeweiligen Untergrenze hat ein Land einen An-

spruch auf diesen Mittel. Die Vergabe weiterer Mittel ist in das Ermessen

der Kommission gestellt. Sie legt dabei ihre eigenen Kriterien zugrunde.

Außer für Finanzzuweisungen an die Mitgliedstaaten werden die Mittel

der Unterstützungsmaßnahmen dazu verwendet, wissenschaftliche Studien

zu fördern und Zinskosten zu subventionieren, die bei der Inanspruch-

nahme von Darlehen der EIB entstehen. Im Vergleich zu den Finanzzu-

weisungen sind diese Verwendungen aber von geringer Bedeutung.
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Die Mitgliedstaaten erhalten Mittel für Investitionsvorhaben, wenn sie

eine eigene, in sich konsistente Regionalpolitik betreiben (1). Die Höhe

des Fondszuschusses richtet sich nach kodifizierten Bemessungsgrundla-

gen, in die auch die Höhe der nationalen Förderung eingeht.

Auch Private können Mittel des EFRE für Investitionen in bestimmten In-

dustrie-, Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben bekommen, wenn eine

Mindestzahl an Arbeitsplätzen geschaffen oder erhalten wird und die In-

vestitionen pro Arbeitsplatz bestimmte Mindestwerte überschreiten. Die

Höhe der Zahlungen richtet sich auch hier nach der nationalstaatlichen

Förderung.

Die Mittel, mit denen regionale Wirkungen von EG-Politiken korrigiert

werden sollen, werden seit 1986 als spezifische Gemeinschaftsmaßnahmen

bezeichnet. Den Mitgliedsländern stehen hier keine garantierten Anteile

an den EFRE-Mitteln zur Verfügung, sondern die Kommission entscheidet

über deren Verteilung weitgehend nach eigenem Ermessen. Sie kann aber

nur auf Antrag der Mitgliedsländer aktiv werden. Die Fördergebiete wer-

den nach EG-Kriterien festgelegt. Wie bei den Unterstützungsmaßnahmen

werden die Fondsmittel zur Finanzierung öffentlicher Infrastrukturinve-

stitionen und zur Subventionierung von privaten Investitionen einge-

setzt. Darüber hinaus können damit auch andere Vorhaben, wie etwa

Marktanpassungssubventionen, finanziert werden. Die Zuschußhöhe und

andere Einzelheiten werden für jedes geförderte Programm gesondert

festgelegt.

Der Gestaltungsspielraum der Kommission ist hier also größer als bei den

Mitteln der Unterstützungsmaßnahmen. Deswegen könnten von ihnen bis

1985 nach am ehesten eigenständige Wirkungen auf die regionale Entwick-

(1) Dies ist aus der Sicht der Kommission anscheinend an allen Ländern
der Fall, denn alle beziehen Geld aus dem Fonds. Folgende Voraus-
setzungen müssen im einzelnen nachgewiesen werden: Das Mitglieds-
land hat eigene regionale Entwicklungsprogramme, in denen die Ziele
der Regionalpolitik aufgeführt und regionale Fördergebiete ausgewie-
sen sein müssen. Die aus Mitteln des EFRE zu fördernden Projekte
müssen in diesen Fördergebieten liegen. Werden Infrastrukturhilfen
beantragt, muß das Mitgliedsland nachweisen, daß es einen eigenen
Beitrag zur Förderung leistet.
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Tabelle 29 - Mittelausstattung des EFRE 1975-1985

1975

1976
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984
1985

(a) 300 1

Verpflichtungsermächtigungen

Unterstüt-
zungsmaß-
nahmen
(Interven-
tionen)

spezifische
Maßnahmen

insgesamt

Mill. ECU

257,6(a)

394,3(b)
378,5(c)
581,0
900,0
1106,8

1463,0
1669,0
1909,5
2025,0
2174,9

257,6 (a)

394,3(b)
378,5(c)
581,0

45,0 945,0
58,2 1165,0

77,0 1540,0
90,5 1759,5
100,5 2010,0
115,0 2140,0
115,0 2289,9

Jährliche
Steige-
rung

vt

.

66,6
0

53,5
62,7
23,3

32,3
14,3
14,2
6,5
7,0

4ill. EPE. - (b) 500 Mill. EPE. - (c) 500 Mill. ERE,
net in ECU, Kurs von Januar 1978.

Anteil
am Ge-
mein-
schaf ts-
haus-
halt

l

4,8

5,6
4,9
4,6
6,1
6,7

7,3
7,6
7,6
7,3
7,5

umgerech-

Quelle: EFRE [1986].

lung in den Mitgliedsländern ausgegangen sein. Bis 1981 wurden jedoch

statt der vorgesehenen 5 vH der Fondsmittel nur 1,2 vH verwendet, und

die flössen ausschließlich in wenig entwickelte, periphere Gebiete. Erst

in den folgenden Jahren wurde die Quote von 5 vH ausgeschöpft. Von

den bis Ende 1985 gebundenen Mitteln flössen lediglich rund 11 Mill. ECU

in die Bundesrepublik [EFRE, 1986]. Einen Überblick über die Mittelaus-

stattung des EFRE bis 1985 gibt Tabelle 29.

ß. Zur Komplementarität von europäischer und nationaler Regionalpolitik

Die Regionalförderung durch den EFRE ist vom Grundsatz her als eine

Ergänzung zu den nationalen regionalpolitischen Maßnahmen konzipiert.

Im Falle der Bundesrepublik sind die Fördermaßnahmen des EFRE in er-
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Tabelle 30 - Anteil der EG-Mitgliedstaaten an EFRE-Unterstützungsmaß-
nahmen (Interventionen) 1975-1985 (vH)

Belgien
Bundesrepublik
Dänemark
Griechenland
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Vereinigtes
Königreich

EG-10

1975

0
0
1,7

17,8
7,7
48,9
0,2
3,1

20,6

100

1976

1,7
3,6
1,5

12,1
6,8
42,7
0,2
2,3

29,1

100

1977

0,8
6,7
1,6

12,3
5,9
40,1
0,1
0,8

31,7

100

1978

2,3
16,6
0,5

16,0
8,0
30,8
0,1
2,5

23,2

100

1979

0,6
9,0
1,8

20,2
6,4

28,0
0,1
1,7

32,2

100

1980

0,9
6,9
1,3

13,7
9,6
34,3
0,1
1,1

32,1

100

1981

1,2
4,6
1,3
15,4
7,9
10,0
26,6
0,1
0,7

32,2

100

1982

1,1
6,5
1,5
16,0
13,3
9,6

29,1
0,1
0,3

22,5

100

1983

0,6
3,6
1,3
17,2
17,2
7,3

27,6
0
1,5

23,6

100

1984

0,4
3,3
2,1
16,0
14,4
7,7

32,8
0,2
1,1

22,0

100

1985

0,8
3,7
0,5
19,4
14,7
7,2
24,0
0
0,9

28,8

100

Quelle: Vgl. Tabelle 29; eigene Berechnungen.

ster Linie eine Ergänzung der Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der

regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) nach Art. 91 a und b GG.

In den ersten Jahren des EFRE hat die Bundesrepublik von der Möglich-

keit, die eigene Regionalpolitik aus EG-Mitteln aufzustocken, zunehmend

Gebrauch gemacht. Seit 1979 ist der deutsche Anteil an den AG-Mitteln

allerdings stark zurückgegangen (Tabelle 30).

Die Mittel, die der Bundesrepublik im Rahmen ihrer Quote zustehen,

fließen je zur Hälfte an Bund und Länder. Die Verteilung auf die Länder

erfolgt dann entsprechend dem Schlüssel der GRW und den Bestimmungen

der Berlin-Förderung (1). Im Vergleich zu den nationalen Hilfen machen

die an die Bundesrepublik geflossenen EFRE-Mittel nur einen geringen

Anteil aus. Bei starken Schwankungen von Jahr zu Jahr belaufen sie

sich im Durchschnitt lediglich auf 4,3 vH (Tabelle 31).

Neben dem EFRE gibt es als weitere regionalpolitische Instrumente seit

1973 das Neue Gemeinschaftsinstrument (NGI) und seit 1983 das Inte-

(1) Der Anteil an den 1975-1985 in die Bundesrepublik geflossenen Zah-
lungen betrug (in vH) für: Schleswig-Holstein 12,8; Bremen 0,5;
Niedersachsen 19,8; Nordrhein-Westfalen 7,7; Hessen 6,2; Rheinland-
Pfalz 7,2; Saarland 12,9; Bayern 23,4; Baden-Württembert 3,4; Ber-
lin 6,3.
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Tabelle 31 - Regionale Hilfen des Bundes und der Länder und EFRE-
Unterstützungsmaßnahmen an die Bundesrepublik 1975-1985

EFKE-Unterstützungsmaßnahmen

insge-
samt

davon für:

Indu-
strie

Infra-
struk-
tur

Regionale Hil-
fen (a) von Bund
und Ländern

Mill. DM

Anteil der EFRE-
Förderung an
den regionalen
Hilfen

vH

1975

1976
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984
1985

29,0

55,9
113,5
124,6
149,3
179,4

142,1
131,4
99,3

244,7
162,3

10,4

22,7
60,6
64,8

106,2
878,0

84,6
63,2
75,4

132,3
114,6

18,6
33,2
52,8
59,8
43,1
91,6

57,5
68,3
23,9

112,4
47,7

1938,5

1985,1
2216,3
2467,6
2748,8
3248,8

3690,1
3109,7
3441,9
3718,8
3765,6

1,5

2,8
5,1
5,1
5,4
5,5

3,9
4,2
2,9
6,6
4,8

(a) Diese Hilfen setzen sich zusanmen aus: Frachthilfen an gewerbliche
Betriebe und Beihilfen für Maßnahmen in Zonenrandgebieten und in den
Frachthilfegebieten, Zuschüssen für betriebliche Investitionen, Zuwei-
sungen für Infrastrukturmaßnahmen, Zuweisungen für betriebliche Inve-
st i t ionen im Rahmen des Stahlstandorteprogramms, ERP-Darlehen (Europä-
isches Wiederaufbauprogranm) für kleine und mit t lere Unternehmen, Inve-
stitionszulagen nach § 1 Investitionszulagengesetz, Sonderabschreibun-
gen nach § 3 Zonenrandförderungsgesetz.

Quelle: EFRE [lfd. J g g . ] ; BMF [lfd. J g g . ] ; Lammers [1987b]; eigene
Berechnungen.

grierte Mittelmeerprogramm. Das NGI ermächtigt die Kommission, am Ka-

pitalmarkt Anleihen zu begeben und die Mittel über die EIB als Darlehen

für die Investitionsförderung in rückständigen Regionen, vor allem für

den Ausbau der Infrastruktur und für kleine und mittlere Unternehmen,

einzusetzen [Kommission, t ] . Die Anleihetranchen sind jeweils vom Rat

zu genehmigen. Die Summe der vergebenen Darlehen stieg von 0,3 Mrd.

ECU im Jahr 1979 auf rund 1,5 Mrd. ECU im Jahr 1984. Hauptbegünstig-

te Mitgliedstaaten waren Italien, Griechenland, Irland und Frankreich.

Das integrierte Mittelmeerprogramm [Abi., Nr. L 44, 15.2.1984] brachte

eine Aufstockung der regionalpolitischen Haushaltsmittel als Sondermittel
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im Rahmen von EFRE, EIB, ESF und NGI zugunsten ausgewählter, be-

vorzugter Regionen in Italien, Frankreich und Griechenland.

Im Januar trat eine neue Fonds Verordnung in Kraft (VO des Rates vom

19.6.1984) [ABI., Nr. L 169, 28.6.1984]. Seitdem werden nationale r e -

gionalpolitische Maßnahmen aus Mitteln des EFRE außer in der Form von

Unterstützungsmaßnahmen (jetzt: "Investitionsvorhaben") und spezifi-

schen Gemeinschaftsmaßnahmen auch im Rahmen von sogenannten Natio-

nalen Programmen von Gemeinschaftlichem Interesse (NPGI) und von Ge-

meinschaftsprogrammen mitfinanziert.

Die NPGI stellen die eigentliche Neuerung bei den Maßnahmen des EFRE

dar. Für Mittel, die bis dahin nur zur Projektförderung vorgesehen wa-

ren, besteht jetzt auch die Möglichkeit der Programmförderung. Die NPGI

werden auf Veranlassung eines Mitgliedstaates eingeleitet und im Einver-

nehmen mit der Kommission festgelegt. Bislang wurden für Frankreich

und das Vereinigte Königreich insgesamt drei Progamme beschlossen, und

für 1985 wurden 105 Mill. ECU gebunden [EFRE, 1986]. Die Gemein-

schaftsprogramme sind eine Weiterentwicklung der spezifischen Gemein-

schaftsmaßnahmen. Sie werden auf Veranlassung der Kommission eingelei-

tet. Der Rat stellt einen Programmrahmen auf, über den die Kommission

und der betreffende Mitgliedstaat sich abstimmen, bevor die Kommission

ihn genehmigt. Die Programme sind nicht auf die Fördergebiete der na-

tionalen Regionalpolitik beschränkt. Der Einfluß der EG ist bei den Ge-

meinschaftsprogrammen also größer als bei allen anderen Fördermaßnah-

men des EFRE. Bis Oktober 1986 lagen dem Rat zwei Vorschläge der

Kommission für Gemeinschaftsprogramme vor.

Insgesamt zeichnet sich ab, daß die Mittel des EFRE stärker als bisher

auf im europäischen Maßstab rückständige Regionen konzentriert werden.

Dafür spricht, daß vor allem die Mittel für solche Maßnahmen kräftig

aufgestockt werden sollen, bei denen der Einfluß der Kommission auf die

Vergabe vergleichsweise am größten ist. Das seit Januar 1985 eingeführte

zweistufige Beurteilungsverfahren für Anträge der Mitgliedstaaten auf

Förderung durch den EFRE könnte ähnliche Wirkungen haben. Bislang

wurden die Anträge lediglich darauf geprüft, ob sie die formellen Krite-

rien der Fondsverordnung erfüllen. Jetzt wird zusätzlich geprüft, ob die
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Förderung gemäß den Bestimmungen der neuen Fondsverordnung (Art. 3

und insbesondere Art. 11) im gemeinschaftlichen Interesse liegt. Bei der

Beurteilung regionaler Ungleichgewichte in einem Land sind die entspre-

chenden EG-Durchschnittswerte jetzt von entscheidender Bedeutung. Zu-

sammen mit den Beteiligungsspannen hat die Kommission dadurch auch

bei der Mitfinanzierung von Vorhaben einen größeren Entscheidungsspiel-

raum. Für die Bundesrepublik ist daher zu vermuten, daß sie in Zukunft

noch weniger in den Genuß gemeinschaftlicher regionaler Fördermittel

kommen wird, als das bislang der Fall gewesen ist.

y. Wirkungen auf Struktur und Wachstum in der Bundesrepublik

Nahezu alle in die Bundesrepublik fließenden EFRE-Mittel dienen der Mit-

finanzierung von Investitionsvorhaben (bis 1985 "Unterstützungsmaßnah-

men"). Mittel der spezifischen Gemeinschaftsmaßnahmen sind bis Ende

1985 nicht in erwähnenswertem Umfang in die Bundesrepublik geflossen.

Auch ist bislang nicht erkennbar, daß die Bundesrepublik von den neu-

en Maßnahmen (NPGI, Gemeinschaftsprogramm) profitieren wird [EFRE,

1985]. Die Mittel für Investitionsvorhaben sollen die Maßnahmen der na-

tionalen Regionalpolitik ergänzen und die insgesamt für regionalpolitische

Maßnahmen verfügbaren Haushaltsmittel erhöhen. Für ihre Vergabe wer-

den die Ziele und Kriterien der nationalen Regionalpolitik weitgehend

übernommen. Im Vergleich zu den nationalen Hilfen sind diese Mittel ge-

ring. Eine offene Frage ist, ob sie die Wirkung der GRW verstärkt ha-

ben. Es spricht vieles dafür, daß sie nur Ersatz für nationale Mittel ge-

wesen sind [Kommission, a; Bock, 1985; Noe, 1983]. Träfe dies zu, gin-

gen von den Mitteln des EFRE überhaupt keine eigenständigen Wirkungen

aus. Aber selbst wenn durch sie nationale Mittel nicht substituiert wor-

den wären, sind aufgrund ihres geringen Gewichts kaum Wirkungen zu

erwarten, die sich von denen der GRW nennenswert unterscheiden.

Festzustellen, welchen Beitrag die GRW zur regionalen Entwicklung in

der Bundesrepublik geleistet hat, bereitet große Schwierigkeiten. Zwar

haben sich, gemessen an einigen Indikatoren (Wachstumsrate des Brutto-

inlandsprodukts, Anteil an den Arbeitslosen in der Bundesrepublik, Be-

schäftigte im Verarbeitenden Gewerbe), die Fördergebiete seit 1970 bes-

ser entwickelt als die Nichtfördergebiete [Gräber, 1986; Lammers, 1985].
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Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen regionalen Fördermaßnahmen

und dieser Entwicklung kann jedoch nicht hergestellt werden [Deutscher

Bundestag, 1986]. Es spricht vielmehr einiges dafür, daß veränderte

Rahmenbedingungen der weltwirtschaftlichen Entwicklung (Auswirkungen

der veränderten internationalen Arbeitsteilung, Wechselkursanpassungen)

den Aufholprozeß der Fördergebiete maßgeblich begünstigt haben

[Lammers, 1985].

Für die strukturellen Wirkungen der Regionalförderung in den Gebieten

der Gemeinschaftsaufgabe ist von Bedeutung, daß die GRW recht selektiv

angelegt ist. Diese Eigenschaft resultiert überwiegend aus konzeptionel-

len Vorstellungen, die für die Regionalförderung in den fünfziger und

sechziger Jahren angebracht gewesen sein mögen. Im einzelnen ist zu

den Vergabekriterien (Schwerpunktorte, Sachkapitalförderung, Exportba-

siskriterium) folgendes kritisch anzumerken [Institut für Weltwirtschaft,

1985]: Durch die Konzentration der Förderung auf bestimmte Schwer-

punktorte werden Investitionen an anderen Standorten diskriminiert.

Diese Investitionen sind aber möglicherweise gerade solche, von denen

am ehesten positive Impulse auf die regionale Entwicklung ausgehen

könnten. Es spricht wenig dafür, daß sich Wachstumsprozesse gerade

dort vollziehen, wo sie sich nach den Vorstellungen der Förderinstanzen

vollziehen sollen oder wo sie früher stattgefunden haben. Die Förderung

des Sachkapitals setzt keine Anreize, Arbeitsplätze einzurichten, die be-

sonders wettbewerbsfähig sind. Die Anwendung des Exportbasiskriteri-

ums schließt Wirtschaftsbereiche von der Förderung aus, deren Entwick-

lung in den letzten Jahren sehr dynamisch verlaufen ist und in denen

die meisten der neuen Arbeitsplätze entstanden sind; zudem diskriminiert

die Anwendung dieses Grundsatzes die intraregionale Arbeitsteilung.

Mit den Beschlüssen zum 14. Rahmenplan der GRW wurde versucht, die

Vergabekriterien den Erfordernissen der veränderten Rahmenbedingungen

anzupassen [Deutscher Bundestag, 1985a], So wurde das Exportbasiskri-

terium gelockert, und es wurden Förderanreize geschaffen, die dem Kri-

terium der Qualität von Arbeitsplätzen Rechnung tragen sollen. Diese

Änderungen scheinen geeignet, zu einem Abbau der vorherigen Diskrimi-

nierung bestimmter Wirtschaftsaktivitäten beizutragen. Insofern gehen sie

in die richtige Richtung. Ob mit solchen, eher marginalen Änderungen



144

der Einfluß der regionalen Wirtschaftsförderung auf das Wachstum in den

Förder gebieten nennenswert erhöht werden kann, ist zu bezweifeln. Die

Steigerung des qualitativen Arbeitsplatzangebots in der jetzigen Form

könnte darüber hinaus neue Operationalisierungs- und Bewertungspro-

bleme und neue Vergabekriterien schaffen. Offen ist auch, ob es zur

Bewältigung des regionalen Strukturwandels und der regionalen Arbeits-

marktprobleme nicht einer ganz anderen Konzeption von Regionalpolitik

bedarf [Klemmer, 1986].

6. Zusammenfassung

Die Regionalpolitik der EG, soweit sie die Bundesrepublik betrifft, be-

wegt sich im wesentlichen innerhalb der GRW. Politikbedingte Verzerrun-

gen der regionalen Produktions- und Einkommensstrukturen in der Bun-

desrepublik sind daher der EG-Regionalpolitik nicht zuzurechnen. Als

Ursache solcher Verzerrungen kommen vielmehr Mängel der deutschen

Regionalpolitik sowie Staatsversagen in wichtigen anderen Politikbereichen

in Frage [Lammers, 1987a; Bothe, 1987].

Auf einem anderen Blatt steht, ob nicht die kräftige Aufstockung der

Regionalhilfen der EG zugunsten zurückgebliebener Regionen in Partner-

staaten der Bundesrepublik Schaden zufügt. Hier geht es um mögliche

Verzerrungen der internationalen Wettbewerbsbedingungen zu Lasten der

deutschen Wirtschaft. Sie entstehen, wenn Regionalhilfen zum Aufbau

substitutiver Produktionen im Ausland verwendet werden. Überdies ist

die Gefahr zu beachten, daß politisches Unternehmertum in den begün-

stigten Partner Staaten Auftrieb erhält. Soweit von Mitteln des EFRE der

Anreiz zur Ausweitung unproduktiver oder gar kontraproduktiver Tätig-

keiten in anderen Ländern ausgeht, werden die Entwicklungsunterschiede

in der EG fortbestehen oder sich vergrößern. Dieser Gefahr könnte da-

durch begegnet werden, daß die EG weitgehend auf eine Politik der

zweckgebundenen Zuweisungen innerhalb bestimmter Politikbereiche ver-

zichtet und sich statt dessen auf einen allgemeinen Finanzausgleich

zwischen reichen und armen Mitgliedsländern (Regionen) beschränkt.

Solche ungebundenen Einkommenstransfers würden die Produktions- und

Einkommensstrukturen in den Empfängerländern und die internationalen

Wettbewerbsbedingungen vergleichsweise noch am wenigsten verzerren.
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c. Industriepolitik

Mitte der sechziger Jahre begann die Kommission darauf hinzuarbeiten,

der Gemeinschaft im EWGV Kompetenzen in der Industriepolitik zuzu-

schreiben. Im zweiten mittelfristigen Wirtschaftsprogramm (für 1968-1970)

aus dem Jahr 1965 betonte die Kommission die Notwendigkeit, eine ge-

meinsame Industriepolitik vorzubereiten. Eine neu zu errichtende Direk-

tion Industriepolitik sollte zudem die Interventionen der Mitgliedstaaten

koordinieren helfen. In dem Memorandum über die Industriepolitik der

Gemeinschaft vom 30.5.1969 [Kommission,~ s ] , das auf dem sogenannten

Colonna-Bericht aus dem Jahr 1967 aufbaute, befürwortete die Kommis-

sion eine Förderung der Unternehmenskonzentration und der grenzüber-

schreitenden Unternehmenskooperation in der Gemeinschaft mit dem Ziel,

europäische Unternehmensstrukturen zu schaffen, die im Verhältnis zu

den Vereinigten Staaten wettbewerbsfähig seien. Sie schlug weiter vor,

die öffentliche Förderung von innovatorischen Aktivitäten auszuweiten.

Diese und andere industriepolitische Maßnahmen sollten auf Gemein-

schaftsebene koordiniert und umgesetzt werden. Daneben griff das Memo-

randum aber auch die im EWGV vorgesehene Verwirklichung des Binnen-

markts auf, der z .B. unterschiedliche nationale Normen, ein diskrimi-

nierendes öffentliches Beschaffungswesen oder das Fehlen eines euro-

päischen Unternehmensrechts entgegenständen.

Die Kommission fand jedoch mit ihren Initiativen in der Folge nicht die

Zustimmung des Rates. Der Vorschlag zur Gründung eines Ausschusses

für Industriepolitik scheiterte im Jahr 1971. Das Aktionsprogramm auf

dem Gebiet der Industrie- und Technologiepolitik aus dem Jahr 1973

(Spinelli-Bericht) [ABI., Nr. C 117, 31.12.1973] wurde nicht verab-

schiedet. Es sah unter anderem vor, daß die Gemeinschaft Unternehmen

im Hochtechnologiebereich fördern sollte, vor allem durch industrielle

Entwicklungsverträge mit Zuschüssen der Gemeinschaft.

Seither hat die Kommission immer wieder Anläufe unternommen, eine sek-

torale oder allgemeine Kompetenz in der Industriepolitik zu etablieren.

Initiativen in bezug auf bestimmte Sektoren betrafen etwa den Luftfahr-

zeugbau, den Schiffbau, die Textil- und Bekleidungsindustrie, die

Schuhindustrie, die Bauindustrie, die Petrochemie, die Informatik, die
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Nachrichtentechnik und die Automobilindustrie. Aber weder diesen Vor-

stößen noch neuerlichen Vorschlägen einer allgemeinen industriepoli-

tischen Konzeption der Gemeinschaft [vgl. z .B. Kommission, m] war viel

Erfolg beschieden, zumindest wenn man diesen Erfolg an einschlägigen

Kompetenzen und Haushaltstiteln der Gemeinschaft mißt.

Eine indirekte Industriepolitik hat die Gemeinschaft wiederholt auf den

Gebieten betrieben, auf denen sie starke Kompetenzen besitzt, in der

Wettbewerbspolitik und in der Handelspolitik. Aus dem Bereich der Wett-

bewerbspolitik sind vor allem zwei Beispiele zu nennen (1): Erstens wur-

de für das Strukturkrisenkartell der Hersteller synthetischer Fasern

(Polyester, Polyacryl, Polyamid) im Juli 1978 eine Ausnahmeregelung ra-

tifiziert, nachdem die Kommission selbst am Zustandekommen mitgewirkt

hatte. Die Absprache sah unter anderem einen Kapazitätsabbau um 15 vH

und eine Festschreibung von Marktanteilen vor. Zum zweiten beschloß

der Ministerrat im Juli 1985 eine Verordnung, die die Europäische Wirt-

schaftliche Interessenvereinigung (EWIV) als Ausnahme vom Kartellverbot

aus der Taufe hob. Das Instrument kann erst ab Juli 1989 genutzt wer-

den. Dabei geht es vor allem um Vereinbarungen über Forschung, Ent-

wicklung und Demonstration im Vorstadium der industriellen Nutzung.

Der kumulierte Marktanteil der Vertragspartner darf aber in der Gemein-

schaft 20 vH nicht überschreiten. Eine der EWIV entsprechende Regelung

war von der Kommission schon seit Anfang der siebziger Jahre ver-

schiedentlich vorgeschlagen, aber nicht vom Rat verabschiedet worden.

Schließlich kann man die gemeinsame Wettbewerbspolitik den ver-

schiedentlichen Versuchen der Kommission zurechnen, eine nicht mit dem

Gemeinsamen Markt zu vereinbarende Subventionspraxis der Mitgliedstaa-

ten (Art. 92 EWGV) zu unterbinden, etwa im Textilbereich und im

Schiffbau.

In der Handelspolitik (vgl. Abschnitt IV. 1) hat es seit langem einen er-

heblichen industriepolitischen Bezug gegeben. Die Hauptinstrumente, die

gemeinsame Einfuhrregelung (VO (EWG) Nr. 288/82 des Rates) [ABI.,

Nr. L 35, 9.2.1982], die VO über den Schutz gegen gedumpte oder sub-

(1) Zur Wettbewerbspolitik auf dem Agrar- und Stahlmarkt vgl. Ab-
schnitt V.l und 2.
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ventionierte Importe (VO (EWG) Nr. 2176/84 des Rates) [ABI.,

Nr. L 201, 30.7.1984] sowie das schon erwähnte NHI stehen zwar formal

im Einklang mit dem GATT und den einschlägigen Kodizes, können aber

auch für industriepolitische Ziele und damit protektionistisch ausgelegt

werden. Flankierend für die Industriepolitik kann z .B. wirken, daß

- bei der gemeinsamen Einfuhrregelung der nachzuweisende Schaden für

inländische Hersteller auch in einer möglichen Schädigung durch eine

erst in vorhersehbarer Zukunft entstehende Ausfuhrkapazität in Dritt-

ländern liegen kann (Art. 9 der VO Nr. 2176/84);

- bei Dumping oder subventionierter Einfuhr der nachzuweisende Scha-

den für inländische Hersteller schon darin bestehen kann, daß sich die

Entwicklung eines Wirtschaftszweigs erheblich zu verzögern droht

(Art. 4 der VO Nr. 2176/84);

- das NHI zur Retorsion eingesetzt werden kann, wenn Drittländer we-

gen industriepolitischer Maßnahmen in der EG handelspolitische oder

andere Schritte ergreifen.

Die offenen oder verdeckten Maßnahmen gegen die Importe aus Japan,

z.B. bei Automobilen, Werkzeugmaschinen oder Videorecordern, wurden

von der Kommission häufig auch ausdrücklich industriepolitisch begrün-

det.

Wenn die Kommission auch bei dem Bemühen, eine allgemeine Industriepo-

litik der Gemeinschaft zu etablieren, kaum vorangekommen ist, so sind

doch in Spezialbereichen die Gemeinschaftsbefugnisse beträchtlich ausge-

weitet worden. Dies gilt nicht nur für die Regionalpolitik, sondern auch

für die Umweltpolitik, für die Technologiepolitik und für die Binnen-

marktpolitik .

d. Utnweltpolitik

Die gemeinsame Umweltpolitik geht auf einen Beschluß der Staats- und

Regierungschefs auf dem Pariser Treffen im Jahr 1972 zurück. Sie wird

jetzt durch die Einheitliche Europäische Akte als neuer Titel VII des

dritten Teils im EWGV verankert. Wichtigstes Instrument gemeinsamer
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Umweltpolitik sind Richtlinien und Verordnungen, die vom Rat beschlos-

sen werden. Solche Regelungen gibt es z.B. für Luftreinhaltung, Gewäs-

serschutz, Abfall, Chemikalien und Naturschutz [von Moltke, 1984], Seit

März 1984 ist die Schaffung eines Umweltfonds geplant. Er soll im we-

sentlichen (Kompromiß-)Normen und Standards entwickeln. Die Stellung

der gemeinsamen Umweltpolitik ist mittlerweile so stark geworden, daß

Mitgliedstaaten sich auf wichtigen Gebieten kaum noch Alleingänge leisten

können, wie die Bundesregierung kürzlich in der Kontroverse über Ab-

gasnormen bei Automobilen oder über die Abschaffung von verbleitem

Normalbenzin erfahren hat.

Keine befriedigende Antwort ist bislang auf die Frage gefunden worden,

welche der Umweltbelastungen das gesamte Gebiet der EG betreffen und

damit für eine gemeinsame Politik sinnvollerweise überhaupt in Betracht

kommen. Belastungen, die lediglich innerhalb eines Landes auftreten oder

die Grenzen nur zu einem oder mehreren Ländern überschreiten, sollten

durch nationale, bi- oder multilaterale Maßnahmen vermindert werden.

Anderenfalls könnte die Umweltpolitik in die Gefahr kommen, Kostennach-

teile bestimmter Standorte zu harmonisieren.

e. Technologiepolitik

Die ersten technologiepolitischen Initiativen der Kommission verliefen pa-

rallel zu den dargestellten industriepolitischen Initiativen oder waren Teil

dieser, wie z.B. im 1973 gescheiterten Aktionsprogramm auf dem Gebiet

der Industrie- und Technologiepolitik. Aber anders als auf dem Gebiet

der allgemeinen oder sektoralen Industriepolitik hat der Rat in der Tech-

nologiepolitik Schritt für Schritt neue Gemeinschaftsbefugnisse etabliert.

Dabei hat sich der Schwerpunkt in der Forschung und der Forschungs-

förderung der Gemeinschaft beträchtlich verlagert. Noch Anfang der

achtziger Jahre flössen zwei Drittel der FuE-Aufwendungen der Gemein-

schaft in die Energieforschung; im neuen Rahmenprogramm für die Jahre

1987-1991 sind dagegen fast zwei Drittel der FuE-Aufwendungen für Vor-

haben zur Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von Indu-

strie- und Dienstleistungen vorgesehen [Kommission, z ] . Die Technolo-
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giepolitik ist zum maßgeblichen Instrument gemeinschaftlicher Industrie-

politik geworden.

Das hat sich auch im Haushalt der EG niedergeschlagen. Im Jahr 1973

wendete die EG (einschließlich der Ausgaben für die gemeinsame For-

schungsstelle) erst 70 Mill. ECU für die Förderung von FuE auf; 1982

waren es 567, 1983: 588 und 1984: 610 Mill. ECU [BMFT, 1984; 1986].

Das erste Rahmenprogramm für die Jahre 1984-1987 sah FuE-Ausgaben

der Gemeinschaft von insgesamt fast 4 Mrd. ECU vor; erste Pläne für

das zweite Rahmenprogramm 1987-1991 veranschlagten sogar gut 10 Mrd.

ECU; angesichts der Budgetrestriktionen hat es derzeit den Anschein,

daß der Ministerrat einen Finanzrahmen von nur 5 Mrd. ECU für das

zweite Rahmenprogramm verabschieden dürfte [FAZ, 22.10.1986, "Zehn

Milliarden DM für EG-Forschungsprogramm 1986" ]• Aufgrund der be-

trächtlichen Steigerungen der FuE-Ausgaben der Gemeinschaft ist deren

Anteil am Gesamthaushalt im Zuge des ersten Rahmenprogramms auf rund

4 vH gestiegen. Im Verhältnis zu den öffentlichen FuE-Ausgaben der

einzelnen Mitgliedstaaten nehmen sich die der EG (1,5 vH im Jahr 1982)

recht gering aus. Nichtsdestoweniger ist die Technologiepolitik zu einem

fest etablierten und rasch expandierenden Zweig gemeinschaftlicher Poli-

tik geworden.

Der Durchbruch der gemeinsamen Technologiepolitik ist im Kern erst seit

Anfang der achtziger Jahre erfolgt. Stationen auf diesem Weg waren:

- die Einrichtung einer Arbeitsgruppe für Forschungs- und Technologie-

politik (PREST) durch die Kommission im Jahr 1967;

- die Verabschiedung von COST (1) durch den Ministerrat im Jahr 1970;

- die Öffnung der gemeinsamen Forschungsstelle für nicht-nukleare

Energieforschung und Nicht-Energieforschung Ende der sechziger

(1) Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen
und technischen Forschung. Mitgliedstaaten sind mittlerweile die
zwölf EG-Länder sowie Finnland, Jugoslawien, Norwegen, Osterreich,
Schweden, die Schweiz und die Türkei. COST bildet einen institutio-
nellen Rahmen für projektbezogene bi- und multilaterale interna-
tionale Zusammenarbeit in FuE. Die Vorhaben werden im wesentlichen
national finanziert. Die EG kann sich im Einzelfall beteiligen, sie
stellt ein Sekretariat für alle Kooperationen in diesem Rahmen. Der-
zeit laufen annähernd 40 Vorhaben unter dem Dach von COST.



150

Tabelle 32 - Die Struktur der FuE-Ausgaben der EG nach Forschungs-
zielen 1982-1991 (vH)

Agrarressourcen,
Fischerei, Reihstoffe

Energie

Industrielle Wettbe-
werbsfähigkeit

Lebensqualität

Wissenschaft und
Technik im Dienst
der Entwicklungs-
politik

Wissenschaftliches
und technisches
Potential in Europa

Allgemeine Unterstüt-
zung der wissenschaft-
lichen und technischen
Entwicklung

Insgesamt

Stand
1982

3,3

65,4

16,9

9,7

0,7

0

4,0

100

Rahmen-
programm
1984-1987

5,6

47,2

28,2

10,3

4,0

2,3

2,4

100

Durchfüh-
rung des
Rahmen-
programms
1984-1987

2,6

47,3

35,7

10,5

1,7

1,6

0,6

100

Rahmen-
programm
1987-1991

2,0

21,0

60,0

7,5

1,5

5,0

3,0

100

Quelle: Kommission [ z ] ; eigene Berechnungen.

Jahre und der Beschluß des Ministerrats über eine umfassendere "ge-

meinsame Forschungs- und Technologiepolitik" im Jahr 1974 (1). Mitt-

lerweile sind, wie erwähnt, die in den Gründungsverträgen genannten

Forschungsbereiche Landwirtschaft, Kohle und Stahl sowie Kernenergie

in den Hintergrund getreten. Die Expansion des Forschungshaushalts

der EG konzentriert sich auf industriepolitisch relevante Felder (Tabel-

le 32). Zu nennen sind insbesondere folgende Programme: ESPRIT, das

Europäische Strategieprogramm für Forschung und Entwicklung auf dem

(1) Vgl. hierzu die auf diesem Beschluß fußenden vier Entscheidungen
des Rates [ABI., Nr. C 7, 29.1.1974]. Dieser Beschluß wird gemein-
hin als der entscheidende Einstieg in eine gemeinsame Technologiepo-
litik gewertet, ein Einstieg, der - gemessen an konkreten Program-
men der Kommission - in der allgemeinen Industriepolitik vom Rat
bislang verweigert worden ist.



151

Gebiet der Informationstechnologie (750 Mill. ECU, 1984-1988); BRITE,

die Technologische Grundlagenforschung und Anwendung der neuen

Technologien auf dem Gebiet neuer Fertigungstechniken in traditi-

onellen Industrien, unter anderem in der Bekleidungsindustrie

(150 Mill. ECU, 1985-1988); das Programm auf dem Gebiet der Biotech-

nologie (55 Mill. ECU, 1985-1989).

f. Wirkungen auf die deutsche Wirtschaft

Die Aktivitäten der EG auf dem Feld der Industrie- und Technologiepoli-

tik sind bislang, sieht man von den besonderen Kompetenzen der EG im

Agrarbereich, im Montanbereich und bei der Nutzung der Kernenergie

ab, für die Bundesrepublik weitgehend unter der Schwelle der Fühlbar-

keit geblieben. Das könnte sich aber bald ändern, insbesondere dann,

wenn die Aktivitäten in der Technologiepolitik weiter so zunehmen wie in

den letzten Jahren. Damit erhebt sich die Frage, wie die Aktivitäten der

EG auf dem Feld der Industrie- und Technologiepolitik zu bewerten sind.

Zur Debatte stehen vor allem die zwei eingangs genannten Argumente für

gemeinschaftliche Aktivitäten auf diesem Gebiet: die Vermeidung unpro-

duktiver Doppelarbeit und die kritische Größenordnung gemeinsamer Poli-

tikinitiativen. Diese beiden Argumente sind indes nicht geeignet, einen

industrie- und technologiepolitischen Interventionismus auf Gemein-

schaftsebenen zu begründen. Hauptaufgabe der Gemeinschaft ist und

bleibt die Verwirklichung des Binnenmarkts. Begründungen gemein-

schaftlicher Politik in anderen Bereichen müssen dem Kriterium standhal-

ten, daß sie auch bei verwirklichtem Binnenmarkt ihre Geltung behalten.

Das ist bei den industrie- und technologiepolitischen Aktivitäten der Ge-

meinschaft, von einem Teil der Grundlagenforschung abgesehen, weithin

nicht der Fall. Der seit langem vielbeklagte Mißstand der Doppel- und

Vielfachforschung in den Mitgliedstaaten der EG spiegelt nur die Ab-

schließung nationalstaatlich regulierter Absatzmärkte, z .B. im Fernmelde-

bereich, wider. Ist bei größeren, vorteilhaft erscheinenden Forschungs-

vorhaben die Leistungsfähigkeit der Unternehmen oder der Forschungs-

politik eines Landes überfordert, so bieten sich projektbezogene interna-

tionale Kooperationen als Problemlösung an, wie sie sich in den letzten

Jahrzehnten in Westeuropa auf vielfältige Weise spontan herausgebildet



152

haben und wie sie sicherlich noch sehr viel häufiger anzutreffen wären,

wenn es schon einen echten gemeinsamen Binnenmarkt gäbe [Klodt,

1987].

Die Kommission hat seit den sechziger Jahren eine Doppelstrategie betrie-

ben; sie hat einerseits auf die Verwirklichung des Binnenmarkts hinge-

wirkt, andererseits aber mit zunehmendem Erfolg versucht, quasi bun-

desstaatliche Kompetenzen in der Industrie- und Technologiepolitik an

sich zu ziehen. Der EWGV sah im Kern nur das erstgenannte Ziel vor, in

der Vertragswirklichkeit hat aber auch das letztgenannte Ziel mehr und

mehr Bedeutung erlangt und, wie die Einheitliche Europäische Akte do-

kumentiert, die Qualität der EWG entscheidend verändert.

g. Zusammenfassung

Die Gemeinschaft ist zu einer überstaatlichen Entscheidungsebene aktiver

Regional- und Strukturpolitik geworden, die im Wettbewerb mit den na-

tionalen Regional- und Strukturpolitiken der Mitgliedstaaten und sponta-

nen Kooperationen steht. Dazu gehört ein Dauerkonflikt mit den Mitglied-

staaten um knappe Mittel und konkrete Zuständigkeiten. Eine überlegene

Effizienz gemeinsamer Politik ist aber bisher nicht nachgewiesen worden.

Zu vermuten ist, daß durch die gemeinsame Politik das Ausmaß der

Struktur- und regionalpolitischen Interventionen insgesamt steigt, weil

Gemeinschaftsprogramme in der Regel nicht nationale Programme ersetzen

(was im Sinne der These von der Bündelung der Ressourcen durch die

Gemeinschaft läge), sondern zu diesen hinzukommen.

2. Währungspolitische Zusammenarbeit

a. Institutionelle Grundlagen

Die Währungspolitik in der EG fällt in die Zuständigkeit der jeweiligen

Mitgliedsländer. Eine gemeinsame Währungspolitik der EG gibt es nicht.
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Der 1957 in Rom geschlossene EWGV enthält in den Art. 104-109 lediglich

einige Regelungen zur währungspolitischen Zusammenarbeit. Dazu gehört

insbesondere das Einsetzen eines "Beratenden Währungsausschusses".

Dieser Ausschuß, dem hohe Beamte der Regierungen und der Zentralban-

ken sowie der EG-Kommission angehören, tritt regelmäßig zur gegensei-

tigen Information und Beratung über die in den Mitgliedsländern betrie-

bene Währungspolitik zusammen. Als zusätzliches Gremium wurde 1964

der Ausschuß der Zentralbankpräsidenten der EG-Mitgliedstaaten ge-

schaffen, der sich mit der Zusammenarbeit der Notenbanken beschäftigt

[Wagenhöfer, 1977].

Seit dem Ende der sechziger Jahre haben EG-Institutionen mehrere Ini-

tiativen in Richtung auf eine engere währungspolitische Zusammenarbeit

bis hin zu einer Währungsunion unternommen. In die Praxis umgesetzt

wurden davon nur die Pläne für ein besonderes Wechselkurssystem zwi-

schen den EG-Mitgliedswährungen: ab April 1972 in Form der "Währungs-

schlange" und seit März 1979 in Form des Europäischen Währungssystems

(EWS).

Zentrale Bestandteile des EWS sind

1) der weitgehend von der "Schlange" übernommene Wechselkursmecha-

nismus,

2) eine Ausweitung der Kreditfazilitäten im Rahmen des Europäischen

Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit (EFWZ) und

3) die Einführung einer Europäischen Währungseinheit (ECU).

An dem Wechselkurmechanismus nehmen die Beneluxstaaten, die Bundes-

republik, Dänemark, Frankreich, Irland und Italien teil. Die Schwan-

kungsbreite für die bilateralen Wechselkurse ist auf + 2,25 vH begrenzt.

Für Italien beträgt die Schwankungsbreite + 6 vH. Die Leitkurse können

bei Bedarf neu festgesetzt werden; bis Ende 1986 kam es insgesamt acht-

mal zu Leitkursänderungen. Das Vereinigte Königreich und die im Zuge

der Süderweiterung der EG beigetretenen Mitgliedsländer Griechenland,

Portugal und Spanien nehmen am Wechselkursverbund bislang nicht teil.
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Aufgabe des EFWZ ist es, zeitlich begrenzte Kredite an Zentralbanken zu

geben, deren Währung unter Abwertungsdruck steht. Mit Errichtung des

EWS übertrugen die Notenbanken der Mitgliedstaaten zwanzig Prozent

ihrer Gold- und Dollarreserven im Zuge eines regelmäßig erneuerten

Swapgeschäfts an den EFWZ; dadurch verbleibt die endgültige Kontrolle

über die Währungsreserven bei den Notenbanken der Mitgliedstaaten.

Der ECU ist definiert als ein Korb, in dem die einzelnen Gemeinschafts-

währungen mit einem bestimmten Betrag vertreten sind. Nach den Brüs-

seler Vereinbarungen soll der ECU vier Hauptfunktionen erfüllen. Er ist

1) Bezugsgröße für die Festsetzung der Leitkurse;

2) Rechengröße für die Interventionen und die Währungskredite im EWS;

3) Instrument für den Saldenausgleich zwischen den Währungsbehörden

der EG;

4) Referenzeinheit für das Funktionieren des sogenannten Abweichungs-

indikators, der konstruiert wurde, um mögliche Wechselkursspannun-

gen im EWS frühzeitig zu erkennen (1).

Im Dezember 1985 einigten sich die Staats- und Regierungschefs der EG-

Staaten in Luxemburg auf eine erste Änderung des Europäischen Ver-

tragswerkes, bei der auch die Währungspolitik angesprochen wurde. So

wurde in die Präambel der Einheitlichen Europäischen Akte das Ziel einer

schrittweisen Verwirklichung der Wirtschaftsunion aufgenommen. Aller-

dings konnte sich der Präsident der EG-Kommission, Jacques Delors, mit

seinem Vorschlag, die EWS-Regeln in das Vertragswerk zu übernehmen

und dadurch einen Anspruch auf eine währungspolitische Mitsprache der

EG-Institutionen zu begründen, nicht durchsetzen. So sieht die in

Luxemburg gebilligte Neufassung des Vertragstextes ausdrücklich das

Respektieren der bestehenden (nationalen) Zuständigkeiten vor (2).

(1) Zu Konstruktion und Problemen des Abweichungsindikators siehe
Vaubel [1981].

(2) "Um die für Weiterentwicklung der Gemeinschaft erforderliche Kon-
vergenz der Wirtschafts- und Währungspolitiken zu sichern, arbeiten
die Mitgliedstaaten gemäß den Zielen des Artikels 104 [EWGV] zu-
sammen. Sie berücksichtigen dabei die Erfahrungen, die bei der Zu-
sammenarbeit im Rahmen des Europäischen Währungssystems (EWS)
und bei der Entwicklung und mit der ECU gesammelt worden sind,
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b. Wirkungen des EWS

ct. Wirtschaftliches Wachstum in Europa

In den Jahren nach der Gründung des EWS war das Wirtschaftswachstum

entgegen den Erwartungen der Protagonisten des EWS in den am Wech-

selkursmechanismus teilnehmenden Mitgliedsländern relativ schwach. Nahm

das Bruttoinlandsprodukt von 1973 bis 1978 noch mit einer Rate von

durchschnittlich 3 vH zu, so waren es von 1979 bis 1985 lediglich 1,6 vH

(Tabelle 33). Die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts in den EFTA-

Ländern (ohne Island und Liechtenstein) und den 2G-Ländern, die am

EWS-Wechselkursmechanismus nicht teilnahmen, lag hingegen im Zeitraum

1979-1985 im Schnitt höher als in den EWS-Staaten: Bemerkenswert ist

insbesondere, daß die Wachstumsverlangsamung in den EWS-Ländern

stärker ausfiel als im übrigen Europa.

Allerdings kann man aus diesen Beobachtungen noch keine Schlüsse auf

den Einfluß des EWS auf das wirtschaftliche Wachstum in den Mitglieds-

ländern ziehen, da auch zahlreiche andere Faktoren für das schwache

Wirtschaftswachstum in Europa herangezogen werden können [Giersch,

1985], die sich in einzelnen europäischen Ländern unabhängig vom Wech-

selkursarrangement unterschiedlich stark ausgewirkt haben mögen.

Tabelle 33 - Durchschnittliche Zuwachsrate des realen Bruttoinlands-
produkts vor und nach der Einführung des EWS 1973-1985
(vH)

1973-1978 1979-1985

IWS-Mitgliedstaaten
Nicht am EWS teilnehmende EG-Staaten
und EFTA-Staaten (a)

3,0 1,6

2,8 2,1

(a) Griechenland, Vereinigtes Königreich, Portugal, Spanien; Finnland,
Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz.

Quelle: OECD [a, 1985, Tabellen 6, 7 und R 1]; eigene Berechnungen.

und sie respektieren die bestehenden Zuständigkeiten." [Deutscher
Bundesrat, 1986, Unterabschnitt II - Währungspolitische Befugnis-
se. ]



156

Zumindest einige Anhaltspunkte über den Einfluß des EWS lassen sich

allerdings dadurch gewinnen, daß man die Wirkungsmechanismen näher

betrachtet, über die ein Wechselkurssystem wie das EWS die realwirt-

schaftliche Entwicklung eines Mitgliedslandes beeinflussen kann. Unter-

sucht werden soll in folgendem insbesondere, welche Wachstums- und

Struktureffekte das EWS für die Bundesrepublik gehabt hat, und zwar

über

- den Einfluß des EWS auf die Geldpolitik und Preisentwicklung in der

Bundesrepublik und

- den Einfluß des EWS auf die nominale und reale Wechselkursentwick-

lung der D-Mark.

ß. EWS und die Entwicklung in der Bundesrepublik

Geldpolitik und Preisentwicklung

Anders als im Bretton-Woods-System war es der Bundesbank im Rahmen

des EWS bislang möglich, die von ihr angestrebte Geldpolitik ohne grö-

ßere Behinderungen zu realisieren. Dies mag daran gelegen haben, daß

die D-Mark im EWS die Rolle einer Quasi-Leitwährung übernahm. Zwar

intervenierte die Bundesbank auch im Rahmen des EWS am Devisen-

markt (1), zeitweise sogar in erheblichem Umfang (insbesondere Anfang

1983); insgesamt betrachtet hat sich aber die Befürchtung, nach dem

Inkrafttreten des EWS käme es zu einem Anstieg der Inflation, nicht

(1) Dabei kam es zu kurzfristigen Abweichungen vom angekündigten
Geldmengenpfad: 1980 und 1981 wurde das Geldmengenziel leicht un-
terschritten. Die vergleichsweise restriktive Geldpolitik in dieser
Phase ist in erster Linie als eine Reaktion auf die starke Abwertung
der D-Mark gegenüber dem US-Dollar anzusehen. Der Einfluß des
EWS auf die deutsche Geldpolitik in dieser Phase ist nicht eindeutig
bestimmbar. Einerseits intervenierte die Bundesbank auch im EWS
zur Stützung der D-Mark - mit entsprechend restriktivem Effekt auf
die Geldmengenentwicklung; andererseits könnte [Thygesen, 1985,
S. 16] das EWS einen noch stärkeren Abwertungsdruck auf die
D-Mark verhindert haben. In diesem Fall wäre ohne das EWS zwar
die Verpflichtung zu Interventionen entfallen, die Tendenz zu frei-
willigen Interventionen dagegen stärker gewesen - mit nur schwer
abschätzbarem Nettoeffekt. 1986 kam es zu einem deutlichen über-
schießen des Geldmengenziels, das jedoch nicht auf Interventionen im
EWS zurückzuführen ist.
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bestätigt. Der Konsumentenpreisanstieg ging von 3,3 vH im März 1979

auf 0,1 vH im März 1986 zurück (nach einem zwischenzeitlichen Anstieg

Anfang der achtziger Jahre) . Der Deflator des Sozialprodukts sank von

rund 4 vH im Jahr 1978 auf 2 vH im Jahr 1985.

Wechselkursstabilität

Ein wichtiger Effekt des EWS wird häufig darin gesehen, daß das EWS zu

einer stabileren Wechselkursentwicklung in Europa beigetragen hat

[Melitz, 1985; Thygesen, 1985]. Tabelle 34 zeigt, wie sich der Außen-

wert der D-Mark gegenüber anderen europäischen Währungen in der Zeit

vor und nach der Errichtung des EWS entwickelt hat. Aufgenommen in

die Tabelle wurden dabei neben den Währungen, die am EWS-Wechsel-

kursmechanismus teilnehmen, auch die norwegische und die schwedische

Krone, die im Zeitraum von März 1973 bis März 1979 zeitweise am Wech-

selkursmechanismus der Schlange teilgenommen hatten, und das Pfund

Sterling, das sich 1979 als einzige EG-Währung dem EWS-Wechselkurs-

mechanismus nicht angeschlossen hatte.

Vergleicht man die Perioden vor und nach der Errichtung des EWS, so

fällt auf, daß

- die Währungen, die von März 1973 bis März 1979 ständig der Schlange

angehört hatten (Gruppe I ) , im EWS insgesamt eine ähnliche Abwer-

tungstendenz gegenüber der D-Mark aufwiesen wie in der Schlange;

- die Währungen, die dem Wechselkursmechanismus 1979 beitraten (Grup-

pe II ) , sich seitdem gegenüber der D-Mark deutlich weniger stark ab-

werteten als im vorangegangenen Zeitraum (1);

- die Währungen, die aus dem Wechselkursmechanismus ausgeschert oder

ihm nicht beigetreten waren (Gruppe III) , den Abwertungstrend ge-

genüber der D-Mark in ähnlich starkem Maße stoppen konnten wie die

Länder, die dem EWS-Wechselkursmechanismus neu beigetreten waren.

Bemerkenswert ist, daß die Währungen dieser Gruppe im Zeitraum von

März 1979 bis März 1986 gegenüber der D-Mark im Schnitt weniger an

(1) Dies gilt auch, wenn man den Beobachtungszeitraum auf den April
1986 ausdehnt, in dem es infolge des Realignments im EWS zu einem
zusätzlichen Kursanstieg der D-Mark gegenüber dem Französischen
Franc und der Lira kam.
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Tabelle 34 - Durchschnittliche Änderung des DM-Außenwerts gegenüber
anderen europäischen Währungen 1973-1986 (vH)

I.

II.

III.

(a)
März

Belgischer Franc
Dänische Krone
Holländischer Gulden

Französischer Franc
Irisches Pfund
Italienische Lira

Norwegische Krone
Schwedische Krone
Pfund Sterling

Jährliche
Änderung

März 1973
-März 1979

(a)

März 1979
-März 1986

2,0
4,1
0,8

6,1
10,0
12,9

4,6
6,5
10,0

Ungewichteter Durchschnitt. - (b)
, Juni, September unc

blieben unberücksichtigt.

3,7'
4,0
0,7

4,2
3,3
5,9j

•3,

2,3]
4,5[2,
2,OJ

Jeweils
Dezember; Vorzeichen

Vierteljährliche
Snderunc

März 1973
-März 1979

1,0
1,7
1,1

6
3,5
3,9
4,6

2,6
9 2,3

3,9

bezogen auf

r (b)

März 1979
-März 1986

1,2
1,4
0,5

1,2
1,2
1,7

2,4
3,0
3,8

die Monate
der jeweiligen Änderung

Quelle: Deutsche Bundesbank [ a ] ; eigene Berechnungen.

Wert verloren als die der am EWS-Wechselkursmechanismus teilnehmen-

den Länder.

Tabelle 34 gibt ebenfalls ein Maß dafür, wie der DM-Wechselkurs gegen-

über den betrachteten Währungen geschwankt hat. Dort ist aufgeführt,

um wieviel sich der DM-Außen wert bei Betrachtung der absoluten Ände-

rungsraten von Quartal zu Quartal verändert hat. Ein Vergleich der auf-

geführten Gruppen zeigt, daß

- im Zeitraum von März 1973 bis März 1979 die Schwankungen des DM-

Kurses gegenüber denen der anderen "Schlangen"-Währungen (Grup-

pe I) weniger stark waren als gegenüber den übrigen Währungen;

- Schwankungen der D-Mark gegenüber den Währungen der Gruppe II

seit Errichtung des EWS deutlich abgenommen haben;

- die Wechselkursschwankungen gegenüber den Ländern der Gruppe III

dagegen nur wenig abnahmen oder sich sogar leicht erhöhten.
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Faßt man diese Beobachtungen zusammen, so ist die Wechselkurswirkung

des EWS nicht so sehr darin zu sehen, daß das EWS den Abwertungs-

trend der am Wechselkursmechanismus teilnehmenden Währungen gegen-

über der D-Mark gebremst hat. Zwar werteten sich diese von März 1979

bis März 1986 im Schnitt weniger stark ab als in den vorangegangenen

Jahren. Jedoch konnte bei anderen europäischen Währungen, die am

EWS-Wechselkursverbund nicht teilnahmen, die Abwertungstendenz ge-

genüber der D-Mark in gleich starkem oder noch stärkerem Maße ge-

stoppt werden; so verlor etwa das Pfund Sterling seit März 1979 weniger

an Wert als das Irische Pfund, mit dem es bis zum Inkrafttreten des EWS

in einer Währungsunion verbunden war. Die Wechselkurs Wirkung des EWS

dürfte in erster Linie darin zu sehen sein, daß sich die Aufwertung der

D-Mark unter geringeren Schwankungen vollzog als gegenüber Währun-

gen außerhalb dieses Verbundes.

Eine Verstetigung des Wechselkursentwicklung wirkt sich dann positiv

auf Wirtschaftswachstum und Strukturwandel aus, wenn sie dazu bei-

trägt , die weltwirtschaftliche Integration zu verstärken und die inter-

nationale Arbeitsteilung zu verbessern. Dabei ist eine Verstetigung der

Wechselkursentwicklung nicht in jedem Fall bereits als integrationsför-

dernd anzusehen: Wird eine Verminderung von Wechselkursfluktuationen

durch Maßnahmen erreicht, die den Handel oder den Kapitalverkehr be-

schränken, so kann sich die Stabilisierung der Wechselkursentwicklung

per Saldo negativ auf Wachstum und Strukturwandel auswirken (1).

In der Tat ist zu beobachten, daß zwei der dem Wechselkursmechanismus

im März 1979 beigetretenen Länder, nämlich Frankreich und Italien, in

der Folgezeit ihre Devisenkontrollen erheblich verschärften (Über-

sicht 2). Die zusätzlichen Devisenkontrollen dürften vorübergehend zur

Stabilisierung dieser Währungen beigetragen haben (2). Sie sind jedoch

ein Beleg dafür, daß die Wechselkursstabilisierung bei diesen Währungen

zeitweise auch durch integrationshemmende Maßnahmen erreicht wurde,

(1) Ähnliches gilt, wenn die Stabilisierung der Wechselkursentwicklung
durch eine mit Preisstabilität nicht vereinbare Geldpolitik erreicht
wird; dies war jedoch für die Bundesrepublik, wie im vorangegange-
nen Abschnitt gezeigt, im EWS nicht der Fall.

(2) In den Jahren 1983-1986 wurden die Devisenkontrollen in Italien teil-
weise, in Frankreich sogar weitgehend abgebaut.
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Übersicht 2 - Maßnahmen zur Verschärfung von Devisenkontrollen in
Frankreich und Italien seit Inkrafttreten des EWS 1980-1983

Frankreich

22. 5.1981

25. 3.1982

25. 3.1983

Italien

28. 9.1980

27. 5.1981

19. 4.1982

10.11.1982

Die Regierung beschließt mit sofortiger Wirkung neue De-
visenkontrollen. Importeure dürfen künftig die notwendi-
gen Devisen nur noch einen Monat im voraus kaufen. Expor-
teure sind verpflichtet, rückwirkend vom 1.5. ihre Devi-
seneinnahmen innerhalb eines Monats an ihre französischen
Banken abzuführen. Weiterhin dürfen ausländische Wertpa-
piere von Inländern nur gekauft werden, wenn andere In-
länder zugleich ausländische Wertpapiere verkaufen (De-
visentitel) . Schließlich müssen französische Investitio-
nen im Ausland zu drei Vierteln durch ausländische Kre-
dite in der jeweiligen Währung finanziert werden.

Die Regierung verschärft die Devisenkontrollen. Exporteu-
re werden verpflichtet, ihre Deviseneinnahmen binnen
zweier Wochen an ihre französischen Banken abzuführen.
Investitionen im Ausland, die mehr als eine Mill. Francs
betragen, müssen künftig voll (bisher zu drei Vierteln)
in der jeweiligen Währung finanziert werden.

Die Regierung beschließt Beschränkungen der Devisen für
französische Auslandsreisende.

Es werden neue Kapitalverkehrsbeschränkungen eingeführt;
dadurch sollen die Zahlungsziele im Außenhandel verkürzt
und die Mittel für die Spekulation eingeschränkt werden.

Die Regierung beschließt, daß mit Wirkung van 28.5. für
einen Zeitraum von vier Monaten alle Devisenkäufe (für
öl- und Getreideimporte ausgenommen) einem 30prozentigen
Bardepot unterworfen sind, das 90 Tage lang zinslos bei
der Bank von Italien gehalten werden muß.

Die Regierung verschärft die Devisenkontrollen. Unter an-
derem dürfen Importeure künftig die Devisen nur bis zu 15
Tagen im voraus kaufen.

Die Regierung verschärft die Devisenkontrollen. Unter an-
derem müssen Exporteure, die Waren im Wert von über fünf
Mill. Lire ausführen, jetzt 70 vH der voraussichtlichen
Bezahlung in ausländischer Valuta bei italienischen Ban-
ken halten.

Quelle: Sachverständigenrat
1983/84 Tabelle 7].

[1981/82, Tabelle 8; 1982/83, Tabelle 6;

deren Effekt bei der Beurteilung der integrationsfördernden Wirkung ge-

ringerer Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen ist.
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Integrationsfördernd wirkt sich eine Stabilisierung der Wechselkurse in-

soweit aus, als sie

- die Transaktionskosten im internationalen Güter-, Dienstleistungs- und

Kapitalverkehr senkt und

- Informationskosten, Anpassungskosten und Investitionsrisiken im

außenwirtschaftlich orientierten Sektor vermindert.

Transaktionskosten

Anders als in einer Währungsunion mit nur einer einzigen Währung ent-

stehen bei Existenz mehrerer Währungen Kosten beim Umtausch von einer

Währung in eine andere. Diese Kosten schlagen sich in der Spanne zwi-

schen den An- und Verkaufskursen am Devisenmarkt nieder. Die Höhe

dieser Spanne wird neben anderen Faktoren auch von der Unsicherheit

über die Wechselkursentwicklung bestimmt [McKinnon, 1976; Aliber,

1976]. Begründen läßt sich dies damit, daß die Banken in ihrer Funktion

als Devisenmakler üblicherweise einen Bestand an fremden Währungen

halten. Dabei gehen sie das Risiko ein, daß diese Währungsbestände bei

Wechselkursänderungen an Wert verlieren. Entsprechend ist zu erwarten,

daß sich die Ankauf-Verkauf-Spanne vergrößert, wenn die Wechselkurs-

unsicherheit zunimmt (und umgekehrt).

Unter diesem Aspekt liegt die Frage nahe, ob das EWS über die zuvor

beobachtete Verringerung der Wechselkursschwankungen zu einer niedri-

geren Ankauf-Verkauf-Spanne zwischen den Mitgliedswährungen und da-

mit zu einer entsprechenden Minderung der Transaktionskosten geführt

hat.

Betrachtet man die in Frankfurt notierten amtlichen Devisenkurse (Tabel-

le 35), so zeigt sich, daß die Ankauf-Verkauf-Spanne am Devisenmarkt

bei allen aufgeführten Währungen seit 1970 prozentual zugenommen hat.

Diese Zunahme ergibt sich daraus, daß einerseits die in D-Mark gemes-

sene Spanne in diesem Zeitraum weitgehend konstant geblieben ist (1),

während andererseits die aufgeführten Währungen gegenüber der D-Mark

(1) Eine Änderung gab es lediglich 1978, als ab 1.9. die Spanne für den
Französischen Franc, die Lira, das Irische Pfund und das Pfund
Sterling gesenkt wurde.
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Tabelle 35 - Abstand des Geld- und Briefkurses vom Mittelkurs 1970,
1978 und 1985 (vH)

I. Belgischer Franc
Dänische Krone
Holländischer Gulden

II. Französischer Franc
Irisches Pfund
Italienische Lira

III. Norwegische Krone
Schwedische Krone
Pfund Sterling

Devisenhandel(a)

1970

0,13
0,12
0,11

0,15
0,11
0,17

0,12
0,11
0,11

1978 1985

0,16 0,20
0,17 0,22
0,12 0,12

0,18 0,24
0,19 0,23
0,22- 0,34

0,16 0,18
0,19 0,24
0,19 0,19

Sortenhandel(b)

1978

2,0
2,5
1,3

2,6

3,4

2,8
2,4
2,4

1985

2,0
3,2
1,2

2,7
2,4
3,5

2,7
2,7
2,1

(a) Amtliche Devisenkurse gegenüber der D-Mark an der Frankfurter Bör-
se; jeweils Dezember. - (b) Börsenplatz: Düsseldorf; jeweils Dezember.

Quelle: Deutsche Bundesbank [a]; Handelsblatt [lfd. Jgg.] ; eigene
Berechnungen.

an Wert verloren, so daß die prozentuale Belastung durch An- und Ver-

kaufskosten stieg. Entsprechend hat die Ankauf-Verkauf-Spanne tenden-

ziell um so mehr zugenommen, je stärker sich die Ankauf-Verkauf-Spanne

bei den dem Wechselkursverbund im März 1979 beigetretenen Währungen

(Gruppe II) durchschnittlich stärker erhöht hat als bei den am Wechsel-

kursverbund nicht teilnehmenden Währungen der Gruppe III, die gegen-

über der D-Mark im Kurs stärker schwankten.

Allerdings ist zu berücksichtigen, daß die amtlichen Devisenkurse mög-

licherweise kein guter Maßstab für die tatsächlichen Kosten sind, die

Unternehmen am Devisenmarkt entstehen. Denn Unternehmen können bei

Devisengeschäften mit Banken vielfach an An- und Verkaufskonditionen

aushandeln, die günstiger sind als die Spanne beim amtlichen Handel.

Steigt die prozentuale Belastung durch An- und Verkaufskosten im amt-

lichen Handel an, so können Unternehmen diese Belastung möglicherweise

vermeiden, indem sie verstärkt auf den freien Devisenhandel ausweichen.

Veröffentlichte Daten über die von Banken gebotenen An- und Verkaufs-

kurse im freien Devisenhandel liegen allerdings nicht vor. Erhältlich sind

hingegen Daten über die von Banken gestellten An- und Verkaufskurse



163

für Sorten (Tabelle 35). Betrachtet man die Spannen im Sortenhandel

(die üblicherweise erheblich höher sind als im Devisenhandel), so zeigt

sich, daß sich die prozentualen Spannen im Zeitraum von Ende Dezember

1978 bis Ende Dezember 1985 überwiegend nur wenig in die eine oder die

andere Richtung verändert haben. Auffällig ist insbesondere, daß die

Spanne bei dem Französischen Franc und der Lira sich durch das EWS

nicht vermindert hat und immer noch gleich groß oder sogar größer ist

als bei den Währungen der Gruppe III, obwohl diese Währungen eine

deutlich stärkere Fluktuation der nominalen Wechselkurse aufweisen.

Die Vermutung, daß das EWS zu einer integrationsfördernden Verminde-

rung der Transaktionskosten am Devisenmarkt geführt haben könnte,

wird durch diese Beobachtungen somit nicht bestätigt.

Informationskosten, Anpassungskosten und Investitionsrisiken

Wechselkursänderungen führen vor allem in den außenhandelsabhängigen

Sektoren zu Informations- und Anpassungskosten. Diese Kostenbelastung

ist tendenziell um so höher, je häufiger Wechselkursänderungen auftre-

ten. Darüber hinaus dürfte auch die Stärke von Wechselkursänderungen

eine Rolle spielen. So kann man annehmen, daß Unternehmen auf kleinere

Kursänderungen nicht reagieren, sondern ihre Kalkulation erst bei deut-

lichen Änderungen der Wechselkurse neu überdenken [Lehment, 1980].

Wechselkursbedingte Informations- und Anpassungskosten sind auch im

EWS angefallen. So änderten sich die Kurse der Mitgliedswährungen in-

nerhalb des Kursbandes laufend, d.h. ebenso häufig wie gegenüber

Nicht-Mitgliedswährungen. Darüber hinaus führten Änderungen der Leit-

kurse dazu, daß sich die D-Mark gegenüber Mitgliedswährungen teilweise

sogar stärker aufwertete als gegenüber Nicht-Mitgliedswährungen.

Einen kostendämpfenden Effekt könnte das EWS allerdings dadurch ge-

habt haben, daß es das Ausmaß von Wechselkursfluktuationen vermindert

hat. Wie Tabelle 34 zeigt, ist die durchschnittliche absolute Wechselkurs-

änderung der D-Mark gegenüber den Währungen, die dem Wechselkurs-

mechanismus 1979 beitraten, seitdem pro Quartal um rund 2-3 vH niedri-

ger gewesen. Die aus einer Verminderung von Wechselkursänderungen

um 2-3 vH pro Quartal resultierende Kostenersparnis (z.B. in Form von
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weniger häufigen Preisanpassungen) dürfte allerdings relativ gering sein

und kaum einen nennenswerten Effekt auf das wirtschaftliche Wachstum

und die strukturelle Entwicklung in der Bundesrepublik gehabt haben.

Zahlreiche Untersuchungen zeigen jedenfalls, daß ein signifikanter Ein-

fluß kurzfristiger Wechselkursschwankungen auf die Expansion des inter-

nationalen Handels nicht festzustellen ist [IMF, a] .

Gelegentlich heißt es, die realwirtschaftliche Entwicklung werde nicht so

sehr durch die kurzfristigen Schwankungen des Wechselkurses beein-

trächtigt als vielmehr durch erhebliche längerfristige Fluktuationen des

realen Wechselkurses, den sogenannten "sustained misalignments"

[Williamson, 1983; Melitz, 1985]. Dadurch würde sich das Risiko von In-

vestitionen im außenwirtschaftlichen Sektor erhöhen mit entsprechend ne-

gativen Effekten auf die Ausweitung des internationalen Handels. Vorlie-

gende empirische Untersuchungen zeigen allerdings, daß es einen signifi-

kanten Zusammenhang zwischen dem Zuwachs der bilateralen Exporte und

den jährlichen Schwankungen der realen Wechselkursänderungen nicht

gibt [de Grauwe, 1985, S. 23](1).

Wachstum und Strukturwandel

In einem System fester aber anpassungsfähiger Wechselkurse besteht für

die Bundesrepublik als ein relativ stabilitätsorientiertes Land tendenziell

die Gefahr, daß es bei verzögerter Wechselkursanpassung zu strukturel-

len Fehlentwicklungen kommt. Ein Beleg hierfür ist die Entwicklung im

Bretton-Woods-System Ende der sechziger Jahre. Damals kam es zu einer

Unterbewertung der D-Mark, die die Bundesrepublik als Industriestand-

ort besonders attraktiv machte. Die Folge war, daß der Anteil des se-

kundären Sektors bis 1970 nicht - wie es dem internationalen Struktur-

muster entsprochen hätte - zurückging, sondern im Gegenteil noch leicht

zunahm [Fels et al., 1970]. Nachdem die Unterbewertung der D-Mark

(1) Interessant ist auch die Beobachtung, daß der Handel zwischen den
Ländern, die am EWS-Wechselkursmechanismus teilnehmen, nicht stär-
ker zugenommen hat als der Handel außerhalb des EWS. Betrachtet
man speziell den Außenhandel der Bundesrepublik, so ist der Anteil
der am EWS-Wechselkursmechanismus teilnehmenden Länder von 42 vH
im Jahr 1979 auf 38,9 vH im Jahr 1985 zurückgegangen [Deutsche
Bundesbank, a] .



165

Tabelle 36 - Durchschnittliche reale Wechselkursänderungen gegenüber
der D-Mark 1962-1985 (vH) (a)

I.

II.

(a)

Belgischer Franc
Dänische Krone
Holländischer Gulden

Französischer Franc
Italienische Lira
Irisches Pfund

Pfund Sterling

US-Dollar

1962-1972

-0,5
0,7
1,0

-0,9
-0,3
-0,7

-1,5

-2,1

Auf der Basis von Verbraucherpreisen;

1973-1978

1,4
1,3
1,6

-1,1
-4,7
-3,3

-3,2

-5,3

positiver Wert

1979-1985

-1,3
0,5
-0,4

1,4
3,8
5,3

4,7

8,9

= Aufwertung.

Quelle: IMF [ b ] ; eigene Berechnungen.

Anfang der siebziger Jahre korrigiert wurde, erwiesen sich zahlreiche

der zuvor im Industriesektor getätigten Investitionen als unrentabel.

Betrachtet man die bisherige Entwicklung der realen Wechselkurse im

EWS (Tabelle 36), so sieht man, daß die D-Mark sich gegenüber den

Währungen der 1979 beigetretenen Länder real erheblich abgewertet hat

und zwar zwischen 1,4 vH pro Jahr (gegenüber dem Französischen

Franc) und 5,3 vH pro Jahr (gegenüber dem Irischen Pfund). Die Wäh-

rungen, die zuvor der Schlange angehört hatten, werteten sich im EWS

gegenüber der D-Mark bislang real ab oder stiegen (wie die Dänische

Krone) nicht so stark im Wert wie in früheren Jahren. Wichtige Währun-

gen, die am EWS-Wechselkursmechanismus nicht teilnahmen, wie das

Pfund Sterling oder der US-Dollar, werteten sich im Zeitraum 1979-1985

gegenüber der D-Mark ähnlich stark und teilweise sogar noch stärker

auf als die Währungen der dem EWS 1979 beigetretenen Länder.

Gegenüber den Währungen der 14 wichtigsten Industrieländer wertete

sich die D-Mark im Zeitraum von 1979 bis 1985 um rund 3 vH pro Jahr

ab [Deutsche Bundesbank, a ] . Dies trug auch dazu bei, daß sich die

preisliche Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen auf den interna-

tionalen Märkten wieder verbesserte; der Rückgang der Weltmarktanteile

bei Industriewaren, der die gesamten siebziger Jahre angehalten hatte,
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Tabelle 37 - Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an der Bruttowert-
schöpfung und den Erwerbstätigen in der Bundesrepublik
1961-1985 (vH)

1961
1965
1970
1973
1979
1985

(a) In

Anteil an der Brutto-
wertschöpfung(a)

40,2
39,6
40,2
37,7
35,1
33,4

jeweiligen Preisen.

Anteil an den Er-
werbstätigen

37,5
37,6
38,1
36,7
34,5
32,0

Quelle: Sachverständigenrat [1985/86, Tabellen 19* und 21*]; Statisti-
sches Bundesamt [c]; eigene Berechnungen.

konnte dadurch gestoppt werden. Die jüngsten Wechselkursänderungen,

die den Kurs der D-Mark kräftig steigen ließen, haben hier teilweise

schon wieder eine Korrektur gebracht. Auffällig ist, daß das Verarbei-

tende Gewerbe in den Jahren 1979-1985 bei der Wertschöpfung und bei

der Beschäftigung weiter Boden verloren hat (Tabelle 37). Insofern be-

steht diesmal ein deutlicher Unterschied zur Entwicklung in den

sechziger Jahren, als die D-Mark fast ständig unterbewertet war, was

die deutsche Exportwirtschaft begünstigte. Damals nahm der Anteil des

Verarbeitenden Gewerbes an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung

und Beschäftigung zu.

Für diese unterschiedliche Entwicklung gibt es eine plausible Erklärung.

Seit dem Übergang zu flexiblen Wechselkursen orientierten sich die Un-

ternehmen bei ihren Absatz- und Investitionsentscheidungen stärker an

der längerfristig erwarteten Wettbewerbsfähigkeit als an der aktuellen

Wettbewerbsfähigkeit. Veränderungen in den realen Wechselkursen üben

deshalb einen geringeren Einfluß aus, als es im Bretton-Woods-System

der Fall war, es sei denn, sie werden als dauerhaft angesehen.

Auswirkungen dürfte die reale Abwertung der D-Mark in den Jahren

1979-1985 allerdings insoweit gehabt haben, als sie den Strukturwandel

innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes verlangsamt hat. Standardisierte

Produktionen wurden wieder rentabel, für die die Bundesrepublik auf
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Dauer keinen günstigen Standort bietet, während Investitionen in zu-

kunftsträchtigen Bereichen nicht in genügendem Umfang ausgeweitet

wurden [Schmidt et al., 1986]. Allerdings sind diese Verzögerungen pri-

mär der drastischen realen Abwertung gegenüber dem US-Dollar zuzu-

rechnen und nicht so sehr der realen Abwertung gegenüber einigen

EWS-Währungen.

c. Zusammenfassung

Besondere positive oder negative Effekte des EWS auf die Wachstums-

und Strukturentwicklung in der Bundesrepublik lassen sich bislang nicht

feststellen. Zu Negativwirkungen wie in der Spätphase des Bretton-

Woods-Systems kam es nicht: Die Verpflichtungen aus dem EWS hinderten

die Bundesbank nicht daran, eine stabilitätsorientierte Geldmengenpolitik

zu betreiben; strukturelle Fehlentwicklungen in Form einer wechselkurs-

bedingten Überexpansion des verarbeitenden Sektors, wie sie die Bun-

desrepublik Ende der sechziger Jahre erlebte, blieben aus. Besondere

positive Effekte einer größeren Wechselkursstabilität im EWS auf den

Außenhandel lassen sich angesichts eines seit 1979 unverändert rückläu-

figen Anteils der EWS-Länder an den deutschen Im- und Exporten eben-

falls nicht feststellen.
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